
GELTENDES RECHT ENTWURF 

 

 

ERSTER TEIL 
Recht auf schulische Bildung und Auftrag der 

Schule 
 

 

§ 1 
Recht auf schulische Bildung 

 

 

(1) Jeder junge Mensch hat ein Recht auf Bil-
dung. Dieses Recht wird durch ein Schulwesen 
gewährleistet, das nach Maßgabe dieses Ge-
setzes einzurichten und zu unterhalten ist. Aus 
diesem Recht auf schulische Bildung ergeben 
sich einzelne Ansprüche, wenn sie nach Voraus-
setzungen und Inhalt in diesem Gesetz oder 
aufgrund dieses Gesetzes bestimmt sind. 
 

 

(2) Für die Aufnahme in eine Schule dürfen we-
der Geschlecht, Behinderung, Herkunftsland oder 
Religionsbekenntnis noch die wirtschaftliche oder 
gesellschaftliche Stellung der Eltern bestimmend 
sein. 
 

 

§ 2 
Bildungs- und Erziehungsauftrag der Schule 

 

 

(1) Die Schulen im Lande Hessen erfüllen in 
ihren verschiedenen Schulstufen und Schulfor-
men den ihnen in Art. 56 der Verfassung des 
Landes Hessen erteilten gemeinsamen Bildungs-
auftrag, der auf humanistischer und christlicher 
Tradition beruht. Sie tragen dazu bei, dass die 
Schülerinnen und Schüler ihre Persönlichkeit in 
der Gemeinschaft entfalten können. 
 

(1) Schulen im Sinne dieses Gesetzes sind für 
die Dauer bestimmte Bildungseinrichtungen, 
in denen unabhängig vom Wechsel der Lehre-
rinnen und Lehrer und der Schülerinnen und 
Schüler allgemein bildender oder berufsquali-
fizierender Unterricht planmäßig in mehreren 
Gegenstandsbereichen einer Mehrzahl von 
Schülerinnen und Schülern erteilt wird und 
Erziehungsziele verfolgt werden. Sie erfüllen 
in ihren verschiedenen Schulstufen und 
Schulformen den ihnen in Art. 56 der Verfas-
sung des Landes Hessen erteilten gemeinsa-
men Bildungsauftrag, der auf christlicher und 
humanistischer Tradition beruht. Sie tragen 
dazu bei, dass die Schülerinnen und Schüler 
ihre Persönlichkeit in der Gemeinschaft entfal-
ten können. 
 

(2) Die Schulen sollen die Schülerinnen und 
Schüler befähigen, in Anerkennung der Wertord-
nung des Grundgesetzes und der Verfassung 
des Landes Hessen 

die Grundrechte für sich und andere 
wirksam werden zu lassen, eigene Rech-
te zu wahren und die Rechte anderer 
auch gegen sich selbst gelten zu lassen, 

staatsbürgerliche Verantwortung zu 
übernehmen und sowohl durch indivi-
duelles Handeln als auch durch die 
Wahrnehmung gemeinsamer Interessen 
mit anderen zur demokratischen Gestal-
tung des Staates und einer gerechten 

(2) Die Schulen sollen die Schülerinnen und 
Schüler befähigen, in Anerkennung der Wert-
ordnung des Grundgesetzes und der Verfas-
sung des Landes Hessen 
 
1. die Grundrechte für sich und andere wirk-
sam werden zu lassen, eigene Rechte zu wah-
ren und die Rechte anderer auch gegen sich 
selbst gelten zu lassen, 
 
2. staatsbürgerliche Verantwortung zu über-
nehmen und sowohl durch individuelles Han-
deln als auch durch die Wahrnehmung ge-
meinsamer Interessen mit anderen zur demo-
kratischen Gestaltung des Staates und einer 
gerechten und freien Gesellschaft beizutragen, 
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und freien Gesellschaft beizutragen, 

 
die christlichen und humanistischen Tra-
ditionen zu erfahren, nach ethischen 
Grundsätzen zu handeln und religiöse 
und kulturelle Werte zu achten, 

die Beziehungen zu anderen Menschen 
nach den Grundsätzen der Achtung und 
Toleranz, der Gerechtigkeit und der Soli-
darität zu gestalten, 

die Gleichberechtigung von Mann und 
Frau auch über die Anerkennung der 
Leistungen der Frauen in Geschichte, 
Wissenschaft, Kultur und Gesellschaft zu 
erfahren, 

andere Kulturen in ihren Leistungen ken-
nen zu lernen und zu verstehen, 

Menschen anderer Herkunft, Religion 
und Weltanschauung vorurteilsfrei zu be-
gegnen und somit zum friedlichen Zu-
sammenleben verschiedener Kulturen 
beizutragen sowie für die Gleichheit und 
das Lebensrecht aller Menschen einzu-
treten, 

die Auswirkungen des eigenen und ge-
sellschaftlichen Handelns auf die natürli-
chen Lebensgrundlagen zu erkennen 
und die Notwendigkeit einzusehen, diese 
Lebensgrundlagen für die folgenden Ge-
nerationen zu erhalten, um der gemein-
samen Verantwortung dafür gerecht wer-
den zu können, 

ihr zukünftiges privates, berufliches und 
öffentliches Leben auszufüllen, bei fort-
schreitender Veränderung wachsende 
Anforderungen zu bewältigen und die 
Freizeit sinnvoll zu nutzen. 

 

 
 
 
3. die christlichen und humanistischen Tra-
ditionen zu erfahren, nach ethischen 
Grundsätzen zu handeln und religiöse und 
kulturelle Werte zu achten, 
 

4. die Beziehungen zu anderen Menschen 
nach den Grundsätzen der Achtung und Tole-
ranz, der Gerechtigkeit und der Solidarität zu 
gestalten, 
 
5. die Gleichberechtigung von Mann und Frau 
auch über die Anerkennung der Leistungen 
der Frauen in Geschichte, Wissenschaft, Kul-
tur und Gesellschaft zu erfahren, 
 
 
 
6. andere Kulturen in ihren Leistungen kennen 
zu lernen und zu verstehen, 
 
7. Menschen anderer Herkunft, Religion und 
Weltanschauung vorurteilsfrei zu begegnen 
und somit zum friedlichen Zusammenleben 
verschiedener Kulturen beizutragen sowie für 
die Gleichheit und das Lebensrecht aller Men-
schen einzutreten, 
 
 
8. die Auswirkungen des eigenen und ge-
sellschaftlichen Handelns auf die natürlichen 
Lebensgrundlagen zu erkennen und die Not-
wendigkeit einzusehen, diese Lebensgrundla-
gen für die folgenden Generationen zu erhal-
ten, um der gemeinsamen Verantwortung da-
für gerecht werden zu können, 
 
 
9. ihr zukünftiges privates, berufliches und 
öffentliches Leben auszufüllen, bei fort-
schreitender Veränderung wachsende Anfor-
derungen zu bewältigen und die Freizeit sinn-
voll zu nutzen. 
 

(3) Die Schule soll den Schülerinnen und Schü-
lern die dem Bildungs- und Erziehungsauftrag 
entsprechenden Kenntnisse, Fähigkeiten und 
Werthaltungen vermitteln. Die Schülerinnen und 
Schüler sollen insbesondere lernen, 
 

sowohl den Willen, für sich und andere 
zu lernen und Leistungen zu erbringen, 
als auch die Fähigkeit zur Zusammenar-
beit und zum sozialen Handeln zu ent-
wickeln, 

eine gleichberechtigte Beziehung zwi-
schen den Geschlechtern zu entwickeln, 

Konflikte vernünftig und friedlich zu lö-

(3) Die Schule soll den Schülerinnen und 
Schülern die dem Bildungs- und Erziehungs-
auftrag entsprechenden Kenntnisse, Fähigkei-
ten und Werthaltungen vermitteln. Die Schüle-
rinnen und Schüler sollen insbesondere ler-
nen, 
1. sowohl den Willen, für sich und andere zu 
lernen und Leistungen zu erbringen, als auch 
die Fähigkeit zur Zusammenarbeit und zum 
sozialen Handeln zu entwickeln, 
 
 
2. eine gleichberechtigte Beziehung zwischen 
den Geschlechtern zu entwickeln, 
 
3. Konflikte vernünftig und friedlich zu lösen, 
aber auch Konflikte zu ertragen, 
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sen, aber auch Konflikte zu ertragen, 

sich Informationen zu verschaffen, sich 
ihrer kritisch zu bedienen, um sich eine 
eigenständige Meinung zu bilden und 
sich mit den Auffassungen anderer un-
voreingenommen auseinander setzen zu 
können, 

ihre Wahrnehmungs-, Empfindungs- und 
Ausdrucksfähigkeiten zu entfalten und 

Kreativität und Eigeninitiative zu ent-
wickeln. 

 

 
 
4. sich Informationen zu verschaffen, sich ih-
rer kritisch zu bedienen, um sich eine eigen-
ständige Meinung zu bilden und sich mit den 
Auffassungen anderer unvoreingenommen 
auseinander setzen zu können, 
 
 
5. ihre Wahrnehmungs-, Empfindungs- und 
Ausdrucksfähigkeiten zu entfalten und 
 
6. Kreativität und Eigeninitiative zu ent-
wickeln.“ 
 

(4) Die Schulen sollen die Schülerinnen und 
Schüler darauf vorbereiten, ihre Aufgaben als 
Bürgerinnen und Bürger in der Europäischen 
Gemeinschaft wahrzunehmen. 
 

(4) Die Schulen sollen die Schülerinnen und 
Schüler darauf vorbereiten, ihre Aufgaben als 
Bürgerinnen und Bürger in der Europäischen 
Union wahrzunehmen. 
 

§ 3 
Grundsätze für die Verwirklichung 

 

 

(1) Die Schule achtet die Freiheit der Religion, 
der Weltanschauung, des Glaubens und des 
Gewissens sowie das verfassungsmäßige Recht 
der Eltern auf die Erziehung ihrer Kinder und 
nimmt Rücksicht auf die Empfindungen und 
Überzeugungen Andersdenkender. 
 

 

(2) Um dem Grundsatz der Gleichberechtigung 
von Frauen und Männern Rechnung zu tragen, 
ist darauf hinzuwirken, dass Ausschüsse, Beiräte, 
Kommissionen, sonstige Gremien und Kollegial-
organe, die aufgrund dieses Gesetzes zu bilden 
sind, paritätisch besetzt werden. Das Nähere 
wird in den jeweiligen Verfahrensordnungen ge-
regelt. 
 

 

(3) Die Schule darf keine Schülerin und keinen 
Schüler wegen des Geschlechts, der Abstam-
mung, der Rasse, der Sprache, der Heimat und 
Herkunft, des Glaubens und der religiösen oder 
politischen Anschauungen benachteiligen oder 
bevorzugen. 

 

(3) Die Schule darf keine Schülerin und keinen 
Schüler wegen des Geschlechts, der Abstam-
mung, der Sprache, der Heimat und Herkunft, 
einer Behinderung, der Rasse, des Glaubens 
und der religiösen oder politischen Anschauungen 
benachteiligen oder bevorzugen. 

 

(4) Die Schule soll Voraussetzungen zur Förde-
rung der Gleichberechtigung von Jungen und 
Mädchen schaffen. Schülerinnen und Schüler 
werden grundsätzlich gemeinsam unterrichtet. 
Sofern es pädagogisch sinnvoll ist, können sie 
zeitweise auch getrennt unterrichtet werden. 

 

 

(5) In Verwirklichung ihres Bildungs- und Erzie-
hungsauftrags entwickeln die Schulen ihr eigenes 
pädagogisches Konzept und planen und gestal-
ten den Unterricht und seine Organisation selbst-
ständig. Die einzelne Schule legt die besonderen 
Ziele und Schwerpunkte ihrer Arbeit in einem 
Schulprogramm fest. Sie ist für die Erfüllung des 
Bildungs- und Erziehungsauftrags verantwortlich. 
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(6) Die Schule ist so zu gestalten, dass die ge-
meinsame Erziehung und das gemeinsame Ler-
nen aller Schülerinnen und Schüler in einem 
möglichst hohen Maße verwirklicht wird und jede 
Schülerin und jeder Schüler unter Berücksichti-
gung der individuellen Ausgangslage in der kör-
perlichen, sozialen und emotionalen sowie kogni-
tiven Entwicklung angemessen gefördert wird. Es 
ist Aufgabe der Schule, drohendem Lei-
stungsversagen und anderen Beeinträchtigungen 
des Lernens, der Sprache sowie der körperli-
chen, sozialen und emotionalen Entwicklung mit 
vorbeugenden Maßnahmen entgegenzuwirken. 
 

 

(7) Hochbegabte Schülerinnen und Schüler sol-
len durch Beratung und ergänzende Bildungsan-
gebote in ihrer Entwicklung gefördert werden. 
 

 

(8) Die Gliederung des Schulwesens wird durch 
die Besonderheiten der Altersstufen, die Vielfalt 
der Anlagen und Fähigkeiten der Schülerinnen 
und Schüler und die Mannigfaltigkeit der Lebens- 
und Berufsaufgaben bestimmt. Die Schulstufen 
und Schulformen wirken zusammen, um den 
Übergang zwischen diesen zu erleichtern. 
 

 

(9) Die Schule ist zur Wohlfahrt der Schülerinnen 
und Schüler und zum Schutz ihrer seelischen 
und körperlichen Unversehrtheit, geistigen Frei-
heit und Entfaltungsmöglichkeit verpflichtet. Dar-
auf ist bei der Gestaltung des Schul- und Unter-
richtswesens Rücksicht zu nehmen. Rauchen ist 
im Schulgebäude und auf dem Schulgelände 
nicht gestattet. Die Anforderungen und die Bela-
stungen der Schülerinnen und Schüler durch 
Unterricht, Hausaufgaben und sonstige Schulver-
anstaltungen müssen altersgemäß und zumutbar 
sein und ihnen ausreichend Zeit für eigene Aktivi-
täten lassen. 
 

 

 (10) Die Schule arbeitet mit den Jugendämtern 
zusammen. Sie soll das zuständige Jugend-
amt unterrichten, wenn tatsächliche Anhalts-
punkte für eine Gefährdung oder Beeinträchti-
gung des Wohls einer Schülerin oder eines 
Schülers bekannt werden. Dies gilt auch für 
Schulen in freier Trägerschaft. 

 
(10) Der Unterricht ist unentgeltlich (Unterrichts-
geldfreiheit). Den Schülerinnen und Schülern 
werden die an der besuchten Schule eingeführ-
ten Lernmittel unentgeltlich zum Gebrauch über-
lassen (Lernmittelfreiheit). 
 

(11) Der Unterricht ist unentgeltlich (Unterrichts-
geldfreiheit). Den Schülerinnen und Schülern 
werden die an der besuchten Schule eingeführten 
Lernmittel unentgeltlich zum Gebrauch überlassen 
(Lernmittelfreiheit). 
 

(11) Die Schule muss in ihren Unterrichtsformen 
und Methoden dem Ziel gerecht werden, Schüle-
rinnen und Schüler zur Selbsttätigkeit zu erzie-
hen. Zur Erfüllung des Bildungs- und Erziehungs-
auftrags der Schule wirken die Beteiligten, insbe-
sondere Eltern, Lehrerinnen und Lehrer sowie 
Schülerinnen und Schüler, zusammen. Alle Betei-
ligten müssen schulische Angebote und das 

(12) Die Schule muss in ihren Unterrichtsformen 
und Methoden dem Ziel gerecht werden, Schüle-
rinnen und Schüler zur Selbsttätigkeit zu erziehen. 
Zur Erfüllung des Bildungs- und Erziehungs-
auftrags der Schule wirken die Beteiligten, insbe-
sondere Eltern, Lehrerinnen und Lehrer sowie 
Schülerinnen und Schüler, zusammen. Alle Betei-
ligten müssen schulische Angebote und das 
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Schulleben so gestalten können, dass die Schule 
in die Lage versetzt wird, ihrem Auftrag je nach 
örtlichen Gegebenheiten gerecht zu werden. 
 

Schulleben so gestalten können, dass die Schule 
in die Lage versetzt wird, ihrem Auftrag je nach 
örtlichen Gegebenheiten gerecht zu werden. 
 

(12) Die Schule trägt in Zusammenarbeit mit den 
anderen Stellen zur Vorbereitung der Schülerin-
nen und Schüler auf Berufswahl und Berufsaus-
übung sowie auf die Arbeit in der Familie und in 
anderen sozialen Zusammenhängen bei. 
 

(13) Die Schule trägt in Zusammenarbeit mit den 
anderen Stellen zur Vorbereitung der Schülerin-
nen und Schüler auf Berufswahl und Berufsaus-
übung sowie auf die Arbeit in der Familie und in 
anderen sozialen Zusammenhängen bei. 
 

(13) Schülerinnen und Schüler, deren Sprache 
nicht Deutsch ist, sollen unabhängig von der 
eigenen Pflicht, sich um den Erwerb hinreichen-
der Sprachkenntnisse zu bemühen, durch beson-
dere Angebote so gefördert werden, dass sie 
ihrer Eignung entsprechend zusammen mit Schü-
lerinnen und Schülern deutscher Sprache unter-
richtet und zu den gleichen Abschlüssen geführt 
werden können. 
 

(14) Schülerinnen und Schüler, deren Sprache 
nicht Deutsch ist, sollen unabhängig von der ei-
genen Pflicht, sich um den Erwerb hinreichender 
Sprachkenntnisse zu bemühen, durch besondere 
Angebote so gefördert werden, dass sie ihrer 
Eignung entsprechend zusammen mit Schü-
lerinnen und Schülern deutscher Sprache unter-
richtet und zu den gleichen Abschlüssen geführt 
werden können. 
 

(14) Auf die Einheit des deutschen Schulwesens 
ist Bedacht zu nehmen. 
  

(15) Auf die Einheit des deutschen Schulwesens 
ist Bedacht zu nehmen. 
 

ZWEITER TEIL 
Unterrichtsinhalte und Stundentafeln 

 

 

§ 4 
Standards 

 

§ 4 
Kerncurricula und Bildungsstandards 

 
(1) Die Schulen sollen in ihrem Unterricht den 
Schülerinnen und Schülern aus den Bildungs-
zielen der Bildungsgänge abgeleitete Kompeten-
zen vermitteln. Diese Kompetenzen werden nä-
her durch Standards bestimmt, mit denen diffe-
renziert in Kompetenzstufen der Kernbereich der 
Anforderungen der verschiedenen Bildungs-
gänge in den Fächern, Lernbereichen und Auf-
gabengebieten beschrieben wird, der mit päda-
gogisch angemessenem Aufwand erreicht wer-
den kann. Dabei muss die Möglichkeit der Schu-
len, ihr eigenes pädagogisches Konzept sowie 
die besonderen Ziele und Schwerpunkte ihrer 
Arbeit zu entwickeln (§ 3 Abs. 5), berücksichtigt 
werden. Durch die Differenzierung in Kompe-
tenzstufen wird die Lernentwicklung der Schüle-
rinnen und Schüler nachvollziehbar. Standards 
bilden zugleich eine Grundlage für die Entwick-
lung von Maßnahmen interner und externer Eva-
luation. 

(1) Verbindliche Grundlage für den Unterricht 
sind Pläne, die abschlussbezogene Bildungs-
standards nach Abs. 2 mit fachspezifischen 
Inhaltsfeldern (Kern von Lernbereichen) ver-
knüpfen und lernzeitbezogene Kompetenzer-
wartungen (Kerncurricula) einschließlich der 
zugrundeliegenden Wissensstände enthalten. 
 
 
 

(2) Standards werden durch Rechtsverordnung 
für verbindlich erklärt; dabei wird auf die Form 
der Veröffentlichung und ihre Zugangsmöglich-
keit hingewiesen. Mit Bedacht auf die Einheit des 
deutschen Bildungswesens (§ 3 Abs. 14) können 
Standards, die von der Ständigen Konferenz der 
Kultusminister der Länder in der Bundesrepublik 
Deutschland beschlossen worden sind, unmittel-
bar für verbindlich erklärt werden. 
 

(2) Bildungsstandards enthalten wesentliche 
Ziele der pädagogischen Arbeit, ausgedrückt 
als Lernergebnisse der Schülerinnen und 
Schüler für die einzelnen Fächer in Form kon-
kreter Beschreibungen des Könnensstandes 
und des Ausprägungsgrades zu einem be-
stimmten Zeitpunkt. Bildungsstandards bilden 
zugleich eine Grundlage für die Entwicklung 
von Maßnahmen interner und externer Evalua-
tion. 
 
 
 

 (3) Die Entwürfe der Kerncurricula sind dem 
Landesschulbeirat (§ 99a) zur Kenntnis zu 



- 6 - 

geben. Auf Verlangen eines Mitglieds sind sie 
im Landesschulbeirat zu erörtern. Das Kul-
tusministerium kann für die Beratung eine 
Frist setzen. 
 

 (4) Schulen entwickeln mit weiteren inhaltli-
chen Konkretisierungen aus den Kerncurricula 
einschließlich der zugrundeliegenden Wis-
sensstände ein Schulcurriculum, in dem der 
Aufbau überfachlicher Kompetenzen be-
schrieben wird und profilbezogene Ergänzun-
gen aufgenommen werden. Das Schulcurricu-
lum soll Orientierung für kompetenzorientier-
tes Unterrichten der einzelnen Lehrkräfte in 
bestimmten Fächern, Jahrgangsstufen und 
Lerngruppen geben. Dabei sind als zentrale 
Aspekte pädagogischen Handelns Individuali-
sierung und Differenzierung, Diagnose und 
Förderung, Beurteilung und Bewertung, sowie 
die Konstruktion kompetenzorientierter Auf-
gaben zu berücksichtigen. Die Möglichkeit der 
Schulen, ihr eigenes pädagogisches Konzept 
sowie die besonderen Ziele und Schwerpunkte 
ihrer Arbeit zu entwickeln, ist dabei zu beach-
ten. 

 

 (5) Kerncurricula sind in allgemein zugängli-
cher Form zu veröffentlichen. Sie werden 
durch Rechtsverordnung für verbindlich er-
klärt; dabei wird auf die Form der Veröffentli-
chung und ihre Zugangsmöglichkeit hinge-
wiesen. Mit Bedacht auf die Einheit des deut-
schen Schulwesens (§ 3 Abs. 15) können nati-
onale Bildungsstandards, die von der Ständi-
gen Konferenz der Kultusminister der Länder 
in der Bundesrepublik Deutschland beschlos-
sen worden sind, unmittelbar für verbindlich 
erklärt werden. 

§ 4a 
Lehrpläne 

 

 

(1) Der Unterricht wird auf der Grundlage von 
Lehrplänen erteilt, die gewährleisten müssen, 
dass die Ziele der Standards (§ 4) erreicht wer-
den können. Sie müssen sich nach den Anforde-
rungen und Bildungszielen der einzelnen Bil-
dungsgänge richten, die allgemeinen und fachli-
chen Ziele der einzelnen Fächer, Lernbereiche 
und Aufgabengebiete sowie didaktische Grund-
sätze, die sich an den Qualifikationszielen des 
jeweiligen Fachs, Lernbereichs oder Aufgaben-
gebiets zu orientieren haben, enthalten und Mög-
lichkeiten des fächerverbindenden und fachüber-
greifenden Lernens aufzeigen. Verbindliche und 
fakultative Unterrichtsinhalte sind in einem sinn-
vollen Verhältnis so zueinander zu bestimmen, 
dass die Lehrerin oder der Lehrer in die Lage 
versetzt wird, die vorgegebenen Ziele in eigener 
pädagogischer Verantwortung zu erreichen und 
Interessen der Schülerinnen und Schüler einzu-
beziehen. Der Grundsatz der Durchlässigkeit bei 
einem Wechsel zwischen den Bildungsgängen 
und Schulformen ist zu berücksichtigen. 

(1) Sind für Unterrichtsfächer, Lernbereiche 
oder Aufgabengebiete Kerncurricula nicht 
bestimmt, wird der Unterricht auf der Grundla-
ge von Lehrplänen erteilt. Die Lehrpläne müs-
sen gewährleisten, dass daneben geltende 
nationale Bildungsstandards, die von der 
Ständigen Konferenz der Kultusminister der 
Länder in der Bundesrepublik Deutschland 
beschlossen worden sind, erfüllt werden kön-
nen.  
Sie müssen sich nach den Anforderungen und 
Bildungszielen der einzelnen Bildungsgänge rich-
ten, die allgemeinen und fachlichen Ziele der ein-
zelnen Fächer, Lernbereiche und Aufgabengebie-
te sowie didaktische Grundsätze, die sich an den 
Qualifikationszielen des jeweiligen Fachs, Lernbe-
reichs oder Aufgabengebiets zu orientieren ha-
ben, enthalten und Möglichkeiten des fächerver-
bindenden und fachübergreifenden Lernens auf-
zeigen. Verbindliche und fakultative Unterrichtsin-
halte sind in einem sinnvollen Verhältnis so zu-
einander zu bestimmen, dass die Lehrerin oder 
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 der Lehrer in die Lage versetzt wird, die vorgege-
benen Ziele in eigener pädagogischer Verantwor-
tung zu erreichen und Interessen der Schülerin-
nen und Schüler einzubeziehen. Der Grundsatz 
der Durchlässigkeit zwischen den Bildungs-
gängen und Schulformen ist zu berücksichti-
gen. 
 

(2) Die Entwürfe der Lehrpläne werden dem Lan-
desschulbeirat (§ 99a) zur Kenntnis gegeben. Auf 
Verlangen eines Mitglieds werden sie im Landes-
schulbeirat erörtert. Das Kultusministerium kann 
für die Beratung eine Frist setzen. 
 

 

(3) Lehrpläne sind in allgemein zugänglicher 
Form zu veröffentlichen. Sie werden durch 
Rechtsverordnung zur Erprobung freigegeben 
oder für verbindlich erklärt; dabei wird auf die 
Form der Veröffentlichung und ihre Zugangs-
möglichkeit hingewiesen. 
 

 

(4) Rahmenlehrpläne für den berufsbezogenen 
Unterricht in der Berufsschule in nach dem Be-
rufsbildungsgesetz und der Handwerksordnung 
anerkannten Ausbildungsberufen, die von der 
Ständigen Konferenz der Kultusminister der Län-
der in der Bundesrepublik Deutschland beschlos-
sen und im Bundesanzeiger veröffentlicht worden 
sind, können als Lehrpläne im Sinne des Abs. 1 
unmittelbar für verbindlich erklärt werden. 
 

 

§ 5 
Gegenstandsbereiche des Unterrichts 

 

 

1) Gegenstandsbereiche des Pflichtunterrichts 
sind nach näherer Bestimmung durch die Stun-
dentafeln folgende Unterrichtsfächer: 

1. in der Grundstufe (Primarstufe) 
a. Deutsch, 
b. Mathematik, 
c. Musik, 
d. Kunst, Werken/Textiles Gestalten, 
e. Sachunterricht, 
f. Religion, 
g. Sport,  
h. Einführung in eine Fremdsprache; 

 
2. in der Mittelstufe (Sekundarstufe I) 

a. Deutsch, 
b. Eine erste Fremdsprache, eine zweite 

Fremdsprache im gymnasialen Bildungs-
gang, 

c. Mathematik, 
d. Musik, 
e. Kunst, 
f. Geschichte, 
g. Erdkunde, 
h. Politik und Wirtschaft, 
i. Physik, 
j. Chemie, 
k. Biologie, 
l. Religion, 
m. Sport 
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3. in der Oberstufe (Sekundarstufe II) in den 

studienqualifizierten Bildungsgängen 
a. sprachlich-literarisch-künstlerisches Auf-

gabenfeld 
b. gesellschaftswissenschaftliches Aufga-

benfeld, 
c. mathematisch-naturwissenschaftlich-

technisches Aufgabenfeld, 
d. Sport; 

 
4. in der Oberstufe (Sekundarstufe II) in den 

berufsqualifizierenden Bildungsgängen 
a. allgemeiner Lernbereich, 
b. beruflicher Lernbereich. 

 
(2) In der Mittelstufe (Sekundarstufe I) der allge-
mein bildenden Schulen ist die Hinführung zur 
Arbeitswelt zu fördern durch 

1. das Fach Arbeitslehre als Pflichtfach nach 
näherer Bestimmung durch die Stundentafeln 
oder die Berücksichtigung entsprechender 
Unterrichtsinhalte in den Lehrplänen anderer 
Fächer, 
 

2. Betriebspraktika. 
Die Hinführung zur Arbeitswelt kann durch 
besondere Unterrichtsprojekte gefördert wer-
den. 

 

(2) Ab der Mittelstufe (Sekundarstufe I) der 
allgemein bildenden Schulen ist die Hinfüh-
rung zur Arbeitswelt und zum grundlegenden 
Verständnis wirtschaftlicher Abläufe durch 
Pflichtunterricht, Betriebspraktika und durch 
besondere Unterrichtsprojekte zu fördern. 

 

(3) Gegenstandsbereiche des Wahlpflichtunter-
richts im Bildungsgang der Realschule sind eine 
zweite Fremdsprache sowie Unterrichtsangebote, 
die sich auf die Inhalte der Fächer des Pflichtun-
terrichts beziehen. Gegenstandsbereiche des 
Wahlunterrichts in der Mittelstufe (Sekundarstufe 
I) im gymnasialen Bildungsgang sind eine dritte 
Fremdsprache sowie Unterrichtsangebote, die 
sich auf die Inhalte der Fächer des Pflichtunter-
richts beziehen. 
 

 

(4) Weitere Gegenstandsbereiche können durch 
Rechtsverordnung eingeführt werden, wenn dies 
zur Erfüllung des Bildungs- und Erziehungsauf-
trags der Schulen erforderlich ist. 
 

(4) Weitere Gegenstandsbereiche können 
durch Rechtsverordnung näher bestimmt wer-
den, wenn dies zur Erfüllung des Bildungs- 
und Erziehungsauftrags der Schulen erforder-
lich ist. 
 

§ 6 
Unterrichtsfächer, Lernbereiche und Aufgaben-

gebiete 
 

 

(1) In den Unterrichtsfächern sind die für jedes 
Fach geltenden besonderen Methoden und das 
Fach kennzeichnenden Ziele und Fertigkeiten im 
Unterricht zu berücksichtigen. In fächerverbin-
denden oder fachübergreifenden Unterrichtsfor-
men werden an Themen, die verschiedene Fä-
cher berühren, die besonderen Methoden der 
beteiligten Fächer, ihre jeweiligen Ziele und Fer-
tigkeiten im Unterricht entsprechend dem thema-
tischen Zusammenhang erschlossen. 
 

 

(2) Die Verordnung über die Stundentafeln kann (2) Die Verordnung über die Stundentafeln kann 
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für bestimmte Schulformen und Jahrgangsstufen 
die Möglichkeit vorsehen, dass nach Entschei-
dung der Gesamtkonferenz der Schule die Unter-
richtsfächer Geschichte, Erdkunde sowie Politik 
und Wirtschaft als Lernbereich Gesellschafts-
lehre und die Unterrichtsfächer Physik, Chemie 
und Biologie als Lernbereich Naturwissenschaf-
ten zusammengefasst werden. 
 

für bestimmte Schulformen und Jahrgangsstufen 
die Möglichkeit vorsehen, dass nach Entschei-
dung der Gesamtkonferenz der Schule die Unter-
richtsfächer Geschichte, Erdkunde sowie Politik 
und Wirtschaft als Lernbereich Gesellschaftslehre, 
die Unterrichtsfächer Musik und Kunst, Wer-
ken/Textiles Gestalten sowie Darstellendes 
Spiel als Lernbereich ästhetische Bildung und 
die Unterrichtsfächer Physik, Chemie und Biologie 
als Lernbereich Naturwissenschaften zusammen-
gefasst werden. 
 

(3) Lernbereiche können fachübergreifend von 
mehreren Lehrerinnen oder Lehrern in enger 
Zusammenarbeit didaktisch abgestimmt oder von 
einer Lehrerin oder einem Lehrer unterrichtet 
werden, um übergreifende Erkenntnisse auch in 
der Schule zur Geltung zu bringen und die Schü-
lerinnen und Schüler zu befähigen, ein Problem 
vom unterschiedlichen Ansatz verschiedener 
Fächer her zu beurteilen. Dabei ist darauf zu 
achten, dass der Anteil der jeweiligen Fächer 
angemessen berücksichtigt wird. Wird der Lern-
bereich zusammengefasst unterrichtet, so wird 
für ihn eine zusammengefasste Bewertung erteilt; 
diese ist in den Versetzungs- und Abschlussre-
gelungen der Bewertung in den Fächern 
Deutsch, Mathematik und erste Fremdsprache 
gleichgestellt. Die Gesamtkonferenz entscheidet 
auf der Grundlage einer curricular und pädago-
gisch begründeten, die Möglichkeiten der Schule 
berücksichtigenden Konzeption der Fachkonfe-
renz, ob der Lernbereich fachübergreifend unter-
richtet wird. 
 

 

(4) Besondere Bildungs- und Erziehungsaufga-
ben der Schulen werden in Aufgabengebieten 
erfasst. Diese sind insbesondere ökologische 
Bildung und Umwelterziehung, informations- und 
kommunikationstechnische Grundbildung und 
Medienerziehung, Erziehung zur Gleichberechti-
gung, Sexualerziehung, kulturelle Praxis, Frie-
denserziehung, Rechtserziehung, Gesundheits-
erziehung und Verkehrserziehung. Aufgabenge-
biete werden fachübergreifend unterrichtet. Sie 
können in Form themenbezogener Projekte unter 
Berücksichtigung der fachbezogenen Lernziele 
und Methoden auch jahrgangs- und schulform-
übergreifend unterrichtet werden. Über die inhalt-
liche und unterrichtsorganisatorische Umsetzung 
im Rahmen der Stundentafeln und der Lehrpläne 
entscheidet die Gesamtkonferenz auf der Grund-
lage einer Konzeption der jeweils zuständigen 
Konferenz der Lehrkräfte. 
 

(4) Besondere Bildungs- und Erziehungsaufgaben 
der Schulen werden in Aufgabengebieten erfasst. 
Diese können in eigenen Lehrplänen nach § 4a 
oder Kerncurricula nach § 4 näher bestimmt 
werden. Sie können in Form themenbezogener 
Projekte unter Berücksichtigung der fachbezoge-
nen Lernziele und Methoden auch jahrgangs- und 
schulformübergreifend unterrichtet werden. Über 
die inhaltliche und unterrichtsorganisatorische 
Umsetzung im Rahmen der Stundentafeln und der 
Lehrpläne entscheidet die Gesamtkonferenz auf 
der Grundlage einer Konzeption der jeweils zu-
ständigen Konferenz der Lehrkräfte. 
 

§ 7 
Sexualerziehung 

 

 

(1) Durch die Sexualerziehung, die als Teil der 
Gesamterziehung zu den Aufgaben der Schule 
gehört, sollen die Schülerinnen und Schüler sich 
altersgemäß mit den biologischen, ethischen, 
religiösen, kulturellen und sozialen Tatsachen 
und Bezügen der Geschlechtlichkeit des Men-
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schen vertraut machen. Die Sexualerziehung soll 
das Bewusstsein für eine persönliche Intim-
sphäre und für ein gewaltfreies, respektvolles 
Verhalten in gegenwärtigen und zukünftigen per-
sönlichen und partnerschaftlichen Beziehungen 
entwickeln und fördern sowie die grundlegende 
Bedeutung von Ehe und Familie vermitteln. Bei 
der Sexualerziehung ist Zurückhaltung zu wahren 
sowie Offenheit und Toleranz gegenüber den 
verschiedenen Wertvorstellungen in diesem Be-
reich zu beachten; jede einseitige Beeinflussung 
ist zu vermeiden. 
 
(2) Die Eltern sind über Ziel, Inhalt und Formen 
der Sexualerziehung rechtzeitig zu unterrichten. 
 

 

§ 8 
Religionsunterricht und Ethikunterricht 

 

 

(1) Religion ist ordentliches Unterrichtsfach. Un-
beschadet des staatlichen Aufsichtsrechts wird 
der Religionsunterricht in Übereinstimmung mit 
den Grundsätzen der Kirchen oder Religionsge-
meinschaften erteilt. Die Kirchen oder Religions-
gemeinschaften können sich durch Beauftragte 
vergewissern, dass der Religionsunterricht in 
Übereinstimmung mit den Grundsätzen ihres 
Bekenntnisses erteilt wird. 
 

 

(2) Keine Lehrerin und kein Lehrer kann ver-
pflichtet oder, die Befähigung vorausgesetzt, 
gehindert werden, Religionsunterricht zu erteilen. 
 

 

(3) Eine Abmeldung vom Religionsunterricht ist 
möglich. Hierüber entscheiden die Eltern, nach 
Vollendung des 14. Lebensjahres die Schülerin-
nen und Schüler. 
 

 

(4) Die Schülerinnen und Schüler, die am Reli-
gionsunterricht nicht teilnehmen, sind verpflichtet, 
an einem Ethikunterricht teilzunehmen, in dem 
ihnen das Verständnis für Wertvorstellungen und 
ethische Grundsätze und der Zugang zu ethi-
schen, philosophischen und religionskundlichen 
Fragen vermittelt wird. Schülerinnen und Schüler 
verschiedener Schulen, Schulformen und Schul-
stufen können dabei zu einer pädagogisch ver-
tretbaren Lerngruppe zusammengefasst werden. 
 

 

(5) Die Einführung und Ausgestaltung des Ethik-
unterrichts wird durch Rechtsverordnung näher 
geregelt; dabei kann auch vorgesehen werden, 
Ethikunterricht schrittweise für einzelne Schulen 
einzuführen. 
 

(5) Die Einführung und Ausgestaltung des 
Ethikunterrichts wird durch Rechtsverordnung 
näher geregelt. 
 

§ 8a 
Förderung der Schülerinnen und Schüler anderer 

Sprache 
 

 

(1) Maßnahmen der Förderung von Schülerinnen 
und Schülern, deren Sprache nicht Deutsch ist (§ 
3 Abs. 13), sind besondere Unterrichtsangebote 
zum Erwerb der deutschen Sprache oder zur 
Verbesserung der deutschen Sprachkenntnisse, 

(1) Maßnahmen der Förderung von Schülerinnen 
und Schülern, deren Sprache nicht Deutsch ist (§ 
3 Abs. 14), sind besondere Unterrichtsangebote 
zum Erwerb der deutschen Sprache oder zur Ver-
besserung der deutschen Sprachkenntnisse, die 
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die in der Regel auf selbst erworbenen Grund-
kenntnissen aufbauen und die Schülerinnen und 
Schüler so fördern sollen, dass sie sich so bald 
wie möglich am Unterricht in der Regelklasse 
beteiligen können. 
 

in der Regel auf selbst erworbenen Grund-
kenntnissen aufbauen und die Schülerinnen und 
Schüler so fördern sollen, dass sie sich so bald 
wie möglich am Unterricht in der Regelklasse 
beteiligen können. 
 

(2) Die Ausgestaltung des Unterrichts und der 
Fördermaßnahmen nach Art, Umfang und Ver-
pflichtung zur Teilnahme für Schülerinnen und 
Schüler anderer Sprache erfolgt durch Rechts-
verordnung. 
 

 

§ 9 
Stundentafeln 

 

 

(1) Die Zahl der Unterrichtsstunden, die auf die 
Unterrichtsfächer, Lernbereiche und Aufgaben-
gebiete entfallen, wird in Stundentafeln festge-
legt. Die Festlegung richtet sich nach dem Bil-
dungsauftrag des einzelnen Bildungsganges und 
berücksichtigt den Grundsatz der Durchlässigkeit 
bei einem Wechsel zwischen den Bildungsgän-
gen und Schulformen. Bei der Festlegung des 
Stundenrahmens ist davon auszugehen, dass 
der Unterricht an Vollzeitschulen in der Regel an 
fünf Wochentagen in der Woche stattfindet. 
 

(1) Die Zahl der Unterrichtsstunden, die auf die 
Unterrichtsfächer, Lernbereiche und Aufgabenge-
biete entfallen, wird in Stundentafeln festgelegt. 
Die Festlegung richtet sich nach dem Bil-
dungsauftrag des einzelnen Bildungsganges 
und berücksichtigt den Grundsatz der Durch-
lässigkeit zwischen den Bildungsgängen und 
Schulformen. Bei der Festlegung des Stunden-
rahmens ist davon auszugehen, dass der Unter-
richt an Vollzeitschulen in der Regel an fünf Wo-
chentagen in der Woche stattfindet. 

(2) Die Stundentafel soll Entscheidungsmöglich-
keiten für individuelle Bildungsschwerpunkte 
eröffnen. Daher ist in der Stundentafel zu unter-
scheiden, 

1. welche Fächer, Lernbereiche oder Aufgaben-
gebiete zum Pflichtunterricht gehören, in dem 
alle Schülerinnen und Schüler unterrichtet 
werden und zu dessen Teilnahme sie ver-
pflichtet sind, 
 

2. welche Fächer und Aufgabengebiete im 
Wahlpflichtbereich angeboten werden, in de-
nen die Schülerinnen und Schüler nach ihrer 
Wahl unterrichtet werden und zu deren Teil-
nahme sie verpflichtet sind, 
 

3. welche Fächer und Aufgabengebiete Wahl-
angebote sind, in denen die Schülerinnen 
und Schüler nach ihrer Wahl unterrichtet 
werden. 

Die Entscheidung über die Teilnahme an den in 
Satz 2 Nr. 2 und 3 genannten Fächern treffen die 
Eltern, bei volljährigen Schülerinnen und Schü-
lern diese selbst. 
 

 

(3) Ergänzend können freiwillige Unterrichtsver-
anstaltungen zur Vertiefung und Erweiterung des 
Bildungsauftrags der Schule eingerichtet oder 
betreuende Maßnahmen durchgeführt werden, 
sofern die erforderlichen Voraussetzungen gege-
ben sind. 
 

 

(4) Die Schulkonferenz kann beschließen, dass 
der Unterricht an Vollzeitschulen abweichend von 
Abs. 1 Satz 3 an sechs Wochentagen stattfindet. 
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Der Beschluss bedarf der Zustimmung des 
Schulträgers. 
 
(5) Die Stundentafeln werden nach Maßgabe des 
Abs. 1 bis 3 durch Rechtsverordnungen erlassen; 
dabei ist der Rahmen näher zu bestimmen, in 
dem die Schulleiterin oder der Schulleiter von der 
Stundentafel abweichen darf. 
 

 

§ 10 
Zulassung von Schulbüchern 

 

§ 10 
Zulassung von Schulbüchern und digitalen 

Lehrwerken 
 

(1) Schulbücher sind Druckwerke, die dazu be-
stimmt sind, von Schülerinnen und Schülern im 
Unterricht für einen längeren Zeitraum benutzt zu 
werden. 
 
 

(1) Schulbücher sind Druckwerke, die dazu be-
stimmt sind, von Schülerinnen und Schülern im 
Unterricht für einen längeren Zeitraum benutzt zu 
werden. Digitale Lehrwerke stehen den Schul-
büchern gleich, sofern sie ebenfalls für einen 
längeren Zeitraum benutzt werden. 
 
 

(2) Schulbücher dürfen an einer Schule nur ein-
geführt werden, wenn sie zuvor zugelassen wor-
den sind. Über die Zulassung entscheidet das 
Kultusministerium, sofern dessen Befugnis nicht 
allgemein für bestimmte Verwendungszwecke, 
Fachbereiche oder Schulformen oder im Einzel-
fall den Schulaufsichtsbehörden oder den Schul-
leiterinnen und Schulleitern übertragen worden 
ist. Schulbücher sind zuzulassen, wenn 

1. sie allgemeinen Verfassungsgrundsätzen 
und Rechtsvorschriften nicht widersprechen, 
 

2. sie mit den Lehrplänen vereinbar sind und 
nach Umfang und Inhalt ein für das Unter-
richtsfach und die Schulform vertretbares 
Maß nicht überschreiten, 
 

3. sie nach methodischen und didaktischen 
Grundsätzen den pädagogischen Anforde-
rungen genügen, keine schwerwiegenden 
Fehler in der Sachdarstellung aufweisen und 
insbesondere nicht ein geschlechts-, reli-
gions- oder rassendiskriminierendes Ver-
ständnis fördern und 
 

4. die zur Verfügung stehenden Haushaltsmittel 
bei Beachtung einer wirtschaftlichen Haus-
haltsführung die Einführung rechtfertigen. 

 

(2) Schulbücher und digitale Lehrwerke dürfen 
an einer Schule nur eingeführt werden, wenn sie 
zuvor zugelassen worden sind. Über die Zulas-
sung entscheidet das Kultusministerium, sofern 
dessen Befugnis nicht allgemein für bestimmte 
Verwendungszwecke, Fachbereiche oder Schul-
formen oder im Einzelfall den Schulaufsichtsbe-
hörden oder den Schulleiterinnen und Schulleitern 
übertragen worden ist. Schulbücher und digitale 
Lehrwerke sind zuzulassen, wenn 

1. sie allgemeinen Verfassungsgrundsätzen und 
Rechtsvorschriften nicht widersprechen, 
 

2. sie mit den Kerncurricula, Bildungsstan-
dards und Lehrplänen vereinbar sind und nach 
Umfang und Inhalt ein für das Unterrichtsfach und 
die Schulform vertretbares Maß nicht überschrei-
ten, 
 

3. sie nach methodischen und didaktischen 
Grundsätzen den pädagogischen Anforderungen 
genügen, keine schwerwiegenden Fehler in der 
Sachdarstellung aufweisen und insbesondere 
nicht ein geschlechts-, behinderten-,  religions- 
oder rassendiskriminierendes Verständnis fördern 
und 
 

4. die zur Verfügung stehenden Haushaltsmittel 
bei Beachtung einer wirtschaftlichen Haus-
haltsführung die Einführung rechtfertigen. 
 

(3) Die Schulbücher für den Religionsunterricht 
bedürfen der Zustimmung der Kirche oder Reli-
gionsgemeinschaft hinsichtlich der Übereinstim-
mung mit deren Grundsätzen. 
 

(3) Die Schulbücher und digitalen Lehrwerke für 
den Religionsunterricht bedürfen der Zustimmung 
der Kirche oder Religionsgemeinschaft hinsicht-
lich der Übereinstimmung mit deren Grundsätzen. 
 

(4) Über die Einführung eines zugelassenen 
Schulbuches an einer Schule entscheidet die 

(4) Über die Einführung eines zugelassenen 
Schulbuches oder digitalen Lehrwerkes an einer 
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Fachkonferenz im Rahmen der der Schule zur 
Verfügung stehenden Haushaltsmittel und der 
Beschlüsse der Gesamtkonferenz zu deren Ver-
teilung. In Parallelklassen oder -kursen einer 
Schule sind in der Regel die gleichen Schulbü-
cher zu verwenden. Schulen, die einen Schulver-
bund bilden, sollen sich bei der Einführung der 
Schulbücher untereinander abstimmen. 
 

Schule entscheidet die Fachkonferenz im Rah-
men der der Schule zur Verfügung stehenden 
Haushaltsmittel und der Beschlüsse der Gesamt-
konferenz zu deren Verteilung. In Parallelklassen 
oder -kursen einer Schule sind in der Regel die 
gleichen Schulbücher und digitalen Lehrwerke 
zu verwenden. Schulen, die einen Schulverbund 
bilden, sollen sich bei der Einführung der Schul-
bücher und digitalen Lehrwerke untereinander 
abstimmen. 
 

(5) Das Verfahren zur Zulassung der Schulbü-
cher wird durch Rechtsverordnung näher gere-
gelt. 
 

(5) Das Verfahren zur Zulassung der Schulbücher 
und digitalen Lehrwerke wird durch Rechtsver-
ordnung näher geregelt. 
 

DRITTER TEIL 
Schulaufbau 

Erster Abschnitt 
Gliederung und Organisation der Schule 

 

 

§ 11 
Äußere Organisation nach Schulstufen und 

Schulformen 
 

 

(1) Das Schulwesen gliedert sich nach Jahr-
gangsstufen, Schulstufen und Schulformen. 
 

 

(2) Die Jahrgangsstufen 1 bis 4 bilden die 
Grundstufe (Primarstufe), die Jahrgangsstufen 5 
bis 9 oder 10 die Mittelstufe (Sekundarstufe I) 
und die anschließenden drei Jahrgangsstufen 
des gymnasialen Bildungsganges sowie die be-
ruflichen Schulen die Oberstufe (Sekundarstufe 
II). Schulen für Erwachsene haben die Aufgabe, 
den Erwerb von Abschlüssen der allgemein bil-
denden Schulen der Sekundarstufe nachträglich 
zu ermöglichen. 
 

(2) Die Jahrgangsstufen 1 bis 4 bilden die Grund-
stufe (Primarstufe), die Jahrgangsstufen 5 bis 9 
oder 10 die Mittelstufe (Sekundarstufe I) und die 
anschließenden drei Jahrgangsstufen des gym-
nasialen Bildungsganges sowie die beruflichen 
Schulen die Oberstufe (Sekundarstufe II). Schulen 
für Erwachsene haben die Aufgabe, den Erwerb 
von Abschlüssen der allgemein bildenden Schu-
len der Sekundarstufen nachträglich zu ermögli-
chen. 
 

(3) Schulformen sind: 
 
1. als allgemein bildende Schulen 

a. die Grundschule, 
b. die Hauptschule, 
c. die Realschule, 
d. das Gymnasium, 
e. die schulformübergreifende (integrierte) 

Gesamtschule, 
f. die Förderschule, 

 
2. als berufliche Schulen 

a. die Berufsschule, 
b. die Berufsfachschule, 
c. die Fachoberschule, 
d. das berufliche Gymnasium, 
e. die Fachschule, 

 
3. als Schulen für Erwachsene 

a. die Abendhauptschule, 
b. die Abendrealschule, 
c. das Abendgymnasium, 
d. das Kolleg. 

 

(3) Schulformen sind: 
 
1. als allgemein bildende Schulen 

a) die Grundschule, 
b) die Hauptschule, 
c) die Realschule, 
d) das Gymnasium, 
e) die schulformübergreifende (integrierte) 

Gesamtschule, 
f) die schulformbezogene (kooperative) 

Gesamtschule, 
g) die Mittelstufenschule, 
h) die Förderschule 

 
2. als berufliche Schulen 

a) die Berufsschule, 
b) die Berufsfachschule, 
c) die Fachoberschule, 
d) das berufliche Gymnasium, 
e) die Fachschule, 

 
3. als Schulen für Erwachsene 

a) die Abendhauptschule, 
b) die Abendrealschule, 
c) das Abendgymnasium, 
d) das Kolleg. 
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(4) Grundschulen können mit Hauptschulen, 
verbundenen Haupt- und Realschulen sowie 
Gesamtschulen und Hauptschulen mit Real-
schulen verbunden werden. 
 

(4) Grundschulen können mit Hauptschulen, ver-
bundenen Haupt- und Realschulen, Mittelstufen-
schulen sowie Gesamtschulen und Hauptschulen 
mit Realschulen verbunden werden. 
 

(5) Abendhauptschulen, Abendrealschulen und 
Abendgymnasien können miteinander verbunden 
werden; ihre Verbindung mit einem Hessenkolleg 
setzt eine öffentlich-rechtliche Vereinbarung zwi-
schen ihrem kommunalen Träger und dem Land 
als Träger des Hessenkollegs voraus. 
 

(5) Abendhauptschulen, Abendrealschulen und 
Abendgymnasien können miteinander und mit 
beruflichen Schulen verbunden werden; ihre 
Verbindung mit einem Hessenkolleg setzt eine 
öffentlich-rechtliche Vereinbarung zwischen ihrem 
kommunalen Träger und dem Land als Träger des 
Hessenkollegs voraus. 
 

(6) Schulformbezogene (kooperative) Gesamt-
schulen umfassen einen Hauptschul-, einen 
Realschul- und einen gymnasialen Zweig bis zur 
Jahrgangsstufe 9 oder 10. 
 

 

(7) Die Förderstufe kann schulformübergreifende 
Organisationsform der Jahrgangsstufen 5 und 6 
der verbundenen Haupt- und Realschule (§ 23 
Abs. 7) und der schulformbezogenen (kooperati-
ven) Gesamtschule (§ 26 Abs. 2) oder organisa-
torischer Bestandteil der Grundschule (§ 17) 
sein. 
 

 

 (8) Schulen können mehrere Standorte haben, 
wenn diese Organisationsform eine sinnvolle 
Unterrichts- und Erziehungsarbeit sichert und 
fördert (Verbundschulen). 
 

(8) Zur Erleichterung des nach § 3 Abs. 8 Satz 2 
gebotenen Zusammenwirkens sollen Schulen 
innerhalb einer Schulstufe und zwischen aufein-
ander folgenden Schulstufen zusammenarbeiten 
und sich insbesondere in curricularen, organisa-
torischen und personellen Fragen abstimmen. 

 

(9) Zur Erleichterung des nach § 3 Abs. 8 Satz 2 
gebotenen Zusammenwirkens sollen Schulen 
innerhalb einer Schulstufe und zwischen aufein-
ander folgenden Schulstufen zusammenarbeiten 
und sich insbesondere in curricularen, organisato-
rischen und personellen Fragen abstimmen. 
 

§ 12 
Innere Organisation nach Bildungsgängen 

 

 

(1) Das Schulwesen wird inhaltlich durch Bil-
dungsgänge gegliedert. Auf den für alle Schüler 
gemeinsamen Bildungsgang in der Grundschule 
bauen die Bildungsgänge der Sekundarstufe auf. 
 

 

(2) Die Bildungsgänge der Sekundarstufe werden 
inhaltlich durch die Gegenstandsbereiche des 
Unterrichts nach § 5 und die Abschlüsse nach § 
13 als Bildungsziel unter Berücksichtigung der 
durch das jeweilige Bildungsziel vorgegebenen 
Anforderungen bestimmt. Die Bildungsgänge 
haben ihre Grundlage in für alle Schülerinnen 
und Schüler gemeinsamen Lernzielen und wer-
den mit deren Vorrücken in höhere Jahrgangs-
stufen nach inhaltlichen Schwerpunkten, der Art 
der Erschließung und der Erweiterung und Ver-
tiefung der Gegenstandsbereiche ausdifferen-
ziert. Die Durchlässigkeit bei einem Wechsel 
zwischen den Bildungsgängen muss gewahrt 
bleiben. 
 

(2) Die Bildungsgänge der Sekundarstufe werden 
inhaltlich durch die Gegenstandsbereiche des 
Unterrichts nach § 5 und die Abschlüsse nach § 
13 als Bildungsziel unter Berücksichtigung der 
durch das jeweilige Bildungsziel und die Bil-
dungsstandards vorgegebenen Anforderungen 
bestimmt. Die Bildungsgänge haben ihre Grund-
lage in für alle Schülerinnen und Schüler gemein-
samen Lernzielen und werden mit deren Vorrü-
cken in höhere Jahrgangsstufen nach inhaltlichen 
Schwerpunkten, der Art der Erschließung und der 
Erweiterung und Vertiefung der Gegenstandsbe-
reiche ausdifferenziert. Die Durchlässigkeit zwi-
schen den Bildungsgängen muss gewahrt 
bleiben. 

(3) Die Bildungsgänge werden je nach Unter-  
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richtsorganisation der Schule als Schulform oder 
schulformübergreifend angeboten. Bei schul-
formübergreifender Unterrichtsorganisation ist die 
Gleichwertigkeit des Angebots durch ein dem 
Bildungsziel angemessenes Verhältnis von ge-
meinsamem Kernunterricht und Unterricht in 
differenzierenden Kursen und durch innere Diffe-
renzierung im Kernunterricht zu gewährleisten. 
 
(4) Den individuellen Bildungsweg bestimmen die 
Eltern oder die volljährigen Schülerinnen und 
Schüler in den Grenzen der Eignung durch die 
Wahl einer Schulform, die einem Bildungsgang 
entspricht, oder durch die Erstentscheidung bei 
der Einstufung in leistungsdifferenzierte Kurse 
bei schulformübergreifenden Schulen. 
 

 

§ 13 
Abschlüsse 

 

 

(1) Die Abschlüsse der Sekundarstufe sind den 
Bildungsgängen zugeordnet. Die in den Bil-
dungsgängen erworbenen Abschlüsse, Berechti-
gungen und Zeugnisse können bei Gleichwertig-
keit einander gleichgestellt werden. 
 

 

(2) Die Abschlüsse der Mittelstufe (Sekundar-
stufe I) können nachträglich an beruflichen Schu-
len erworben werden. Die Abschlüsse der allge-
mein bildenden Schulen der Mittelstufe und der 
Oberstufe (Sekundarstufe I und II) können nach-
träglich an den Schulen für Erwachsene erwor-
ben werden. 
 

 

(3) Der Abschluss der Jahrgangsstufe 9 (Haupt-
schulabschluss und qualifizierender Hauptschul-
abschluss) berechtigt zum Übergang in berufs-
qualifizierende Bildungsgänge der Oberstufe 
(Sekundarstufe II). Den besonderen Anforderun-
gen berufsqualifizierender Bildungsgänge ent-
sprechend kann der Zugang von weiteren Vor-
aussetzungen abhängig gemacht werden. 
 

(3) Der Abschluss der Jahrgangsstufe 9 in Form 
des einfachen und des qualifizierenden Haupt-
schulabschlusses berechtigt zum Übergang in 
berufsqualifizierende Bildungsgänge der Oberstu-
fe (Sekundarstufe II). Den besonderen Anforde-
rungen berufsqualifizierender Bildungsgänge ent-
sprechend kann der Zugang von weiteren Vor-
aussetzungen abhängig gemacht werden. 
 

(4) Der mittlere Abschluss (Realschulabschluss) 
nach Jahrgangsstufe 10 berechtigt zum Über-
gang in die berufsqualifizierenden Bildungsgänge 
der Oberstufe (Sekundarstufe II). Den besonde-
ren Anforderungen berufsqualifizierender Bil-
dungsgänge entsprechend kann der Zugang von 
weiteren Voraussetzungen abhängig gemacht 
werden. Der mittlere Abschluss berechtigt zum 
Übergang in studienqualifizierende Bildungs-
gänge der Oberstufe (Sekundarstufe II), wenn 
der damit nachgewiesene Bildungs- und Leis-
tungsstand eine erfolgreiche Teilnahme am Un-
terricht des gewählten Bildungsganges erwarten 
lässt. 
 

(4) Der mittlere Abschluss in Form des einfa-
chen und qualifizierenden Realschulabschlus-
ses nach Jahrgangsstufe 10 berechtigt zum Über-
gang in die berufsqualifizierenden Bildungsgänge 
der Oberstufe (Sekundarstufe II). Den besonderen 
Anforderungen berufsqualifizierender Bil-
dungsgänge entsprechend kann der Zugang von 
weiteren Voraussetzungen abhängig gemacht 
werden. Der mittlere Abschluss in Form des 
qualifizierenden Realschulabschlusses be-
rechtigt auch zum Übergang in studienqualifi-
zierende Bildungsgänge der Oberstufe (Se-
kundarstufe II). 
 

(5) In der Oberstufe (Sekundarstufe II) berechtigt 
der Abschluss der gymnasialen Oberstufe, des 
beruflichen Gymnasiums und der zweijährigen 
Sonderlehrgänge zum Erwerb der allgemeinen 
Hochschulzugangsberechtigung für Aussiedler 
zur Aufnahme eines Studiums an Hochschulen. 

(5) In der Oberstufe (Sekundarstufe II) berechtigt 
der Abschluss der gymnasialen Oberstufe, des 
beruflichen Gymnasiums und der zweijährigen 
Sonderlehrgänge zum Erwerb der allgemeinen 
Hochschulzugangsberechtigung für Aussiedler zur 
Aufnahme eines Studiums an Hochschulen. Der 
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Der Abschluss der Fachoberschule berechtigt zur 
Aufnahme eines Studiums an Fachhochschulen. 
Dasselbe gilt für den Abschluss der zweijährigen 
Berufsfachschule, die auf einem mittleren Ab-
schluss aufbaut, der mindestens zweijährigen 
Fachschule und der Berufsschule mit zusätzli-
chem Unterricht und einer Prüfung; weitere Vor-
aussetzungen können festgelegt werden. 
 

Abschluss der Fachoberschule berechtigt zur 
Aufnahme eines Studiums an Fachhochschulen 
sowie eines gestuften Studiengangs an einer 
Universität (Fachhochschulreife). Dasselbe gilt 
für den Abschluss der zweijährigen höheren Be-
rufsfachschule, der mindestens zweijährigen 
Fachschule und der Berufsschule mit zusätzli-
chem Unterricht und einer Prüfung; weitere Vor-
aussetzungen können festgelegt werden. 
 

(6) Zusammen mit einem der Abschlüsse nach 
Abs. 2 bis 5 kann ein ausländischer oder ein 
internationaler Abschluss insbesondere durch die 
Bildung von Schwerpunkten innerhalb eines Bil-
dungsgangs und den erweiterten Einsatz einer 
Fremdsprache als Unterrichtssprache nach durch 
Rechtsverordnung dafür näher bestimmten curri-
cularen und unterrichtsorganisatorischen Vor-
aussetzungen erworben werden. 
 

 

(7) Die Abschlüsse werden durch Rechtsverord-
nung näher geregelt; insbesondere ist festzule-
gen, 

1. welche zusätzlichen Voraussetzungen über 
den Hauptschulabschluss oder den mittleren 
Abschluss hinaus für den Zugang zu be-
stimmten berufsqualifizierenden Bildungs-
gängen der Oberstufe (Sekundarstufe II) er-
füllt werden müssen (Abs. 3 und 4), 
 

2. welche Anforderungen ein mittlerer Ab-
schluss erfüllen muss, um zum Übergang auf 
studienqualifizierende Bildungsgänge der 
Oberstufe (Sekundarstufe II) zu berechtigen 
(Abs. 4), 
 

3. welche Abschlüsse oder Zusatzqualifikatio-
nen, die an beruflichen Schulen (Sekundar-
stufe II) erworben werden, dem Hauptschul-
abschluss (Abs. 3) oder dem mittleren Ab-
schluss (Abs. 4) gleichgestellt werden oder 
zur Aufnahme eines Studiums an Fachhoch-
schulen (Abs. 5) berechtigen, 
 

4. welche Zeugnisse am Ende welcher Jahr-
gangsstufe des Gymnasiums dem Haupt-
schulabschluss (Abs. 3) oder dem mittleren 
Abschluss (Abs. 4) gleichgestellt werden 
können und welche Anforderungen diese da-
für erfüllen müssen. 

Dabei kann für Schülerinnen und Schüler, deren 
Sprache nicht Deutsch ist, bestimmt werden, 
dass Kenntnisse in dieser Sprache als Kennt-
nisse in einer Fremdsprache gewertet werden. 

 

§ 14 
Schulversuche und Versuchsschulen 

 

 

(1) Durch Schulversuche in bestehenden Schu-
len soll die Weiterentwicklung des Schulwesens 
gefördert werden. 

(1) Durch Schulversuche in bestehenden Schulen 
soll die Weiterentwicklung des Schulwesens ge-
fördert werden. Im Rahmen eines Schulver-
suchs werden Abweichungen von den gelten-
den Regelungen zu Unterrichtsorganisation, 



- 17 - 

Didaktik oder Methodik innerhalb des Schul-
aufbaus erprobt. Schulversuche sind zu be-
fristen. 
 

(2) Der Weiterentwicklung des Schulwesens 
dienen Versuchsschulen, die auch verschiedene 
Schulformen zusammenfassen können. Die Um-
wandlung verschiedener Schulen in Versuchs-
schulen oder die Neueinrichtung solcher Schulen 
ist nur zulässig, wenn 

1. die Versuchsschule nach Anlage, Inhalt und 
organisatorischer Gestaltung wesentliche 
Einsichten für die Weiterentwicklung erwar-
ten lässt, 
 

2. nach dem Stand der wissenschaftlichen Er-
kenntnis davon ausgegangen werden kann, 
dass die Versuchsschule geeignet erscheint, 
allen Schülerinnen und Schülern ihrer Eig-
nung angemessene Bildungsmöglichkeiten 
zu eröffnen, und eine ausreichende Differen-
zierung des Unterrichts gewährleistet, 
 

3. den die Versuchsschulen besuchenden 
Schülerinnen und Schülern keine erkennba-
ren Nachteile erwachsen, sie insbesondere 
gleiche oder gleichwertige Abschlüsse und 
Berechtigungen erwerben können wie an an-
deren vergleichbaren Schulen und der Über-
gang in andere Schulen gewährleistet ist, 
 

4. die Entscheidungsbefugnis der Eltern über 
die Wahl des Bildungsgangs nach dem Be-
such der Grundschule außerhalb der Ver-
suchsschule im Rahmen des geltenden 
Rechts gewährleistet ist. 

 

(2) Versuchsschulen dienen der Weiterent-
wicklung des Schulwesens durch Erprobung 
von Veränderungen und Ergänzungen in Di-
daktik, Methodik und Aufbau einer Schule. In 
Versuchsschulen können auch verschiedene 
Schulen zusammengefasst werden. Die Um-
wandlung verschiedener Schulen in Versuchs-
schulen oder die Neueinrichtung solcher Schulen 
ist nur zulässig, wenn 

1. die Versuchsschule nach Anlage, Inhalt und 
organisatorischer Gestaltung wesentliche Ein-
sichten für die Weiterentwicklung erwarten 
lässt, 
 

2. nach dem Stand der wissenschaftlichen Er-
kenntnis davon ausgegangen werden kann, 
dass die Versuchsschule geeignet erscheint, 
allen Schülerinnen und Schülern ihrer Eig-
nung angemessene Bildungsmöglichkeiten zu 
eröffnen, und eine ausreichende Differen-
zierung des Unterrichts gewährleistet, 
 

3. den die Versuchsschulen besuchenden Schü-
lerinnen und Schülern keine erkennbaren 
Nachteile erwachsen, sie insbesondere glei-
che oder gleichwertige Abschlüsse und Be-
rechtigungen erwerben können wie an an-
deren vergleichbaren Schulen und der Über-
gang in andere Schulen gewährleistet ist, 
 

4. die Entscheidungsbefugnis der Eltern über die 
Wahl des Bildungsgangs nach dem Besuch 
der Grundschule außerhalb der Ver-
suchsschule im Rahmen des geltenden 
Rechts gewährleistet ist. 

 
(3) Die Schulkonferenz stellt den Antrag auf 
Durchführung eines Schulversuchs und die Um-
wandlung einer Schule in eine Versuchsschule. 
Über die Umwandlung einer Schule in eine Ver-
suchsschule oder über deren Neuerrichtung be-
schließt der Schulträger. Der Antrag auf Durch-
führung eines Schulversuchs und die Beschlüsse 
des Schulträgers nach Satz 2 bedürfen der Zu-
stimmung des Kultusministeriums. Die Befugnis 
des Kultusministeriums, zur Weiterentwicklung 
des Schulwesens Schulversuche ohne Antrag 
der Schulkonferenz einzurichten, bleibt unbe-
rührt; entsprechendes gilt auch für die Einrich-
tung von Versuchsschulen durch den Schulträ-
ger. 
 

 

(4) Die von der Durchführung eines Schulver-
suchs oder der Errichtung einer Versuchsschule 
betroffenen Eltern und Schülerinnen und Schüler 
haben keinen Anspruch darauf, dass 

1. an der Schule die vor dem Schulversuch 
bestehenden Organisationsformen fortge-
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führt werden, 
2. den Schülerinnen und Schülern der Besuch 

einer wegen der Errichtung einer Versuchs-
schule aufzuhebenden Schule weiterhin er-
möglicht wird. 

 
(5) Eine Versuchsschule ist aufzuheben oder in 
eine der in § 11 Abs. 33 aufgeführten Regelfor-
men zu überführen, wenn 

1. die in Abs. 2 genannten Voraussetzungen 
nicht mehr vorliegen oder 
 

2. der Versuch als abgeschlossen angesehen 
werden kann, 

 

 

(6) Die wissenschaftliche Begleitung von Schul-
versuchen und Versuchsschulen regelt das Kul-
tusministerium. 
 

(6) Schulversuche und Versuchsschulen sind 
wissenschaftlich zu begleiten und zu evaluie-
ren. Die Form der wissenschaftlichen Beglei-
tung regelt das Kultusministerium. 
 

§ 15 
Betreuungsangebote und ganztägige Angebote 

der Schulen 

 

 

(1) Formen der Betreuung und der ganztägigen 
Angebote sind: 

1. Betreuungsangebote des Schulträgers, 
 

2. die pädagogische Mittagsbetreuung, 
 

3. die offene Ganztagsschule, 
 

4. die gebundene Ganztagsschule. 
 

1) Formen der Betreuung und der ganztägigen 
Angebote sind: 

1. Betreuungsangebote des Schulträgers, 
 

2. die pädagogische Mittagsbetreuung,  
 

3. die offene Ganztagsschule,  
 

4. die gebundene Ganztagsschule,  
 

5. die teilgebundene Ganztagsschule 
 

(2) Betreuungsangebote nach Abs. 1 Nr. 1, die 
über den zeitlichen Rahmen der Stundentafel 
hinausgehen, führen zu einer für die Eltern zeit-
lich verlässlichen und mit den Aufgaben der 
Schule abgestimmten Betreuung. Die Schulträger 
können sie an den Grundschulen sowie den 
selbstständigen Sprachheilschulen und Schulen 
für Lernhilfe einrichten. Eine enge Zusammenar-
beit mit Kinderhorten und freien Initiativen zur 
ganztägigen Betreuung von Kindern ist dabei 
anzustreben. Die Teilnahme an diesen Angebo-
ten ist freiwillig. 
 

(2) Betreuungsangebote nach Abs. 1 Nr. 1, die 
über den zeitlichen Rahmen der Stundentafel 
hinausgehen, führen zu einer für die Eltern zeitlich 
verlässlichen und mit den Aufgaben der Schule 
abgestimmten Betreuung. Die Schulträger kön-
nen sie an den Grundschulen sowie den ei-
genständigen Förderschulen mit Förder-
schwerpunkt Sprachheilförderung und mit 
Förderschwerpunkt Lernen einrichten. Eine 
enge Zusammenarbeit mit Kinderhorten und frei-
en Initiativen zur ganztägigen Betreuung von Kin-
dern ist dabei anzustreben. Die Teilnahme an 
diesen Angeboten ist freiwillig. 
 

(3) Die pädagogische Mittagsbetreuung nach 
Abs. 1 Nr. 2 kann mit Zustimmung des Schulträ-
gers an den Grundschulen, den Schulen der 
Mittelstufe (Sekundarstufe I) und den Förder-
schulen eingerichtet werden. Die Zusammenar-
beit mit freien Trägern, den Eltern oder qualifi-
zierten Personen ist anzustreben. Die Teilnahme 
an diesem Angebot ist freiwillig. 
 

 

(4) Die Ganztagsschule in offener Form nach  
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Abs. 1 Nr. 3 führt Ganztagsangebote in Zusam-
menarbeit mit freien Trägern, den Eltern oder 
qualifizierten Personen durch, die die kulturelle, 
soziale, sportliche, praktische, sprachliche und 
kognitive Entwicklung der Schülerinnen und 
Schüler fördern. Die Teilnahme an diesen Ganz-
tagsangeboten ist freiwillig. 
 
(5) Die Ganztagsschule in gebundener Form 
nach Abs. 1 Nr. 4 erweitert über die Angebote 
der offenen Form hinaus den der Schule zur 
Verfügung stehenden zeitlichen Rahmen, um die 
pädagogischen und in Förderschulen auch son-
derpädagogischen Belange ganzheitlich berück-
sichtigen zu können. Die Teilnahme an diesen 
Angeboten ist teilweise oder vollständig ver-
pflichtend; die Entscheidung darüber trifft die 
Schulkonferenz. 
 

 

 (6) In der Ganztagsschule in teilgebundener 
Form nach Abs. 1 Nr. 5 beziehen sich die An-
gebote nach Abs. 4 nur auf einzelne Klassen-
züge oder Jahrgangsstufen.  
 

(6) Zu Ganztagsschulen beider Formen können 
Grundschulen, Schulen der Mittelstufe (Sekun-
darstufe I) und Förderschulen, insbesondere die 
Schulen für praktisch Bildbare, entwickelt wer-
den. Über die Einrichtung einer Ganztagsschule 
entscheidet der Schulträger im Rahmen des För-
derplanes des Landes nach § 146 mit der Maß-
gabe, dass die Ganztagsschule keine Grundlage 
im Schulentwicklungsplan (§ 145) haben muss. 

 

(7) Zu Ganztagsschulen in offener, gebunde-
ner oder teilgebundener Form können Grund-
schulen, Schulen der Mittelstufe (Sekundar-
stufe I) und Förderschulen, insbesondere mit 
Förderschwerpunkt geistige Entwicklung, 
entwickelt werden. Über die Einrichtung einer 
Ganztagsschule entscheidet der Schulträger im 
Rahmen des Förderplanes  des Landes nach § 
146 mit der Maßgabe, dass die Ganztagsschule 
keine Grundlage im Schulentwicklungsplan (§ 
145) haben muss. 
 

§ 15a 
Sicherstellung verlässlicher Schulzeiten 

 

 

(1) Die Schulen treffen in eigener Zuständigkeit 
Maßnahmen zur Gewährleistung einer verlässli-
chen Schulzeit von mindestens fünf Zeitstunden 
am Vormittag. Auf Beschluss der Schulkonferenz 
kann im Schulprogramm hiervon ab Jahrgangs-
stufe 8 abgewichen werden. Zur Sicherstellung 
der verlässlichen Schulzeit können auch Kräfte, 
die nicht der Schule angehören, im Rahmen der 
dafür zugewiesenen Haushaltsmittel beschäftigt 
werden. Über deren Eignung und Auswahl ent-
scheidet die Schulleiterin oder der Schulleiter im 
Rahmen der Rechtsverordnung nach Abs. 3; 
Anbieter von Personaldienstleistungen können 
berücksichtigt werden, sofern sie den Einsatz 
entsprechend qualifizierten Personals gewähr-
leisten. 
 

 

(2) Abs. 1 gilt entsprechend für Grundschulen, 
soweit sich nicht aus § 17 Abs. 4 Satz 2 eine 
abweichende Schulzeit ergibt. 
 

 

(3) Das Nähere über den Einsatz der externen 
Kräfte wird durch Rechtsverordnung geregelt, 
insbesondere zu 
1. der Bestimmung der Eignung, 
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2. der Festlegung von Vergütungsgrundsätzen, 
 
3. der Heranziehung von externen Anbietern 

von Personaldienstleistungen, 
 
4. den Befugnissen der externen Kräfte. 
 

 §15b  
Personaldienstleistungen 

 Kann eine vollständige Unterrichtsversorgung 
oder die Erfüllung des Bildungs- und Erzie-
hungsauftrags aufgrund besonderer Umstän-
de der Schule nicht gewährleistet werden, 
können Verträge mit Anbietern von Personal-
dienstleistungen geschlossen werden, sofern 
diese den Einsatz qualifizierten Personals ge-
währleisten. Das Nähere über den Einsatz der 
externen Kräfte regelt eine Rechtsverordnung. 
§ 62 des Hessischen Lehrerbildungsgesetzes 
vom 29. November 2004 (GVBl. I S. 330) in der 
jeweils geltenden Fassung bleibt unberührt. 
 

§ 16 
Öffnung der Schule 

 

 

(1) Die Öffnung der Schule gegenüber ihrem 
Umfeld ist zu fördern. 
 

 

(2) Diese Öffnung kann durch die Zusammenar-
beit der Schulen mit außerschulischen Einrich-
tungen und Institutionen geschehen, insbeson-
dere mit Sport- und anderen Vereinen, Kunst- 
und Musikschulen, kommunalen und kirchlichen 
Einrichtungen sowie mit Einrichtungen der Wei-
terbildung. Berufliche Schulen sollen mit Trägern 
der beruflichen Weiterbildung in der Region zu-
sammenarbeiten. 
 

 

(3) Geeignete Formen der Zusammenarbeit nach 
Abs. 2 können in die Angebote nach § 9 Abs. 2 
Nr. 3 und Abs. 3 einbezogen werden. Die Schu-
len können mit der jeweiligen Einrichtung Ver-
träge über Art, Umfang und Inhalt dieser Zu-
sammenarbeit schließen. Finanzielle Verpflich-
tungen für das Land und den Schulträger können 
die Schulen eingehen, soweit ihnen für diesen 
Zweck Mittel zur Verfügung stehen. 
 

 

(4) Die Mitarbeit von Eltern und anderen geeig-
neten Personen im Unterricht und an Angeboten 
der Schule ist möglich. Die Grundsätze der Mit-
wirkung beschließt die Schulkonferenz auf der 
Grundlage einer Konzeption der Konferenzen der 
Lehrkräfte. Das Nähere regelt das Kultusministe-
rium durch Richtlinien. 
 

 

Zweiter Abschnitt 
Grundstufe (Primarstufe) 

 

 

§ 17 
Grundschule 

 

 

(1) In der Grundschule werden Schülerinnen und  
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Schüler der ersten bis vierten Jahrgangsstufe 
unterrichtet. 
 
(2) Die Grundschule vermittelt ihren Schülerinnen 
und Schülern grundlegende Kenntnisse und Fer-
tigkeiten und entwickelt die verschiedenen Fä-
higkeiten in einem gemeinsamen Bildungsgang. 
Sie bereitet die Schülerinnen und Schüler auf die 
Fortsetzung ihres Bildungsweges in weiterfüh-
renden Bildungsgängen vor. 
 

 

(3) Die Jahrgangsstufen 1 und 2 bilden eine pä-
dagogische Einheit; die Schülerinnen und Schü-
ler rücken ohne Versetzung in die Jahrgangs-
stufe 2 vor. Die Nichtversetzung in die Jahr-
gangsstufe 2 ist ausnahmsweise dann zulässig, 
wenn andernfalls die Schülerin oder der Schüler 
in der Entwicklung erheblich beeinträchtigt wür-
de. Darüber entscheidet die Klassenkonferenz 
nach Anhörung der Eltern. In der Jahrgangsstufe 
1 werden keine Ziffernnoten erteilt; die Eltern 
erhalten Informationen zur Entwicklung ihres 
Kindes durch schriftliche Aussagen über den 
Leistungsstand. 
 

 

(4) Die Grundschule soll verlässliche Schulzeiten 
mit einer möglichst gleichmäßigen Verteilung der 
Unterrichtsstunden auf die Schulvormittage vor-
sehen. Die tägliche Schulzeit soll für die Schüle-
rinnen und Schüler der Jahrgangsstufen 1 und 2 
vier Zeitstunden und für die Jahrgangsstufen 3 
und 4 fünf Zeitstunden dauern. Die Schule legt 
die nähere Ausgestaltung des Zeitrahmens in 
eigener Verantwortung fest. 
 

 

§ 18 
Vorklassen und Eingangsstufen 

 

 

(1) In Vorklassen und Eingangsstufen wird in 
besonderem Maße dem unterschiedlichen kör-
perlichen, geistigen und seelischen Entwick-
lungsstand der Kinder Rechnung getragen. 
Durch die Verbindung von sozialpädagogischen 
und unterrichtlichen Lern- und Arbeitsformen wird 
der Übergang in die Grundschule erleichtert. 
 

 

(2) In Vorklassen können Kinder aufgenommen 
werden, die bei Beginn der Schulpflicht körper-
lich, geistig oder seelisch noch nicht so weit ent-
wickelt sind, um am Unterricht mit Erfolg teilneh-
men zu können, und deshalb nach § 58 Abs. 3 
zurückgestellt worden sind. Vorklassen sind Be-
standteil der Grundschulen oder der Förder-
schulen. Der Schulträger entscheidet im Schul-
entwicklungsplan (§ 145) dem voraussichtlichen 
öffentlichen Bedürfnis entsprechend, in welcher 
Zahl Vorklassen eingerichtet und unterhalten 
werden. Das Staatliche Schulamt entscheidet 
jährlich im Benehmen mit dem Schulträger nach 
der Zahl und den regionalen Schwerpunkten der 
Rückstellungen sowie nach den personellen 
Möglichkeiten, an welcher Grundschule oder 
Förderschule der Unterricht der Vorklasse ange-
boten wird. Der Unterricht darf nur aufgenommen 

(2) In Vorklassen können Kinder aufgenommen 
werden, die bei Beginn der Schulpflicht körperlich, 
geistig oder seelisch noch nicht so weit entwickelt 
sind, um am Unterricht mit Erfolg teilnehmen zu 
können, und deshalb nach § 58 Abs. 3 zurückge-
stellt worden sind. Vorklassen sind Bestandteil der 
Grundschulen oder der Förderschulen. Der Schul-
träger entscheidet im Schulentwicklungsplan (§ 
145) dem voraussichtlichen öffentlichen Bedürfnis 
entsprechend, in welcher Zahl Vorklassen einge-
richtet und unterhalten werden. Das Staatliche 
Schulamt entscheidet jährlich im Benehmen mit 
dem Schulträger nach der Zahl und den regiona-
len Schwerpunkten der Rückstellungen sowie 
nach den personellen Möglichkeiten, an welcher 
Grundschule oder Förderschule der Unterricht der 
Vorklasse angeboten wird. Der Unterricht darf nur 
aufgenommen werden, wenn die Zahl der Schüle-
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werden, wenn die Zahl der Schülerinnen und 
Schüler den für die Bildung einer Klasse festge-
legten Mindestwert (§ 144a Abs. 2) erreicht. 
 

rinnen und Schüler den für die Bildung einer Klas-
se festgelegten Mindestwert (§ 144a Abs. 4) er-
reicht. 

(3) In Eingangsstufen können Kinder, die bis zum 
30. Juni das fünfte Lebensjahr vollenden, aufge-
nommen und innerhalb von zwei Schuljahren 
kontinuierlich an die unterrichtlichen Lern- und 
Arbeitsformen der Grundschule herangeführt 
werden, Sozialpädagogische Methoden und Me-
thoden des Unterrichts sind miteinander zu ver-
binden. Die Eingangsstufe ist Bestandteil der 
Grundschule; sie ersetzt die Jahrgangsstufe 1. 
 

 

§ 19 
(aufgehoben) 

 

 

§ 20 
Nähere Ausgestaltung der Grundstufe (Primar-

stufe) 
 

 

Die Grundstufe kann durch Rechtsverordnung 
näher ausgestaltet werden. Darin können Grund-
schulen ermächtigt werden, die Jahrgangsstufen 
1 und 2 curricular und unterrichtsorganisatorisch 
in dem durch Lehrplan und Stundentafel gesetz-
ten Rahmen zu einer pädagogischen Einheit zu 
entwickeln, die die Schülerinnen und Schüler 
nach ihrem jeweiligen Leistungs- und Entwick-
lungsstand auch in einem Schuljahr oder in drei 
Schuljahren durchlaufen können; für diese Schu-
len entfällt die Möglichkeit der Zurückstellung 
nach § 58 Abs. 3. Für Schülerinnen und Schüler, 
die die pädagogische Einheit drei Schuljahre 
besuchen, wird das dritte Jahr nicht auf die Dau-
er der Schulpflicht angerechnet. 
 

 

Dritter Abschnitt 
Bildungsgänge der Mittelstufe (Se-

kundarstufe I) 
 

 

§ 21 
(aufgehoben) 

 

 

§ 22 
Förderstufe 

 

 

(1) Die Förderstufe ist als Bildungsangebot für 
die Jahrgangsstufen 5 und 6 ein Bindeglied zwi-
schen der Grundschule und der Jahrgangsstufe 7 
der weiterführenden Schulen. Mit ihrem differen-
zierenden Unterrichtsangebot erfüllt die Förder-
stufe die inhaltlichen Anforderungen der Bil-
dungsgänge der Mittelstufe (Sekundarstufe I) in 
den Jahrgangsstufen 5 und 6. Sie dient der Ori-
entierung und Überprüfung der Wahlentschei-
dung und hat die Aufgabe, die Schülerinnen und 
Schüler auf den Übergang in die Hauptschule, 
die Realschule, das Gymnasium oder die Ge-
samtschule vorzubereiten. Der Übergang unmit-
telbar in die Jahrgangsstufe 7 des gymnasialen 
Bildungsganges setzt voraus, dass dafür in der 
Förderstufe die curricularen und unterrichtsorga-
nisatorischen Voraussetzungen gegeben sind. 
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(2) Die Förderstufe ist eine pädagogische Einheit. 
Die Nichtversetzung in die Jahrgangsstufe 6 ist 
nur zulässig, wenn andernfalls die Schülerin oder 
der Schüler in der Entwicklung so beeinträchtigt 
würde, dass mit einem dauernden Versagen zu 
rechnen wäre. 
 

 

(3) Der Unterricht in der Förderstufe wird in ge-
meinsamen Kerngruppen im Klassenverband und 
in den Fächern Mathematik und erste Fremd-
sprache in nach Leistung, Begabung und Nei-
gung differenzierten Kursgruppen erteilt. 
 

 

(4) Im Kernunterricht sollen durch Formen der 
inneren Differenzierung die individuellen Fähig-
keiten und Begabungen der Schülerinnen und 
Schüler gefördert und durch das gemeinsame 
Lernen soziale Lernprozesse entwickelt werden. 
 

 

(5) Der Kursunterricht wird differenziert auf zwei 
oder, wenn auf den unmittelbaren Übergang in 
die Jahrgangsstufe 7 des gymnasialen Bildungs-
gangs vorbereitet wird, auf drei Anspruchsebe-
nen erteilt. Die erste Einstufung in eine Kurs-
gruppe erfolgt nach einer Beobachtungsphase 
von einem Schuljahr. Umstufungen sollen je 
Fach nicht häufiger als einmal im Schuljahr 
durchgeführt werden. Wenn die Eltern der vorge-
sehenen Ersteinstufung widersprechen, ist zu-
nächst ihr Wunsch zu berücksichtigen; die Schu-
le entscheidet nach einer weiteren Beobachtung 
von einem halben Schuljahr endgültig. 
 

 

(6) Die Schulkonferenz beschließt auf der Grund-
lage einer curricular und pädagogisch be-
gründeten, die Möglichkeiten der Schule berück-
sichtigenden Konzeption der Förderstufenkonfe-
renz, ob auf den Übergang in die Jahrgangsstufe 
7 des gymnasialen Bildungsgangs vorbereitet 
wird. Sie kann nach Maßgabe des Satz 1 be-
schließen, dass 

1. die erste Einstufung in Kurse bereits zum 
Beginn des zweiten Halbjahres der Jahr-
gangsstufe 5 erfolgt, 

 
2. das Fach Deutsch in die Kursdifferenzierung 

einbezogen wird. 
 

(6) Die Schulkonferenz beschließt auf der Grund-
lage einer curricular und pädagogisch begründe-
ten, die Möglichkeiten der Schule berücksichti-
genden Konzeption der Förderstufenkonferenz, 
ob auf den Übergang in die Jahrgangsstufe 7 des 
gymnasialen Bildungsgangs  vorbereitet wird. Die 
Gesamtkonferenz kann nach Maßgabe des Satz 
1 beschließen, dass 

1. die erste Einstufung in Kurse bereits zum Be-
ginn des zweiten Halbjahres der Jahrgangsstufe 5 
erfolgt,  
2. das Fach Deutsch in die Kursdifferenzierung 
einbezogen wird. 

 
§ 23 

Haupt- und Realschule 
 

§ 23 
Hauptschule 

 
(1) Die Hauptschule vermittelt ihren Schülerinnen 
und Schülern eine allgemeine Bildung und er-
möglicht ihnen entsprechend ihren Leistungen 
und Neigungen eine Schwerpunktbildung, die sie 
befähigt, nach Maßgabe der Abschlüsse ihren 
Bildungsweg vor allem in berufs-, aber auch in 
studienqualifizierenden Bildungsgängen fortzu-
setzen. In Zusammenarbeit mit der Berufsschule 
und den Ausbildungsbetrieben kann eine 
Schwerpunktsetzung in Lerngruppen mit erhöh-
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tem Praxisbezug als Fördermaßnahme erfolgen. 
 
(2) Die Hauptschule beginnt in der Regel mit der 
Jahrgangsstufe 5 und endet mit der Jahrgangs-
stufe 9 oder 10. An der Hauptschule kann auf 
Beschluss der Gesamtkonferenz ein zehntes 
Schuljahr eingerichtet werden. Der Beschluss 
bedarf der Zustimmung des Schulträgers und des 
Staatlichen Schulamtes. Sie darf nur erteilt wer-
den, wenn auf Dauer zu erwarten ist, dass für 
dieses Angebot die Mindestgruppengröße er-
reicht wird. Der Besuch des zehnten Schuljahres 
ist freiwillig; § 59 Abs. 3 bleibt unberührt. 
 

 

(3) Die Hauptschule führt nach dem erfolgreichen 
Besuch der Jahrgangsstufe 9 zum Hauptschul-
abschluss und zum qualifizierenden Hauptschul-
abschluss (§ 13 Abs. 3). Sie kann nach dem 
erfolgreichen Besuch der Jahrgangsstufe 10 zum 
mittleren Abschluss (§ 13 Abs. 4) führen. 
 

(3) Die Hauptschule führt nach dem erfolgreichen 
Besuch der Jahrgangsstufe 9 zum Hauptschul-
abschluss (§ 13 Abs. 3). Sie kann nach dem 
erfolgreichen Besuch der Jahrgangsstufe 10 zum 
mittleren Abschluss (§ 13 Abs. 4) führen. 
 

 (4) Nach dem erfolgreichen Besuch der Jahr-
gangsstufe 9 der Hauptschule ist bei Eignung 
der Übergang in die Realschule zulässig. Die 
Jahrgangsstufen 9 und 10 sind so zu gestal-
ten, dass der Übergang erleichtert wird. Abs. 2 
Satz 2 bis 5 und Abs. 3 Satz 2 bleiben unbe-
rührt. 
 

 (5) Der Hauptschulabschluss in Form des ein-
fachen und des qualifizierenden Hauptschul-
abschlusses wird mit der erfolgreichen Teil-
nahme an einer Prüfung mit landesweit ein-
heitlichen Anforderungen erworben. 
 

 § 23a 
Realschule 

(4) Die Realschule vermittelt ihren Schülerinnen 
und Schülern eine allgemeine Bildung und er-
möglicht ihnen entsprechend ihren Leistungen 
und Neigungen eine Schwerpunktbildung, die sie 
befähigt, nach Maßgabe der Abschlüsse ihren 
Bildungsweg in berufs- und studienqualifizieren-
den Bildungsgängen fortzusetzen. 
 

(1) Die Realschule vermittelt ihren Schülerinnen 
und Schülern eine allgemeine Bildung und er-
möglicht ihnen entsprechend ihren Leistungen 
und Neigungen eine Schwerpunktbildung, die sie 
befähigt, nach Maßgabe der Abschlüsse ihren 
Bildungsweg in berufs- und studienqualifizieren-
den Bildungsgängen fortzusetzen. 
 

(5) Die Realschule beginnt in der Regel mit der 
Jahrgangsstufe 5 und endet mit der Jahrgangs-
stufe 10. 
 

(2) Die Realschule beginnt in der Regel mit der 
Jahrgangsstufe 5 und endet mit der Jahrgangs-
stufe 10. 
 

(6) Die Realschule führt nach dem erfolgreichen 
Besuch der Jahrgangsstufe 10 zum mittleren 
Abschluss (§ 13 Abs. 4). Das Zeugnis am Ende 
der Jahrgangsstufe 9 kann dem Hauptschulab-
schluss (§ 13 Abs. 3) gleichgestellt werden, wenn 
der für diesen Abschluss erforderliche Leistungs-
stand erreicht worden ist. 
 

(3) Die Realschule führt nach dem erfolgreichen 
Besuch der Jahrgangsstufe 10 zum mittleren Ab-
schluss (§ 13 Abs. 4). Das Zeugnis am Ende der 
Jahrgangsstufe 9 kann dem Hauptschulabschluss 
(§ 13 Abs. 3) gleichgestellt werden, wenn der für 
diesen Abschluss erforderliche Leistungsstand 
erreicht worden ist. 
 

 (4) Der Realschulabschluss in Form des einfa-
chen und des qualifizierenden Realschulab-
schlusses wird mit der erfolgreichen Teilnah-
me an einer Prüfung mit landesweit einheitli-
chen Anforderungen erworben. 
 

 § 23b 
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Verbundene Haupt- und Realschule 
 

(7) Haupt- und Realschulen, die miteinander 
verbunden sind, können in den Jahrgangsstufen 
5 und 6 mit einer Förderstufe beginnen. Die Ent-
scheidung über ihre Einrichtung oder ihre Er-
setzung durch die schulformbezogene Organisa-
tion trifft die Schulkonferenz mit einer Mehrheit 
von mindestens zwei Dritteln ihrer Mitglieder im 
Benehmen mit dem Schulträger. Auf Grundlage 
eines solchen Beschlusses kann dem Schulträ-
ger gegenüber kein räumlicher Mehrbedarf gel-
tend gemacht werden. Der Beschluss bedarf der 
Genehmigung durch das Staatliche Schulamt. 
 

(1) Haupt- und Realschulen, die miteinander ver-
bunden sind, können in den Jahrgangsstufen 5 
und 6 mit einer Förderstufe beginnen. Die Ent-
scheidung über ihre Einrichtung oder ihre Er-
setzung durch die schulformbezogene Organisa-
tion trifft die Schulkonferenz mit einer Mehrheit 
von mindestens zwei Dritteln ihrer Mitglieder im 
Benehmen mit dem Schulträger. Auf Grundlage 
eines solchen Beschlusses kann dem Schulträger 
gegenüber kein räumlicher Mehrbedarf geltend 
gemacht werden. Der Beschluss bedarf der Ge-
nehmigung durch das Staatliche Schulamt. 
 

(8) In der verbundenen Haupt- und Realschule 
kann der Unterricht teilweise, zur Erprobung ei-
nes pädagogischen Konzepts in einzelnen Schu-
len mit Zustimmung des Staatlichen Schulamtes 
auch insgesamt, die erste Fremdsprache und das 
Fach Deutsch ab der Jahrgangsstufe 7 und das 
Fach Mathematik ab der Jahrgangsstufe 8 aus-
genommen, schulzweigübergreifend erteilt wer-
den. Die Entscheidung darüber trifft die Ge-
samtkonferenz auf der Grundlage einer curricular 
und pädagogisch begründeten, die Möglichkeiten 
der Schule berücksichtigenden Konzeption der 
Fachkonferenz. Darüber hinaus können die 
Schülerinnen und Schüler teilweise am Unterricht 
des anderen Zweiges teilnehmen; dabei setzt die 
Teilnahme am Unterricht eines Bildungsganges 
mit höheren Anforderungen Eignung voraus. 
 

(2) In der verbundenen Haupt- und Realschule 
kann der Unterricht teilweise, zur Erprobung eines 
pädagogischen Konzepts in einzelnen Schulen 
mit Zustimmung des Staatlichen Schulamtes auch 
insgesamt, die erste Fremdsprache und das Fach 
Deutsch ab der Jahrgangsstufe 7 und das Fach 
Mathematik ab der Jahrgangsstufe 8 ausgenom-
men, schulzweigübergreifend erteilt werden. Die 
Entscheidung darüber trifft die Gesamtkonferenz 
auf der Grundlage einer curricular und pädago-
gisch begründeten, die Möglichkeiten der Schule 
berücksichtigenden Konzeption der Fachkonfe-
renz. Darüber hinaus können die Schülerinnen 
und Schüler teilweise am Unterricht des anderen 
Zweiges teilnehmen; dabei setzt die Teilnahme 
am Unterricht eines Bildungsganges mit höheren 
Anforderungen Eignung voraus. 
 

(9) Ist nur einer der Zweige einer verbundenen 
Haupt- und Realschule einzügig und unter-
schreitet die Zahl der Schülerinnen und Schüler 
einer Klasse dieses Zweiges den für die Bildung 
einer Klasse festgelegten Mindestwert, sind diese 
Schülerinnen und Schüler schulzweigübergrei-
fend, die erste Fremdsprache und das Fach 
Deutsch ab der Jahrgangsstufe 7 und das Fach 
Mathematik ab der Jahrgangsstufe 8 ausge-
nommen, mit abschlussbezogener Differenzie-
rung zu unterrichten. 
 

(3) Ist nur einer der Zweige einer verbundenen 
Haupt- und Realschule einzügig und unter-
schreitet die Zahl der Schülerinnen und Schüler 
einer Klasse dieses Zweiges den für die Bildung 
einer Klasse festgelegten Mindestwert, sind diese 
Schülerinnen und Schüler schulzweigübergrei-
fend, die erste Fremdsprache und das Fach 
Deutsch ab der Jahrgangsstufe 7 und das Fach 
Mathematik ab der Jahrgangsstufe 8 ausge-
nommen, mit abschlussbezogener Differenzierung 
zu unterrichten. 
 

(10) Nach dem erfolgreichen Besuch der Jahr-
gangsstufe 9 der Hauptschule ist bei Eignung der 
Übergang in die Realschule zulässig. Die Jahr-
gangsstufen 9 und 10 sind so zu gestalten, dass 
der Übergang erleichtert wird. Abs. 2 Satz 2 bis 5 
und Abs. 3 Satz 2 bleiben unberührt. 
 

(Regelungsgehalt übernommen in § 23 Abs. 4) 

(11) Der Hauptschulabschluss, der qualifizie-
rende Hauptschulabschluss und der mittlere Ab-
schluss (Realschulabschluss) werden mit der 
erfolgreichen Teilnahme an einer Prüfung mit 
landesweit einheitlichen Anforderungen erwor-
ben. 
 

(Regelungsgehalt übernommen in § 23 Abs. 5 
und § 23a Abs. 4) 

 § 23c 
Mittelstufenschule  

 
 (1) In der Mittelstufenschule werden die Bil-

dungsgänge der Hauptschule und der Real-
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schule abgebildet. In Kooperation mit einer 
Beruflichen Schule werden darüber hinaus 
berufsbildende Kompetenzen vermittelt. 
 

 (2) Mittelstufenschulen haben eine pädagogi-
sche Mittagsbetreuung oder sind offene, ge-
bundene oder teilgebundene Ganztagsschu-
len.  
 

 (3) In den Jahrgangsstufen 5 bis 7 der Mittel-
stufenschule können die Bildungsgänge der 
Hauptschule und der Realschule schulform-
übergreifend unterrichtet werden. Unabhängig 
von der Organisationsform der Jahrgangsstu-
fen wird der Unterricht in den Fächern 
Deutsch und Mathematik sowie der ersten 
Fremdsprache ab der Jahrgangsstufe 6 fach-
leistungsdifferenziert. Die Jahrgangsstufen 8 
und 9 des Hauptschulzweiges werden in Ko-
operation mit der beruflichen Schule als pra-
xisorientierter Bildungsgang organisiert; in 
den Jahrgangsstufen 8 bis 10 des Realschul-
zweigs wird im Rahmen des Wahlpflichtunter-
richts zusätzlich berufsbezogener Unterricht 
als Schwerpunktfächer in den Berufsfeldern 
der kooperierenden Berufsschule angeboten. 
 

 (4) Für die Entscheidung über den weiteren 
Bildungsweg am Ende der Jahrgangsstufe 7 
gilt § 77 Abs. 3 Satz 1 bis 5 entsprechend. Der 
Übergang in den Bildungsgang der Realschule 
setzt voraus, dass ihn die Klassenkonferenz 
der abgebenden Jahrgangsstufe 7 befürwor-
tet. 
 

 (5) Die Gesamtkonferenz kann beschließen, 
dass die erste Einstufung in Kurse nach Abs. 
3 Satz 2 bereits zum Beginn des zweiten Halb-
jahres der Jahrgangsstufe 5 oder in begründe-
ten Einzelfällen und im Fall ein- oder zweizü-
giger Jahrgangsstufen erst nach der Jahr-
gangsstufe 6 oder 7 erfolgt. 
 

§ 24 
Gymnasium 

 

 

(1) Das Gymnasium vermittelt seinen Schülerin-
nen und Schülern eine allgemeine Bildung und 
ermöglicht ihnen entsprechend ihren Leistungen 
und Neigungen eine Schwerpunktbildung, die sie 
befähigt, nach Maßgabe der Abschlüsse ihren 
Bildungsweg an einer Hochschule, aber auch in 
berufsqualifizierenden Bildungsgängen fortzu-
setzen. 
 

 

(2) Das Gymnasium umfasst in der Regel die 
Jahrgangsstufen 5 bis 12. Endet ein Gymnasium 
mit der Jahrgangsstufe 9, ist ein Schulverbund 
mit einer gymnasialen Oberstufe zu bilden, um 
die kontinuierliche Fortsetzung des studienquali-
fizierenden Bildungsganges zu erleichtern. 
 

 

§ 25 
Gesamtschulen 
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(1) Um den Übergang zwischen Schulstufen und 
Schulformen zu erleichtern und das Bildungsan-
gebot zu erweitern, können Schulen verschiede-
ner Bildungsgänge in Gesamtschulen zu einer 
pädagogischen, organisatorischen und räumli-
chen Einheit zusammengefasst werden. Sie er-
teilen die Abschlüsse und Berechtigungen, die in 
den zusammengefassten Schulen erworben wer-
den können. Gesamtschulen können schulform-
bezogen (kooperativ) oder schulformübergreifend 
(integriert) gegliedert werden. Soweit bestehende 
Schulanlagen genutzt werden, kann auf eine 
räumliche Einheit verzichtet werden. 
 

 

(2) Die Gesamtschule vermittelt ihren Schülerin-
nen und Schülern eine allgemeine Bildung und 
ermöglicht ihnen entsprechend ihren Leistungen 
und Neigungen eine Schwerpunktbildung, die sie 
befähigt, nach Maßgabe der Abschlüsse ihren 
Bildungsweg in berufs- und studienqualifizieren-
den Bildungsgängen fortzusetzen. 
(3) Die Gesamtschule umfasst in der Regel die 
Jahrgangsstufen 5 bis 9 oder 10. § 24 Abs. 2 
Satz 2 gilt entsprechend. 
 

 

§ 26 
Schulformbezogene (kooperative) Gesamtschule 
 

 

(1) In der schulformbezogenen (kooperativen) 
Gesamtschule werden die Bildungsgänge der 
Hauptschule und der Realschule sowie die Mit-
telstufe (Sekundarstufe I) des gymnasialen Bil-
dungsganges pädagogisch und organisatorisch 
in einer Schule verbunden als aufeinander bezo-
gene Schulzweige geführt. Der Hauptschulzweig 
umfasst die Jahrgangsstufen 5 bis 9 oder 10, der 
Realschulzweig die Jahrgangsstufen 5 bis 10 und 
der Gymnasialzweig die Jahrgangsstufen 5 bis 9 
oder 10. Ein hohes Maß an Kooperation und 
Durchlässigkeit der Zweige ist zu sichern. § 23 
Abs. 8 bis 10 gilt entsprechend. Der Gymnasial-
zweig kann 5-jährig (Jahrgangsstufen 5 bis 9) 
oder 6-jährig (Jahrgangsstufen 5 bis 10) organi-
siert werden. 
 

(1) In der schulformbezogenen (kooperativen) 
Gesamtschule werden die Bildungsgänge der 
Hauptschule und der Realschule sowie die Mittel-
stufe (Sekundarstufe I) des gymnasialen Bil-
dungsganges pädagogisch und organisatorisch in 
einer Schule verbunden als aufeinander bezoge-
ne Schulzweige geführt. Der Hauptschulzweig 
umfasst die Jahrgangsstufen 5 bis 9 oder 10, der 
Realschulzweig die Jahrgangsstufen 5 bis 10 und 
der Gymnasialzweig die Jahrgangsstufen 5 bis 9 
oder 10. Ein hohes Maß an Kooperation und 
Durchlässigkeit der Zweige ist zu sichern. § 23 
Abs. 4 und § 23b Abs. 2 und 3 gelten entspre-
chend. Der Haupt- und der Realschulzweig 
können als Mittelstufenschule nach § 23c or-
ganisiert werden. Der Gymnasialzweig kann 5-
jährig (Jahrgangsstufen 5 bis 9) oder 6-jährig 
(Jahrgangsstufen 5 bis 10) organisiert werden. 
 

(2) Die schulformbezogene (kooperative) Ge-
samtschule kann mit einer Förderstufe beginnen, 
die die Jahrgangsstufen 5 und 6 des Hauptschul-
zweigs und des Realschulzweigs umfasst. Sie 
kann die Schulform der Jahrgangsstufe 5 und 6 
des Gymnasialzweigs mit umfassen, wenn sie 
nach Maßgabe des § 22 Abs. 1 und 5 auf den 
Übergang in die Jahrgangsstufe 7 des Gymna-
sialzweigs vorbereitet. 
 

 

(3) Die Entscheidungen über die 5- oder 6-jährige 
Organisation des Gymnasialzweigs und die Ent-
scheidungen nach Abs. 2 trifft die Schulkonferenz 
auf der Grundlage einer curricular und pädago-
gisch begründeten, die personellen, sächlichen 
und unterrichtsorganisatorischen Möglichkeiten 

(3) Die Entscheidungen 
1. über die Organisation des Haupt- und des 
Realschulzweigs als Mittelstufenschule,  
2. über die 5- oder 6-jährige Organisation des 
Gymnasialzweigs und 
3. nach Abs. 2 
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der Schule berücksichtigenden Konzeption der 
Gesamtkonferenz im Benehmen mit dem Schul-
träger.§ 23 Abs. 7 Satz 2 bis 4 gilt entsprechend. 
 

trifft die Schulkonferenz auf der Grundlage 
einer curricular und pädagogisch begründe-
ten, die personellen, sächlichen und unter-
richtsorganisatorischen Möglichkeiten der 
Schule berücksichtigenden Konzeption der 
Gesamtkonferenz im Benehmen mit dem 
Schulträger. § 23b Abs. 1 Satz 2 bis 4 gilt ent-
sprechend. 
 

§ 27 
Schulformübergreifende (integrierte) Gesamt-

schule 
 

 

(1) In der schulformübergreifenden (integrierten) 
Gesamtschule wird das Bildungsangebot der in 
ihr zusammengefassten Schulformen integriert 
und das Bildungsangebot der Mittelstufe (Sekun-
darstufe I) des gymnasialen Bildungsganges auf 
die Jahrgangsstufen 5 bis 10 umgesetzt. Sie 
ermöglicht es den Schülerinnen und Schülern, in 
individueller Bestimmung des Bildungsweges die 
Bildungsgänge nach § 12 zu verfolgen. Ihre Un-
terrichtsorganisation ermöglicht den Schülerinnen 
und Schülern eine Schwerpunktbildung entspre-
chend ihrer Leistungsfähigkeit und ihren Interes-
sen durch Unterricht in gemeinsamen Kerngrup-
pen und Kursen, die nach Anspruchshöhe, Be-
gabung und Neigung differenziert werden. 
 

 

(2) Die Fachleistungsdifferenzierung erfolgt auf 
zwei oder auf drei Anspruchsebenen. Sie beginnt 
in den Fächern Deutsch und Mathematik sowie in 
der ersten Fremdsprache in der Jahrgangsstufe 
7, in den Fächern Physik und Chemie in der 
Jahrgangsstufe 9. Die Gesamtkonferenz ent-
scheidet darüber, auf welchen Anspruchsebenen 
die Fachleistungsdifferenzierung erfolgt. Sie kann 
beschließen, 

1. den Beginn der Fachleistungsdifferenzierung 
in dem Fach Mathematik und in der ersten 
Fremdsprache frühestens auf das zweite 
Halbjahr der Jahrgangsstufe 5 vorzuverle-
gen, 
 

2. die Fachleistungsdifferenzierung im Fach 
Mathematik mit der Jahrgangsstufe 8 und im 
Fach Deutsch spätestens mit der Jahrgangs-
stufe 9 zu beginnen, 
 

3. das Fach Biologie ab der Jahrgangsstufe 9 in 
die Fachleistungsdifferenzierung einzubezie-
hen oder von der Fachleistungsdifferenzie-
rung in einem der Fächer Physik und Chemie 
abzusehen. 

In Einzelfällen kann zur Erprobung eines beson-
deren pädagogischen Konzepts mit Zustimmung 
des Staatlichen Schulamtes von einer Kursdiffe-
renzierung, die erste Fremdsprache ab der Jahr-
gangsstufe 7 und das Fach Mathematik ab der 
Jahrgangsstufe 8 ausgenommen, abgesehen 
werden. Die Gesamtkonferenz kann beschließen, 
in den Jahrgangsstufen 9 und 10 abschlussbe-
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zogene Klassen zu bilden. 
 
(3) Die Gesamtkonferenz trifft ihre Entscheidun-
gen auf der Grundlage einer curricular und päda-
gogisch begründeten, die Möglichkeiten der 
Schule berücksichtigenden Konzeption; sie über-
prüft diese Entscheidungen regelmäßig im Rah-
men der Fortschreibung des Schulprogramms. 
Umstufungen sollen je Fach nicht häufiger als 
einmal im Schulhalbjahr durchgeführt werden. 
Wenn die Eltern der vorgesehenen Ersteinstu-
fung oder Umstufung widersprechen, ist zunächst 
ihr Wunsch zu berücksichtigen; die Schule ent-
scheidet nach einer Beobachtung von einem 
halben Schuljahr endgültig. 
 

 

§ 28 
Nähere Ausgestaltung der Mittelstufe (Sekundar-

stufe I) 
 

 

Die Bildungsgänge und Schulformen der Mittel-
stufe (Sekundarstufe I) werden durch Rechtsver-
ordnung näher ausgestaltet. Insbesondere sind 
die Fördermaßnahmen für Lerngruppen mit er-
höhtem Praxisbezug in der Hauptschule näher 
auszugestalten und die Voraussetzungen näher 
zu bestimmen, unter denen am Ende des zehn-
ten Hauptschuljahres ein mittlerer Abschluss 
erworben werden kann. 
 

 

Vierter Abschnitt 
Studienqualifizierende Bildungsgänge der 

Oberstufe (Sekundarstufe II) 
 

 

§ 29 
Studienqualifizierende Schulen 

 

 

Studienqualifizierende Schulen sind 

1. die gymnasiale Oberstufe. Sie kann sowohl 
Bestandteil des Gymnasiums oder der Ge-
samtschule als auch selbstständige Schule 
sein. Als selbstständige Schule arbeitet die 
gymnasiale Oberstufe im Rahmen eines 
Schulverbundes mit den Schulen der Mittel-
stufe (Sekundarstufe I) zusammen, aus de-
nen sie im Wesentlichen die Schülerinnen 
und Schüler aufnimmt; 
 

2. das berufliche Gymnasium. Es ist Teil des 
beruflichen Schulwesens; 
 

3. doppeltqualifizierende Bildungsgänge, in 
denen berufliches und allgemein bildendes 
Lernen verbunden werden. Auf sie finden die 
Vorschriften über die gymnasiale Oberstufe 
oder das berufliche Gymnasium entspre-
chend Anwendung, soweit für sie in diesem 
Abschnitt nicht besondere Regelungen ge-
troffen worden sind; 
 

4. die Fachoberschule. Sie ist Teil des berufli-
chen Schulwesens und führt zur Fachhoch-
schulreife. 

(1) Studienqualifizierende Schulen sind die 
gymnasiale Oberstufe, das berufliche Gymna-
sium, doppeltqualifizierende Bildungsgänge 
und die Fachoberschule.  
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 (2) Die gymnasiale Oberstufe kann sowohl 

Bestandteil des Gymnasiums oder der Ge-
samtschule als auch eigenständige Schule 
sein. Als eigenständige Schule arbeitet die 
gymnasiale Oberstufe im Rahmen eines Schul-
verbundes mit den Schulen der Mittelstufe 
(Sekundarstufe I) zusammen, aus denen sie im 
Wesentlichen die Schülerinnen und Schüler 
aufnimmt. 
 

 (3) Das berufliche Gymnasium ist Teil des be-
ruflichen Schulwesens. 
 

 (4) In doppeltqualifizierenden Bildungsgängen 
werden berufliches und allgemein bildendes 
Lernen verbunden. Auf sie finden die Vor-
schriften über die gymnasiale Oberstufe oder 
das berufliche Gymnasium entsprechend An-
wendung, soweit für sie in diesem Abschnitt 
nicht besondere Regelungen getroffen sind. 
 

 (5) Die Fachoberschule ist Teil des beruflichen 
Schulwesens und führt zur Fachhochschulrei-
fe. 
 

§ 30 
Aufgabe der gymnasialen Oberstufe 

 

 

Ziel der gymnasialen Oberstufe ist es, den Schü-
lerinnen und Schülern den Erwerb der all-
gemeinen Hochschulreife zu ermöglichen, sie 
aber auch in die Lage zu versetzen, ihre Kennt-
nisse und Fähigkeiten unmittelbar in berufliche 
Ausbildung und Tätigkeit einzubringen. Deshalb 
ist die gymnasiale Oberstufe offen für die Zu-
sammenarbeit mit den beruflichen Schulen und 
für die Aufnahme anwendungsbezogener Ange-
bote. Diese Zusammenarbeit ist zu fördern. 
 

 

§ 31 
Gliederung 

 

 

(1) Die gymnasiale Oberstufe gliedert sich in die 
einjährige Einführungsphase und die zweijährige 
Qualifikationsphase. 
 

 

(2) In der Einführungsphase werden die Schüle-
rinnen und Schüler methodisch und inhaltlich auf 
die Arbeit in der Qualifikationsphase und die 
Wahl der Leistungsfächer vorbereitet. Die Orga-
nisation dieser Jahrgangsstufe ist daher so zu 
gestalten, dass es der einzelnen Schule im Rah-
men der für alle geltenden Bestimmungen mög-
lich ist, den besonderen örtlichen Bedingungen 
Rechnung zu tragen. 
 

 

(3) In der Qualifikationsphase werden die Fächer 
in Grund- und Leistungskursen unterrichtet. Die 
zeitlich aufeinander folgenden Kurse eines Fa-
ches sind inhaltlich aufeinander abzustimmen. 
Grundkurse vermitteln grundlegende Kenntnisse 
und Einsichten in die Stoffgebiete und Methoden 
verschiedener Fächer. Die Leistungskurse die-
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nen in besonderer Weise der Einführung in die 
Methoden wissenschaftlichen Arbeitens und 
vermitteln ein vertieftes Verständnis und erwei-
terte Kenntnisse. Für alle Schülerinnen und 
Schüler verbindliche Auflagen und die inhaltliche, 
methodische und organisatorische Gestaltung 
des Unterrichts gewährleisten, dass Grund- und 
Leistungskurse gemeinsam den Schülerinnen 
und Schülern die breite Grundausbildung ver-
mitteln, die für die allgemeine Hochschulreife 
erforderlich ist. 
 
(4) Der Besuch der gymnasialen Oberstufe dau-
ert mindestens zwei, in der Regel höchstens vier 
Jahre. 
 

 

(5) Nach erfolgreicher Teilnahme an den Kursen 
des ersten Jahres der Qualifikationsphase und 
einer mindestens einjährigen beruflichen Tätig-
keit können die Schülerinnen und Schüler die 
Fachhochschulreife erwerben. 
 

 

(6) Die allgemeine Hochschulreife wird mit der 
erfolgreich abgelegten Abiturprüfung erworben. 
 

 

§ 32 
Aufgabenfelder 

 

 

(1) Die Unterrichtsfächer der gymnasialen Ober-
stufe werden mit Ausnahme des Faches Sport in 
drei Aufgabenfelder zusammengefasst. 
 

 

(2) Zum sprachlich-literarisch-künstlerischen 
Aufgabenfeld gehören die Fächer Deutsch, die 
Fremdsprachen, Musik, Kunst und Darstellendes 
Spiel. 
 

 

(3) Zum gesellschaftswissenschaftlichen Aufga-
benfeld gehören die Fächer Politik und Wirt-
schaft, Geschichte, Religion, Wirtschaftswissen-
schaften, Erdkunde, Rechtskunde und Philoso-
phie. 
 

 

(4) Zum mathematisch-naturwissenschaftlich-
technischen Aufgabenfeld gehören die Fächer 
Mathematik, Biologie, Chemie, Physik und Infor-
matik. 
 

 

§ 33 
Grund- und Leistungskurse 

 

 

(1) Als Leistungsfächer können angeboten wer-
den: 

1. Deutsch, Englisch, Französisch, Lateinisch, 
Griechisch; 
 

2. Politik und Wirtschaft, Geschichte, Erdkunde, 
Evangelische und Katholische Religion; 
 

3. Mathematik, Physik, Chemie und Biologie. 
 

 

(2) Kunst, Musik, weitere Fremdsprachen, sons-
tige Religionslehren, Sport, Wirtschaftswissen-
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schaften und Informatik können mit Genehmi-
gung des Staatlichen Schulamtes an einzelnen 
Schulen als Leistungsfächer eingerichtet werden. 
Durch Rechtsverordnung können weitere Unter-
richtsfächer als Leistungsfächer zugelassen wer-
den. 
 
(3) Für Art und Umfang des Kurs- und Fächeran-
gebots sind die personellen und sächlichen Mög-
lichkeiten der einzelnen Schule und die jeweilige 
Zahl der Schülerinnen und Schüler in der Jahr-
gangsstufe maßgeblich. Richtwert für die Bildung 
der Leistungskurse ist die Zahl der Schülerinnen 
und Schüler der Jahrgangsstufe geteilt durch den 
Divisor 9; Richtwert für die Bildung der Grund-
kurse ist die Zahl der Schülerinnen und Schüler 
der Jahrgangsstufe geteilt durch den Divisor 3. 
Bei Schulen, die in ihrem Kursangebot zusam-
menarbeiten, wird jeweils die gemeinsame Jahr-
gangsbreite zu Grunde gelegt. 
 

 

(4) Fächerverbindende und fachübergreifende 
Kurse können auch über ein Aufgabenfeld hinaus 
eingerichtet werden. 

 

(5) Die Durchführung der für die Schülerinnen 
und Schüler verbindlichen Kurse und die Konti-
nuität des Unterrichtsangebots haben Vorrang 
vor der Ausweitung oder Änderung des Fächer-
angebots. 

 

(6) Das im ersten Jahr der Qualifikationsphase 
besuchte Leistungsfach müssen die Schülerin-
nen und Schüler, das besuchte Grundkursfach 
sollen sie im zweiten Jahr der Qualifikations-
phase fortführen können. Der Unterricht ist inhalt-
lich und organisatorisch so zu gestalten, dass die 
Schülerinnen und Schüler in der Regel im Lei-
stungsfach während der gesamten Qualifikations-
phase, im Grundkursfach mindestens während 
eines Schuljahres in derselben Lerngruppe blei-
ben. Wenn die Unterrichtsorganisation es zu-
lässt, kann gestattet werden, an einer anderen 
Schule am Unterricht in Fächern teilzunehmen, 
die an der besuchten Schule nicht angeboten 
werden. 
 

 

§ 34 
Belegverpflichtungen und Bewertung 

 

 

(1) In der Qualifikationsphase haben die Schüle-
rinnen und Schüler durchgehend Unterricht min-
destens in Deutsch, einer fortgeführten Fremd-
sprache, Geschichte, Mathematik, einer Natur-
wissenschaft, Religion und in der Regel in Sport 
zu belegen; § 8 bleibt unberührt. Der Unterricht in 
Kunst oder Musik, in Politik und Wirtschaft, einer 
weiteren Fremdsprache, einer weiteren Natur-
wissenschaft oder Informatik ist mindestens in 
zwei Schulhalbjahren zu besuchen. 
 

 

(2) Gegen Ende der Einführungsphase wählen 
die volljährigen Schülerinnen und Schüler selbst, 
die minderjährigen Schülerinnen und Schüler im 
Einvernehmen mit den Eltern aus dem Angebot 
der Schule nach Begabung und Neigung zwei 
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Leistungsfächer oder eine Leistungsfachkombi-
nation. Kommt ein Einvernehmen nicht zu Stan-
de, so entscheiden die Eltern. Eines der beiden 
Leistungsfächer muss entweder eine Fremdspra-
che, Mathematik oder eine Naturwissenschaft 
sein. 
 
(3) Die Leistungsbewertung in der gymnasialen 
Oberstufe erfolgt nach einem System mit 15 
Punkten (§ 73). Die Ergebnisse aus vier Lei-
stungskursen in jedem der beiden Leistungsfä-
cher und 24 Grundkursen sowie der Abiturprü-
fung bilden die Grundlage für die Berechnung der 
Gesamtqualifikation im Abitur. Besondere Lern-
leistungen wie Jahresarbeiten oder umfassende 
Beiträge aus einem vom Land geförderten Wett-
bewerb können in die Abiturprüfung anstelle des 
fünften Abiturprüfungsfaches eingebracht wer-
den. Ein Kurs, der mit null Punkten bewertet wor-
den ist, gilt als nicht besucht. 
 

 

§ 35 
Berufliche Gymnasien 

 

 

(1) Berufliche Gymnasien führen zur allgemeinen 
Hochschulreife. Sie werden durch berufliche 
Fachrichtungen geprägt, die sich in Wirtschaft, 
Technik, Ernährung und Hauswirtschaft sowie 
Agrarwirtschaft gliedern. In der Fachrichtung 
Technik können die Schwerpunkte Maschinen-
bau, Elektrotechnik, Bautechnik, Physik-, Che-
mie- und Biologietechnik sowie Datenverarbei-
tungstechnik angeboten werden. Berufliche 
Gymnasien vermitteln in der gewählten Fach-
richtung Teile einer Berufsausbildung. 
 

 

(2) Für berufliche Gymnasien gelten die §§ 31 bis 
34 entsprechend, soweit im Folgenden nichts 
anderes geregelt ist. 
 

 

(3) An den beruflichen Gymnasien kann ein Teil 
der Verpflichtungen nach § 34 Abs. 1 durch Auf-
lagen in den beruflichen Fachrichtungen und 
Schwerpunkten ersetzt werden. 
 

 

(4) Zum sprachlich-literarisch-künstlerischen 
Aufgabenfeld gehören die Fächer Deutsch und 
die Fremdsprachen (Englisch, Französisch, La-
teinisch). Die Fächer Musik und Kunst können 
angeboten werden. Im Übrigen findet § 32 Abs. 2 
Satz 2 entsprechend Anwendung, 
 

 

(5) Zum gesellschaftswissenschaftlichen Aufga-
benfeld gehören die Fächer Politik und Wirt-
schaft, Erdkunde, Geschichte, Wirtschaftslehre, 
insbesondere Betriebswirtschaftslehre, Wirt-
schaftslehre des Haushalts sowie des Landbaus 
und Religion. 
 

 

(6) Zum mathematisch-naturwissenschaftlich-
technischen Aufgabenfeld gehören die Fächer 
Mathematik, Physik, Biologie, Chemie, Technik-
wissenschaften, Technologie, Technisches 
Zeichnen, Rechnungswesen, Datenverarbei-
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tung/Informatik, Ernährungslehre und Agrartech-
nik. 
 
(7) Bei der Wahl der Grund- und Leistungskurse 
sind die Auflagen zu beachten, die für die berufli-
che Fachrichtung und den Schwerpunkt erforder-
lich sind. Von den nach § 34 Abs. 2 zu wählen-
den zwei Leistungsfächern muss das erste ent-
weder Deutsch, eine Fremdsprache, Mathematik 
oder eine Naturwissenschaft sein. Das zweite 
Leistungsfach ist je nach Wahl der beruflichen 
Fachrichtung Wirtschaftslehre, Technikwissen-
schaft, Ernährungslehre oder Agrartechnik. 

 

§ 35a 
Zweijährige Sonderlehrgänge für Aussiedler 

 

 

Zweijährige Sonderlehrgänge zum Erwerb der 
allgemeinen Hochschulzugangsberechtigung für 
Aussiedler führen zur allgemeinen Hochschulzu-
gangsberechtigung. Sie werden durch berufliche 
Fachrichtungen geprägt, die sich in Technik und 
Wirtschaft gliedern. 
 

 

§ 36 
Doppeltqualifizierende Bildungsgänge 

 

 

(1) Auf Antrag des Schulträgers können mit Zu-
stimmung des Kultusministeriums an gymnasia-
len Oberstufen oder beruflichen Gymnasien oder 
in organisatorischer Verbindung mit ihnen Aus-
bildungsgänge eingerichtet werden, die berufli-
ches und allgemein bildendes Lernen verbinden 
und zur allgemeinen Hochschulreife führen. 
 

 

(2) Die Bildungsgänge schließen mit zwei ge-
trennten Prüfungen ab. Für den Erwerb der all-
gemeinen Hochschulreife kann ein Teil der Ver-
pflichtungen nach § 34 Abs. 1 durch für den Aus-
bildungsgang charakteristische Auflagen ersetzt 
werden. Die berufliche Ausbildung schließt mit 
der Prüfung zum staatlich geprüften Assistenten 
oder zur staatlich geprüften Assistentin ab. 
 

 

§ 37 
Fachoberschule 

 

 

(1) Die Fachoberschule baut auf dem mittleren 
Abschluss (§ 13 Abs. 4) auf und führt in ver-
schiedenen Fachrichtungen, Schwerpunkten und 
Organisationsformen zur Fachhochschulreife. 
 

(1) Die Fachoberschule baut auf dem mittleren 
Abschluss (§ 13 Abs. 4) auf und führt in verschie-
denen Fachrichtungen, Schwerpunkten und Or-
ganisationsformen zur Fachhochschulreife. In die 
Fachoberschule kann auch aufgenommen 
werden, wer das Zeugnis der Versetzung in die 
Einführungsphase der gymnasialen Oberstufe 
erhalten hat. 
 

(2) Die Fachoberschule umfasst in der Regel die 
Jahrgangsstufen 11 und 12. In der Jahrgangs-
stufe 11 wird überwiegend fachpraktisch ausge-
bildet. Die fachpraktische Ausbildung wird in der 
Regel in Betrieben durchgeführt; sie kann im 
Einvernehmen mit dem Staatlichen Schulamt 
ganz oder teilweise in der Schule durchgeführt 
werden. Der Besuch der Jahrgangsstufe 11 kann 
durch eine einschlägige Berufsausbildung oder 

2) Die Fachoberschule umfasst in der Regel ei-
nen ersten und einen zweiten Ausbildungsab-
schnitt. In dem ersten Ausbildungsabschnitt 
wird überwiegend fachpraktisch ausgebildet. Die 
fachpraktische Ausbildung wird in der Regel in 
Betrieben durchgeführt; sie kann im Einverneh-
men mit dem Staatlichen Schulamt ganz oder 
teilweise in der Schule durchgeführt werden. Der 
Besuch des ersten Ausbildungsabschnitts 
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eine mehrjährige, einschlägige berufliche Tätig-
keit ersetzt werden. In der Jahrgangsstufe 12 
wird in der Regel Vollzeitunterricht erteilt. 
 

kann durch eine einschlägige Berufsausbildung 
oder eine mehrjährige, einschlägige berufliche 
Tätigkeit ersetzt werden. In dem zweiten Ausbil-
dungsabschnitt wird in der Regel Vollzeitunter-
richt erteilt.  
 

(3) Die Fachoberschule endet mit einer Prüfung, 
deren Bestehen zum Studium an einer Fach-
hochschule berechtigt. 
 

(3) Die Fachoberschule endet mit einer Prüfung, 
deren Bestehen zum Studium an einer Fachhoch-
schule sowie zur Aufnahme eines gestuften 
Studiengangs an einer Universität berechtigt. 
 

§ 38 
Nähere Ausgestaltung der studienqualifizieren-
den Bildungsgänge der Oberstufe (Sekundar-

stufe II) 
 

 

(1) Die nähere Ausgestaltung der studienqualifi-
zierenden Bildungsgänge in der Oberstufe (Se-
kundarstufe II) erfolgt durch Rechtsverordnung. 
Dabei ist zu gewährleisten, dass die Abiturprü-
fung auch in den anderen Ländern der Bundes-
republik Deutschland zur Aufnahme eines Hoch-
schulstudiums in den jeweiligen Studiengängen 
berechtigt. 
 

 

(2) Insbesondere sind nähere Regelungen zu 
erlassen über 

1. die Ausgestaltung der Einführungsphase, 
 

2. die Zulassung zur Qualifikationsphase, 
 

3. Art und Umfang der verbindlichen Kurse und 
Fächer, ihre Folge und Beziehung zueinan-
der sowie die bei der Einrichtung und Wahl 
der Grund- und Leistungskurse einzuhalten-
den Bedingungen, 
 

4. inhaltliche und organisatorische Rahmenbe-
dingungen der Grund- und Leistungskurse, 
 

5. die Zulassung weiterer Unterrichtsfächer als 
Grundkurs- und Leistungsfächer, 
 

6. Art und Zahl der Leistungsnachweise, 
 

7. die Berechnung der Gesamtqualifikation, 
 

8. den Zugang zu den doppeltqualifizierenden 
Bildungsgängen und ihre Ausgestaltung, 
 

9. die Schwerpunkte der Fachoberschule, 
 

10. den Erwerb der Fachhochschulreife in den 
studienqualifizierenden Bildungsgängen nach 
§ 29 Nr. 1 bis 3. 

 

 

(3) Durch Rechtsverordnung kann bestimmt wer-
den, dass für die schriftliche Abiturprüfung lan-
desweit einheitliche Prüfungsaufgaben auf der 
Grundlage inhaltlich verbindlicher Rahmenvorga-
ben gestellt werden. 
 

(3) Durch Rechtsverordnung kann bestimmt wer-
den, dass für die Prüfung zur Erlangung der 
Fachhochschulreife an der Fachoberschule 
und die schriftliche Abiturprüfung landesweit ein-
heitliche Prüfungsaufgaben auf der Grundlage 
inhaltlich verbindlicher Rahmenvorgaben gestellt 
werden. 
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Fünfter Abschnitt 

Berufsqualifizierende Bildungsgänge der 
Oberstufe (Sekundarstufe II) 

 

 

§ 39 
Berufsschule 

 

 

(1) Die Berufsschule vermittelt fachliche Kennt-
nisse und Fähigkeiten und erweitert die allge-
meine Bildung. Sie trägt zur Erfüllung der Aufga-
ben im Beruf und zur Mitgestaltung der Arbeits-
welt und Gesellschaft in wirtschaftlicher, techni-
scher, sozialer und ökologischer Verantwortung 
bei. 
 

 

(2) Berufsschule und Ausbildungsbetrieb erfüllen 
für Schülerinnen und Schüler, die in einem Be-
rufsausbildungsverhältnis stehen (duale Be-
rufsausbildung), einen gemeinsamen Bildungs-
auftrag. Die Berufsschule und der Ausbildungs-
betrieb sind dabei jeweils eigenständige Lernorte 
und gleichberechtigte Partner. Die Erfüllung des 
Bildungsauftrags setzt eine enge Zusammenar-
beit und Abstimmung beider Partner in inhaltli-
chen und organisatorischen Fragen voraus. 
 

 

(3) Die Berufsschule gliedert sich in die Grund-
stufe und die darauf aufbauende Fachstufe. Die 
Grundstufe ist das erste Jahr der Berufsschule. 
Sie kann in Ausbildungsberufen, die einem Be-
rufsfeld zugeordnet sind, als Berufsgrundbil-
dungsjahr in vollzeitschulischer Form oder als 
Berufsgrundbildungsjahr in kooperativer Form 
geführt werden. Der Unterricht in vollzeitschuli-
scher Form in der Grundstufe umfasst auch die 
fachpraktische Ausbildung. Der Unterricht wird in 
der Regel in Fachklassen eines Ausbildungsbe-
rufs oder für Berufe mit überwiegend fachlich 
gleichen Ausbildungsinhalten erteilt. Im Berufs-
grundbildungsjahr umfassen die Fachklassen ein 
Berufsfeld oder Teile eines Berufsfeldes. Das 
Berufsgrundbildungsjahr in vollzeitschulischer 
Form schließt mit einer Prüfung ab. 
 

 

(4) Der Unterricht in der Berufsschule wird als 
Teilzeitunterricht oder als Blockunterricht erteilt. 
Der Unterricht beträgt bezogen auf ein Schuljahr 
von 40 Wochen in der Regel 12 Stunden in der 
Woche. Die Festlegung des Unterrichts regelt die 
Berufsschule in Abstimmung mit den Ausbilden-
den nach pädagogischen Gesichtspunkten und 
ihren unterrichtsorganisatorischen Möglichkeiten. 
Einigen sich die Berufsschule und die Ausbilden-
den nicht, entscheidet das Staatliche Schulamt. 
Sofern nach § 143 Abs. 5 Gebietsfachklassen 
durch Rechtsverordnung gebildet werden, ent-
scheidet das Kultusministerium nach Anhörung 
der Schule über die Zusammenfassung des Un-
terrichts zu Blockunterricht. 
 

 

(5) In der dualen Berufsausbildung führt die Be-
rufsschule zum schulischen Teil eines berufsqua-
lifizierenden Abschlusses. In der Berufsschule 
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können der Hauptschulabschluss (§ 13 Abs. 3), 
der mittlere Abschluss (§ 13 Abs. 4) oder die 
Fachhochschulreife (§ 13 Abs. 5) erworben wer-
den. 
 
(6) Bestandteil der Berufsschule sind besondere 
Bildungsgänge für Jugendliche ohne Berufsaus-
bildungsverhältnis, mit sonderpädagogischem 
Förderbedarf oder ohne Hauptschulabschluss, 
die auf eine Berufsausbildung oder eine Berufs-
tätigkeit vorbereiten oder zu einem nachträglich 
zu erwerbenden Schulabschluss führen. Neue 
Lern- und Unterrichtsformen sollen für diese 
Gruppe der Schülerinnen und Schüler erprobt 
werden. 
 

(6) Bestandteil der Berufsschule sind Bil-
dungsgänge für Jugendliche ohne Berufsaus-
bildungsverhältnis, mit Anspruch auf sonder-
pädagogische Förderung oder ohne Haupt-
schulabschluss, die auf eine Berufsausbil-
dung oder eine Berufstätigkeit vorbereiten 
oder zu einem nachträglich zu erwerbenden 
Schulabschluss führen. Neue Lern- und Unter-
richtsformen sollen für diese Gruppe der Schüle-
rinnen und Schüler erprobt werden. 

§ 40 
(aufgehoben) 

 

 

§ 41 
Berufsfachschule 

 

 

(1) Berufsfachschulen sind Schulen mit Vollzeit-
unterricht von mindestens einjähriger Dauer, für 
deren Besuch weder eine Berufsausbildung noch 
eine berufliche Tätigkeit vorausgesetzt wird. Sie 
vermitteln berufliche und allgemeine Kenntnisse, 
Fähigkeiten und Fertigkeiten und bereiten auf die 
Fachbildung in einem Ausbildungsberuf vor oder 
führen unmittelbar zu einem Berufsabschluss. 
Berufsfachschulen können zu einem dem mittle-
ren Abschluss (§ 13 Abs. 4) gleichwertigen Ab-
schluss führen oder beim Eintritt einen mittleren 
Abschluss voraussetzen. 
 

 

(2) Zweijährige Berufsfachschulen vermitteln eine 
berufliche Grundbildung und führen zu einem 
dem mittleren Abschluss (§ 13 Abs. 4) gleichwer-
tigen Abschluss. Sie setzen den Hauptschulab-
schluss (§ 13 Abs. 3) voraus und schließen mit 
einer Prüfung ab. Der erfolgreiche Besuch der 
zweijährigen Berufsfachschule wird nach Maß-
gabe der auf der Grundlage des Berufsbildungs-
gesetzes erlassenen Rechtsverordnungen als 
erstes Jahr der Berufsausbildung in bestimmten 
Ausbildungsberufen angerechnet. 
 

(2) Zweijährige Berufsfachschulen vermitteln eine 
berufliche Grundbildung und führen zu einem dem 
mittleren Abschluss (§ 13 Abs. 4) gleichwertigen 
Abschluss. Sie setzen den Hauptschulabschluss 
(§ 13 Abs. 3) voraus und schließen mit einer Prü-
fung ab. Der erfolgreiche Besuch der zweijäh-
rigen Berufsfachschule kann nach Maßgabe 
des Berufsbildungsgesetzes auf gemeinsamen 
Antrag der oder des Auszubildenden und der 
oder des Ausbildenden als erstes Jahr der 
Berufsausbildung angerechnet werden.  
 

(3) Einjährige Berufsfachschulen vermitteln be-
rufliche und allgemeine Kenntnisse, Fähigkeiten 
und Fertigkeiten in Vorbereitung auf bestimmte 
Ausbildungsberufe. Sie setzen einen mittleren 
Abschluss (§ 13 Abs. 4) voraus. Abs. 2 Satz 3 gilt 
entsprechend. 
 

 

(4) Zweijährige Berufsfachschulen, die zu einem 
schulischen Berufsabschluss führen, setzen ei-
nen mittleren Abschluss (§ 13 Abs. 4) voraus. Sie 
vermitteln die Kenntnisse, Fähigkeiten und Fer-
tigkeiten, die für die erfolgreiche Ausübung des 
gewählten Berufes erforderlich sind. Sie schlie-
ßen mit einer Prüfung ab, mit der ein schulischer 
Berufsabschluss erworben wird; durch Ablegen 
einer Zusatzprüfung kann die Fachhochschulreife 
(§ 13 Abs. 5) erworben werden. 
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(5) Mehrjährige Berufsfachschulen gliedern sich 
in die Grundstufe und die Fachstufe und führen 
zu einem Berufsabschluss, der nach Verordnun-
gen aufgrund des § 43 des Berufsbildungsge-
setzes oder des § 40 der Handwerksordnung der 
Abschlussprüfung im Ausbildungsberuf gleichge-
stellt ist oder zur Zulassung zur Abschlussprü-
fung nach § 40 Abs. 3 des Berufsbildungsge-
setzes oder § 37 Abs. 3 der Handwerksordnung 
berechtigt. 
 

(5) Mehrjährige Berufsfachschulen gliedern sich in 
die Grundstufe und die Fachstufe und führen zu 
einem Berufsabschluss, der nach Verordnungen 
aufgrund des § 43 des Berufsbildungsgesetzes 
oder des § 40 der Handwerksordnung der Ab-
schlussprüfung im Ausbildungsberuf gleichgestellt 
ist oder zur Zulassung zur Abschlussprüfung nach 
§ 43 Abs. 3 des Berufsbildungsgesetzes oder § 
37 Abs. 3 der Handwerksordnung berechtigt. 
 

(6) Die einjährigen und zweijährigen Berufsfach-
schulen, die nach Abs. 2 und 3 einen mittleren 
Abschluss voraussetzen, führen die Bezeichnung 
Höhere Berufsfachschule. 
 

(6) Die einjährigen und zweijährigen Berufsfach-
schulen, die nach Abs. 3 und 4 einen mittleren 
Abschluss voraussetzen, führen die Bezeichnung 
Höhere Berufsfachschule. 

§ 42 
Fachschule 

 

 

(1) Die Fachschule vermittelt aufbauend auf einer 
beruflichen Erstqualifikation eine vertiefte berufli-
che Fachbildung und erweitert die allgemeine 
Bildung. 
 

 

(2) Es wird Vollzeit- oder Teilzeitunterricht erteilt. 
Der Besuch der Fachschule dauert in Vollzeit-
form in der Regel zwei Schuljahre, mindestens 
jedoch ein Schuljahr. Teilzeit- und Vollzeitform 
sollen sich in der Gesamtstundenzahl des Bil-
dungsgangs entsprechen. 
 

 

(3) Der Besuch der Fachschule setzt eine abge-
schlossene Berufsausbildung oder eine in der 
Regel entsprechende praktische Berufstätigkeit 
sowie in der Regel eine zusätzliche Berufsaus-
übung voraus. Der Besuch der Fachschule für 
Sozialpädagogik setzt einen mittleren Abschluss 
(§ 13 Abs. 4) und eine abgeschlossene Be-
rufsausbildung voraus. Der Besuch der Fach-
schule für Heilpädagogik setzt einen mittleren 
Abschluss (§ 13 Abs. 4) und in der Regel den 
Abschluss der Fachschule für Sozialpädagogik 
voraus. Die Fachschule führt zu einer Prüfung, 
mit der ein schulischer Berufsabschluss erwor-
ben wird. 
 

(3) Der Besuch der Fachschule setzt eine abge-
schlossene Berufsausbildung oder eine in der 
Regel entsprechende praktische Berufstätigkeit 
sowie in der Regel eine zusätzliche Berufsaus-
übung voraus. Der Besuch der Fachschule für 
Sozialpädagogik und der Fachschule für Sozi-
alwirtschaft setzt einen mittleren Abschluss (§ 13 
Abs. 4) und eine abgeschlossene Berufsausbil-
dung voraus. Der Besuch der Fachschule für 
Heilpädagogik setzt einen mittleren Abschluss (§ 
13 Abs. 4) und in der Regel den Abschluss der 
Fachschule für Sozialpädagogik voraus. Die 
Fachschule führt zu einer Prüfung, mit der ein 
schulischer Berufsabschluss erworben wird. 
 

(4) In der Fachschule können je nach Art des 
Bildungsganges ein dem mittleren Abschluss (§ 
13 Abs. 4) gleichzustellender Abschluss sowie 
die Fachhochschulreife (§ 13 Abs. 5) erworben 
werden. 
 

 

§ 43 
Zusammenfassung zu beruflichen Schulen 

 

 

(1) Berufsfachschulen, Fachschulen, Fachober-
schulen und berufliche Gymnasien sind in der 
Regel organisatorisch mit Berufsschulen zu ver-
binden und zu beruflichen Schulen zusammen-
zufassen. 
 

 

(2) Der Schulträger beschließt nach Maßgabe 
der §§ 144 bis 146, welche Berufsfelder, Berufs-
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gruppen oder Ausbildungsberufe in den berufli-
chen Schulen jeweils erfasst und welche Bil-
dungsgänge angeboten werden. Die Gesamt-
konferenz entscheidet im Rahmen der personel-
len, räumlichen und sächlichen Möglichkeiten der 
Schule und dem Bedarf entsprechend, welche 
Fachrichtungen und Schwerpunkte der einzelnen 
Bildungsgänge eingerichtet werden. Sie trifft ihre 
Entscheidung auf der Grundlage des Schulpro-
gramms unter besonderer Berücksichtigung 
überregionaler Bedürfnisse mit Zustimmung des 
Schulträgers und des Kultusministeriums. 
 

§ 44 
Nähere Ausgestaltung der berufsqualifizierenden 

Bildungsgänge 
 

 

Die nähere Ausgestaltung der Bildungsgänge 
und Formen der berufsqualifizierenden Schulen 
erfolgt durch Rechtsverordnung; dabei sind ins-
besondere 

1. die Fachrichtungen und Schwerpunkte der 
Berufsfach- und Fachschulen festzulegen, 
 

2. die Mindestleistungen und Zusatzqualifikatio-
nen zum Erwerb des mittleren Abschlusses 
und der Fachhochschulreife in den berufs-
qualifizierenden Schulen zu bestimmen, 
 

3. der Zugang zu den besonderen Bildungsgän-
gen nach § 39 Abs. 6 und ihre jeweilige Auf-
gabe und Dauer zu regeln, 
 

4. das Verfahren der Prüfungen und die Ab-
schlüsse zu regeln, 
 

5. der Rahmen für die Organisation des Unter-
richts in der Berufsschule (§ 39 Abs. 4) zu 
bestimmen. 

 

Die nähere Ausgestaltung der Bildungsgänge und 
Formen der berufsqualifizierenden Schulen erfolgt 
durch Rechtsverordnung; dabei sind ins-
besondere 

1. die Fachrichtungen und Schwerpunkte der 
Berufsfach- und Fachschulen festzulegen, 
 

2. die Mindestleistungen und Zusatzqualifikatio-
nen zum Erwerb des mittleren Abschlusses 
und der Fachhochschulreife in den berufs-
qualifizierenden Schulen zu bestimmen, 
 

3. der Zugang zu den Bildungsgängen nach § 
39 Abs. 6 und ihre jeweilige Aufgabe und 
Dauer zu regeln, 
 

4. das Verfahren der Prüfungen und die Ab-
schlüsse zu regeln, 
 

5. der Rahmen für die Organisation des Unter-
richts in der Berufsschule (§ 39 Abs. 4) zu 
bestimmen. 

 
Sechster Abschnitt 

Schulen für Erwachsene 
 

 

§ 45 
Abendhauptschule und Abendrealschule 

 

 

(1) Die Abendhauptschule ermöglicht in einem 
einjährigen Ausbildungsgang den nachträglichen 
Erwerb des Hauptschulabschlusses (§ 13 Abs. 
3). 
 

 

(2) Die Abendrealschule ermöglicht in einem 
zweijährigen Ausbildungsgang den nachträgli-
chen Erwerb des mittleren Abschlusses (§ 13 
Abs. 4). 
 

 

(3) In die Abendhauptschule oder Abendreal-
schule können Bewerberinnen und Bewerber 
aufgenommen werden, die ihre Vollzeitschul-
pflicht erfüllt haben und weder eine allgemein 
bildende noch eine berufliche Vollzeitschule be-
suchen. 
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§ 46 
Abendgymnasium und Hessenkolleg 

 

 

(1) Abendgymnasien und Hessenkollegs bieten 
einen eigenständigen Weg zum Erwerb der all-
gemeinen Hochschulreife, die zum Übergang in 
den Hochschulbereich berechtigt. Ihr Besuch 
dauert in der Regel drei Jahre, beim Besuch 
eines Vorkurses in der Regel bis zu vier Jahre. 
 

 

(2) Die Studierenden werden im Anschluss an 
eine Einführungsphase, die in der Regel ein 
Schuljahr dauert, in einem Kurssystem unter-
richtet, das die Kombination von Grund- und 
Leistungskursen ermöglicht. Die Regelungen des 
vierten Abschnittes gelten sinngemäß. Bei der 
Vermittlung einer auf den verschiedenen Aufga-
benfeldern aufbauenden Grundbildung ist die 
Berufs- und Sozialerfahrung der Studierenden 
einzubeziehen, über die diese aufgrund ihrer 
mehrjährigen Berufstätigkeit verfügen. Die Aufla-
gen nach § 34 Abs. 1 können den besonderen 
Bedingungen des Bildungsganges entsprechend 
verändert werden. 
 

 

(3) In Abendgymnasium und Hessenkolleg kön-
nen Studierende aufgenommen werden, die bei 
Eintritt in die Einführungsphase mindestens 19 
Jahre alt sind und eine Berufsausbildung abge-
schlossen haben oder eine mindestens dreijäh-
rige Berufstätigkeit nachweisen können. Die Füh-
rung eines Familienhaushalts ist der Berufstätig-
keit gleichgestellt. Die Aufnahme in das Abend-
gymnasium und das Hessenkolleg setzt den 
Hauptschulabschluss (§ 13 Abs. 3) voraus. 
 

(3) In Abendgymnasium und Hessenkolleg kön-
nen Studierende aufgenommen werden, die bei 
Eintritt in die Einführungsphase mindestens 18 
Jahre alt sind und eine Berufsausbildung abge-
schlossen haben oder eine mindestens zweijäh-
rige Berufstätigkeit nachweisen können. Die Füh-
rung eines Familienhaushalts ist der Berufstätig-
keit gleichgestellt. Die Aufnahme in das Abend-
gymnasium und das Hessenkolleg setzt den 
Hauptschulabschluss (§ 13 Abs. 3) voraus. 

(4) Studierende des Abendgymnasiums müssen 
mit Ausnahme der letzten drei Schulhalbjahre 
berufstätig sein. Studierende des Hessenkollegs 
dürfen keine berufliche Tätigkeit ausüben. 
 

 

§ 47 
Nähere Ausgestaltung der Schulen für Erwach-

sene 
 

 

Die nähere inhaltliche und organisatorische Aus-
gestaltung der Abendhauptschulen, der Abend-
realschulen, der Abendgymnasien und der Hes-
senkollegs erfolgt durch Rechtsverordnung; da-
bei sind die besonderen pädagogischen Bedin-
gungen der Schulen für Erwachsene zu berück-
sichtigen. 
 

 

§ 48 
Erwerb der allgemeinen Hochschulreife für be-

sonders befähigte Berufstätige 
 

aufgehoben 

Besonders befähigte Berufstätige, die nach län-
gerer Berufstätigkeit für ein Studium bedeutsame 
Kenntnisse und Fähigkeiten erworben haben und 
denen ein schulischer Bildungsgang oder die 
Teilnahme an der Abiturprüfung für Nichtschüle-
rinnen und -schüler nicht zugemutet werden 
kann, können die allgemeine Hochschulreife 

aufgehoben 



- 41 - 

durch eine besondere Prüfung erwerben. Die 
Teilnahme an dieser Prüfung kann von einer 
Altersbegrenzung und einer Mindestzeit für den 
Aufenthalt in Hessen zur Vorbereitung auf sie 
abhängig gemacht werden. 
 

Siebter Abschnitt 
Sonderpädagogische Förderung 

 

 

§ 49 
Anspruch auf sonderpädagogische Förderung 

 

 

(1) Kinder und Jugendliche, die zur Gewährlei-
stung ihrer körperlichen, sozialen und emotiona-
len sowie kognitiven Entwicklung in der Schule 
sonderpädagogischer Hilfen bedürfen, haben 
einen Anspruch auf sonderpädagogische Förde-
rung. 
 

 

(2) Den sich aus diesem Anspruch ergebenden 
sonderpädagogischen Förderbedarf erfüllen die 
Förderschulen in ihren verschiedenen Formen 
oder die allgemein bildenden und beruflichen 
Schulen (allgemeine Schulen), an denen eine 
angemessene personelle, räumliche und sächli-
che Ausstattung vorhanden ist oder geschaffen 
werden kann. Die sonderpädagogische Förde-
rung erfolgt für jede Schülerin und jeden Schüler 
auf der Grundlage eines individuellen Förder-
plans. 
 

(2) Den Anspruch auf sonderpädagogische 
Förderung erfüllen die allgemein bildenden 
und beruflichen Schulen (allgemeine Schulen), 
an denen eine angemessene personelle, räum-
liche und sächliche Ausstattung vorhanden ist 
oder geschaffen werden kann, oder die För-
derschulen mit ihren verschiedenen Förder-
schwerpunkten nach § 50 Abs. 3.  

 (3) Die sonderpädagogische Förderung erfolgt 
für jede Schülerin und jeden Schüler auf der 
Grundlage eines individuellen Förderplans. Im 
individuellen Förderplan stellt die Schule Art, 
Umfang und Organisation der Förderung dar. 
Der Förderplan wird regelmäßig, spätestens 
nach jedem zweiten Schulbesuchsjahr, fortge-
schrieben. 
 

§ 50 
Prävention, Integration, Rehabilitation 

 

§ 50 
Förderauftrag und Förderschwerpunkte 

(1) Die allgemeinen Schulen und die Förder-
schulen haben den gemeinsamen Auftrag, bei 
der Rehabilitation und Integration der Kinder und 
Jugendlichen mit sonderpädagogischem Förder-
bedarf in die Gesellschaft mitzuwirken und dabei 
mit den Behörden und Einrichtungen der Kinder- 
und Jugendhilfe und den Trägern der Sozialhilfe 
zusammenzuarbeiten. Dabei haben die sonder-
pädagogischen Beratungs- und Förderzentren, 
die nach § 53 Abs. 2 an Förderschulen einge-
richtet worden sind, besondere Bedeutung. Der 
Erfüllung des Auftrags dienen insbesondere 
Maßnahmen der Prävention und Minderung von 
Beeinträchtigungen in der allgemeinen Schule. 
Sie sind in Zusammenarbeit von allgemeiner 
Schule und Förderschule im Rahmen der perso-
nellen, räumlichen und sächlichen Möglichkeiten 
der Schule zu entwickeln. 
 

(1) Die allgemeinen Schulen und die Förder-
schulen haben den gemeinsamen Auftrag, bei der 
Rehabilitation und Integration der Kinder und Ju-
gendlichen mit sonderpädagogischem Förder-
bedarf in die Gesellschaft mitzuwirken und dabei 
mit den Behörden und Einrichtungen der Kinder- 
und Jugendhilfe und den Trägern der Sozialhilfe 
zusammenzuarbeiten. Dabei haben die sonder-
pädagogischen Beratungs- und Förderzentren, 
die nach § 53 Abs. 2 an Förderschulen einge-
richtet worden sind, besondere Bedeutung. Der 
Erfüllung des Auftrags dienen insbesondere Maß-
nahmen der Prävention und Minderung von Be-
einträchtigungen sowie Maßnahmen der Förde-
rung von Schülerinnen und Schülern in der 
allgemeinen Schule. Die Maßnahmen sind in 
Zusammenarbeit von allgemeiner Schule, För-
derschule und sonderpädagogischen Bera-
tungs- und Förderzentren zu entwickeln. 
 

(2) Zu den vorbeugenden Maßnahmen gehören (2) Zu den vorbeugenden Maßnahmen gehören 



- 42 - 

Fördersysteme wie zum Beispiel Kleinklassen für 
Erziehungshilfe und Sprachheilklassen. Die 
Kleinklasse ist die flexible Organisationsform, in 
der die besondere Förderung einzeln oder ge-
meinsam in Lerngruppen erfolgt. Der Schulträger 
legt im Schulentwicklungsplan (§ 145) dem vor-
aussichtlichen öffentlichen Bedürfnis entspre-
chend fest, in welcher Zahl Kleinklassen für Er-
ziehungshilfe oder Sprachheilklassen eingerichtet 
und unterhalten werden. Das Staatliche Schulamt 
entscheidet jährlich im Benehmen mit dem Schul-
träger nach der Zahl und den regionalen 
Schwerpunkten der in der Maßnahme erfassten 
Schülerinnen und Schüler sowie nach den per-
sonellen Möglichkeiten, an welchen Schulen 
Kleinklassen für Erziehungshilfe und Sprachheil-
klassen angeboten werden. 
 

weitere Fördersysteme wie zum Beispiel An-
gebote der dezentralen Erziehungshilfe und 
der Sprachheilförderung. 
 

 „(3) Die Sonderpädagogische Förderung ist 
nach Förderschwerpunkten gegliedert. För-
derschwerpunkte mit einer der allgemeinen 
Schule entsprechenden Zielsetzung sind: 
 
1. Sprachheilförderung, 
 
2. emotionale und soziale Entwicklung, 
 
3. körperliche und motorische Entwicklung, 
 
4. Sehen, 
 
5. Hören, 
 
6. kranke Schülerinnen und Schüler. 
 
Förderschwerpunkte mit einer von der allge-
meinen Schule abweichenden Zielsetzung 
sind: 
 
1. Lernen, 
 
2. geistige Entwicklung. 
 

 (4) Aufgabe im Förderschwerpunkt Lernen ist 
es, Kinder und Jugendliche mit einer er-
heblichen und lang andauernden Lernbeein-
trächtigung zu einem den Zielsetzungen ent-
sprechenden Abschluss zu führen, soweit 
nicht der Übergang in den Bildungsgang einer 
allgemeinen Schule möglich ist.  
 

 (5) Aufgabe im Förderschwerpunkt geistige 
Entwicklung ist es, bei Kindern und Jugendli-
chen mit geistiger Behinderung die kulturelle 
und gesellschaftliche Teilhabe anzustreben, 
indem Schülerinnen und Schülern Kompeten-
zen und Kulturtechniken vermittelt werden, die 
sie befähigen, selbstbestimmt soziale Bezüge 
mit zu gestalten und zur eigenen Existenzsi-
cherung beizutragen. 

§ 51 
Gemeinsamer Unterricht in der allgemeinen 

Schule 
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(1) Gemeinsamer Unterricht von Schülerinnen 
und Schülern mit sonderpädagogischem Förder-
bedarf und ohne diesen Förderbedarf findet in 
der allgemeinen Schule in enger Zusammenar-
beit mit der Förderschule statt. Bei der Planung 
und Durchführung des gemeinsamen Unterrichts 
wirken Förderschullehrerinnen und -lehrer und 
Lehrerinnen und Lehrer der allgemeinen Schulen 
in einem der jeweiligen Art und Schwere der 
Behinderung angemessenen Umfang zusam-
men. Die Beratung und Stellenzuweisung für den 
gemeinsamen Unterricht erfolgen durch das 
Staatliche Schulamt. 
 

(1) Gemeinsamer Unterricht von Schülerinnen 
und Schülern mit Anspruch auf sonderpäda-
gogische Förderung und ohne diesen Förder-
anspruch findet als Regelform in der allgemei-
nen Schule in enger Zusammenarbeit mit dem 
sonderpädagogischen Beratungs- und Förder-
zentrum und gegebenenfalls unter Beteiligung 
der Förderschule statt. Bei der Planung und 
Durchführung des gemeinsamen Unterrichts 
wirken Förderschullehrkräfte und Lehrkräfte 
der allgemeinen Schulen entsprechend dem 
individuellen Förderplan nach § 49 Abs. 3 zu-
sammen. Die Beratung für den gemeinsamen 
Unterricht erfolgt durch das sonderpädagogi-
sche Beratungs- und Förderzentrum und das 
Staatliche Schulamt. 
 

(2) Formen des gemeinsamen Unterrichts für 
Schülerinnen und Schüler mit praktischer Bild-
barkeit oder Lernhilfebedarf in der Mittelstufe 
(Sekundarstufe I) der allgemeinen Schule sind 
die umfassende Eingliederung (integratives An-
gebot) und die teilweise Eingliederung in die 
allgemeine Schule (teilintegratives Angebot). 
 

(2) Formen des gemeinsamen Unterrichts für 
Schülerinnen und Schüler der allgemeinen 
Schule sind die umfassende Teilnahme am 
Unterricht der allgemeinen Schule und die 
teilweise Teilnahme mit zusätzlichen Förde-
rangeboten an der allgemeinen Schule. Die 
Schulen sind im Rahmen der beim Schulträger 
vorhandenen Mittel von diesem räumlich und 
sächlich auszustatten. 
 

(3) Die Angebote nach Abs. 2 stehen in den 
Schulen zur Verfügung, die der Schulträger im 
Benehmen mit dem Staatlichen Schulamt für 
diese Zwecke räumlich und sächlich ausstattet. 
 

(aufgehoben) 

§ 52 
Besonderer Unterricht in der Berufsschule 

 

 

In der Berufsschule kann der Bedarf an sonder-
pädagogischer Förderung außer in den Formen 
des gemeinsamen Unterrichts in der Regelklasse 
in Bildungsgängen erfüllt werden, die auf eine 
Berufsausbildung oder eine Berufstätigkeit vorbe-
reiten oder für einen Beruf qualifizieren. 
 

In der Berufsschule kann der Bedarf an sonder-
pädagogischer Förderung außer in den Formen 
des gemeinsamen Unterrichts in der Regelklasse 
auch als teilweise Teilnahme nach § 51 Abs. 2 
oder in Bildungsgängen erfüllt werden, die auf 
eine Berufsausbildung oder eine Berufstätigkeit 
vorbereiten oder für einen Beruf qualifizieren. 
 

§ 53 
Förderschulen 

 

 

(1) Die Förderschulen sind Einrichtungen für 
Schülerinnen und Schüler, die auf Dauer oder für 
einen längeren Zeitraum einer sonderpädagogi-
schen Förderung bedürfen. In ihnen sind päda-
gogische Hilfen auch zur Erleichterung des 
Übergangs ihrer Schülerinnen und Schüler in die 
allgemeinen Schulen zu geben. Die Beratung der 
allgemeinen Schulen in sonderpädagogischen 
Fragen ist Bestandteil sonderpädagogischer 
Förderung und gehört zu den Aufgaben der För-
derschulen. Die Förderschulen können als 
selbstständige Schulen errichtet oder als Zweige, 
Abteilungen oder Klassen allgemeiner Schulen 
eingerichtet werden. Sie sollen entsprechend 
dem regionalen Bedürfnis in Abteilungen, die 
Schülerinnen und Schüler mit unterschiedlichen 
Behinderungen aufnehmen können, gegliedert 
werden, damit dem sonderpädagogischen För-

(1) Die Förderschulen sind Einrichtungen für 
Schülerinnen und Schüler, die auf Dauer oder für 
einen längeren Zeitraum einer sonderpädagogi-
schen Förderung bedürfen. In ihnen sind pädago-
gische Hilfen auch zur Erleichterung des Über-
gangs ihrer Schülerinnen und Schüler in die all-
gemeinen Schulen zu geben. Die Beratung der 
allgemeinen Schulen in sonderpädagogischen 
Fragen ist Bestandteil sonderpädagogischer För-
derung und gehört zu den Aufgaben der Förder-
schulen. Die Förderschulen können als eigen-
ständige Schulen errichtet oder als Zweige, Ab-
teilungen oder Klassen allgemeiner Schulen ein-
gerichtet werden. Sie sollen entsprechend dem 
regionalen Bedürfnis in Abteilungen, die Schüle-
rinnen und Schüler mit unterschiedlichen Behin-
derungen aufnehmen können, gegliedert werden, 
damit dem sonderpädagogischen Förderbedarf 
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derbedarf insbesondere der Schülerinnen und 
Schüler entsprochen werden kann, die mehrfach 
behindert sind. Berufsschulen können als selbst-
ständige Förderschulen nur errichtet werden, 
wenn besondere Formen überregionaler Be-
rufsausbildung eine Beschulung in enger Verbin-
dung mit der Ausbildungsstätte erforderlich ma-
chen. 
 

insbesondere der Schülerinnen und Schüler ent-
sprochen werden kann, die mehrfach behindert 
sind. Berufsschulen können als eigenständige 
Förderschulen nur errichtet werden, wenn beson-
dere Formen überregionaler Berufsausbildung 
eine Beschulung in enger Verbindung mit der 
Ausbildungsstätte erforderlich machen. 

(2) Förderschulen als sonderpädagogische Be-
ratungs- und Förderzentren übernehmen Aufga-
ben der Beratung und der ambulanten sonderpä-
dagogischen Förderung in den allgemeinen 
Schulen. Sie sollen mit den Beratungsstellen und 
Einrichtungen der Kinder- und Jugendhilfe zu-
sammenarbeiten. Über die Einrichtung einer 
Förderschule als sonderpädagogisches Bera-
tungs- und Förderzentrum entscheidet das Kul-
tusministerium im Benehmen mit dem Schulträ-
ger. 
 

(2) Sonderpädagogische Beratungs- und För-
derzentren übernehmen Aufgaben der Beratung 
und der ambulanten sonderpädagogischen Förde-
rung in den allgemeinen Schulen. Sie stellen den 
allgemeinen Schulen Förderschullehrkräfte für 
den gemeinsamen Unterricht im Rahmen des 
Stellenkontingents zur Verfügung. Sie sollen 
mit den Beratungsstellen und Einrichtungen der 
Kinder- und Jugendhilfe zusammenarbeiten. Über 
die Einrichtung einer Förderschule als sonderpä-
dagogisches Beratungs- und Förderzentrum ent-
scheidet das Kultusministerium im Benehmen mit 
dem Schulträger. 
 

(3) Zwischen der Förderschule und der allgemei-
nen Schule können Formen der Kooperation 
entwickelt werden, in denen das Kind Schülerin 
oder Schüler der Förderschule bleibt (kooperati-
ves Angebot). 
 

(3) Förderschulen arbeiten mit allgemeinen 
Schulen mit dem Ziel der Rückführung an die 
allgemeine Schule und der Erlangung eines 
zielgleichen Schulabschlusses zusammen. 
Zwischen der Förderschule und der allgemeinen 
Schule können Formen der Kooperation entwi-
ckelt werden, in denen das Kind Schülerin oder 
Schüler der Förderschule bleibt (Kooperations-
klassen). 
 

(4) Förderschulen unterscheiden sich in Formen 
mit einer der allgemeinen Schule entsprechen-
den Zielsetzung und in Formen mit abweichender 
Zielsetzung. Formen mit entsprechender Ziel-
setzung sind die Sprachheilschulen sowie die 
Schulen für Körperbehinderte, Hörgeschädigte, 
Sehbehinderte, Blinde, Kranke und die Schulen 
für Erziehungshilfe mit Ausnahme der Abteilun-
gen für Lernhilfe und für praktisch Bildbare. Sie 
bieten in einer den Anforderungen der jeweiligen 
Behinderung entsprechenden Unterrichtsorgani-
sation die Bildungsgänge der allgemeinen Schule 
an. 
 

(4) Förderschulen unterscheiden sich in ihren 
Förderschwerpunkten in Formen mit einer der 
allgemeinen Schule entsprechenden Zielset-
zung und in Formen mit abweichender Zielset-
zung (§ 50 Abs. 3). Schulen mit entsprechen-
der Zielsetzung bieten in einer den Anforde-
rungen der jeweiligen Behinderung entspre-
chenden Unterrichtsorganisation die Bil-
dungsgänge der allgemeinen Schule an. 
 

(5) Formen abweichender Zielsetzung sind die 
Schule für Lernhilfe und die Schule für praktisch 
Bildbare. Aufgabe der Schule für Lernhilfe ist es, 
Kinder und Jugendliche, die aufgrund einer er-
heblichen und lang andauernden Lernbeein-
trächtigung sonderpädagogischer Förderung 
bedürfen, zum Abschluss der Schule für Lernhilfe 
zu führen, soweit nicht der Übergang in eine 
allgemeine Schule möglich ist. Aufgabe der 
Schule für praktisch Bildbare ist es, geistig be-
hinderte Kinder und Jugendliche zu befähigen, 
sich als Person zu verwirklichen, Umwelt zu erle-
ben, sich in sozialen Bezügen zu orientieren, bei 
ihrer Gestaltung mitzuwirken und zur eigenen 
Existenzsicherung beizutragen. 
 

(5) (aufgehoben; Regelungsgehalt in § 50 Abs. 3) 
 

(6) An der Schule für Blinde, Sehbehinderte und (5) An den Schulen mit den Förderschwer-
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Hörgeschädigte kann ein fünftes Grundschuljahr 
angeboten werden; über die Einrichtung ent-
scheidet die Gesamtkonferenz nach Anhörung 
des Schulelternbeirats mit Zustimmung der zu-
ständigen Schulaufsichtsbehörde und des Schul-
trägers. 
 

punkten Sehen und Hören kann ein fünftes 
Grundschuljahr angeboten werden; über die Ein-
richtung entscheidet die Gesamtkonferenz nach 
Anhörung des Schulelternbeirats mit Zustimmung 
der zuständigen Schulaufsichtsbehörde und des 
Schulträgers. 
 

§ 54 
Entscheidungsverfahren 

 

§ 54 
Einschulung und Beschulung bei Anspruch 

auf sonderpädagogische Förderung 
 

(1) Auf Antrag der Eltern oder der allgemeinen 
Schule stellt das Staatliche Schulamt den son-
derpädagogischen Förderbedarf fest. Der Antrag 
der allgemeinen Schule muss den Förderbedarf 
begründen und die bisherigen vorbeugenden 
Maßnahmen darstellen; er kann ohne sonderpä-
dagogische Überprüfung zurückgewiesen wer-
den, wenn weitere vorbeugende Maßnahmen 
ausreichend und der allgemeinen Schule möglich 
sind. 
 

(1) Schülerinnen und Schüler werden mit Be-
ginn der Vollzeitschulpflicht nach § 58 in die 
allgemeine Schule aufgenommen.  

(2) Grundlage der Entscheidung über Art, Um-
fang und Dauer des sonderpädagogischen För-
derbedarfs und über die Voraussetzungen für 
einen angemessenen Unterricht sind eine son-
derpädagogische Überprüfung durch eine För-
derschullehrerin oder einen Förderschullehrer, 
bei Bedarf eine schulärztliche Untersuchung und 
in Zweifelsfällen eine schulpsychologische Unter-
suchung. Das sonderpädagogische Überprü-
fungsverfahren kann mit Einverständnis der El-
tern entfallen. Die Entscheidung wird in diesem 
Fall auf der Grundlage diagnostischer Unterlagen 
aus vorbeugenden Maßnahmen, aus dem Be-
reich vorschulischer Förderung und, wenn erfor-
derlich, des schulärztlichen Gutachtens getroffen. 
Die Eltern sind im Entscheidungsverfahren um-
fassend zu beraten; darin erstellte Gutachten 
sind ihnen in einer Ausfertigung auszuhändigen. 
Der Widerspruch und die Anfechtungsklage ge-
gen eine Entscheidung nach diesem Absatz ha-
ben keine aufschiebende Wirkung. 
 

(2) Auf Antrag der Eltern kann die Aufnahme in 
die Förderschule erfolgen. Die Entscheidung 
über die Aufnahme trifft die Schulleiterin oder 
der Schulleiter der Förderschule im Benehmen 
mit der Schulleiterin oder dem Schulleiter der 
zuständigen allgemeinen Schule. 
 

(3) Die Eltern entscheiden darüber, ob ihr Kind 
die allgemeine Schule oder die Förderschule 
besucht. Ihr Wahlrecht umfasst für Schülerinnen 
und Schüler mit praktischer Bildbarkeit oder 
Lernhilfebedarf (§ 53 Abs. 5) auch die Wahl zwi-
schen integrativen, teilintegrativen oder koopera-
tiven Angeboten im Rahmen des regionalen 
Schulangebots (§ 51 Abs. 2 und § 53 Abs. 3). Bei 
Schülerinnen und Schülern, die nach dem fest-
gestellten sonderpädagogischen Förderbedarf für 
den Besuch einer Förderschule mit einer der 
allgemeinen Schule entsprechenden Zielsetzung 
(§ 53 Abs. 4 Satz 2) in Frage kommen, ist von 
einer Entscheidung für die allgemeine Schule 
auszugehen, sofern die Eltern nicht einen Antrag 
auf Besuch der Förderschule stellen. Der Wahl 
einer allgemeinen Schule muss das Staatliche 
Schulamt widersprechen, wenn an ihr die räumli-
chen und personellen Voraussetzungen für die 
notwendige sonderpädagogische Förderung nicht 

(3) Wenn Anspruch auf sonderpädagogische 
Förderung bei einer Schülerin oder einem 
Schüler besteht oder bestehen könnte und 
allgemeine Maßnahmen der Prävention und 
der Förderung nicht ausreichen oder nicht 
möglich sind, trifft die Schulleiterin oder der 
Schulleiter der allgemeinen Schule nach An-
hörung der Eltern eine Entscheidung über Art, 
Umfang und Organisation der sonderpädago-
gischen Förderung. Grundlage der Entschei-
dung ist die Empfehlung des Förderausschus-
ses nach Abs. 4. Der Empfehlung ist eine Stel-
lungnahme des sonderpädagogischen Bera-
tungs- und Förderzentrums und, wenn erfor-
derlich, ein schulärztliches sowie in Zweifels-
fällen ein schulpsychologisches Gutachten 
zugrunde zu legen. Kann sich der Förderaus-
schuss nicht auf eine Empfehlung einigen, 
entscheide die Schulleiterin oder der Schullei-
ter auf der Grundlage des festgestellten För-
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gegeben sind oder die erforderlichen apparativen 
Hilfsmittel oder die besonderen Lehr- und Lern-
mittel nicht zur Verfügung stehen. Es kann der 
Entscheidung widersprechen, wenn aufgrund der 
allgemeinen pädagogischen Rahmenbedingun-
gen erhebliche Zweifel bestehen, ob die Schüle-
rin oder der Schüler in der allgemeinen Schule 
angemessen gefördert werden kann. Halten die 
Eltern an ihrer Wahl fest, entscheidet das Staatli-
che Schulamt unter Abwägung der von den El-
tern dargelegten Gründe und auf der Grundlage 
einer Empfehlung des Förderausschusses, so-
fern dessen Einrichtung nach Abs. 5 beantragt 
worden ist, endgültig. Kann nicht allen Entschei-
dungen für den Besuch einer allgemeinen Schule 
stattgegeben werden, sollen vorrangig Kinder 
berücksichtigt werden, die in eine Vorklasse auf-
genommen werden können oder die in das erste 
oder zweite Schulbesuchsjahr eintreten. 
 

derschwerpunkts und der Stellungnahme des 
sonderpädagogischen Beratungszentrums 
nach Anhörung der Eltern. 
 
 
 
 
 
 

(4) Das Staatliche Schulamt bestimmt die zu-
ständige Förderschule, wenn sich die Eltern für 
deren Besuch entschieden haben oder ihrer Ent-
scheidung für den Besuch der allgemeinen Schu-
le nicht entsprochen werden kann. Satz 1 gilt 
entsprechend, wenn der gemeinsame Unterricht 
nicht in der nach § 60 Abs. 4 zuständigen Grund-
schule besucht werden kann. Das Staatliche 
Schulamt entscheidet ferner im Rahmen der 
personellen Voraussetzungen über die Gewäh-
rung von Sonderunterricht, wenn Schülerinnen 
oder Schüler auf Dauer oder für eine längere Zeit 
zum Besuch einer Schule nicht fähig sind oder 
auch in einer Förderschule nicht gefördert wer-
den können. 
 

(4) An jeder allgemeinen Schule wird im Rah-
men der Entscheidung nach Abs. 3 über Art, 
Umfang und Organisation der sonderpädago-
gischen Förderung ein Förderausschuss ein-
gerichtet. Ihm gehören jeweils an: 
 
1. die Schulleiterin oder der Schulleiter als 
Vorsitzende oder Vorsitzender, 
 
2. eine Lehrkraft des sonderpädagogischen 
Beratungs- und Förderzentrums, 
 
3. die Eltern des Kindes, 
 
4. mit beratender Stimme 
 
 a) in der Primarstufe die Leiterin 

oder der Leiter des freiwilligen Vor-
laufkurses oder des schulischen 
Sprachkurses nach § 58 Abs. 5, 
wenn das Kind daran teilgenommen 
hat oder teilnimmt,  

 
 b) eine Lehrkraft für den herkunfts-

sprachlichen Unterricht, wenn das 
Kind daran teilnimmt, 

 
 c) in der Primarstufe eine Vertreterin 

oder ein Vertreter aus dem Bereich 
der Frühförderung oder des Kinder-
gartens, wenn das Kind eine Ein-
richtung dieser Art besucht hat, 

 
  d) eine Vertreterin oder ein Vertreter 

des Schulträgers, wenn der Unter-
richt in der allgemeinen Schule be-
sondere räumliche und sächliche 
Leistungen erfordert. 

 
Der Förderausschuss hat auch die Aufgabe, 
die allgemeine Schule bei der Förderung der 
Schülerin oder des Schülers mit sonderpäda-
gogischem Förderschwerpunkt zu beraten, 
Vorschläge für den individuellen Förderplan 
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nach § 49 Abs. 3 zu erarbeiten und den schuli-
schen Bildungsweg in der allgemeinen Schule 
zu begleiten. 
 

(5) Auf Antrag der Eltern, die nach Abs. 3 Satz 6 
an ihrer Entscheidung für den Besuch der allge-
meinen Schule festhalten, bestellt das Staatliche 
Schulamt für die Schülerinnen und Schüler mit 
sonderpädagogischem Förderbedarf einen För-
derausschuss; ihm gehören an 

1. die Fachberaterin oder der Fachberater für 
die sonderpädagogische Förderung oder ei-
ne vom Staatlichen Schulamt Beauftragte 
oder ein Beauftragter mit der Wahrnehmung 
des Vorsitzes, 
 

2. eine Lehrerin oder ein Lehrer der allgemei-
nen Schule, 
 

3. eine Lehrerin oder ein Lehrer der Förder-
schule, 
 

4. jeweils die Eltern des Kindes, 
 

5. eine Lehrerin oder ein Lehrer für den mutter-
sprachlichen Unterricht mit beratender Stim-
me, wenn ein Kind ausländischer Eltern an 
diesem Unterricht teilgenommen hat oder 
teilnimmt, 

 
6. eine Vertreterin oder ein Vertreter aus dem 

Bereich der Frühförderung oder des Kinder-
gartens mit beratender Stimme, wenn das 
Kind eine Einrichtung dieser Art besucht hat, 

 
7. eine Vertreterin oder ein Vertreter des Schul-

trägers mit beratender Stimme, wenn der 
gemeinsame Unterricht besondere räumliche 
und sächliche Leistungen erfordert. 

Für Schülerinnen und Schüler mit sonderpäda-
gogischem Förderbedarf, die eine allgemeine 
Schule besuchen, kann auf Antrag der Eltern 
oder der allgemeinen Schule der Förderaus-
schuss jederzeit eingerichtet werden. 
 

(5) Kann an der zuständigen allgemeinen 
Schule die notwendige sonderpädagogische 
Förderung nicht oder nicht ausreichend erfol-
gen, weil die räumlichen und personellen Mög-
lichkeiten oder die erforderlichen apparativen 
Hilfsmittel oder die besonderen Lehr- und 
Lernmittel nicht zur Verfügung gestellt werden 
können, bestimmt das Staatliche Schulamt auf 
der Grundlage einer Empfehlung des Förder-
ausschusses nach Anhörung der Eltern, an 
welcher anderen allgemeinen Schule oder 
Förderschule die Beschulung erfolgt. Kann 
sich der Förderausschuss nicht auf eine Emp-
fehlung einigen, entscheidet das Staatliche 
Schulamt auf der Grundlage des festgestellten 
Förderschwerpunkts und des Gutachtens des 
sonderpädagogischen Beratungs- und Förder-
zentrums nach Anhörung der Eltern. Der Wi-
derspruch und die Anfechtungsklage gegen 
eine Entscheidung nach Satz 1 und 2 haben 
keine aufschiebende Wirkung. 
 

(6) Der Förderausschuss gibt dem Staatlichen 
Schulamt eine Empfehlung über einen dem fest-
gestellten Förderbedarf angemessenen Unter-
richt unter Berücksichtigung der personellen, 
räumlichen und sächlichen Voraussetzungen. Er 
hat ferner die Aufgabe, die allgemeine Schule bei 
der Förderung der Schülerin oder des Schülers 
mit sonderpädagogischem Förderbedarf zu bera-
ten und den schulischen Bildungsweg zu beglei-
ten. 

 

(6) Bei Schülerinnen und Schülern mit dem 
Förderschwerpunkt geistige Entwicklung trifft 
das Staatliche Schulamt die Entscheidung 
über eine ergänzende, schülerbezogene per-
sonelle Zuweisung im Rahmen des zur Verfü-
gung stehenden Stellenkontingents auf der 
Grundlage der Empfehlung des Förderaus-
schusses. 
 
(ursprünglicher Regelungsgehalt in Abs. 4 neu) 

 (aufgehoben, Regelungsgehalt in Abs. 3 und 4 
neu) 

(7) Zeigt die Entwicklung der Schülerin oder des 
Schülers mit sonderpädagogischem Förderbedarf 

(aufgehoben, Regelungsgehalt in Abs. 3 und 4 
neu) 
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in der allgemeinen Schule, dass eine angemes-
sene Förderung nicht möglich ist, oder wird die 
angemessene Förderung anderer Schülerinnen 
und Schüler in der Regelklasse erheblich beein-
trächtigt, ist auf Antrag der Eltern der Schülerin 
oder des Schülers oder der Schule die Stellung-
nahme des Förderausschusses darüber einzuho-
len, ob die Förderung an einer anderen allgemei-
nen Schule möglich ist oder die zuständige För-
derschule besucht werden muss. Die Entschei-
dung trifft das Staatliche Schulamt auf der Grund-
lage der Stellungnahme des Förderausschusses. 
 

§ 55 
Nähere Ausgestaltung der sonderpädagogischen 

Förderung 
 

 

Die nähere Ausgestaltung der sonderpädagogi-
schen Förderung erfolgt durch Rechtsverordnung 
mit Regelungen insbesondere 

1. über die Durchführung vorbeugender 
Maßnahmen in der allgemeinen Schule, 
 
2. über die Zusammenarbeit von Förder-
schulen und beruflichen Schulen sowie über 
Maßnahmen, die den Übergang in die Be-
rufs- und Arbeitswelt für Schülerinnen und 
Schüler aus der sonderpädagogischen För-
derung sachangemessen gestalten helfen, 
 
3. zum Verfahren zur Feststellung des son-
derpädagogischen Förderbedarfs, 
 
4. zur Aufnahme in die allgemeine Schule 
oder in die Förderschule einschließlich der 
Aufgaben des Förderausschusses, 
 
5. über die unterschiedlichen Formen des 
gemeinsamen Unterrichts in der allgemeinen 
Schule einschließlich der Versetzungen und 
Zeugnisse, die für diese Formen jeweils er-
forderlichen personellen und sächlichen Vor-
aussetzungen und über Art und Umfang der 
Zusammenarbeit mit der Förderschule, 
 
6. über die Gestaltung der Förderschulen, 
ihres Unterrichts und ihrer Abschlüsse der 
jeweiligen Zielsetzung entsprechend, 
 
7. über die Aufgaben und die Organisation 
der sonderpädagogischen Beratungs- und 
Förderzentren, 
 
8. über die besonderen Bildungsgänge in 
der Berufsschule; dabei ist festzulegen, 

ob die Berufsschulpflicht nach Inhalt und Dauer 
der Ausbildung ganz oder teilweise durch ihren 
Besuch erfüllt werden kann. 

 

Die nähere Ausgestaltung der sonderpädagogi-
schen Förderung erfolgt durch Rechtsverordnung 
mit Regelungen insbesondere 

1. über die Durchführung vorbeugender 
Maßnahmen in der allgemeinen Schule, 
 

2. über die Zusammenarbeit von Förder-
schulen und beruflichen Schulen sowie 
über Maßnahmen, die den Übergang in 
die Berufs- und Arbeitswelt für Schülerin-
nen und Schüler aus der sonderpädago-
gischen Förderung sachangemessen ges-
talten helfen, 
 

3. zum Verfahren zur Feststellung des son-
derpädagogischen Förderbedarfs und 
zum Anspruch auf sonderpädagogi-
sche Förderung, 
 

4. zur Aufnahme in die allgemeine Schule 
oder in die Förderschule einschließlich 
der Aufgaben des Förderausschusses, 
 

5. über die unterschiedlichen Formen des 
gemeinsamen Unterrichts in der allge-
meinen Schule einschließlich der Verset-
zungen und Zeugnisse, die für diese 
Formen jeweils erforderlichen personellen 
und sächlichen Voraussetzungen und 
über Art und Umfang der Zusammenar-
beit mit der Förderschule, 
 

6. über die Gestaltung der Förderschulen, 
ihres Unterrichts und ihrer Abschlüsse der 
jeweiligen Zielsetzung entsprechend,  
 

7. über die Aufgaben und die Organisation 
der sonderpädagogischen Beratungs- und 
Förderzentren sowie der dezentralen 
Erziehungshilfe und Sprachheilförde-
rung, 
 

8. über die Bildungsgänge nach § 39 Abs. 
6 in der Berufsschule; dabei ist festzule-
gen, ob die Berufsschulpflicht nach Inhalt 
und Dauer der Ausbildung ganz oder teil-
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weise durch ihren Besuch erfüllt werden 
kann. 

 

 
VIERTER TEIL 
Schulpflicht 

Erster Abschnitt 
Grundsätzliches 

 

 

§ 56 
Begründung der Schulpflicht 

 

 

(1) Schulpflicht besteht für alle Kinder, Jugendli-
chen und Heranwachsenden, die im Lande Hes-
sen ihren Wohnsitz oder gewöhnlichen Aufenthalt 
oder ihre Ausbildungs- oder Arbeitsstätte haben. 
 

 

(2) Die Schulpflicht ist durch den Besuch einer 
deutschen Schule zu erfüllen. Ausländische 
Schülerinnen und Schüler können die Schul-
pflicht auch an als Ergänzungsschulen staatlich 
anerkannten Schulen in freier Trägerschaft erfül-
len, die auf das Internationale Baccalaureat oder 
Abschlüsse eines Mitgliedsstaates der Europäi-
schen Union vorbereiten. Über Ausnahmen ent-
scheidet das Staatliche Schulamt. Sie setzen 
einen wichtigen Grund voraus. 
 

 

(3) Schülerinnen und Schülern, die außerhalb 
des Landes Hessen schulpflichtig waren und 
nach den dort geltenden Bestimmungen die 
Schulpflicht erfüllt haben, wird die Zeit der Erfül-
lung auf die Schulpflichtzeit nach diesem Gesetz 
angerechnet. Lässt sich die Dauer des Schulbe-
suchs nicht hinreichend sicher feststellen, wird 
die Dauer der noch verbleibenden Vollzeitschul-
frist nach dem Lebensalter festgelegt. 
 

 

(4) Völkerrechtliche Abkommen und zwischen-
staatliche Vereinbarungen bleiben unberührt. 
 

 

§ 57 
Schuljahr 

 

 

Das Schuljahr beginnt am 1. August und endet 
am 31. Juli des folgenden Kalenderjahres. Satz 1 
gilt auch für Ersatzschulen. 
 

 

Zweiter Abschnitt 
Vollzeitschulpflicht 

 

 

§ 58 
Beginn der Vollzeitschulpflicht 

 

 

(1) Für alle Kinder, die bis zum 30. Juni das 
sechste Lebensjahr vollenden, beginnt die 
Schulpflicht am 1. August. Diese sind in den Mo-
naten März/ April des Jahres, das dem Beginn 
der Schulpflicht vorausgeht, zum Schulbesuch 
anzumelden, dabei sind die deutschen Sprach-
kenntnisse festzustellen. Kinder, die nach dem 
30. Juni das sechste Lebensjahr vollenden, kön-

(1) Für alle Kinder, die bis zum 30. Juni das 
sechste Lebensjahr vollenden, beginnt die Schul-
pflicht am 1. August. Diese sind in den Monaten 
März/ April des Jahres, das dem Beginn der 
Schulpflicht vorausgeht, zum Schulbesuch anzu-
melden, dabei sind die deutschen Sprach-
kenntnisse festzustellen. Kinder, die nach dem 30. 
Juni das sechste Lebensjahr vollenden, können 
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nen auf Antrag der Eltern in die Schule aufge-
nommen werden. Die Entscheidung trifft die 
Schulleiterin oder der Schulleiter unter Berück-
sichtigung des schulärztlichen Gutachtens. Die 
Schulpflicht beginnt mit der Einschulung. Bei 
Kindern, die nach dem 31. Dezember das sechs-
te Lebensjahr vollenden, kann die Aufnahme vom 
Ergebnis einer zusätzlichen schul-
psychologischen Überprüfung der geistigen und 
seelischen Entwicklung abhängig gemacht wer-
den. 
 

auf Antrag der Eltern in die Schule aufgenommen 
werden. Die Entscheidung trifft die Schulleiterin 
oder der Schulleiter unter Berücksichtigung des 
schulärztlichen Gutachtens. Die Schulpflicht be-
ginnt mit der Einschulung. Bei Kindern, die nach 
dem 31. Dezember das sechste Lebensjahr voll-
enden, kann die Aufnahme vom Ergebnis einer 
zusätzlichen schulpsychologischen Überprüfung 
der geistigen und seelischen Entwicklung abhän-
gig gemacht werden. Satz 2 bis 6 gelten ent-
sprechend an Schulen mit Eingangsstufe (§ 18 
Abs. 3) für Kinder, die nach dem 30. Juni das 
fünfte Lebensjahr vollenden. 

(2) Kinder mit sonderpädagogischem Förderbe-
darf, die bis zum 30. Juni das vierte Lebensjahr 
vollenden, können auf Antrag der Eltern in För-
derschulen aufgenommen werden, wenn zu er-
warten ist, dass sich die frühzeitig einsetzende 
sonderpädagogische Förderung auf ihre Ent-
wicklung günstig auswirkt. 
 

(2) Kinder mit Anspruch auf sonderpädagogi-
sche Förderung, die bis zum 30. Juni das vierte 
Lebensjahr vollenden, können auf Antrag der 
Eltern in Förderschulen aufgenommen werden (§ 
54 Abs. 2), wenn zu erwarten ist, dass sich die 
frühzeitig einsetzende sonderpädagogische För-
derung auf ihre Entwicklung günstig auswirkt. 
 

(3) Schulpflichtige Kinder, die noch nicht den für 
den Schulbesuch erforderlichen körperlichen, 
geistigen und seelischen Entwicklungsstand ha-
ben, können auf Antrag der Eltern oder nach 
deren Anhörung unter schulpsychologischer Be-
teiligung und Beteiligung des schulärztlichen 
Dienstes von der Schulleiterin oder dem Schul-
leiter für ein Jahr von der Teilnahme am Unter-
richt der Grundschule oder der Förderschule 
zurückgestellt werden. Die Zeit der Zurückstel-
lung wird nicht auf die Dauer der Schulpflicht 
angerechnet. 
 

 

(4) Mit Zustimmung der Eltern können diese Kin-
der Vorklassen (§ 18) besuchen, wenn dies zur 
Förderung ihrer Entwicklung angebracht und 
nach Lage der Verhältnisse möglich ist. Die Ent-
scheidung trifft die Schulleiterin oder der Schul-
leiter. 
 

 

(5) Schulpflichtige Kinder, die nicht über die für 
den Schulbesuch erforderlichen deutschen 
Sprachkenntnisse verfügen, können von der 
Schulleiterin oder dem Schulleiter nach Anhörung 
der Eltern für ein Jahr von der Teilnahme am 
Unterricht zurückgestellt werden. Die Zurück-
stellung kann unter der Auflage erfolgen, dass 
der Erwerb hinreichender Deutschkenntnisse bis 
zur Aufnahme des Unterrichts in der Jahrgangs-
stufe 1 nachgewiesen wird. Hierfür kann der Be-
such eines schulischen Sprachkurses angeord-
net werden. Eine Vorklasse kann besucht wer-
den, wenn ihr Besuch nach Lage der Verhält-
nisse möglich und eine angemessene Förderung 
zu erwarten ist. Abs. 3 Satz 2 gilt entsprechend. 
 

 

§ 59 
Dauer der Vollzeitschulpflicht 

 

 

(1) Die Vollzeitschulpflicht dauert neun Jahre. Sie 
endet spätestens mit dem erfolgreichen Besuch 
der Jahrgangsstufe 9. 
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(2) Für Schülerinnen und Schüler, die das Ziel 
der Hauptschule nicht erreicht haben, kann auf 
Antrag der Eltern die Schulleiterin oder der 
Schulleiter die Vollzeitschulpflicht um ein Jahr, 
das Staatliche Schulamt in besonderen Fällen 
um bis zu zwei weitere Jahre verlängern, wenn 
begründete Aussicht besteht, dass durch den 
weiteren Schulbesuch der Abschluss erreicht 
wird. 
 

 

(3) Für Jugendliche, die nach dem Ende der Voll-
zeitschulpflicht (Abs. 1) weder eine weiterfüh-
rende Schule besuchen noch in ein Ausbildungs-
verhältnis im Sinne des Berufsbildungsgesetzes 
oder in eine Maßnahme der Bundesagentur für 
Arbeit von einjähriger Dauer eintreten, wird die 
Vollzeitschulpflicht um ein Jahr verlängert. 
 

(3) Für Jugendliche, die nach dem Ende der Voll-
zeitschulpflicht (Abs. 1) weder eine weiterfüh-
rende Schule besuchen noch in ein Ausbildungs-
verhältnis im Sinne des Berufsbildungsgesetzes 
oder in eine Maßnahme der Bundesagentur für 
Arbeit eintreten, wird die Vollzeitschulpflicht um 
ein Jahr verlängert. 
 

§ 60 
Erfüllung der Vollzeitschulpflicht 

 

 

(1) Die Vollzeitschulpflicht wird durch den Besuch 
einer öffentlichen Schule der Grund- und Mittel-
stufe (Primar- und Sekundarstufe I) erfüllt. 
 

 

(2) Die Vollzeitschulpflicht kann durch den Be-
such einer Ersatzschule erfüllt werden. Ander-
weitiger Unterricht außerhalb der Schule darf nur 
aus zwingenden Gründen vom Staatlichen 
Schulamt gestattet werden. 
 

 

(3) Die nach § 59 Abs. 3 verlängerte Vollzeit-
schulpflicht kann durch den Besuch einer Schule 
im Bereich der Mittelstufe (Sekundarstufe I) oder 
einer beruflichen Vollzeitschule erfüllt werden. 
 

 

(4) In der Grundstufe (Primarstufe) haben die 
Schülerinnen und Schüler die Schulpflicht durch 
den Besuch der Grundschule zu erfüllen, in de-
ren Schulbezirk (§ 143 Abs. 1) sie wohnen. 
 

 

§ 61 
Erfüllung der Vollzeitschulpflicht bei sonderpäda-

gogischem Förderbedarf 
 

§ 61 
Erfüllung der Vollzeitschulpflicht bei Anspruch 

auf sonderpädagogische Förderung 
 

(1) Kinder und Jugendliche mit sonderpädagogi-
schem Förderbedarf erfüllen die Vollzeitschul-
pflicht durch den Besuch der allgemeinen Schule 
oder der Förderschule. 
 

(1) Kinder und Jugendliche mit Anspruch auf 
sonderpädagogische Förderung erfüllen die 
Vollzeitschulpflicht durch den Besuch der allge-
meinen Schule oder der Förderschule. 
 

(2) Für Schülerinnen und Schüler mit sonderpä-
dagogischem Förderbedarf kann die Schulpflicht 
nach Anhörung der Eltern bis zur Dauer von ins-
gesamt drei Jahren verlängert werden, wenn 
anzunehmen ist, dass sie dadurch dem ange-
strebten Abschluss näher gebracht werden kön-
nen. Diesen Schülerinnen und Schülern ist auf 
Antrag zu gestatten, die Schule auch über die 
Beendigung der Vollzeitschulpflicht hinaus bis zu 
zwei weiteren Jahren zu besuchen. 
 

(2) Für Schülerinnen und Schüler mit Anspruch 
auf sonderpädagogische Förderung kann die 
Schulpflicht nach Anhörung der Eltern bis zur 
Dauer von insgesamt drei Jahren verlängert wer-
den, wenn anzunehmen ist, dass sie dadurch dem 
angestrebten Abschluss näher gebracht werden 
können. Diesen Schülerinnen und Schülern ist auf 
Antrag zu gestatten, die Schule auch über die 
Beendigung der Vollzeitschulpflicht hinaus bis zu 
zwei weiteren Jahren zu besuchen. 
  

(3) Für Schülerinnen und Schüler der Schulen für 
Blinde, Sehbehinderte oder Hörgeschädigte, die 
ein fünftes Grundschuljahr besucht haben (§ 53 

(3) Für Schülerinnen und Schüler der Schulen mit 
den Förderschwerpunkten Sehen und Hören, 
die ein fünftes Grundschuljahr besucht haben (§ 
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Abs. 5), wird die Vollzeitschulpflicht um ein Jahr 
verlängert. 
 

53 Abs. 5), wird die Vollzeitschulpflicht um ein 
Jahr verlängert. 
 

Dritter Abschnitt 
Berufsschulpflicht 

 

 

§ 62 
Beginn und Dauer der Berufsschulpflicht 

 

 

(1) Die Berufsschulpflicht beginnt nach der Be-
endigung der Vollzeitschulpflicht mit dem Aus-
scheiden aus einer Vollzeitschule und mit dem 
Eintritt in ein Ausbildungsverhältnis. 
 

 

(2) Auszubildende, die in einem Ausbildungsver-
hältnis im Sinne des Berufsbildungsgesetzes 
stehen, sind für die Dauer des Ausbildungsver-
hältnisses berufsschulpflichtig. 
 

 

(3) Jugendliche, die in keinem Ausbildungsver-
hältnis stehen, sind nach Erfüllung der verlän-
gerten Vollzeitschulpflicht für die Dauer von drei 
Jahren, längstens bis zum Ende des Schulhalb-
jahres, in dem sie das 18. Lebensjahr vollenden, 
zum Besuch der Berufsschule berechtigt. 
 

(3) Jugendliche, die in keinem Ausbildungsver-
hältnis stehen, sind nach Erfüllung der verlänger-
ten Vollzeitschulpflicht für die Dauer von drei Jah-
ren, längstens bis zum Ende des Schuljahres, in 
dem sie das 18. Lebensjahr vollenden, zum Be-
such der Berufsschule berechtigt. § 64 bleibt 
unberührt. 
 

(4) Die Teilnehmerinnen und Teilnehmer an Um-
schulungsmaßnahmen der Bundesagentur für 
Arbeit mit einem Umschulungsvertrag sind für die 
Dauer der Maßnahmen zum Besuch der Berufs-
schule berechtigt. Für die Teilnahme am Unter-
richt kann eine dem Aufwand angemessene Ge-
bühr erhoben werden. 
 

 

(5) Die Berufsschulpflicht entfällt oder endet vor-
zeitig am Ende des Schulhalbjahres, wenn das 
Kultusministerium für bestimmte Gruppen von 
Berufsschulpflichtigen oder wenn das Staatliche 
Schulamt im Einzelfall feststellt, dass eine 
gleichwertige Ausbildung den Besuch der Be-
rufsschule entbehrlich macht. 
 

(5) Die Berufsschulpflicht entfällt oder endet vor-
zeitig am Ende des Schulhalbjahres, wenn das 
Kultusministerium für bestimmte Gruppen von 
Berufsschulpflichtigen oder wenn das Staatliche 
Schulamt im Einzelfall feststellt, dass eine gleich-
wertige Ausbildung den Besuch der Berufsschule 
entbehrlich macht. Studierende in dualen Stu-
diengängen sind von der Pflicht zum Besuch 
der Berufsschule befreit. Sie haben das Recht, 
am Berufsschulunterricht teilzunehmen. 
 

(6) Die Berufsschulpflicht ruht für die Dauer des 
Wehr- und Zivildienstes oder eines freiwilligen 
sozialen Jahres. Sie kann für die Dauer des Be-
suchs einer Bildungseinrichtung ruhen; die Ent-
scheidung darüber trifft die Schulleiterin oder der 
Schulleiter. 
 

(6) Die Berufsschulpflicht ruht für die Dauer des 
Wehr- und Zivildienstes, eines im Ausland ab-
solvierten Ausbildungsabschnitts nach § 2 
Abs. 3 des Berufsbildungsgesetzes oder eines 
freiwilligen sozialen Jahres. Sie kann für die Dau-
er des Besuchs einer Bildungseinrichtung ruhen; 
die Entscheidung darüber trifft die Schulleiterin 
oder der Schulleiter. 
 

§ 63 
Erfüllung der Berufsschulpflicht 

 

 

(1) Die Berufsschulpflicht ist durch den Besuch 
der Berufsschule zu erfüllen, in deren Schulbe-
zirk (§ 143 Abs. 2 und 4 bis 6) der Beschäfti-
gungsort liegt, bei berufsschulpflichtigen Behin-
derten im Arbeitstrainingsbereich der Ort der 
Werkstätte. Bei Berufsschulberechtigten ohne 
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Ausbildungsverhältnis ist der Wohnort, bei Be-
rufsschulberechtigten in Maßnahmen der Bun-
desagentur für Arbeit der Maßnahmeort maßge-
bend. 
 
(2) Die Berufsschulpflicht kann durch den Besuch 
von Schulen oder Lehrgängen, die vom Kultus-
ministerium erforderlichenfalls nach Anhörung 
des zuständigen Fachministeriums als Ersatz für 
den Berufsschulunterricht anerkannt worden 
sind, erfüllt werden. 
 

 

(3) Sofern in Hessen für einen Ausbildungsberuf 
kein entsprechender Unterricht angeboten wird 
und die Berufsschulpflicht nicht nach Abs. 2 er-
füllt wird, wird sie durch den Besuch der in Hes-
sen nächstgelegenen Berufsschule mit einem für 
den Ausbildungsberuf förderlichen Unterrichtsan-
gebot erfüllt. Die zu besuchende Schule be-
stimmt das für den Beschäftigungsort der oder 
des Berufsschulpflichtigen zuständige Staatliche 
Schulamt. 
 

 

§ 64 
Erfüllung der Berufsschulpflicht bei sonderpäda-

gogischem Förderbedarf 
 

§ 64 
Erfüllung der Berufsschulpflicht bei Anspruch auf 

sonderpädagogische Förderung 
 

(1) Jugendliche mit sonderpädagogischem För-
derbedarf erfüllen die Berufsschulpflicht durch 
den Besuch der Berufsschule in der Regelklasse 
oder in Bildungsgängen, die auf eine Berufsaus-
bildung oder eine Berufstätigkeit vorbereiten oder 
für einen Beruf qualifizieren. Die Berufsschul-
pflicht kann durch den Besuch von Förderberufs-
schulen erfüllt werden. 
 

(1) Jugendliche mit Anspruch auf sonderpäda-
gogische Förderung erfüllen die Berufsschul-
pflicht durch den Besuch der Berufsschule in der 
Regelklasse oder in Bildungsgängen, die auf eine 
Berufsausbildung oder eine Berufstätigkeit vorbe-
reiten oder für einen Beruf qualifizieren. Die Be-
rufsschulpflicht kann durch den Besuch von För-
derberufsschulen erfüllt werden.  
 

(2) Auf Antrag der Schülerin oder des Schülers 
oder der Eltern kann die Berufsschulpflicht bis 
zur Dauer von zwei Jahren verlängert werden, 
wenn anzunehmen ist, dass dadurch eine berufli-
che Förderung ermöglicht wird. Die Entscheidung 
darüber trifft die Schulleiterin oder der Schulleiter. 
 

 

Vierter Abschnitt 
Gemeinsame Bestimmungen 

 

 

§ 65 
Ruhen der Schulpflicht 

 

 

(1) Die Schulpflicht ruht auf Antrag für eine Schü-
lerin mindestens vier Monate vor und drei Monate 
nach einer Niederkunft. Die Schulpflicht ruht fer-
ner, wenn bei Erfüllung der Schulpflicht die 
Betreuung eines Kindes der oder des Schul-
pflichtigen gefährdet wäre. Über den Antrag ent-
scheidet die Schulleiterin oder der Schulleiter. 
 

 

(2) Für Kinder und Jugendliche, die auch in einer 
Förderschule oder durch Sonderunterricht nicht 
gefördert werden können, kann die Schulpflicht 
auf Dauer oder vorübergehend ruhen. Hierüber 
entscheidet das Staatliche Schulamt nach Anhö-
rung der Eltern aufgrund eines pädagogisch-psy-
chologischen und eines schulärztlichen Gutach-
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tens. Das Staatliche Schulamt kann anordnen, 
dass die Schulpflicht für die Dauer des Entschei-
dungsverfahrens vorläufig ruht, wenn es die Auf-
rechterhaltung des Schul- oder Unterrichtsbe-
triebs oder die Sicherheit von Personen erfordert. 
Es unterrichtet die Jugend- und Sozialbehörden. 
 

§ 66 
Gestattungen 

 

 

Das Staatliche Schulamt kann im Benehmen mit 
dem Schulträger aus wichtigem Grund den Be-
such einer anderen als der nach § 60 Abs. 4 oder 
§ 63 örtlich zuständigen Schule gestatten, insbe-
sondere wenn 

1. die zuständige Schule aufgrund der Ver-
kehrsverhältnisse nur unter besonderen 
Schwierigkeiten zu erreichen ist, 
 

2. der Besuch einer anderen Schule der oder 
dem Schulpflichtigen die Wahrnehmung des 
Berufsausbildungs- oder Arbeitsverhältnisses 
erheblich erleichtern würde, 
 

3. gewichtige pädagogische Gründe hierfür 
sprechen oder 
 

4. besondere soziale Umstände vorliegen  

und wenn die Aufnahmekapazität der anderen 
Schule nicht erschöpft ist. 

 

Das Staatliche Schulamt kann im Benehmen 
mit dem Schulträger aus wichtigem Grund den 
Besuch einer anderen als der nach § 60 Abs. 4 
oder § 63 örtlich zuständigen Schule gestat-
ten, wenn die Aufnahmekapazität der anderen 
Schule nicht erschöpft ist. 

 

§ 67 
Überwachung der Schulpflicht 

 

 

(1) Die Eltern sind dafür verantwortlich, dass die 
Schulpflichtigen am Unterricht und an den Unter-
richtsveranstaltungen der Schule regelmäßig 
teilnehmen. Sie sind verpflichtet, die Schulpflich-
tigen bei der zuständigen Schule an- und abzu-
melden und sie für den Schulbesuch angemes-
sen auszustatten. 
 

(1) Die Eltern sind dafür verantwortlich, dass die 
Schulpflichtigen am Unterricht und an den Unter-
richtsveranstaltungen der Schule regelmäßig teil-
nehmen. Sie sind verpflichtet, die Schulpflichtigen 
bei der zuständigen Schule an- und abzumelden, 
erforderlichenfalls zur Entscheidung über die 
Schulaufnahme vorzustellen und sie für den 
Schulbesuch angemessen auszustatten. 
 

(2) Kann nach dem Besuch der Grundschule eine 
Entscheidung der Eltern darüber, welche Schule 
besucht werden soll, nicht herbeigeführt werden, 
bestimmt das Staatliche Schulamt, an welcher 
Schule die Schülerin oder der Schüler die Voll-
zeitschulpflicht erfüllt. 
 

 

(3) Ausbildende oder Arbeitgeber sowie die in 
den Dienststellen hierfür Bevollmächtigten haben 
die in einem Ausbildungs- oder Arbeitsverhältnis 
stehenden Berufsschulpflichtigen an- und abzu-
melden, ihnen die zur Erfüllung der Schulpflicht 
erforderliche Zeit zu gewähren und sie zur Erfül-
lung der Schulpflicht anzuhalten. 
 

 

§ 68 
Schulzwang 

 

 

Wer seiner Schulpflicht nicht nachkommt, kann  
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der Schule zwangsweise zugeführt werden, wenn 
andere pädagogische Mittel, insbesondere per-
sönliche Beratung, Hinweise an die Eltern, die 
Kinder- und Jugendhilfe, den Ausbildenden und 
den Arbeitgeber oder gemeinsame Gespräche 
der Beteiligten erfolglos geblieben sind. Die Ent-
scheidung über die zwangsweise Zuführung trifft 
die Schulleiterin oder der Schulleiter im Einver-
nehmen mit dem Staatlichen Schulamt. Bei der 
Zuführung kann die Hilfe der für den Wohnsitz, 
für den gewöhnlichen Aufenthalt oder für den 
Beschäftigungsort der oder des Schulpflichtigen 
örtlich zuständigen Verwaltungsbehörde (Ge-
meindevorstand) in Anspruch genommen wer-
den. 
 

FÜNFTER TEIL 
Schulverhältnis 
Erster Abschnitt 

Allgemeine Bestimmungen 
 

 

§ 69 
Rechte und Pflichten aus dem Schulverhältnis 

 

 

(1) Mit der Aufnahme einer Schülerin oder eines 
Schülers in eine öffentliche Schule wird ein öf-
fentlich-rechtliches Schulverhältnis begründet. 
 

 

(2) Die Schülerinnen und Schüler haben An-
spruch auf Unterricht nach Maßgabe der Stun-
dentafeln im Rahmen der personellen, sächlichen 
und fachspezifischen Möglichkeiten der Schule. 
Ihnen stehen Ferien in pädagogisch sinnvollen 
Abständen zu. Beginn und Ende des Unterrichts 
im Schuljahr und die Aufteilung der Gesamtdauer 
der Ferien in einzelne zusammenhängende Ab-
schnitte legt das Kultusministerium fest. Satz 1 
und 2 gelten auch für Ersatzschulen. 
 

 

(3) Aus besonderen Gründen können Schülerin-
nen und Schüler vom Unterricht beurlaubt wer-
den. Nähere Regelungen über Beurlaubungen 
und Schulversäumnisse trifft das Kultusministe-
rium. 
 

 

(4) Die Schülerinnen und Schüler sind insbeson-
dere verpflichtet, regelmäßig am Unterricht und 
den pflichtmäßigen Schulveranstaltungen teilzu-
nehmen, die erforderlichen Arbeiten anzufertigen 
und die Hausaufgaben zu erledigen. Sie haben 
die Weisungen der Lehrkräfte zu befolgen, die 
dazu bestimmt sind, das Bildungs- und Erzie-
hungsziel der Schule zu erreichen und die Ord-
nung in der Schule aufrechtzuerhalten. Bei min-
derjährigen Schülerinnen und Schülern sind ne-
ben diesen auch die Eltern dafür verantwortlich; 
die Pflichten der Ausbildenden und Arbeitgeber 
bei Berufsschülerinnen und -schülern bleiben 
unberührt. 
 

 

(5) Neben den Pflichten nach Abs. 4 besteht die 
Pflicht zur Teilnahme an Tests, Befragungen 
oder Erhebungen, wenn diese für Untersuchun-
gen zur Evaluation nach § 98 und § 127b Abs. 3 

(5) Neben den Pflichten nach Abs. 4 besteht die 
Pflicht zur Teilnahme an Tests, Befragungen oder 
Erhebungen, wenn diese für Untersuchungen zur 
Evaluation nach § 98 und § 127b Abs. 2 geeignet 
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geeignet und erforderlich sind. Die Schülerinnen 
und Schüler sowie deren Eltern sind über die 
wesentlichen Ergebnisse der Evaluation zu in-
formieren. 
 

und erforderlich sind. Die Schülerinnen und Schü-
ler sowie deren Eltern sind über die wesentlichen 
Ergebnisse der Evaluation zu informieren. 
 

§ 70 
Aufnahme in die Schule 

 

 

(1) Mit Beginn der Schulpflicht besteht nach 
Maßgabe der Zugangsregelungen, die durch 
oder aufgrund dieses Gesetzes festgelegt wor-
den sind, Anspruch auf Aufnahme in eine Schule 
des Schulträgers, in dessen Gebiet die Schülerin 
oder der Schüler den gewöhnlichen Aufenthalt 
hat. Bestehen im Gebiet eines Schulträgers meh-
rere weiterführende Schulen desselben Bil-
dungsganges, kann die Aufnahme in eine be-
stimmte Schule nicht beansprucht werden. Gibt 
es im Gebiet des Schulträgers keine Schule des 
gewählten Bildungsganges, besteht Anspruch auf 
Aufnahme in eine entsprechende Schule eines 
anderen Schulträgers. 
 

 

(2) Die Aufnahme in eine Schule kann abgelehnt 
werden, wenn die Zahl der Anmeldungen ihre 
Aufnahmekapazität überschreitet oder niedriger 
als der für die Bildung einer Klasse oder Gruppe 
festgelegte Mindestwert liegt oder die Vorgaben 
des Staatlichen Schulamts zur Klassenbildung 
nach den für die Unterrichtsversorgung zur Ver-
fügung stehenden personellen Möglichkeiten 
einer Aufnahme entgegen stehen. 
 

 

(3) Bei der Entscheidung über die Aufnahme sind 
vorrangig die Schülerinnen und Schüler zu be-
rücksichtigen, 

1. die an ihrem Wohnort oder in dessen Umge-
bung keine angemessene schulische Ausbil-
dungsmöglichkeit haben oder 
 

2. die aufgrund der Verkehrsverhältnisse die für 
sie in Betracht kommende Schule nur unter 
erheblichen Schwierigkeiten erreichen kön-
nen oder 
 

3. bei denen besondere soziale Umstände vor-
liegen oder 
 

4. deren Eltern eine bestimmte Sprachenfolge 
oder den Besuch einer Schule mit einem 
vom Kultusministerium bestätigten besonde-
ren Schwerpunkt wünschen. 

 

 

(4) Voraussetzungen und Verfahren für die Auf-
nahme in eine Schule werden durch Rechtsver-
ordnung näher geregelt. Es sind insbesondere 

1. die Kriterien und das Verfahren zu bestim-
men, nach denen das Staatliche Schulamt 
auf Antrag des Schulträgers oder im Beneh-
men mit ihm die Aufnahmekapazität einer 
Schule festlegt; dabei sind insbesondere die 
im Schulentwicklungsplan vorgegebene Grö-
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ße der Schule, die räumlichen Verhältnisse, 
die gleichmäßige Auslastung der Schulen 
und der gleichmäßige Einsatz der zur Verfü-
gung stehenden Lehrkräfte zu be-
rücksichtigen und die Unterrichts- und Erzie-
hungsarbeit der Schule zu gewährleisten, 
 

2. das Auswahlverfahren zu regeln, wenn die 
Zahl der Bewerberinnen oder Bewerber die 
Aufnahmekapazität der Schule übersteigt 
oder mit den Vorgaben des Staatlichen 
Schulamts zur Klassenbildung nicht verein-
bar ist, 
 

3. für die Aufnahme und schulische Eingliede-
rung ausländischer Schülerinnen und Schü-
ler sowie der Kinder von Aussiedlerinnen und 
Aussiedlern besondere Regelungen, vorran-
gig über den Nachweis hinreichender Kennt-
nisse der deutschen Sprache, zu erlassen; 
dabei kann auch die Pflicht zum Besuch ei-
nes schulischen Sprachkurses festgelegt 
werden, 
 

4. die Aufnahme davon abhängig zu machen, 
dass ein für den jeweiligen Bildungsgang ver-
tretbares Höchstalter nicht überschritten wird 
und bei beruflichen Schulen nach dem Er-
gebnis einer Untersuchung die körperliche 
Eignung für den Beruf gegeben ist, für den 
ausgebildet wird. 

 
§ 71 

Verpflichtung zu besonderen Untersuchungen 
 

 

(1) Soweit zur Vorbereitung einer Entscheidung 
nach diesem Gesetz schulärztliche oder schul-
psychologische Untersuchungen sowie sonder-
pädagogische Überprüfungen erforderlich wer-
den, sind die Kinder, Jugendlichen und volljähri-
gen Schülerinnen und Schüler verpflichtet, sich 
untersuchen zu lassen und an wissenschaftlich 
anerkannten Testverfahren teilzunehmen. 
 

(1) Soweit zur Vorbereitung einer Entscheidung 
nach diesem Gesetz schulärztliche oder schul-
psychologische Untersuchungen sowie sonder-
pädagogische Überprüfungen erforderlich werden, 
sind die Kinder, Jugendlichen und volljährigen 
Schülerinnen und Schüler verpflichtet, sich unter-
suchen zu lassen und an wissenschaftlich aner-
kannten Testverfahren teilzunehmen. In begrün-
deten Einzelfällen kann durch das Staatliche 
Schulamt eine Untersuchung nach Satz 1 an-
geordnet werden. 
 

(2) Kinder und Jugendliche, ihre Eltern und voll-
jährige Schülerinnen und Schüler haben die für 
die Untersuchungen erforderlichen Angaben zu 
machen. Kinder, Jugendliche und volljährige 
Schülerinnen und Schüler dürfen dabei in der 
Regel nicht befragt werden über Angelegenhei-
ten, die ihre oder die Persönlichkeitssphäre ihrer 
Eltern oder Angehörigen betreffen. 
 

 

(3) Jugendliche, ihre Eltern und volljährige Schü-
lerinnen und Schüler sind über die Untersu-
chungen und Testverfahren vorher näher zu in-
formieren. Ihnen ist Gelegenheit zur Bespre-
chung der Ergebnisse und zur Einsicht in die 
Unterlagen zu geben. 
 

 

(4) Für Untersuchungen im Rahmen der Schul-  
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gesundheitspflege gelten Abs. 1 bis 3 entspre-
chend. Dabei können auch röntgenologische 
Untersuchungen sowie percutane und intracu-
tane Tuberkuloseproben angeordnet werden. 
 
(5) Die nähere Ausgestaltung der Schulgesund-
heitspflege und die Zulassung der für sie erfor-
derlichen Untersuchungen erfolgt durch Rechts-
verordnung. 
 

 

(6) Diese Vorschriften gelten auch für die Schu-
len in freier Trägerschaft. 
 

 

§ 72 
Informationsrechte der Eltern und der Schülerin-

nen und Schüler 
 

 

(1) Die Schülerinnen und Schüler und ihre Eltern 
sind in allen wichtigen Schulangelegenheiten zu 
informieren und zu beraten. Dazu gehören insbe-
sondere 

1. Aufbau und Gliederung der Schule und der 
Bildungsgänge, 
 

2. die Übergänge zwischen den Bildungsgän-
gen, 
 

3. die Abschlüsse und Berechtigungen ein-
schließlich der Zugänge zu den Berufen, 
 

4. Grundzüge der Planung und Gestaltung des 
Unterrichts, Grundzüge der Unterrichtsinhalte 
und Unterrichtsziele sowie der Leistungsbe-
wertung einschließlich Versetzung und Kurs-
einstufung. 

 

 

(2) Die Information und Beratung der Eltern erfol-
gen in der Regel in den Elternversammlungen, 
bei den Schülerinnen und Schülern in der Regel 
im Rahmen des Unterrichts. Mit Zustimmung der 
Lehrerin oder des Lehrers und mit Einverständnis 
der Schulleiterin oder des Schulleiters können die 
Eltern in der Grundstufe (Primarstufe) und in der 
Mittelstufe (Sekundarstufe I) den Unterricht ihrer 
Kinder besuchen. 
 

 

(3) Die Schulleiterin oder der Schulleiter sowie 
die Lehrerinnen und Lehrer sollen die Eltern und 
Schülerinnen und Schüler in angemessenem 
Umfang informieren und beraten über 

1. die Lernentwicklung sowie das Arbeits- und 
Sozialverhalten der Schülerin oder des Schü-
lers, insbesondere bei Lern- und Ver-
haltensstörungen, 
 

2. die Leistungsbewertung einschließlich der 
Versetzungen und Kurseinstufungen sowie 
 

3. die Wahl der Bildungsgänge. 
 

 

(4) Die Eltern volljähriger Schülerinnen und Schü-
ler sind bis zur Vollendung des 21. Lebensjahres 

(4) Die Eltern volljähriger Schülerinnen und Schü-
ler sind bis zur Vollendung des 21. Lebensjahres 
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über wesentliche das Schulverhältnis betreffende 
Sachverhalte, insbesondere über Versetzungsge-
fährdungen und Nichtversetzungen sowie über 
Ordnungsmaßnahmen nach § 82 Abs. 2 Nr. 5 bis 
8 und Abs. 8 zu informieren, sofern die volljährige 
Schülerin oder der volljährige. Schüler dem nicht 
widersprochen hat. Über den Widerspruch wer-
den die Eltern von der Schule informiert. Die 
Schülerinnen und Schüler sind auf diese Rege-
lung hinzuweisen. 
 

über wesentliche das Schulverhältnis betreffende 
Sachverhalte, insbesondere über Versetzungsge-
fährdungen und Nichtversetzungen sowie über 
Ordnungsmaßnahmen nach § 82 Abs. 2 Nr. 5 bis 
7 und Abs. 8 zu informieren, sofern die volljährige 
Schülerin oder der volljährige. Schüler dem nicht 
widersprochen hat. Über den Widerspruch werden 
die Eltern von der Schule informiert. Die Schüle-
rinnen und Schüler sind auf diese Regelung hin-
zuweisen. 
 

(5) Jugendliche, die Eltern und volljährige Schü-
lerinnen und Schüler haben das Recht, Akten der 
Schule, Schulaufsichtsbehörden und des schul-
ärztlichen Dienstes, in denen Daten über sie 
gespeichert sind, einzusehen. Die Einsichtnahme 
ist unzulässig, wenn die Daten der Betroffenen 
mit Daten Dritter derart verbunden sind, dass die 
Trennung nicht oder nur mit unverhältnismäßig 
großem Aufwand möglich ist. In diesem Fall ist 
den Betroffenen über die zu ihrer Person gespei-
cherten Daten Auskunft zu erteilen. 
 

 

(6) Diese Vorschrift gilt auch für Schulen in freier 
Trägerschaft. 
 

 

Zweiter Abschnitt 
Leistungsbewertung 

 

 

§ 73 
Bewertung der Leistungen und des Arbeits- und 

Sozialverhaltens 
 

 

(1) Die Leistungen der Schülerinnen und Schüler 
werden durch Noten oder Punkte bewertet, so-
weit die Leistungen für die Erteilung von Zeug-
nissen und entsprechenden Nachweisen erheb-
lich sind. Das Gleiche gilt für die Beurteilung des 
Arbeits- und Sozialverhaltens der Schülerinnen 
und Schüler in Zeugnissen. Die Leistungsbe-
wertung und die Beurteilung des Verhaltens kön-
nen durch schriftliche Aussagen ergänzt oder 
ersetzt werden. 
 

 

(2) Grundlage der Leistungsbeurteilung sind die 
mündlichen, schriftlichen, praktischen und sons-
tigen Leistungen, die die Schülerin oder der 
Schüler im Zusammenhang mit dem Unterricht 
erbracht hat. Für die Leistungsbewertung sind die 
im Unterricht vermittelten Kenntnisse und Fähig-
keiten maßgebend. 
 

 

(3) Zuständig für die Bewertung einzelner Schü-
lerleistungen und für die Gesamtbewertung der 
im Beurteilungszeitraum erbrachten Leistungen 
sind auch bei gemeinsamem Unterricht die Leh-
rerinnen und Lehrer, die die Schülerin oder den 
Schüler in dem jeweiligen Fach zuletzt unter-
richtet haben. Die Beurteilung des Arbeits- und 
Sozialverhaltens erfolgt durch die Klassenkonfe-
renz. 
 

(3) Zuständig für die Bewertung einzelner Schü-
lerleistungen und für die Gesamtbewertung der im 
Beurteilungszeitraum erbrachten Leistungen sind 
auch bei gemeinsamem Unterricht die Leh-
rerinnen und Lehrer, die die Schülerin oder den 
Schüler in dem jeweiligen Fach zuletzt unterrichtet 
haben. Die Beurteilung des Arbeits- und Sozial-
verhaltens für den Beurteilungszeitraum erfolgt 
durch die Klassenkonferenz. 
 

(4) Bei der Beurteilung durch Noten (Punkte) ist  
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folgender Maßstab zugrunde zu legen: 

1. sehr gut (15/14/13), wenn die Leistung den 
Anforderungen in besonderem Maße ent-
spricht, 
 

2. gut (12/11/10), wenn die Leistung den Anfor-
derungen voll entspricht, 
 

3. befriedigend (9/8/7), wenn die Leistung im 
Allgemeinen den Anforderungen entspricht, 
 

4. ausreichend (6/5/4), wenn die Leistung zwar 
Mängel aufweist, aber im Ganzen den Anfor-
derungen noch entspricht, 
 

5. mangelhaft (3/2/1), wenn die Leistung den 
Anforderungen nicht entspricht, jedoch er-
kennen lässt, dass die notwendigen Grund-
kenntnisse vorhanden sind und die Mängel in 
absehbarer Zeit behoben werden können, 
 

6. ungenügend (0), wenn die Leistung den An-
forderungen nicht entspricht und selbst die 
Grundkenntnisse so lückenhaft sind, dass die 
Mängel in absehbarer Zeit nicht behoben 
werden können. 

Ist eine Leistungsbewertung aus Gründen, die 
die Schülerin oder der Schüler zu vertreten hat, 
nicht möglich, so erhält sie oder er die Note un-
genügend (0). 
 
(5) Zur Feststellung des Lernerfolgs oder von 
Lerndefiziten können in den Schulen Leistungs-
tests durchgeführt werden. Die Durchführung 
anderer Tests bedarf der Zustimmung der Eltern 
oder der volljährigen Schülerinnen und Schüler. 
Die Testergebnisse sind den Eltern oder den 
volljährigen Schülerinnen und Schülern auf Ver-
langen bekannt zu geben. 
 

 

(6) Kriterien und Verfahren der Leistungsfeststel-
lung und -bewertung werden durch Rechtsver-
ordnung näher bestimmt; dabei kann vorgesehen 
werden, dass für einzelne Jahrgangsstufen oder 
Schulformen an die Stelle einer Leistungsbewer-
tung durch Noten eine schriftliche Aussage über 
Leistungswillen, Lernentwicklung und Lernerfolg 
tritt oder eine Beurteilung des Arbeits- oder Sozi-
alverhaltens entfällt. 
 

 

§ 74 
Zeugnisse 

 

 

(1) Der Leistungsstand der Schülerinnen und 
Schüler wird unter Angabe der Leistungsbewer-
tung in den einzelnen Fächern in Zeugnissen, 
schriftlichen Berichten oder in anderer, dem Bil-
dungsgang entsprechender Form ausgewiesen. 
 

 

(2) Ein allgemeines Zeugnis oder eine entspre-
chende Information der Eltern wird am Ende 
eines jeden Schulhalbjahres oder Ausbildungs-

(2) Ein allgemeines Zeugnis wird am Ende 
eines jeden Schuljahres oder Ausbildungsab-
schnittes oder als Übergangszeugnis beim 
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abschnittes oder als Übergangszeugnis beim 
Verlassen der Schule erteilt. 
 

Verlassen der Schule erteilt. Ein Halbjahres-
zeugnis am Ende des ersten Halbjahres eines 
Schuljahres gibt den aktuellen Leistungsstand 
wieder. 
 

(3) Ein Abschlusszeugnis ist zu erteilen, wenn die 
Abschlussklasse erfolgreich besucht, eine vorge-
sehene Abschlussprüfung abgelegt oder das 
Bildungsziel erreicht worden ist. Ist eine Ab-
schlussprüfung nicht vorgesehen, so ist ein Ab-
schlusszeugnis zu erteilen, wenn die Schülerin 
oder der Schüler bei entsprechender Anwendung 
der für die Versetzung geltenden Vorschriften zu 
versetzen wäre. 
 

 

(4) Ein Abgangszeugnis ist zu erteilen, wenn die 
Schülerin oder der Schüler die Schule verlässt, 
ohne dass die in Abs. 3 genannten Voraus-
setzungen vorliegen. 
 

 

(5) Die Zeugniserteilung wird durch Rechtsver-
ordnung näher geregelt; dabei kann vorgesehen 
werden, dass ein Zeugnis nur am Ende eines 
Schuljahres erteilt wird. 
 

 

§ 75 
Versetzungen und Wiederholungen 

 

 

(1) Soweit in diesem Gesetz oder aufgrund die-
ses Gesetzes nichts anderes bestimmt ist, wird 
die Schülerin oder der Schüler in die nächste 
Jahrgangsstufe versetzt, wenn 

1. die Leistungen in allen Fächern mindestens 
mit ausreichend bewertet werden oder 
 

2. trotz nicht ausreichender oder nicht erbrach-
ter Leistungen in einzelnen Fächern eine er-
folgreiche Teilnahme am Unterricht des 
nächsthöheren Schuljahrgangs unter Be-
rücksichtigung der Lernentwicklung der 
Schülerin oder des Schülers zu erwarten ist. 

 

 

(2) Bei einer Nichtversetzung hat die Schülerin 
oder der Schüler dieselbe Jahrgangsstufe zu 
wiederholen. Bei zweimaliger Nichtversetzung in 
derselben Jahrgangsstufe oder in zwei aufeinan-
der folgenden Jahrgangsstufen der Realschule 
oder des Gymnasiums oder der entsprechenden 
Schulzweige einer schulformbezogenen Gesamt-
schule hat die Schülerin oder der Schüler die 
besuchte Schule oder den besuchten Zweig zu 
verlassen. Sie oder er darf nicht in eine Schule 
desselben Bildungsganges aufgenommen wer-
den; § 78 Abs. 1 Satz 3 bleibt unberührt. 
 

 

(3) Schülerinnen und Schüler, die die fünfte oder 
sechste Jahrgangsstufe der Realschule, des 
Gymnasiums oder der entsprechenden Schul-
zweige schulformbezogener Gesamtschulen 
besuchen, können nach Anhörung der Eltern 
ausnahmsweise am Ende des Schuljahres in 
eine andere Schulform versetzt werden (Querver-
setzung), wenn eine erfolgreiche Mitarbeit im 

(3) Schülerinnen und Schüler, die die fünfte oder 
sechste Jahrgangsstufe der Realschule, des 
Gymnasiums oder der entsprechenden Schul-
zweige schulformbezogener Gesamtschulen be-
suchen, können nach Anhörung der Eltern aus-
nahmsweise am Ende des Schuljahres in eine 
andere Schulform versetzt werden (Querver-
setzung), wenn eine erfolgreiche Mitarbeit im Un-
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Unterricht des gewählten Bildungsganges nicht 
zu erwarten ist und die Wiederholung der Jahr-
gangsstufe die Schülerin oder den Schüler in der 
Entwicklung erheblich beeinträchtigen würde. Die 
Entscheidung der Klassenkonferenz bedarf der 
Zustimmung der Schulleiterin oder des Schullei-
ters. Der Widerspruch und die Anfechtungsklage 
gegen eine Versetzungsentscheidung nach die-
ser Bestimmung haben keine aufschiebende 
Wirkung. 
 

terricht des gewählten Bildungsganges nicht zu 
erwarten ist und die Wiederholung der Jahr-
gangsstufe in der besuchten Schulform die 
Schülerin oder den Schüler in der Entwicklung 
erheblich beeinträchtigen würde. Die Entschei-
dung der Klassenkonferenz bedarf der Zustim-
mung der Schulleiterin oder des Schulleiters. Der 
Widerspruch und die Anfechtungsklage gegen 
eine Versetzungsentscheidung nach dieser Be-
stimmung haben keine aufschiebende Wirkung. 
 

(4) Über Versetzung oder Nichtversetzung ent-
scheidet die Klassenkonferenz unter dem Vorsitz 
der Schulleiterin oder des Schulleiters. 
 

 

(5) In einer allgemein bildenden Schule können 
Schülerinnen und Schüler eine Jahrgangsstufe 
freiwillig wiederholen, wenn zu erwarten ist, dass 
sie dadurch in ihrer Lernentwicklung besser ge-
fördert werden können. Die Entscheidung trifft 
auf Antrag der Eltern die Klassenkonferenz. Die 
Wiederholung ist nur zweimal während des Be-
suchs einer allgemein bildenden Schule möglich, 
davon einmal in der gymnasialen Oberstufe. 
Wurde das Ziel des gewählten Bildungsganges 
nicht erreicht, so kann die letzte Jahrgangsstufe 
einmal wiederholt werden. In Ausnahmefällen ist 
eine zweite Wiederholung möglich, wenn beson-
dere Gründe für das Versagen vorliegen und die 
hinreichende Aussicht besteht, dass das Ziel des 
Bildungsganges erreicht wird; darüber entschei-
det die Klassenkonferenz, in den Fällen, in denen 
der Bildungsgang mit einer Prüfung abschließt, 
die Schulaufsichtsbehörde. 
 

 

(6) Schülerinnen und Schüler können unter den 
Voraussetzungen des Abs. 5 Satz 1 und 2 eine 
Jahrgangsstufe überspringen. In besonderen 
Fällen kann auch die erste Jahrgangsstufe auf 
Antrag der Eltern mit Zustimmung der Schulleite-
rin oder des Schulleiters übersprungen werden. 
Die Schulleiterin oder der Schulleiter kann die 
Zustimmung nach Satz 2 vom Ergebnis einer 
Überprüfung durch den schulpsychologischen 
Dienst abhängig machen. 
 

(6) Schülerinnen und Schüler können unter den 
Voraussetzungen des Abs. 5 Satz 1 und 2 eine 
Jahrgangsstufe überspringen. In besonderen Fäl-
len kann auch die erste Jahrgangsstufe auf Antrag 
der Eltern mit Zustimmung der Schulleiterin oder 
des Schulleiters übersprungen werden. Die Schul-
leiterin oder der Schulleiter kann die Zustimmung 
nach Satz 2 vom Ergebnis einer Überprüfung 
durch eine Schulpsychologin oder einen 
Schulpsychologen abhängig machen. 
 

(7) Die nähere Ausgestaltung der Versetzungen 
und Wiederholungen erfolgt durch Rechtsverord-
nung; dabei kann vorgesehen werden, dass für 
einzelne Jahrgangsstufen oder Schulformen 

1. auf eine Versetzung verzichtet wird oder 
andere Zulassungsvoraussetzungen an de-
ren Stelle treten, 
 

2. eine nachträgliche Versetzung ermöglicht 
wird, 
 

3. auf die Versetzungswirksamkeit einzelner 
Fächer verzichtet wird. 

 

 

§ 76 
Kurseinstufung 
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(1) Wird in leistungsdifferenzierten Kursen unter-
richtet, ist die Schülerin oder der Schüler in den 
Kurs einzustufen, in dem nach dem allgemeinen 
Lernverhalten und der fachbezogenen Lei-
stungsentwicklung eine erfolgreiche Teilnahme 
und Förderung zu erwarten ist. 
 

 

(2) Über die Kurseinstufung entscheidet die Klas-
senkonferenz unter dem Vorsitz der Förderstu-
fenleiterin oder des Förderstufenleiters, der Stu-
fenleiterin oder des Stufenleiters oder der Schul-
leiterin oder des Schulleiters. 
 

 

(3) Das Verfahren der Kurseinstufung wird durch 
Rechtsverordnung näher geregelt. 
 

 

Dritter Abschnitt 
Wahl des Bildungsganges und Abschlüsse 

 

 

§ 77 
Wahl des weiterführenden Bildungsganges 

 

 

(1) Die Wahl des Bildungsganges nach dem Be-
such der Grundschule ist Sache der Eltern. Wird 
der Bildungsgang sowohl schulformbezogen als 
auch integriert angeboten, können die Eltern 
zwischen beiden Formen wählen. Der Besuch 
eines weiterführenden Bildungsganges setzt 
Eignung voraus. 
 

 

(2) Die Eignung einer Schülerin oder eines Schü-
lers für einen weiterführenden Bildungsgang ist 
gegeben, wenn bisherige Lernentwicklung, Leis-
tungsstand und Arbeitshaltung eine erfolgreiche 
Teilnahme am Unterricht des gewählten Bil-
dungsganges erwarten lassen. 
 

 

(3) Bei der Wahl des weiterführenden Bildungs-
ganges haben die Eltern Anspruch auf einge-
hende Beratung. Sie teilen ihre Entscheidung der 
Klassenlehrerin oder dem Klassenlehrer der ab-
gebenden Jahrgangsstufe mit. Erfolgt die Wahl 
des weiterführenden Bildungsganges durch die 
Wahl der Realschule oder des Gymnasiums oder 
der entsprechenden Zweige der schulformbezo-
genen (kooperativen) Gesamtschule, so nimmt 
die Klassenkonferenz unter dem Vorsitz der 
Schulleiterin oder des Schulleiters dazu schriftlich 
Stellung. Die Stellungnahme muss eine Empfeh-
lung für den Bildungsgang oder die Bildungs-
gänge enthalten, für den oder für die die Eignung 
der Schülerin oder des Schülers nach Maßgabe 
des Abs. 2 gegeben ist. Wird dabei dem Wunsch 
der Eltern widersprochen, so ist ihnen eine er-
neute Beratung anzubieten. Halten die Eltern ihre 
Entscheidung aufrecht, so erfolgt die Aufnahme 
in den gewählten Bildungsgang. 
 

(3) Bei der Wahl des weiterführenden Bildungs-
ganges haben die Eltern Anspruch auf eingehen-
de Beratung. Sie teilen ihre Entscheidung der 
Klassenlehrerin oder dem Klassenlehrer der ab-
gebenden Jahrgangsstufe mit. Zur Entscheidung 
nimmt die Klassenkonferenz unter dem Vorsitz 
der Schulleiterin oder des Schulleiters schrift-
lich Stellung. Die Stellungnahme muss eine 
Empfehlung für den Bildungsgang oder die Bil-
dungsgänge enthalten, für den oder für die die 
Eignung der Schülerin oder des Schülers nach 
Maßgabe des Abs. 2 gegeben ist. Wird dabei dem 
Wunsch der Eltern widersprochen, so ist ihnen 
eine erneute Beratung anzubieten. Halten die 
Eltern ihre Entscheidung aufrecht, so erfolgt die 
Aufnahme in den gewählten Bildungsgang. Satz 4 
gilt auch bei der Wahl einer Förderstufe, Mit-
telstufenschule oder einer schulformübergrei-
fenden (integrierten) Gesamtschule. 
 

(4) Bei der Wahl einer Förderstufe oder einer 
schulformübergreifenden (integrierten) Gesamt-
schule ist auf Antrag der Eltern eine Empfehlung 
nach Abs. 3 Satz 4 auszusprechen. Ist die Auf-
nahme in eine Förderstufe oder in eine schul-
formübergreifende (integrierte) Gesamtschule 

(4) Ist bei der Wahl einer Förderstufe oder ei-
ner schulformübergreifenden (integrierten) 
Gesamtschule die Aufnahme in eine Förder-
stufe oder in eine schulformübergreifende 
(integrierte) Gesamtschule nicht möglich, gilt 
für den Übergang in einen weiterführenden 
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nicht möglich, gilt für den Übergang in einen wei-
terführenden Bildungsgang Abs. 3 Satz 2 bis 6 
entsprechend. 
 

Bildungsgang Abs. 3 Satz 2 bis 6 entspre-
chend. 
 

(5) An schulformübergreifenden (integrierten) 
Gesamtschulen (§ 27) sind die Informations- und 
Entscheidungsrechte der Eltern bei der Erstein-
stufung von Schülerinnen und Schülern in Fach-
leistungskurse den Vorschriften des Abs. 3 ent-
sprechend zu wahren. 
 

 

(6) Für die endgültige Entscheidung über den 
weiteren Bildungsweg am Ende der Förderstufe 
gilt Abs. 3 Satz 1 bis 5 entsprechend. Der Über-
gang in den Bildungsgang der Realschule oder 
des Gymnasiums setzt voraus, dass ihn die 
Klassenkonferenz der abgebenden Förderstufe 
befürwortet. 
 

 

§ 78 
Weitere Übergänge 

 

 

(1) Schülerinnen und Schüler können in dieselbe 
oder die nächsthöhere Jahrgangsstufe eines 
anderen Bildungsganges übergehen. Der Über-
gang in einen Bildungsgang mit höheren Anfor-
derungen setzt voraus, dass ihn die Klassen-
konferenz der abgebenden Schule nach Maß-
gabe des § 77 Abs. 2 befürwortet. Für den Über-
gang in die Einführungsphase der gymnasialen 
Oberstufe und des beruflichen Gymnasiums nach 
Erwerb des mittleren Abschlusses (§ 13 Abs. 4) 
gilt Satz 2 entsprechend. 
 

 

(2) Schülerinnen und Schüler, die 

1. in den Bildungsgang der Realschule oder in 
den gymnasialen Bildungsgang eintreten 
wollen, ohne unmittelbar vorher eine Schule 
besucht zu haben, 
 
oder die 
 

2. aus einer genehmigten Ersatzschule in eine 
öffentliche Schule oder staatlich anerkannte 
Ersatzschule übergehen wollen, haben sich 
in der Regel einem Überprüfungsverfahren 
zu unterziehen. Über sein Ergebnis ent-
scheidet die Schulleiterin oder der Schulleiter 
nach Maßgabe des § 77 Abs. 2. 

 

(2) Schülerinnen und Schüler, die 

1. in den Bildungsgang der Realschule oder in 
den gymnasialen Bildungsgang eintreten wol-
len, ohne unmittelbar vorher eine Schule in der 
Bundesrepublik Deutschland besucht zu ha-
ben, 
 
oder die 
 

2. aus einer genehmigten Ersatzschule oder ei-
ner staatlich anerkannten Ergänzungsschu-
le in eine öffentliche Schule oder staatlich an-
erkannte Ersatzschule übergehen wollen,  

haben sich in der Regel einem Überprüfungsver-
fahren zu unterziehen. Über sein Ergebnis ent-
scheidet die Schulleiterin oder der Schulleiter 
nach Maßgabe des § 77 Abs. 2. 
 

(3) Der Übergang in die weiterführenden berufli-
chen Schulen ist möglich, wenn der mit den er-
worbenen schulischen Abschlüssen und Berech-
tigungen nachgewiesene Bildungs- und Leis-
tungsstand eine erfolgreiche Teilnahme am Un-
terricht des gewählten Bildungsganges erwarten 
lassen. Eine Berufsausbildung oder eine dem 
Ausbildungsziel angemessene berufliche Tätig-
keit kann vorausgesetzt werden. Die Aufnahme 
kann zusätzlich davon abhängig gemacht wer-
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den, dass die bisher besuchte Schule den Über-
gang befürwortet oder die Schülerin oder der 
Schüler erfolgreich an einem Auswahlverfahren 
teilnimmt. 
 
(4) Bei der Aufnahme einer Schülerin oder eines 
Schülers aus einem anderen Land der Bundesre-
publik Deutschland ist von der Schuljahrgangs- 
und Kurseinstufung in dem anderen Land auszu-
gehen. 
 

 

§ 79 
Prüfungen 

 

 

(1) Soweit in diesem Gesetz oder aufgrund die-
ses Gesetzes Prüfungen vorgesehen sind, die-
nen sie dem Zweck, festzustellen, ob die Schüle-
rin oder der Schüler den mit der Prüfung nach-
zuweisenden Leistungsstand erreicht hat; dabei 
können im Unterricht erbrachte Leistungen be-
rücksichtigt werden. Prüfungsaufgaben werden 
auf der Grundlage der Lehrpläne festgelegt. Nicht 
erbrachte Prüfungsleistungen, die von der Schü-
lerin oder dem Schüler zu vertreten sind, werden 
mit der Note ungenügend oder mit null Punkten 
bewertet. 
 

(1) Soweit in diesem Gesetz oder auf Grund die-
ses Gesetzes Prüfungen vorgesehen sind, dienen 
sie dem Zweck, festzustellen, ob die Schülerin 
oder der Schüler den mit der Prüfung nachzuwei-
senden Leistungsstand erreicht hat; dabei können 
im Unterricht erbrachte Leistungen berücksichtigt 
werden. Prüfungsaufgaben werden auf der 
Grundlage der Kerncurricula oder Lehrpläne 
festgelegt. Nicht erbrachte Prüfungsleistungen, 
die von der Schülerin oder dem Schüler zu vertre-
ten sind, werden mit der Note ungenügend oder 
mit null Punkten bewertet. 

 
(2) Prüfungen werden von Prüfungsausschüssen 
abgenommen. Mitglieder sind in der Regel an der 
Schule unterrichtende Lehrerinnen und Lehrer; 
sie sollen die Lehrbefähigung in den jeweiligen 
Prüfungsgebieten haben. Die Prüfungsaus-
schüsse entscheiden mit Mehrheit über das Be-
stehen der Prüfung; bei Stimmengleichheit gibt 
die Stimme der Vorsitzenden oder des Vorsit-
zenden den Ausschlag. Eine Prüfung, die nicht 
bestanden ist, kann einmal, in Ausnahmefällen 
zweimal wiederholt werden; § 75 Abs. 5 gilt ent-
sprechend. Die Wiederholung einer bestandenen 
Prüfung ist unzulässig. 
 

 

(3) Nichtschülerinnen und -schülern ist zum Er-
werb schulischer Abschlüsse die Ablegung ent-
sprechender Prüfungen (Externenprüfung) zu 
ermöglichen. Bei Bestehen der Prüfung ist ein 
dem Abschlusszeugnis entsprechendes Zeugnis 
zu erteilen. 
 

 

§ 80 
Anerkennung von Abschlüssen 

 

 

Bei der Bewertung der Abschlüsse und Berechti-
gungen, die außerhalb des Landes Hessen er-
worben wurden, ist von der Bewertung des Lan-
des auszugehen, in dem sie erworben wurden. 
Sie bedürfen der Anerkennung durch das Kul-
tusministerium; die Befugnis kann auf die Schul-
aufsichtsbehörden übertragen werden. Die Aner-
kennung darf nur versagt werden, wenn die An-
forderungen an den Erwerb der Abschlüsse und 
Berechtigungen offensichtlich ungleichwertig sind 
gegenüber den Abschlüssen und Berechtigun-
gen, die durch und aufgrund dieses Gesetzes 
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geregelt sind. Die Vorschriften des Hochschulge-
setzes in der jeweils geltenden Fassung über die 
Berechtigung zum Studium an einer Hochschule 
und Staatsverträge bleiben unberührt. 
 

§ 81 
Ermächtigung 

 

 

Die nähere Ausführung des dritten Abschnitts 
erfolgt durch Rechtsverordnung; dabei ist insbe-
sondere 

1. das Verfahren bei der Wahl des Bildungs-
ganges, die Einzelheiten des Übergangs in 
andere Bildungsgänge und in die gymnasiale 
Oberstufe und die Durchführung des Über-
prüfungsverfahrens näher zu regeln; 
 

2. für Prüfungen festzulegen: 
a. Zweck der Prüfung, Prüfungsgebiete, 

Prüfungsabschnitte, Teilprüfungen und 
Prüfungsanforderungen, 
 

b. Zulassung zur Prüfung oder zu Teilen 
der Prüfung und Ermittlung der Prü-
fungsergebnisse; dabei kann auch fest-
gelegt werden, dass 
 
die Zulassung bestimmte im Unterricht 
erbrachte Leistungen voraussetzt, 

eine Teilnehmerin oder ein Teilnehmer 
zu weiteren Prüfungsteilen nicht zugelas-
sen wird, weil sie oder er aufgrund der 
Ergebnisse der durchgeführten Prüfungs-
teile die Prüfung nicht mehr bestehen 
kann, 

von einzelnen Prüfungsteilen nach Maß-
gabe der im Unterricht, in anderen Prü-
fungen oder Prüfungsteilen erbrachten 
Leistungen befreit werden kann, 

im Unterricht erbrachte Leistungen auf 
das Prüfungsergebnis angerechnet wer-
den, 

c. Zusammensetzung der Prüfungsaus-
schüsse, Bestellung der Prüferinnen und 
Prüfer und Vorsitz bei Prüfungen, 
 

d. das weitere Prüfungsverfahren, 
 

e. Folgen einer Leistungsverweigerung und 
der Verwendung unerlaubter Hilfsmittel, 
 

f. Berechtigungen, die durch die erfolgreich 
abgelegte Prüfung erworben werden, 
sowie die Erteilung von Prüfungszeug-
nissen, 
 

g. Nichtschülerprüfungen; dabei kann vor-
gesehen werden, dass eine Prüfungsge-

 



- 67 - 

bühr erhoben wird, 
 

h. Ordnungen für außerschulische Prüfun-
gen, sofern für diese Prüfungen ein öf-
fentliches Bedürfnis besteht; dies 
schließt die Möglichkeit ein, außerschuli-
sche Prüfungen als schulische Prüfun-
gen anzuerkennen, sofern Zulassungs-
voraussetzungen, Umfang, Inhalt und 
Anforderungen den jeweiligen Prüfungen 
an öffentlichen Schulen entsprechen. 

 
Vierter Abschnitt 

Pädagogische Maßnahmen und Ordnungs-
maßnahmen 

 

 

§ 82 
Pädagogische Maßnahmen und Ordnungsmaß-

nahmen 
 

 

(1) Die Erfüllung des Bildungsauftrages der 
Schule ist vor allem durch pädagogische Maß-
nahmen zu gewährleisten, die der Entwicklung 
des Lern- und Leistungswillens der Schülerin 
oder des Schülers und der Bereitschaft zu ver-
antwortlichem sozialen Handeln nach den 
Grundsätzen der Toleranz, der Gerechtigkeit und 
der Solidarität dienen sollen. Zu den pädagogi-
schen Maßnahmen gehören insbesondere das 
Gespräch mit der Schülerin oder dem Schüler mit 
dem Ziel, eine Veränderung des Verhaltens zu 
erreichen, die Ermahnung, Gruppengespräche 
mit Schülerinnen und Schülern und Eltern, die 
formlose mündliche oder schriftliche Missbilligung 
des Fehlverhaltens, die Beauftragung mit Aufga-
ben, die geeignet sind, die Schülerin oder den 
Schüler das Fehlverhalten erkennen zu lassen, 
Nachholen schuldhaft versäumten Unterrichts 
nach vorheriger Benachrichtigung der Eltern und 
die zeitweise Wegnahme von Gegenständen, die 
den Unterricht oder die Ordnung der Schule stö-
ren oder stören können. 
 

(1) Die Erfüllung des Bildungsauftrages der  
Schule ist vor allem durch pädagogische  
Maßnahmen zu gewährleisten, die der  
Entwicklung des Lern- und Leistungswillens  
der Schülerin oder des Schülers und der  
Bereitschaft zu verantwortlichem sozialen  
Handeln nach den Grundsätzen der Toleranz,  
der Gerechtigkeit und der Solidarität dienen  
sollen.  

 

(2) Ordnungsmaßnahmen sind 

1. Ausschluss vom Unterricht für den Rest des 
Schultages, erforderlichenfalls mit der Ver-
pflichtung, am Unterricht einer anderen Klas-
se oder Lerngruppe teilzunehmen, 
 

2. Ausschluss von besonderen Klassen- oder 
Schulveranstaltungen sowie vom Unterricht 
in Wahlfächern und freiwilligen Unterrichts-
veranstaltungen, 
 

3. Androhung der Zuweisung in eine Parallel-
klasse oder in eine andere Lerngruppe, 
 

4. Zuweisung in eine Parallelklasse oder in eine 
andere Lerngruppe, 
 

5. Androhung der Überweisung in eine andere 
Schule der gleichen Schulform, 

(2) Ordnungsmaßnahmen sind 
 
1. Ausschluss vom Unterricht für den 

Rest des Schultages, erforderlichen-
falls mit der Verpflichtung, am Unter-
richt einer anderen Klasse oder Lern-
gruppe teilzunehmen, 

 
2. Ausschluss von besonderen Klassen- 

oder Schulveranstaltungen sowie vom 
Unterricht in Wahlfächern und freiwil-
ligen Unterrichtsveranstaltungen, 

 
3. vorübergehende Zuweisung in eine 

Parallelklasse oder in eine andere 
Lerngruppe bis zu einer Dauer von 
vier Wochen, 

 
4. Zuweisung in eine Parallelklasse oder 

in eine andere Lerngruppe, 
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6. Überweisung in eine andere Schule der glei-

chen Schulform, 
 

7. Androhung der Verweisung von der besuch-
ten Schule, 
 

8. Verweisung von der besuchten Schule. 
 

 
5. vorübergehender Ausschluss vom 

Schulbesuch bis zu einer Dauer von 
zwei Wochen, 

 
6. Überweisung in eine andere Schule 

der gleichen Schulform, 
 
7. Verweisung von der besuchten Schule. 
 
Ordnungsmaßnahmen nach Nr. 2 bis 7 sind 
vorher schriftlich anzudrohen. Von einer vor-
herigen Androhung kann im Einzelfall dann 
abgesehen werden, wenn dies den Umständen 
des Fehlverhaltens der Schülerin oder des 
Schülers nicht mehr angemessen ist. 
 

(3) Körperliche Züchtigung und andere herabset-
zende Maßnahmen sind verboten. 
 

 

(4) Ordnungsmaßnahmen sind nur zulässig, 
wenn 

1. die Schülerin oder der Schüler in der Schule 
gegen eine Rechtsnorm, Verwaltungsanord-
nung oder die Schulordnung verstößt oder 
Anweisungen der Schulleiterin oder des 
Schulleiters, der Lehrerinnen und Lehrer 
oder sonstiger dazu befugter Personen nicht 
befolgt, sofern die Anweisungen zur Erfüllung 
des Unterrichts- und Erziehungsauftrags der 
Schule notwendig sind oder dem Schutz von 
Personen und Sachen dienen und pädagogi-
sche Maßnahmen und Mittel sich als wir-
kungslos erwiesen haben, 
 

2. der Schutz von Personen und Sachen diese 
erfordert. 

 

(4) Ordnungsmaßnahmen sind nur zulässig, wenn 

1. die Schülerin oder der Schüler in der Schule 
schuldhaft gegen eine Rechtsnorm, Verwal-
tungsanordnung oder die Schulordnung ver-
stößt oder Anweisungen der Schulleiterin oder 
des Schulleiters, der Lehrerinnen und Lehrer 
oder sonstiger dazu befugter Personen nicht 
befolgt, sofern die Anweisungen zur Erfüllung 
des Unterrichts- und Erziehungsauftrags der 
Schule notwendig sind oder dem Schutz von 
Personen und Sachen dienen und pädagogi-
sche Maßnahmen und Mittel sich als wirkungs-
los erwiesen haben, 
 

2. der Schutz von Personen und Sachen diese 
erfordert. 

 

(5) Ordnungsmaßnahmen nach Abs. 2 Nr. 2 bis 4 
dürfen nur bei erheblicher Störung des Schul- 
oder Unterrichtsbetriebs, bei Gefährdung der 
Sicherheit beteiligter Personen oder Verursa-
chung erheblicher Sachschäden und dadurch 
bedingter Beeinträchtigung von Unterricht und 
Erziehung der Mitschülerinnen und -schüler an-
gewendet werden. Ordnungsmaßnahmen nach 
Abs. 2 Nr. 5 bis 8 dürfen nur bei besonders 
schweren Störungen des Schul- oder Unter-
richtsbetriebs oder schwerer Verletzung der Si-
cherheit beteiligter Personen und dadurch be-
dingter anhaltender Gefährdung von Unterricht 
und Erziehung der Mitschülerinnen und -schüler 
angewendet werden. Neben Maßnahmen des 
Straf-, Ordnungswidrigkeiten- oder Kinder- und 
Jugendhilferechts dürfen Ordnungsmaßnahmen 
nach Abs. 2 Nr. 5 bis 8 nur angewendet werden, 
wenn sie zusätzlich erforderlich sind und den 
Zwecken der anderen Maßnahmen nicht entge-
genstehen. 
 

(5) Ordnungsmaßnahmen nach Abs. 2 Satz 1 Nr. 
2 bis 4 dürfen nur bei erheblicher Störung des 
Schul- oder Unterrichtsbetriebs, bei Gefährdung 
der Sicherheit beteiligter Personen oder Verursa-
chung erheblicher Sachschäden und dadurch 
bedingter Beeinträchtigung von Unterricht und 
Erziehung der Mitschülerinnen und -schüler an-
gewendet werden. Ordnungsmaßnahmen nach 
Abs. 2 Satz 1 Nr. 5 bis 7 dürfen nur bei beson-
ders schweren Störungen des Schul- oder Unter-
richtsbetriebs oder schwerer Verletzung der Si-
cherheit beteiligter Personen und dadurch beding-
ter anhaltender Gefährdung von Unterricht und 
Erziehung der Mitschülerinnen und -schüler an-
gewendet werden. Neben Maßnahmen des Straf-, 
Ordnungswidrigkeiten- oder Kinder- und Jugend-
hilferechts dürfen Ordnungsmaßnahmen nach 
Abs. 2 Satz 1 Nr. 5 bis 7 nur angewendet wer-
den, wenn sie zusätzlich erforderlich sind und den 
Zwecken der anderen Maßnahmen nicht entge-
genstehen. 
 

(6) Die Anwendung von Ordnungsmaßnahmen 
soll so rechtzeitig erfolgen, dass der Bezug zum 
Fehlverhalten nicht verloren geht. Bei Entschei-
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dungen über Ordnungsmaßnahmen ist das Ver-
halten der einzelnen Schülerin oder des einzel-
nen Schülers innerhalb der Schule maßgebend. 
Außerschulisches Verhalten der Schülerin oder 
des Schülers darf nur Gegenstand einer Ord-
nungsmaßnahme sein, soweit es sich auf den 
Schul- und Unterrichtsbetrieb unmittelbar störend 
auswirkt. 
 
(7) Kommt eine Ordnungsmaßnahme nach Abs. 
2 Nr. 5 bis 8 in Betracht, so kann die Schülerin 
oder der Schüler von der Schulleiterin oder dem 
Schulleiter vorläufig vom Unterricht und von 
sonstigen Schulveranstaltungen bis zur endgülti-
gen Entscheidung, längstens aber bis zu vier 
Wochen, ausgeschlossen werden, wenn es die 
Aufrechterhaltung des Schul- oder Unterrichtsbe-
triebs oder die Sicherheit von Personen erfordert. 
 

(7) Kommt eine Ordnungsmaßnahme nach Abs. 2 
Satz 1 Nr. 5 bis 7 in Betracht, so kann die Schüle-
rin oder der Schüler von der Schulleiterin oder 
dem Schulleiter vorläufig vom Unterricht und von 
sonstigen Schulveranstaltungen bis zur endgülti-
gen Entscheidung, längstens aber bis zu vier Wo-
chen, ausgeschlossen werden, wenn es die Auf-
rechterhaltung des Schul- oder Unterrichtsbe-
triebs oder die Sicherheit von Personen erfordert. 
 

(8) Ordnungsmaßnahmen nach Abs. 2 Nr. 7 und 
8 sind ferner bei nicht mehr vollzeitschulpflichti-
gen Schülerinnen und Schülern zulässig, die eine 
weiterführende Schule besuchen, wenn 

1. die Schülerin oder der Schüler im Verlauf von 
sechs zusammenhängenden Unterrichtswo-
chen insgesamt mindestens sechs Unter-
richtstage dem Unterricht unentschuldigt 
ferngeblieben ist; vor einer Entscheidung ist 
ihr oder ihm, bei minderjährigen Schülerin-
nen und Schülern den Eltern, schriftlich der 
Rat zu erteilen, die Schule zu verlassen; 
 

2. durch die wiederholte und unentschuldigte 
Abwesenheit der Schülerin oder des Schü-
lers bei angekündigten schriftlichen Leis-
tungsnachweisen in mindestens zwei Unter-
richtsfächern oder Lernbereichen keine Mög-
lichkeit besteht, die schriftlichen Leistungen 
zu bewerten, und dies rechtzeitig vorher an-
gekündigt wurde. Besondere Bestimmungen 
über die Teilnahme am Unterricht und über 
schriftliche Arbeiten bleiben unberührt. 

 

8) Eine Ordnungsmaßnahme nach Abs. 2 Satz 
1 Nr. 7 ist ferner bei nicht mehr vollzeitschulpflich-
tigen Schülerinnen und Schülern zulässig, die 
eine weiterführende Schule besuchen, wenn  

1. die Schülerin oder der Schüler im Verlauf von 
sechs zusammenhängenden Unterrichtswo-
chen insgesamt mindestens sechs Unter-
richtstage dem Unterricht unentschuldigt fern-
geblieben ist; vor einer Entscheidung ist ihr 
oder ihm, bei minderjährigen Schülerinnen 
und Schülern den Eltern, schriftlich der Rat zu 
erteilen, die Schule zu verlassen; 
 

2. durch die wiederholte und unentschuldigte 
Abwesenheit der Schülerin oder des Schülers 
bei angekündigten schriftlichen Leistungs-
nachweisen in mindestens zwei Unterrichtsfä-
chern oder Lernbereichen keine Möglichkeit 
besteht, die schriftlichen Leistungen zu be-
werten, und dies rechtzeitig vorher angekün-
digt wurde. Besondere Bestimmungen über 
die Teilnahme am Unterricht und über schrift-
liche Arbeiten bleiben unberührt. 

 
(9) Die Entscheidungen nach Abs. 2 Nr. 1 bis 5 
und Nr. 7 trifft die Schulleiterin oder der Schullei-
ter, die nach Abs. 2 Nr. 6 und 8 die zuständige 
Schulaufsichtsbehörde nach Anhörung der Schü-
lerin oder des Schülers, in den Fällen des Abs. 2 
Nr. 2 bis 8 auch der Eltern. 
 

(9) Die Entscheidungen nach Abs. 2 Satz 1 
trifft  
 
1. die Schulleiterin oder der Schulleiter in den 
Fällen der 
 

a) Nr. 1 auf Antrag einer Lehrkraft, 
 

b) Nr. 2 bis 5 auf Antrag der Klassenkon-
ferenz, 

  
2. im Übrigen die zuständige Schulaufsichts-
behörde.  
 
Die Androhung nach Abs. 2 Satz 2 erfolgt 
durch die Schulleiterin oder den Schulleiter. 
Vor einer Entscheidung oder Androhung sind 
die Schülerin oder der Schüler und, außer in 
den Fällen des Abs. 2 Satz 1 Nr. 1, die Eltern in 
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den Grenzen des § 72 Abs. 4 anzuhören. Im 
Rahmen der Anhörung kann eine Erziehungs-
vereinbarung nach § 100 Abs. 2 geschlossen 
werden. 
 

(10) Eintragungen und Vorgänge über Ord-
nungsmaßnahmen sind spätestens am Ende des 
zweiten Schuljahres nach der Eintragung zu lö-
schen, sofern nicht während dieser Zeit eine 
erneute Ordnungsmaßnahme getroffen wurde. 
 

 

(11) Das Verfahren bei Ordnungsmaßnahmen 
wird durch Rechtsverordnung näher geregelt; 
dabei kann vorgesehen werden, dass der Schul-
elternbeirat und der Schülerrat in einer die Inte-
ressen der betroffenen Schülerinnen und Schüler 
berücksichtigenden Weise beteiligt werden. 
 

 

 §82a  
Maßnahmen zum Schutz von Personen 

 Die Schulleiterin oder der Schulleiter kann 
geeignete befristete Maßnahmen nach § 82 
Abs. 1 und 2 auch dann ergreifen, wenn die 
Schülerin oder der Schüler nicht schuldhaft 
gehandelt hat und die Maßnahme zum Schutz 
von Personen erforderlich ist. § 82 Abs. 5 und 
9 gilt entsprechend. 
 

SECHSTER TEIL 
Datenschutz 

 

 

§ 83 
Erhebung und Verarbeitung von personenbezo-

genen Daten 
 

 

(1) Schulen dürfen personenbezogene Daten von 
Schülerinnen und Schülern, deren Eltern und 
Lehrerinnen und Lehrern verarbeiten, soweit dies 
zur rechtmäßigen Erfüllung des Bildungs- und 
Erziehungsauftrags der Schule und für einen 
jeweils damit verbundenen Zweck oder zur 
Durchführung schulorganisatorischer Maßnah-
men erforderlich ist. Die Übermittlung personen-
bezogener Daten an andere öffentliche Stellen ist 
zulässig, soweit die Kenntnis der Daten zur Erfül-
lung der dem Empfänger durch Rechtsvorschrift 
zugewiesenen Aufgaben erforderlich ist. 
 

(1) Schulen dürfen personenbezogene Daten von 
Schülerinnen und Schülern, deren Eltern und 
Lehrerinnen und Lehrern verarbeiten, soweit dies 
zur rechtmäßigen Erfüllung des Bildungs- und 
Erziehungsauftrags der Schule und für einen je-
weils damit verbundenen Zweck oder zur Durch-
führung schulorganisatorischer Maßnahmen er-
forderlich ist. Über jede Schülerin und jeden 
Schüler wird eine Schülerakte geführt; sie ist 
vertraulich zu behandeln und vor unbefugter 
Einsicht zu schützen. Zur Schülerakte gehören 
alle Unterlagen einschließlich der in Dateien 
gespeicherten, die die Schülerin oder den 
Schüler betreffen, soweit sie mit dem Schul-
verhältnis in einem unmittelbaren Zusammen-
hang stehen (Schüleraktendaten). Die Übermitt-
lung personenbezogener Daten an andere öffent-
liche Stellen ist zulässig, soweit die Kenntnis der 
Daten zur Erfüllung der dem Empfänger durch 
Rechtsvorschrift zugewiesenen Aufgaben erfor-
derlich ist. 

 
(2) Schulträger und Schulaufsichtsbehörden dür-
fen personenbezogene Daten von Schülerinnen 
und Schülern, deren Eltern und Lehrerinnen und 
Lehrern verarbeiten, soweit dies zur rechtmäßi-
gen Erfüllung der in ihrer Zuständigkeit liegenden 
Aufgaben der Schulplanung, der Schulorganisa-

(2) Schulträger und Schulaufsichtsbehörden dür-
fen personenbezogene Daten von Schülerinnen 
und Schülern, deren Eltern und Lehrerinnen und 
Lehrern verarbeiten, soweit dies zur rechtmäßigen 
Erfüllung der in ihrer Zuständigkeit liegenden Auf-
gaben der Schulplanung, der Schulorganisation 



- 71 - 

tion und der Schulaufsicht und einem jeweils 
damit verbundenen Zweck oder zur Durchfüh-
rung organisatorischer Maßnahmen erforderlich 
ist. Abs. 1 Satz 2 gilt entsprechend. 
 

und der Schulaufsicht und einem jeweils damit 
verbundenen Zweck oder zur Durchführung orga-
nisatorischer Maßnahmen erforderlich ist. Abs. 1 
Satz 4 gilt entsprechend. 
 

(3) Schülerinnen und Schüler, deren Eltern und 
Lehrerinnen und Lehrer sind verpflichtet, die 
erforderlichen Angaben zu machen. 
 

 

(4) Zur Evaluation der Schulen nach § 98 können 
die Schulen und die Schulaufsichtsbehörden 
oder von ihnen beauftragte Dritte methodisch 
geeignete Verfahren einsetzen und durch Befra-
gungen, Erhebungen und Unterrichtsbeobach-
tungen gewonnene Daten verarbeiten. Die Be-
troffenen werden vorab über das Ziel des Vorha-
bens, die Art ihrer Beteiligung an der Untersu-
chung, die Verarbeitung ihrer Daten sowie über 
die zur Einsichtnahme in die Daten und Ergeb-
nisse Berechtigten informiert. Personenbezogene 
Daten für diese Zwecke dürfen ohne Einwilligung 
der Betroffenen verarbeitet werden, wenn das 
öffentliche Interesse an der Durchführung eines 
von der obersten Schulaufsichtsbehörde veran-
lassten oder genehmigten Vorhabens die 
schutzwürdigen Belange der Betroffenen erheb-
lich überwiegt und der Zweck des Vorhabens auf 
andere Weise nicht oder nur mit einem unver-
hältnismäßigen Aufwand erreicht werden kann. 
Unter diesen Voraussetzungen dürfen personen-
bezogene Daten auch Dritten, die mit der exter-
nen Evaluation beauftragt sind, überlassen wer-
den. § 33 Abs. 2 und 3 des Hessischen Daten-
schutzgesetzes gilt entsprechend. 
 

 

(5) Für Zwecke der Lehreraus- und -fortbildung 
sowie der Qualitätsentwicklung des Unterrichts 
dürfen Bild- und Tonaufzeichnungen des Unter-
richts erfolgen, wenn die Betroffenen rechtzeitig 
über die beabsichtigte Aufzeichnung und den 
Aufzeichnungszweck schriftlich informiert worden 
sind und nicht widersprochen haben. Die Auf-
zeichnungen sind spätestens nach fünf Jahren zu 
löschen, soweit schutzwürdige Belange der Be-
troffenen nicht eine frühere Löschung erfordern. 
 

 

(6) Im Rahmen der Schulgesundheitspflege und 
des schulpsychologischen Dienstes dürfen die für 
die Durchführung der schulärztlichen oder schul-
psychologischen Untersuchungen sowie sonder-
pädagogischen Überprüfungen nach § 71 erfor-
derlichen personenbezogenen Daten verarbeitet 
werden. Der schulärztliche und der schulpsycho-
logische Dienst dürfen der Schule nur das Er-
gebnis der Pflichtuntersuchungen übermitteln. 
Personenbezogene Daten über freiwillige Unter-
suchungen dürfen nur mit schriftlicher Einwilli-
gung der Betroffenen übermittelt werden. Medizi-
nische Befunde dürfen nicht automatisiert verar-
beitet werden, ausgenommen die medizinischen 
Befunde der für die Schulgesundheitspflege zu-
ständigen Behörden (§ 149). Personenbezogene 
Daten des schulpsychologischen Dienstes dürfen 
nur automatisiert verarbeitet werden, wenn sie 

(6) Im Rahmen der Schulgesundheitspflege und 
der Tätigkeit der Schulpsychologinnen und 
Schulpsychologen dürfen die für die Durchfüh-
rung der schulärztlichen oder schulpsychologi-
schen Untersuchungen sowie sonderpädagogi-
schen Überprüfungen nach § 71 erforderlichen 
personenbezogenen Daten verarbeitet werden. 
Der schulärztliche Dienst und die Schulpsycho-
loginnen und Schulpsychologen dürfen der 
Schule nur das Ergebnis der Pflichtuntersuchun-
gen übermitteln. Personenbezogene Daten über 
freiwillige Untersuchungen dürfen nur mit schriftli-
cher Einwilligung der Betroffenen übermittelt wer-
den. Medizinische Befunde dürfen nicht automati-
siert verarbeitet werden, ausgenommen die medi-
zinischen Befunde der für die Schulgesundheits-
pflege zuständigen Behörden (§ 149). Die von 
der Schulpsychologin und dem Schulpsycho-
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dabei nach dem jeweiligen Stand der Technik 
hinreichend sicher verschlüsselt werden. 
 

logen erhobenen personenbezogenen Daten 
dürfen automatisiert nur verarbeitet werden, 
wenn sie dabei nach dem jeweiligen Stand der 
Technik hinreichend sicher verschlüsselt wer-
den. 
 

(7) Die automatisierte Verarbeitung personenbe-
zogener Daten darf in der Schule nur mit schulei-
genen Datenverarbeitungsgeräten erfolgen, es 
sei denn, dass die Beachtung der erforderlichen 
Datensicherheitsmaßnahmen gewährleistet ist. 
 

 

(8) Soweit in diesem Gesetz nichts anderes ge-
regelt ist, gilt das Hessische Datenschutzgesetz 
in der jeweils geltenden Fassung. 
 

 

(9) Umfang und Einzelheiten der personenbezo-
genen Datenverarbeitung in der Schule werden 
durch Rechtsverordnung näher geregelt; dabei ist 
zu bestimmen, welche Sicherheitsmaßnahmen 
bei der Verarbeitung personenbezogener Daten 
außerhalb der Schule zu berücksichtigen sind. 
 

 

§ 84 
Wissenschaftliche Forschung 

 

 

(1) Wissenschaftliche Forschungsvorhaben in 
Schulen bedürfen der Genehmigung des Kultus-
ministeriums; die Befugnis kann auf die Schul-
aufsichtsbehörden übertragen werden. Die Ge-
nehmigung erziehungswissenschaftlicher For-
schungsvorhaben soll erteilt werden, wenn die 
Erfüllung des Bildungsauftrages der Schule hier-
durch nicht unangemessen beeinträchtigt wird. 
Vor Erteilung der Zustimmung ist die Schulkonfe-
renz zu hören. Die Genehmigung von For-
schungsvorhaben, bei denen personenbezogene 
Daten verarbeitet werden, ist dem Hessischen 
Datenschutzbeauftragten mitzuteilen. 
 

(1) Wissenschaftliche Forschungsvorhaben in 
Schulen bedürfen der Genehmigung des Kultus-
ministeriums; die Befugnis kann auf die Schulauf-
sichtsbehörden übertragen werden. Die Geneh-
migung erziehungswissenschaftlicher For-
schungsvorhaben soll erteilt werden, wenn die 
Erfüllung des Bildungsauftrages der Schule hier-
durch nicht unangemessen beeinträchtigt wird. 
Vor Erteilung der Genehmigung ist die Schulkon-
ferenz zu hören. Die Genehmigung von For-
schungsvorhaben, bei denen personenbezogene 
Daten verarbeitet werden, ist dem Hessischen 
Datenschutzbeauftragten mitzuteilen. 

 
(2) Personenbezogene Daten dürfen für ein be-
stimmtes wissenschaftliches Forschungsvorha-
ben in der Regel nur mit Einwilligung der Eltern 
oder der volljährigen Schülerinnen und Schüler 
verarbeitet werden. Die Einwilligung bedarf der 
Schriftform, soweit nicht wegen besonderer Um-
stände eine andere Form angemessen ist. Per-
sonenbezogene Daten dürfen ohne Einwilligung 
der Betroffenen verarbeitet werden, soweit deren 
schutzwürdige Belange wegen der Art der Daten, 
wegen ihrer Offenkundigkeit oder wegen der Art 
der Verwendung nicht beeinträchtigt werden. Der 
Einwilligung der Betroffenen bedarf es auch 
nicht, wenn das öffentliche Interesse an der 
Durchführung des Forschungsvorhabens die 
schutzwürdigen Belange der Betroffenen erheb-
lich überwiegt und der Zweck der Forschung 
nicht auf andere Weise erreicht werden kann. Die 
Betroffenen sind darauf hinzuweisen, dass sie 
die Einwilligung ohne Rechtsnachteile verweigern 
können; sie sind dabei über das Ziel und den 
wesentlichen Inhalt des Forschungsvorhabens, 
die Art ihrer Beteiligung an der Untersuchung 
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sowie die Verarbeitung der erhobenen Daten 
aufzuklären. § 33 Abs. 2 und 3 des Hessischen 
Datenschutzgesetzes gilt entsprechend. 
 
(3) Abs. 2 gilt entsprechend für Untersuchungen 
in Schulen, die vom Kultusministerium oder in 
dessen Auftrag durchgeführt werden. 
 

 

§ 85 
Statistische Erhebungen 

 

 

Durch Rechtsverordnung können die öffentlichen 
Schulen und im Rahmen der in Art. 7 Abs. 4 des 
Grundgesetzes gewährten Privatschulfreiheit die 
Träger von Schulen in freier Trägerschaft ver-
pflichtet werden, für statistische Zwecke Daten 
schul- und ausbildungsbezogene Tatbestände 
zur Evaluierung, Bildungsberichterstattung und 
Bildungsplanung an das Kultusministerium und 
an das Statistische Landesamt zu übermitteln. 
Das Statistische Landesamt kann Einzelangaben 
für die in Satz 1 genannten Zwecke auf Anforde-
rung auch dem Kultusministerium übermitteln, 
wenn beim Empfänger die statistische Geheim-
haltung durch personelle, organisatorische und 
räumliche Abschottung gewährleistet ist. Im Übri-
gen findet das Hessische Landesstatistikgesetz 
vom 19. Mai 1987 (GVBl. I S. 67, zuletzt geän-
dert durch Gesetz vom 11. Dezember 2007 
(GVBl. I S. 921), entsprechende Anwendung. 
 

Durch Rechtsverordnung können die öffentlichen 
Schulen und im Rahmen der in Art. 7 Abs. 4 des 
Grundgesetzes gewährten Privatschulfreiheit die 
Träger von Schulen in freier Trägerschaft ver-
pflichtet werden, für statistische Zwecke Daten 
schul- und ausbildungsbezogene Tatbestände zur 
Evaluierung, Bildungsberichterstattung und Bil-
dungsplanung an das Kultusministerium und an 
das Statistische Landesamt zu übermitteln. Das 
Statistische Landesamt kann Einzelangaben für 
die in Satz 1 genannten Zwecke auf Anforderung 
auch dem Kultusministerium übermitteln, wenn 
beim Empfänger die statistische Geheimhaltung 
durch personelle, organisatorische und räumliche 
Abschottung gewährleistet ist. Im Übrigen findet 
das Hessische Landesstatistikgesetz vom 19. 
Mai 1987 (GVBl. I S. 67), zuletzt geändert durch 
Gesetz vom 23. Juni 2010 (GVBl. I S. 178), in 
der jeweils geltenden Fassung entsprechende 
Anwendung. 

SIEBTER TEIL 
Lehrkräfte, Schulleitung und Schulaufsicht 

Erster Abschnitt 
Lehrkräfte und Schulleitung 

 

 

§ 86 
Rechtsstellung der Lehrerinnen und Lehrer 

 

 

(1) Lehrerin oder Lehrer im Sinne dieses Geset-
zes ist, wer an einer Schule selbstständig Unter-
richt erteilt. Lehrerinnen und Lehrer an öffentli-
chen Schulen sind in der Regel Bedienstete des 
Landes. Sie sind in der Regel in das Beamten-
verhältnis zu berufen. 
 

 

(2) Die Lehrerinnen und Lehrer erziehen, unter-
richten, beraten und betreuen in eigener Verant-
wortung im Rahmen der Grundsätze und Ziele 
der §§ 1 bis 3 sowie der sonstigen Rechts- und 
Verwaltungsvorschriften und der Konferenzbe-
schlüsse. Die für die Unterrichts- und Erzie-
hungsarbeit der Lehrerin oder des Lehrers erfor-
derliche pädagogische Freiheit darf durch 
Rechts- und Verwaltungsvorschriften und Konfe-
renzbeschlüsse nicht unnötig oder unzumutbar 
eingeengt werden. Lehrerinnen und Lehrer sind 
verpflichtet, sich regelmäßig fortzubilden und 
einen Nachweis über die Erfüllung dieser Ver-
pflichtung zu führen. 
 

 

(3) Zur Gewährleistung der Grundsätze des § 3 
Abs. 1 haben Lehrkräfte in Schule und Unterricht 
politische, religiöse und weltanschauliche Neutra-
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lität zu wahren; § 8 bleibt unberührt. Insbesonde-
re dürfen sie Kleidungsstücke, Symbole oder 
andere Merkmale nicht tragen oder verwenden, 
die objektiv geeignet sind, das Vertrauen in die 
Neutralität ihrer Amtsführung zu beeinträchtigen 
oder den politischen, religiösen oder weltan-
schaulichen Frieden in der Schule zu gefährden. 
Bei der Entscheidung über das Vorliegen der 
Voraussetzungen nach Satz 1 und 2 ist der 
christlich und humanistisch geprägten abendlän-
dischen Tradition des Landes Hessen angemes-
sen Rechnung zu tragen. Für Lehrkräfte im Vor-
bereitungsdienst kann die zuständige Behörde 
auf Antrag abweichend von Satz 2 im Einzelfall 
die Verwendung von Kleidungsstücken, Symbo-
len oder anderen Merkmalen zulassen, soweit 
nicht zwingende öffentliche Interessen entgegen-
stehen. 
 
(4) Für sozialpädagogische Mitarbeiterinnen und 
Mitarbeiter in der Schule (Sozialpädagoginnen 
oder Sozialpädagogen und Erzieherinnen oder 
Erzieher) gelten Abs. 2 und 3, soweit sie selbst-
ständig Unterricht erteilen. 
 

 

(5) Die Lehrerinnen und Lehrer sowie die sozial-
pädagogischen Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter 
wirken an der Selbstverwaltung der Schule (§§ 
127 a, 127 b, 131 und 133 bis 135) mit. 
 

(5) Die Lehrerinnen und Lehrer sowie die sozial-
pädagogischen Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter 
wirken an der Selbstverwaltung der Schule (§§ 
127a bis 127d, 131 und 133 bis 135) mit. 

(6) Zur Sicherstellung verlässlicher Schulzeiten 
können nach § 15a auch geeignete Personen, 
die nicht Lehrkräfte im Sinne des Abs. 1 sind, als 
externe Kräfte in der Schule eingesetzt werden. 
Sie können selbstständig Klassen und Gruppen 
pädagogisch betreuen und unterrichtsergänzen-
de Maßnahmen durchführen. Sie sind zu päda-
gogischen Maßnahmen nach § 82 Abs. 1 berech-
tigt. An den Konferenzen der Lehrkräfte können 
sie ohne Stimmrecht teilnehmen. Sie nehmen 
keine Leistungsbewertungen nach § 73 vor und 
wirken nicht bei Versetzungsentscheidungen 
nach § 75 mit. Näheres regelt die Verordnung 
nach § 15a Abs. 3. 
 

 

§ 87 
Schulleitung 

 

 

(1) Die Schulleiterin oder der Schulleiter, die 
Stellvertreterin oder der Stellvertreter und die 
Lehrerinnen und Lehrer, die besondere Funkti-
onsstellen innehaben (Lehrkräfte mit besonderen 
Funktionen), bilden die Schulleitung. Die Mitglie-
der der Schulleitung nehmen ihre Aufgaben auf 
der Grundlage eines Geschäftsverteilungsplanes 
unter Berücksichtigung der Funktionen selbst-
ständig und eigenverantwortlich wahr. Ferner 
nehmen sie Aufgaben des oder der Vorgesetzten 
nach Maßgabe dieses Gesetzes und der Dienst-
ordnung (§ 91 Abs. 1) wahr, soweit es für die 
ordnungsgemäße Erfüllung der Aufgaben der 
Schule erforderlich ist. Die Schulleiterin oder der 
Schulleiter kann einzelne Aufgaben auf die übri-
gen Mitglieder der Schulleitung und andere Lehr-

(1) Die Schulleiterin oder der Schulleiter, die Stell-
vertreterin oder der Stellvertreter und die Lehre-
rinnen und Lehrer, die besondere Funktionsstellen 
innehaben (Lehrkräfte mit besonderen Funktio-
nen), bilden die Schulleitung. Die Mitglieder der 
Schulleitung nehmen ihre Aufgaben auf der 
Grundlage eines Geschäftsverteilungsplanes un-
ter Berücksichtigung der Funktionen selbstständig 
und eigenverantwortlich wahr. Ferner nehmen sie 
Aufgaben des oder der Vorgesetzten nach Maß-
gabe dieses Gesetzes und der Dienstordnung (§ 
91 Satz 1 Nr. 1) wahr, soweit es für die ord-
nungsgemäße Erfüllung der Aufgaben der Schule 
erforderlich ist. Die Schulleiterin oder der Schullei-
ter kann einzelne Aufgaben auf die übrigen Mit-
glieder der Schulleitung und andere Lehrkräfte 
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kräfte übertragen. Die Gesamtverantwortung der 
Schulleiterin oder des Schulleiters für die Schule 
bleibt unberührt. 
 

übertragen. Die Gesamtverantwortung der Schul-
leiterin oder des Schulleiters für die Schule bleibt 
unberührt. 

 
(2) Die Mitglieder der Schulleitung koordinieren 
ihre Arbeit insbesondere in regelmäßigen Dienst-
besprechungen. Zu diesen können weitere Lehr-
kräfte und sozialpädagogische Mitarbeiterinnen 
und Mitarbeiter sowie Vertreterinnen und Vertre-
ter des Schulelternbeirats, des Schüler- oder 
Studierendenrats und des Verwaltungspersonals 
hinzugezogen werden. 
 

 

(3) In der Leitung der Schule wirken die Mitglie-
der der Schulleitung und die Konferenzen mit 
dem Ziele zusammen, die Erfüllung des Bil-
dungs- und Erziehungsauftrags der Schule zu 
gewährleisten. Die Schulleiterin oder der Schul-
leiter hat den Vorsitz in der Schulkonferenz und 
der Gesamtkonferenz. Sie oder er kann an den 
übrigen Konferenzen und den Konferenzaus-
schüssen mit beratender Stimme teilnehmen. Sie 
oder er kann den Vorsitz in jeder Lehrerkonfe-
renz übernehmen. Die Schulleitung ist an die 
Beschlüsse der Konferenzen und ihrer mit Ent-
scheidungsbefugnissen versehenen Ausschüsse 
gebunden und führt sie aus. 
 

 

(4) Die Schulleiterin oder der Schulleiter hat Kon-
ferenz- und Ausschussbeschlüsse, die gegen 
Rechts- und Verwaltungsvorschriften, das Schul-
programm oder Anordnungen der Schulauf-
sichtsbehörde verstoßen, unverzüglich zu bean-
standen. Die Beanstandung hat aufschiebende 
Wirkung und ist zu begründen. Hilft die Konfe-
renz oder der Ausschuss der Beanstandung nicht 
ab, entscheidet das Staatliche Schulamt. Die 
Schulleiterin oder der Schulleiter kann Beschlüs-
se beanstanden und zur erneuten Beschlussfas-
sung an die Konferenz oder den Ausschuss zu-
rückverweisen, wenn sie oder er aus pädagogi-
schen Gründen erhebliche Bedenken hat; Satz 2 
und 3 gelten entsprechend. 
 

 

(5) Kann in dringenden Angelegenheiten ein 
Beschluss nicht rechtzeitig herbeigeführt werden, 
trifft die Schulleiterin oder der Schulleiter die 
Entscheidung. Sie oder er hat der Konferenz 
unverzüglich zu berichten und einen Beschluss 
herbeizuführen. 
 

 

§ 88 
Schulleiterin und Schulleiter 

 

 

(1) Die Schulleiterin oder der Schulleiter ist dafür 
verantwortlich, dass die Schule ihren Bildungs- 
und Erziehungsauftrag erfüllt. Sie oder er leitet 
die Schule nach den geltenden Rechts- und Ver-
waltungsvorschriften sowie den Beschlüssen der 
Schulkonferenz und der Konferenzen der Lehr-
kräfte. Im Verhinderungsfall tritt die Stellvertrete-
rin oder der Stellvertreter an ihre oder seine Stel-
le. Die Schulleiterin oder der Schulleiter nimmt 

(1) Die Schulleiterin oder der Schulleiter ist dafür 
verantwortlich, dass die Schule ihren Bildungs- 
und Erziehungsauftrag erfüllt. Sie oder er leitet die 
Schule nach den geltenden Rechts- und Verwal-
tungsvorschriften sowie den Beschlüssen der 
Schulkonferenz und der Konferenzen der Lehr-
kräfte. Die Schulleiterin oder der Schulleiter 
nimmt Aufgaben der oder des Dienstvorge-
setzten nach Maßgabe dieses Gesetzes und 
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Aufgaben der oder des Dienstvorgesetzten nach 
Maßgabe dieses Gesetzes und der Dienstord-
nung (§ 91 Abs. 1) wahr, soweit es die Selbst-
verwaltung der Schule erfordert. 
 

der Dienstordnung (§ 91 Abs. 1 Satz 1 Nr. 1) 
wahr, soweit es die Selbstverwaltung der 
Schule erfordert.  

(2) Aufgabe der Schulleiterin und des Schulleiters 
ist es, im Zusammenwirken mit den Lehrerinnen 
und Lehrern, den Schülerinnen und Schülern und 
ihren Eltern, den Schulaufsichtsbehörden und 
dem Institut für Qualitätsentwicklung sowie dem 
Schulträger für den ordnungsgemäßen Ablauf 
der Unterrichts- und Erziehungsarbeit sowie des 
Schullebens zu sorgen und auf deren Weiterent-
wicklung hinzuwirken. Die Schulleiterin oder der 
Schulleiter ist insbesondere verpflichtet, 

1. für die Entwicklung, Fortschreibung und Um-
setzung des Schulprogramms sowie für die 
interne Evaluation zu sorgen, 
 

2. nach den Grundsätzen der Gesamtkonferenz 
die Stunden-, Aufsichts- und Vertretungsplä-
ne aufzustellen sowie die Verteilung der 
Klassen und Lerngruppen vorzunehmen, 
 

3. sich über das Unterrichtsgeschehen zu in-
formieren, die Lehrerinnen und Lehrer zu be-
raten und, sofern erforderlich, auf einen den 
Rechts- und Verwaltungsvorschriften ent-
sprechenden Unterricht hinzuwirken, 
 

4. für die Zusammenarbeit der Lehrerinnen und 
Lehrer insbesondere zur Gewährleistung des 
fächerverbindenden und fachübergreifenden 
Lernens sowie der pädagogischen Ziele des 
Schulprogramms zu sorgen, 
 

5. die Ausbildung der Lehrerinnen und Lehrer 
zu fördern, auf ihre Fortbildung hinzuwirken 
und sie erforderlichenfalls zur Wahrnehmung 
der für die Entwicklung der Qualität und Or-
ganisation der Schule notwendigen Fortbil-
dungsmaßnahmen zu verpflichten, 
 

6. die Arbeit der Schüler- und Studierendenver-
tretung sowie der Elternvertretung zu unter-
stützen, 
 

7. die Öffnung der Schule zum Umfeld zu för-
dern und 
 

8. mit anderen Bildungseinrichtungen, den für 
die Berufsausbildung Verantwortlichen, der 
Arbeitsverwaltung, sonstigen Beratungsstel-
len, den Behörden und Einrichtungen der 
Kinder- und Jugendhilfe, den Sozialhilfeträ-
gern sowie den Behörden für Umweltschutz, 
Frauen und multikulturelle Angelegenheiten 
zusammenzuarbeiten. 

 

(2) Aufgabe der Schulleiterin und des Schulleiters 
ist es, im Zusammenwirken mit den Lehrerinnen 
und Lehrern, den Schülerinnen und Schülern und 
ihren Eltern, den Schulaufsichtsbehörden und 
dem Institut für Qualitätsentwicklung sowie dem 
Schulträger für den ordnungsgemäßen Ablauf der 
Unterrichts- und Erziehungsarbeit sowie des 
Schullebens zu sorgen und auf deren Weiterent-
wicklung hinzuwirken. Die Schulleiterin oder der 
Schulleiter ist insbesondere verpflichtet, 

1. für die Entwicklung, Fortschreibung und Um-
setzung des Schulprogramms sowie für die in-
terne Evaluation zu sorgen, 
 

2. nach den Grundsätzen der Gesamtkonferenz 
die Stunden-, Aufsichts- und Vertretungspläne 
aufzustellen sowie die Verteilung der Klassen 
und Lerngruppen vorzunehmen, 
 

3. sich über das Unterrichtsgeschehen, insbe-
sondere durch Unterrichtsbesuche zu in-
formieren, die Lehrerinnen und Lehrer zu be-
raten und, sofern erforderlich, auf einen den 
Rechts- und Verwaltungsvorschriften entspre-
chenden Unterricht hinzuwirken, 
 

4. für die Zusammenarbeit der Lehrerinnen und 
Lehrer insbesondere zur Gewährleistung des 
fächerverbindenden und fachübergreifenden 
Lernens sowie der pädagogischen Ziele des 
Schulprogramms zu sorgen, 
 

5. im Rahmen der Personalverantwortung die 
Ausbildung der Lehrerinnen und Lehrer zu 
fördern, auf ihre Fortbildung hinzuwirken 
und sie erforderlichenfalls zur Wahrneh-
mung der für die Entwicklung der Qualität 
und Organisation der Schule notwendigen 
Fortbildungsmaßnahmen zu verpflichten 
sowie Maßnahmen zur Personalfindung 
und Personalentwicklung zu ergreifen, die 
der Qualifizierung von Nachwuchskräften 
im Schulbereich und in der Bildungsver-
waltung dienen,  
 

6. die Arbeit der Schüler- und Studierendenver-
tretung sowie der Elternvertretung zu unter-
stützen, 
 

7. die Öffnung der Schule zum Umfeld zu för-
dern und 
 

8. mit anderen Bildungseinrichtungen, den für 
die Berufsausbildung Verantwortlichen, der 
Arbeitsverwaltung, sonstigen Beratungsstel-
len, den Behörden und Einrichtungen der Kin-
der- und Jugendhilfe, den Sozialhilfeträgern 
sowie den Behörden für Umweltschutz, Frau-
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en und multikulturelle Angelegenheiten zu-
sammenzuarbeiten. 

 
(3) Die Schulleiterin oder der Schulleiter ist für 
den ordnungsgemäßen Verwaltungsablauf in der 
Schule verantwortlich. Ihr oder ihm obliegen ins-
besondere die 

1. Aufnahme und Entlassung der Schülerinnen 
und Schüler, 
 

2. Sorge für die Erfüllung der Schulpflicht, 
 

3. Sorge für die Aufrechterhaltung der Ordnung 
in der Schule, 
 

4. Vertretung der Schule gegenüber der Öffent-
lichkeit; wenn dabei Angelegenheiten des 
Schulträgers berührt werden, im Einverneh-
men mit diesem, 
 

5. Aufstellung eines jährlichen Haushaltsplanes 
über die der Schule zur Verfügung gestellten 
finanziellen Mittel und deren effiziente Ver-
wendung, 
 
 

6. rechtsgeschäftliche Vertretung des Landes 
und des Schulträgers nach Maßgabe der 
vom jeweiligen Rechtsträger eingeräumten 
Vertretungsbefugnis. 

 

 

(4) Die Schulleiterin oder der Schulleiter ist im 
Rahmen der Verwaltungsaufgaben und der dazu 
ergangenen Anordnungen der Schulaufsichtsbe-
hörden und des Schulträgers sowie zur Ausfüh-
rung von Konferenzbeschlüssen gegenüber den 
Lehrkräften und sozialpädagogischen Mitarbeite-
rinnen und Mitarbeitern weisungsbefugt. Die 
Schulleiterin oder der Schulleiter kann den Unter-
richt der Lehrkräfte jederzeit besuchen. In die 
Unterrichts- und Erziehungsarbeit darf nur bei 
einem Verstoß gegen Rechts- und Verwaltungs-
vorschriften, die durch § 93 Abs. 3 Nr. 3 vorgege-
benen Grundsätze und Maßstäbe, verbindliche 
pädagogische Grundsätze des Schulprogramms 
und Konferenzbeschlüsse eingegriffen und die 
Weisung erteilt werden, diese Vorgaben zu be-
achten. 
 

(4) Die Schulleiterin oder der Schulleiter ist als 
Vorgesetzte oder Vorgesetzter im Rahmen der 
Verwaltungsaufgaben und der dazu ergangenen 
Anordnungen der Schulaufsichtsbehörden und 
des Schulträgers sowie zur Ausführung von Kon-
ferenzbeschlüssen gegenüber den Lehrkräften 
und sozialpädagogischen Mitarbeiterinnen und 
Mitarbeitern weisungsbefugt. Die Schulleiterin 
oder der Schulleiter kann den Unterricht der Lehr-
kräfte jederzeit besuchen. In die Unterrichts- und 
Erziehungsarbeit darf nur bei einem Verstoß ge-
gen Rechts- und Verwaltungsvorschriften, die 
durch § 93 Abs. 3 Nr. 3 vorgegebenen Grundsätze 
und Maßstäbe, verbindliche pädagogische Grund-
sätze des Schulprogramms und Konferenzbe-
schlüsse eingegriffen und die Weisung erteilt wer-
den, diese Vorgaben zu beachten. 

 
§ 89 

Auswahl der Schulleiterin oder des Schulleiters 
 

 

(1) Für jede Schule wird eine Schulleiterin oder 
ein Schulleiter bestellt. Die Stelle wird in der Re-
gel unter Fristsetzung ausgeschrieben, sobald 
erkennbar ist, dass sie frei werden wird. 
 

 

(2) Die zuständige Schulaufsichtsbehörde gibt 
dem Schulträger Gelegenheit, zu den Bewerbe-
rinnen und Bewerbern Stellung zu nehmen. Sie 

 



- 78 - 

kann dafür eine angemessene Frist setzen. 
 
(3) Die Schulleiterin oder der Schulleiter wird 
zunächst vorläufig nach Anhörung des Schulträ-
gers beauftragt. Die endgültige Beauftragung 
erfolgt nach Anhörung der Schulkonferenz im 
Benehmen mit dem Schulträger. Kommt eine 
Verständigung innerhalb von drei Monaten nach 
Mitteilung der Absicht, die Beauftragung endgül-
tig vorzunehmen, nicht zustande, entscheidet die 
zuständige Schulaufsichtsbehörde. 
 

 

§ 90 
Schulleitung und Schulträger 

 

 

(1) Die Schulleiterin oder der Schulleiter verwaltet 
die Schulanlagen im Auftrag des Schulträgers. 
Sie oder er ist gegenüber dem der Schule zuge-
wiesenen Verwaltungs- und Hauspersonal und 
den sonstigen Beschäftigten des Schulträgers in 
schulischen Angelegenheiten weisungsbefugt. 
Die Schulleiterin oder der Schulleiter bewirtschaf-
tet die der Schule vom Schulträger zugewiese-
nen Haushaltsmittel und übt auf dem Grundstück 
der Schule das Hausrecht aus. 
 

(1) Die Schulleiterin oder der Schulleiter verwaltet 
die Schulanlagen im Auftrag des Schulträgers. Sie 
oder er ist als Vorgesetzte oder Vorgesetzter 
gegenüber dem der Schule zugewiesenen Ver-
waltungs- und Hauspersonal und den sonstigen 
Beschäftigten des Schulträgers in schulischen 
Angelegenheiten weisungsbefugt. Die Schulleite-
rin oder der Schulleiter bewirtschaftet die der 
Schule vom Schulträger zugewiesenen Haus-
haltsmittel und übt auf dem Grundstück der Schu-
le das Hausrecht aus. 

 
(2) Über eine außerschulische Nutzung der 
Schulanlagen entscheidet der Schulträger im 
Benehmen mit der Schulleiterin oder dem Schul-
leiter. 
 

 

§ 91 
Ermächtigung 

 

 

(1) Durch Dienstordnung sind die Aufgaben der 
Schulleiterinnen und Schulleiter, Lehrerinnen und 
Lehrer sowie der sozialpädagogischen Mitarbei-
terinnen und Mitarbeiter näher zu bestimmen. 
 

(1) Durch Rechtsverordnung sind die erforder-
lichen Regelungen zur Ausführung des Ersten 
Abschnitts des Siebten Teils zu treffen, insbe-
sondere ist zu regeln 
 
1. durch Dienstordnung die Aufgaben 

der Schulleiterinnen und Schulleiter, 
Lehrkräfte sowie der sozialpädagogi-
schen Mitarbeiterinnen und Mitarbei-
ter, 

 
2. die Aufsicht über Schülerinnen und 

Schüler, 
 
3.  die Arbeitszeit der Lehrkräfte unter 

Berücksichtigung der unterschiedli-
chen Anteile der unterrichtlichen und 
außerunterrichtlichen Tätigkeit. 

  
Soweit durch Rechtsverordnung nach Satz 1 
Nr. 3 ein Arbeitszeitkonto vorgesehen ist, auf 
dem ein bestimmter Teil der Arbeitszeit gutge-
schrieben und zu einem späteren Zeitpunkt 
durch Ermäßigung der Pflichtstundenzahl 
oder Freistellung vom Dienst unter Weiterge-
währung der Besoldung ausgeglichen wird, 
kann dort auch geregelt werden, dass im Falle 
der endgültigen Verhinderung des Zeitaus-
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gleichs auf Antrag eine besondere Aus-
gleichszahlung erfolgen kann. 
 

(2) Durch Rechtsverordnung wird die Arbeitszeit 
der Lehrkräfte unter Berücksichtigung der unter-
schiedlichen Anteile der unterrichtlichen und 
außerunterrichtlichen Tätigkeit festgelegt. 
 

(2) Durch Rechtsverordnung können den 
Schulleiterinnen und Schulleitern Zuständig-
keiten in beamtenrechtlichen Personalangele-
genheiten übertragen werden. In der Rechts-
verordnung ist vorzusehen, dass es dem Kul-
tusministerium oder Staatlichen Schulämtern 
vorbehalten bleibt, die Befugnisse im Einzel-
fall an sich zu ziehen. 

 

Zweiter Abschnitt 
Schulaufsicht 

 

 

§ 92 
Staatliche Schulaufsicht 

 

 

(1) Das gesamte Schulwesen steht nach Art. 7 
Abs. 1 des Grundgesetzes und Art. 56 Abs. 1 
Satz 2 der Verfassung des Landes Hessen in der 
Verantwortung des Staates. Seine Aufgabe ist es 
insbesondere, die Schulen bei der Erfüllung ihres 
Bildungs- und Erziehungsauftrags, der Übernah-
me neuer Erkenntnisse der Fach- und Erzie-
hungswissenschaften, der Vorbereitung auf neue 
pädagogische Problemstellungen, der Organisa-
tionsentwicklung und der Koordination schul-
übergreifender Zusammenarbeit zu beraten und 
zu unterstützen. Bei der Erfüllung dieser Aufga-
ben wirken die Schulaufsichtsbehörden (§ 94), 
das Amt für Lehrerbildung, die Studienseminare 
(§ 99) und das Institut für Qualitätsentwicklung (§ 
99 b) ihrer jeweiligen Aufgabenstellung entspre-
chend eng zusammen. 
 

 

(2) Die Schulaufsichtsbehörden haben die Auf-
gabe, die Qualität der schulischen Arbeit, insbe-
sondere die Erfüllung der Standards, und die 
Vergleichbarkeit der Abschlüsse auch durch Ver-
fahren der Evaluation (§ 98) und die Durchlässig-
keit der Bildungsgänge zu gewährleisten. Sie 
beraten und unterstützen die Schule bei der 
Wahrnehmung ihrer Aufgaben im Rahmen ihrer 
Selbstverwaltung, insbesondere bei der Entwick-
lung und Umsetzung des Schulprogramms (§ 
127b). Durch Aufsicht sorgen sie für die Beach-
tung der Rechts- und Verwaltungsvorschriften, 
insbesondere der in den §§ 2 und 3 niedergeleg-
ten Ziele und Grundsätze sowie der Lehrpläne. 
 

(2) Die Schulaufsichtsbehörden haben die Aufga-
be, die Qualität der schulischen Arbeit, insbeson-
dere die Erfüllung der Standards, und die Ver-
gleichbarkeit der Abschlüsse auch durch Verfah-
ren der Evaluation (§ 98) und die Durchlässigkeit 
der Bildungsgänge zu gewährleisten. Sie beraten 
und unterstützen die Schule bei der selbst-
ständigen Wahrnehmung ihrer Aufgaben und 
treffen mit ihr Zielvereinbarungen, in denen 
auch die jeweiligen Ergebnisse der Schulin-
spektion (§ 98 Abs. 2) berücksichtigt werden. 
Die Schulen legen auf der Basis der Zielver-
einbarungen Rechenschaft gegenüber der 
zuständigen Schulaufsichtsbehörde ab. 
 

(3) Die Aufsicht umfasst insbesondere 

1. die Fachaufsicht über die öffentlichen Schu-
len, 
 

2. die Dienstaufsicht über die Lehrerinnen und 
Lehrer an öffentlichen Schulen sowie die so-
zialpädagogischen Mitarbeiterinnen und Mit-
arbeiter in öffentlichen Schulen und in den in 
Nr. 4 genannten Schülerheimen, 
 

3. die Rechtsaufsicht über die Verwaltung und 

(3) Die von den Schulaufsichtsbehörden wahr-
zunehmende Aufsicht umfasst insbesondere 

1. die Fachaufsicht über die öffentlichen Schulen, 
 

2. die Dienstaufsicht über die Lehrerinnen und 
Lehrer an öffentlichen Schulen sowie die sozi-
alpädagogischen Mitarbeiterinnen und Mitar-
beiter in öffentlichen Schulen und in den in Nr. 
4 genannten Schülerheimen, 
 

3. die Rechtsaufsicht über die Verwaltung und 
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Unterhaltung der öffentlichen Schulen durch 
die Schulträger, 
 

4. die Aufsicht über die mit öffentlichen Gymna-
sien, Realschulen und Gesamtschulen ver-
bundenen Schülerheime. 

 

Unterhaltung der öffentlichen Schulen durch 
die Schulträger, 
 

4. die Aufsicht über die mit öffentlichen Gymna-
sien, Realschulen und Gesamtschulen verbun-
denen Schülerheime. 

 
 (4) Die Schulaufsichtsbehörden arbeiten bei 

der Aufsicht über die mit öffentlichen Schulen 
verbundenen Schülerheime und die Internate 
in öffentlicher und freier Trägerschaft eng mit 
den zuständigen Heimaufsichtsbehörden zu-
sammen. 

 
§ 93 

Fachaufsicht 
 

 

(1) Die Fachaufsicht umfasst die Befugnis, schu-
lische Entscheidungen und Maßnahmen aufzu-
heben, zur erneuten Entscheidung oder Be-
schlussfassung zurückzuverweisen und danach 
erforderlichenfalls selbst zu entscheiden, wenn 
diese gegen Rechts- und Verwaltungsvorschrif-
ten, das Schulprogramm oder Anordnungen der 
Schulaufsichtsbehörde verstoßen oder aus pä-
dagogischen Gründen erhebliche Bedenken ge-
gen sie bestehen. Fehlende Entscheidungen 
kann die Schulaufsichtsbehörde anfordern und 
erforderlichenfalls selbst entscheiden. Sie tritt in 
das Recht und die Pflicht ein, Konferenzbe-
schlüsse zu beanstanden, wenn die Schulleiterin 
oder der Schulleiter den Aufgaben nach § 87 
Abs. 4 nicht nachkommt. 
 

 

(2) Die Schulaufsichtsbehörde kann sich jederzeit 
über die Angelegenheiten der Schulen informie-
ren und dazu Unterrichtsbesuche durchführen. 
Eine Vertreterin oder ein Vertreter kann an der 
Schulkonferenz und an den Konferenzen der 
Lehrkräfte teilnehmen und deren Einberufung 
verlangen. Eine Vertreterin oder ein Vertreter 
kann an den Sitzungen der Elternvertretungen 
und der Schülervertretungen teilnehmen. Die 
Schulaufsichtsbehörde kann in Erfüllung ihrer 
Aufgaben Anordnungen treffen und der Schullei-
tung, den Lehrkräften und den sozialpädagogi-
schen Mitarbeiterinnen und Mitarbeitern Weisun-
gen erteilen. Ihre Aufsichtsmaßnahmen sind so 
zu gestalten, dass die pädagogische Freiheit der 
Lehrerinnen und Lehrer (§ 86 Abs. 2 und 3) und 
die pädagogische Eigenverantwortung der Schu-
len (§ 127 b) gewahrt werden. Zur Sicherung der 
Ziele und Grundsätze der §§ 2 und 3 und zur 
Gewährleistung eines gleichwertigen Angebots 
kann die Schulaufsichtsbehörde fordern, dass die 
Schule die Beratung des Instituts für Qualitäts-
entwicklung in Anspruch nimmt. 
 

(2) Aufsichtsmaßnahmen sind so zu gestalten, 
dass die pädagogische Freiheit der Lehrerin-
nen und Lehrer (§ 86 Abs. 2 und 3) und die 
pädagogische Eigenverantwortung der Schu-
len (§ 127) gewahrt und gefördert werden. Die 
Schulaufsichtsbehörde kann sich jederzeit 
über die Angelegenheiten der Schulen infor-
mieren. 
 

(3) Pädagogische Bewertungen sowie unterricht-
liche und erzieherische Entscheidungen und 
Maßnahmen kann sie nur aufheben, zu erneuter 
Entscheidung zurückverweisen und über sie 
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dann erforderlichenfalls selbst entscheiden, wenn 

1. wesentliche Verfahrens- und Rechtsvor-
schriften verletzt wurden, 
 

2. von unrichtigen Voraussetzungen oder sach-
fremden Erwägungen ausgegangen wurde, 
 

3. gegen allgemein anerkannte pädagogische 
Grundsätze oder Bewertungsmaßstäbe oder 
gegen den Grundsatz der Gleichbehandlung 
der Schülerinnen und Schüler verstoßen 
wurde. 

 
§ 94 

Organisation der Schulaufsicht 
 

 

(1) Untere Schulaufsichtsbehörde ist das Staatli-
che Schulamt. Die Rechtsaufsicht über die Schul-
träger üben die jeweils zuständigen Kommunal-
aufsichtsbehörden aus. Oberste Schulaufsichts-
behörde ist das Kultusministerium, soweit nicht 
das Ministerium für Wissenschaft und Kunst zu-
ständig ist. 
 

 

(2) Die Schulaufsicht üben hauptamtlich tätige, 
fachlich vorgebildete Beamtinnen und Beamte 
aus. Dabei haben die schulfachlichen und die 
verwaltungsfachlichen Beamtinnen und Beamten 
zusammenzuarbeiten. 
 

(2) Die Schulaufsicht üben hauptamtlich tätige, 
fachlich qualifizierte Beamtinnen und Beamte 
aus.  
 

(3) Die Fachaufsicht wird hauptamtlich durch 
Beamtinnen und Beamte ausgeübt, die die Befä-
higung zum Lehramt an einer der von ihnen be-
aufsichtigten Schulformen besitzen; sie sollen 
sich in ihrem Lehramt bewährt haben und für den 
Aufsichtsdienst geeignet sein. 
 

 

(4) Das Staatliche Schulamt kann nach den 
Richtlinien des Kultusministeriums Fachberate-
rinnen und Fachberater bestellen, Zu Fachbera-
terinnen oder Fachberatern sind in der Regel 
hauptamtliche Lehrerinnen und Lehrer zu bestel-
len, die diese Aufgabe im Rahmen ihres Haupt-
amtes wahrnehmen; sie sind an die Weisungen 
der Schulaufsichtsbehörden gebunden. Zu den 
Aufgaben der Fachberaterinnen und Fachberater 
gehören insbesondere 

1. die Beratung und Unterstützung der schul-
fachlichen Schulaufsichtsbeamtinnen und -
beamten, 
 

2. die Beratung und Unterstützung der Lehre-
rinnen und Lehrer und der Schulen in schul-
fachlichen Angelegenheiten. 

 

(4) Das Kultusministerium und das Staatliche 
Schulamt können nach den Richtlinien des 
Kultusministeriums Fachberaterinnen und 
Fachberater bestellen. Zu Fachberaterinnen 
oder Fachberatern sind in der Regel hauptamt-
liche Lehrerinnen und Lehrer zu bestellen; sie 
sind an die Weisungen der Schulaufsichtsbe-
hörden gebunden. 

§ 95 
Untere Schulaufsichtsbehörden 

 

 

(1) Das Staatliche Schulamt übt in seinem Bezirk 
die Fach- und Dienstaufsicht über die Schulen 
aus, über die Musikakademien (Berufsfach- und 
Fachschulen für die musikalische Berufsausbil-

(1) Das Staatliche Schulamt übt in seinem Bezirk 
die Fach- und Dienstaufsicht über die Schulen 
aus, über die Musikakademien (Berufsfach- und 
Fachschulen für die musikalische Berufsausbil-
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dung) lediglich die Fachaufsicht. Es gestaltet die 
regionale Lehrerfort- und -weiterbildung. Durch 
Rechtsverordnung kann die Wahrnehmung über-
regionaler und zentraler Aufgaben einzelnen 
Staatlichen Schulämtern oder dem Regierungs-
präsidium übertragen werden. 
 

dung) lediglich die Fachaufsicht. Es hat die Per-
sonalverantwortung für die Schulleiterinnen 
und Schulleiter und gestaltet die regionale Leh-
rerfort- und -weiterbildung. Durch Rechtsverord-
nung kann die Wahrnehmung überregionaler und 
zentraler Aufgaben einzelnen Staatlichen Schul-
ämtern oder dem Regierungspräsidium übertra-
gen werden. In der pädagogischen Ausbildung 
an den Ausbildungsschulen im Dienstbezirk 
des Staatlichen Schulamtes arbeiten diese mit 
den zuständigen Studienseminaren zusam-
men. 
 

(2) Dienstbezirke der Staatlichen Schulämter sind 
jeweils die Gebiete  

1. des Landkreises und der Stadt Kassel, 
 

2. des Schwalm-Eder-Kreises und des Land-
kreises Waldeck-Frankenberg, 
 

3. des Landkreises Hersfeld-Rotenburg und des 
Werra-Meißner-Kreises, 
 

4. des Landkreises Fulda, 
 

5. des Landkreises Marburg-Biedenkopf, 
 

6. des Lahn-Dill-Kreises und des Landkreises 
Limburg-Weilburg, 
 

7. des Landkreises Gießen und des Vogels-
bergkreises, 
 

8. des Hochtaunuskreises und des Wetterau-
kreises, 
 

9. des Rheingau-Taunus-Kreises und der Lan-
deshauptstadt Wiesbaden, 
 

10. des Landkreises Groß-Gerau und des Main-
Taunus-Kreises, 
 

11. der Stadt Frankfurt am Main, 
 

12. des Landkreises und der Stadt Offenbach, 
 

13. des Main-Kinzig-Kreises, 
 

14. des Landkreises Darmstadt-Dieburg und der 
Stadt Darmstadt, 
 

15. des Landkreises Bergstraße und des Oden-
waldkreises. 

 

 

(3) Dem Staatlichen Schulamt gehören Schul-
psychologinnen und Schulpsychologen an. Ihre 
Tätigkeit umfasst insbesondere die präventive 
und systembezogene Beratung und die psycho-
logische Beratung von Schulen, Lehrerinnen und 
Lehrern, Eltern und Schülerinnen und Schülern. 
 

 

 (4) Die Direktorin oder der Direktor des Lan-
desbetriebs Landwirtschaft Hessen übt die 
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Fach- und Dienstaufsicht über die landwirt-
schaftlichen Fachschulen sowie die zweijähri-
ge höhere Berufsfachschule für landwirt-
schaftlich-technische Assistentinnen und As-
sistenten aus. 
 

(4) Zur Beratung allgemeiner schulischer Angele-
genheiten werden bei den Staatlichen Schuläm-
tern Schulamtskonferenzen durchgeführt. 
 

aufgehoben  

(5) An Beratungen, die die pädagogische Ausbil-
dung an den Ausbildungsschulen im Dienstbezirk 
des Staatlichen Schulamtes betreffen, nehmen 
die Leiterinnen und Leiter der zuständigen Stu-
dienseminare teil. Im Übrigen sind sie berechtigt, 
an Schulamtskonferenzen teilzunehmen und die 
Behandlung von Fragen zu verlangen, die für die 
pädagogische Ausbildung an den Ausbildungs-
schulen im Dienstbezirk des Staatlichen Schul-
amtes von Bedeutung sind. 
 

aufgehoben 

(6) Die Direktorin oder der Direktor des Landes-
betriebs Landwirtschaft Hessen übt die Fach- 
und Dienstaufsicht über die landwirtschaftlichen 
Fachschulen aus. 
 

(Jetzt Abs. 4 mit Änderungen) 

§ 96 
Oberste Schulaufsichtsbehörden 

 

 

(1) Das Kultusministerium übt unmittelbar die 
Fach- und Dienstaufsicht über die Staatlichen 
Schulämter und mittelbar die Fach- und Dienst-
aufsicht über die Schulen aus. 
 

 

(2) Das Ministerium für Wissenschaft und Kunst 
übt mittelbar die Fachaufsicht über die Musik-
akademien (Berufsfach- und Fachschulen für die 
musikalische Berufsausbildung) aus. 
 

 

§ 97 
Rechtsaufsicht 

 

 

Kommt ein Schulträger nach Auffassung des 
Staatlichen Schulamtes einer ihm nach diesem 
Gesetz obliegenden Verpflichtung nicht nach, 
unterrichtet es die zuständige Kommunalauf-
sichtsbehörde. Diese entscheidet im Benehmen 
mit der Schulaufsichtsbehörde, ob und welche 
Aufsichtsmaßnahmen ergriffen werden. 
 

 

§ 98 
Evaluation 

 

 

(1) Bei der Konzeption, Durchführung und Aus-
wertung der internen Evaluation (§ 127b Abs. 3) 
kann sich die Schule Dritter bedienen. 
 

(1) Bei der Konzeption, Durchführung und Aus-
wertung der internen Evaluation (§ 127b Abs. 2) 
kann sich die Schule Dritter bedienen. 
 

(2) Die Schulen sind verpflichtet, an den durch 
die Schulaufsichtsbehörden veranlassten Verfah-
ren zur externen Evaluation der einzelnen Schule 
und der Schulen im Vergleich zueinander, ge-
messen an den Standards der Bildungsgänge, 
für Zwecke der Qualitätsentwicklung ihres Unter-
richts und ihrer Organisationsentwicklung, insbe-

(2) Die Schulen sind verpflichtet, an den durch die 
Schulaufsichtsbehörden veranlassten Schulin-
spektionen und Verfahren zur externen Evaluati-
on der einzelnen Schule und der Schulen im Ver-
gleich zueinander, gemessen an den Bildungs-
standards, für Zwecke der Qualitätsentwicklung 
ihres Unterrichts und ihrer Organisationsentwick-
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sondere an landesinternen, länderübergreifenden 
und internationalen Vergleichsuntersuchungen, 
mitzuwirken. Die anonymisierten Ergebnisse der 
Evaluation dürfen veröffentlicht werden. Werden 
Dritte mit der externen Evaluation beauftragt, 
müssen die Verfahren eine Beteiligung der 
Schulaufsichtsbehörden in der Wahrnehmung 
der Fachaufsicht (§ 92 Abs. 2 und § 93) gewähr-
leisten. 
 

lung, insbesondere an landesinternen, län-
derübergreifenden und internationalen Ver-
gleichsuntersuchungen, mitzuwirken. Die anony-
misierten Ergebnisse der Evaluation dürfen veröf-
fentlicht werden. Werden Dritte mit der externen 
Evaluation beauftragt, müssen die Verfahren eine 
Beteiligung der Schulaufsichtsbehörden in der 
Wahrnehmung der Fachaufsicht (§ 92 Abs. 2 und 
§ 93) gewährleisten. 
 

Dritter Abschnitt 
Weiterentwicklung des Schulwesens 

 

 

§ 99 
Träger der Weiterentwicklung 

 

 

Die inhaltliche und organisatorische Weiterent-
wicklung des Schulwesens ist Planungs- und 
Gestaltungsaufgabe des Kultusministeriums. Die 
Staatlichen Schulämter, das Institut für Qualitäts-
entwicklung, das Amt für Lehrerbildung und die 
Studienseminare fördern die Schulentwicklung in 
enger Zusammenarbeit. Die Schulen wirken ins-
besondere durch Aufgreifen pädagogischer Ent-
wicklungen innerhalb ihrer selbstständigen Ges-
taltungsmöglichkeiten von Unterricht, Erziehung 
und Schulleben oder durch Schulversuche an der 
Weiterentwicklung des Schulwesens mit. Der 
Landesschulbeirat berät das Kultusministerium 
bei wichtigen Maßnahmen. Die Rechte und 
Pflichten der Schulträger bleiben unberührt. 
 

 

§ 99a 
Landesschulbeirat 

 

 

(1) Der Landesschulbeirat besteht aus fünfund-
zwanzig Mitgliedern, und zwar 

einer Vertreterin oder einem Vertreter der evan-
gelischen Kirche, 

einer Vertreterin oder einem Vertreter der katho-
lischen Kirche, 

fünf Vertreterinnen oder Vertretern des Landesel-
ternbeirats, 

zwei Vertreterinnen oder Vertretern des Haupt-
personalrates der Lehrerinnen und Lehrer, 

zwei Vertreterinnen oder Vertretern des Landes-
schülerrats, 

einer Vertreterin oder einem Vertreter der Lan-
desstudierendenräte, 

vier Vertreterinnen oder Vertretern des Lan-
desausschusses für Berufsbildung, davon jeweils 
zwei Beauftragte der Arbeitgeber und der Arbeit-
nehmer, 

je einer Vertreterin oder einem Vertreter des 
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Deutschen Gewerkschaftsbundes und des Deut-
schen Beamtenbundes, die Lehrerin oder Lehrer 
sein sollen, 

drei Vertreterinnen oder Vertretern der Hoch-
schulen, 

je einer Vertreterin oder einem Vertreter des 
Hessischen Städtetages und des Hessischen 
Landkreistages, 

einer Vertreterin oder einem Vertreter der Ar-
beitsgemeinschaft der hessischen Ausländerbei-
räte, 

einer Vertreterin oder einem Vertreter des Lan-
desjugendhilfeausschusses. 
 
(2) Die Mitglieder des Landesschulbeirates wer-
den vom Kultusministerium auf Vorschlag des 
jeweiligen Dienstherrn oder des jeweiligen Gre-
miums für die Dauer von drei Jahren berufen. 
 

 

(3) Je ein Mitglied der Fraktionen im Hessischen 
Landtag kann an den Sitzungen des Landes-
schulbeirats als Gast teilnehmen. An den Sitzun-
gen des Landesschulbeirats kann je eine Vertre-
terin oder ein Vertreter der Staatskanzlei sowie 
jeweils des für die Finanzen, für das Kommunal-
wesen, für die Landesentwicklung, für Frauenfra-
gen, für die Kinder- und Jugendhilfe, für die Be-
rufsbildung und für die Hochschulen zuständigen 
Ministeriums mit beratender Stimme teilnehmen. 
 

 

(4) Der Landesschulbeirat tritt mindestens einmal 
jährlich zusammen. Er wird vom Kultusministeri-
um einberufen. Die Kultusministerin oder der 
Kultusminister oder eine Beauftragte oder ein 
Beauftragter nimmt an den Sitzungen des Lan-
desschulbeirats teil und leitet sie. 
 

 

(5) Die Mitglieder des Landesschulbeirats sind 
ehrenamtlich tätig. Sie erhalten Ersatz der Fahr-
kosten, ein Sitzungsgeld für jeden Sitzungstag 
und ein Übernachtungsgeld, sofern eine Über-
nachtung außerhalb des Wohnortes erforderlich 
ist. 
 

 

§ 99b 
Institut für Qualitätsentwicklung 

 

 

(1) Das Institut für Qualitätsentwicklung unter-
stützt die Qualitätsentwicklung der Schulen und 
berät das Kultusministerium bei Maßnahmen der 
Weiterentwicklung des Schulwesens durch fol-
gende Leistungen: 

1. Planung, Durchführung und Auswertung 
landesweiter Vorhaben der Schulentwick-
lung, 
 

2. Unterstützung des Kultusministeriums bei der 
Festlegung und Sicherung von Qualitäts-

(1) Das Institut für Qualitätsentwicklung unter-
stützt die Qualitätsentwicklung der Schulen und 
berät das Kultusministerium bei Maßnahmen der 
Weiterentwicklung des Schulwesens durch fol-
gende Leistungen: 

1. Planung, Durchführung und Auswertung 
landesweiter Vorhaben der Schulentwick-
lung, 
 

2. Unterstützung des Kultusministeriums bei 
der Festlegung und Sicherung von Quali-
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standards für Schulen, Gewinnung und Aus-
wertung von Befunden der Schul- und Unter-
richtsforschung, Berichterstattung zu Ent-
wicklungsständen im Schulwesen, Konzepti-
on von Instrumenten und Verfahren der Qua-
litätssicherung, 
 

3. Akkreditierung von Fortbildungs- und Qualifi-
zierungsangeboten zum Erhalt und zur Er-
weiterung der berufsbezogenen Qualifikatio-
nen.  

 

tätsstandards für Schulen, Gewinnung 
und Auswertung von Befunden der Schul- 
und Unterrichtsforschung, Berichterstat-
tung zu Entwicklungsständen im Schul-
wesen, Konzeption von Instrumenten und 
Verfahren der Qualitätssicherung. 
 

 

(2) Das Institut für Qualitätsentwicklung unter-
steht unmittelbar der Fach- und Dienstaufsicht 
des Kultusministeriums. 
 

 

§ 99c 
Ermächtigung 

 

 

Organisation und Aufgabengliederung des Insti-
tuts für Qualitätsentwicklung und des Amtes für 
Lehrerbildung werden jeweils durch Rechtsver-
ordnung näher ausgestaltet. Darin sind insbe-
sondere zu regeln: 

1. die Festlegung der Standorte, 
 

2. die Formen der Kooperationsvereinbarun-
gen, 
 

3. die Grundsätze der Arbeitsorganisation und 
Entscheidungsverfahren. 

 

 

ACHTER TEIL 
Eltern 

Erster Abschnitt 
Allgemeine Bestimmungen 

 

 

§ 100 
Eltern 

 

 

(1) Die Rechte und Pflichten der Eltern nach 
diesem Gesetz nehmen wahr: 

1. die nach bürgerlichem Recht für die Person 
des Kindes Sorgeberechtigten, 
 

2. die Betreuerin oder der Betreuer einer voll-
jährigen Schülerin oder eines volljährigen 
Schülers für den schulischen Aufgabenkreis, 
 

3. anstelle der oder neben den Personensorge-
berechtigten diejenigen, denen die Erziehung 
des Kindes mit Einverständnis der Perso-
nensorgeberechtigten anvertraut oder mit 
anvertraut ist; das Einverständnis ist der 
Schule schriftlich nachzuweisen. 

 

 

(2) Zur gemeinsamen Ausgestaltung ihres jewei-
ligen Erziehungsauftrags können Schulen und 
Eltern Erziehungsvereinbarungen treffen. 
 

 

§ 101 
Mitbestimmungsrecht der Eltern 
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Um Schule, Elternhaus und Berufsausbildungs-
stätten bei der Erziehung und Bildung der Kinder 
und Jugendlichen zu unterstützen und das Mit-
bestimmungsrecht der Eltern nach Art. 56 Abs. 6 
der Verfassung des Landes Hessen zu gewähr-
leisten, werden für die öffentlichen Schulen nach 
Maßgabe des achten Teils dieses Gesetzes El-
ternbeiräte gebildet. 
 

 

§ 102 
Wahlen und Abstimmungen 

 

 

(1) Wahlberechtigt und wählbar zu den Elternver-
tretungen sind die Eltern. Nicht wählbar ist je-
doch, wer infolge Richterspruchs die Fähigkeit, 
öffentliche Ämter zu bekleiden, nicht besitzt. Leh-
rerinnen und Lehrer, einschließlich der im Vorbe-
reitungsdienst sowie der nebenamtlich oder ne-
benberuflich Tätigen, sowie sozialpädagogische 
Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter sind in den 
Schulen, in denen sie tätig sind, nicht wählbar. 
 

 

(2) Die Wahlen sind geheim. Die Namen und 
Anschriften der Wahlberechtigten nach § 114 
Abs. 1 und § 116 Abs. 2 sowie der Delegierten 
nach § 116 Abs. 1 dürfen bekannt gegeben wer-
den. 
 

 

(3) Die Amtszeit der Mitglieder der Elternvertre-
tungen beginnt mit ihrer Wahl. Als Mitglied schei-
det aus, wer die Wählbarkeit für das jeweilige 
Amt verliert oder von seinem Amt zurücktritt. 
Mitglieder, deren Amtszeit abgelaufen ist, führen 
ihr Amt bis zur Neuwahl auch dann weiter, wenn 
sie nicht mehr wählbar sind. Mitglieder, deren 
Kind nach Ablauf des ersten Jahres ihrer Amts-
zeit volljährig wird, führen ihr Amt bis zum Ende 
der Amtszeit fort. 
 

 

(4) Abstimmungen sind offen, auf Verlangen 
eines Fünftels der anwesenden Stimmberechtig-
ten jedoch geheim. Beschlüsse der Elternvertre-
tungen werden mit der Mehrheit der abgegebe-
nen Stimmen gefasst, soweit dieses Gesetz 
nichts anderes vorschreibt. Bei Stimmengleich-
heit ist ein Antrag abgelehnt. Stimmenthaltungen 
und ungültige Stimmen zählen zur Berechnung 
der Mehrheit nicht mit. Die Eltern einer Schülerin 
oder eines Schülers haben zusammen nur eine 
Stimme. 
 

 

(5) Die Schulelternbeiräte, die Kreis- oder Stadt-
elternbeiräte sowie der Landeselternbeirat sind 
beschlussfähig, wenn mindestens die Hälfte der 
Mitglieder anwesend ist. Sie sind ohne Rücksicht 
auf die Zahl der anwesenden Mitglieder be-
schlussfähig, wenn sie wegen Beschlussunfähig-
keit erneut zur Beratung desselben Gegenstan-
des einberufen werden müssen; hierauf ist bei 
der Ladung hinzuweisen. 
 

 

§ 103 
Verschwiegenheitspflicht und Datenschutz 

 



- 88 - 

 
(1) Über Angelegenheiten, die ihrer Bedeutung 
nach einer vertraulichen Behandlung bedürfen, 
haben die Elternvertreterinnen und -vertreter 
auch nach Beendigung ihrer Amtszeit Ver-
schwiegenheit zu wahren. 
 

 

(2) Verstößt eine Elternvertreterin oder ein El-
ternvertreter hiergegen vorsätzlich oder fahrläs-
sig, so kann der Elternbeirat den Ausschluss 
dieses Mitglieds aus der Elternvertretung mit 
einer Mehrheit von zwei Dritteln der Mitglieder 
beschließen. 
 

 

(3) Die Elternvertreterinnen und -vertreter haben 
den Hessischen Datenschutzbeauftragten bei der 
Erfüllung seiner Aufgaben zu unterstützen. Sie 
haben insbesondere Auskunft zu geben und 
Einsicht in Unterlagen zu gewähren, die in einem 
Zusammenhang mit der Verarbeitung personen-
bezogener Daten stehen. 
 

 

§ 104 
Kosten 

 

 

(1) Die Elternvertreterinnen und -vertreter sind 
ehrenamtlich tätig. Den Mitgliedern der Kreisel-
ternbeiräte und der Elternvertretungen an Kreis-
berufsschulen werden die Fahrkosten ersetzt. 
Die Mitglieder des Landeselternbeirates und der 
vom Landeselternbeirat nach § 117 gebildeten 
Ausschüsse erhalten Ersatz der Fahrkosten, ein 
Sitzungsgeld für jeden Sitzungstag und, sofern 
Übernachtung außerhalb des Wohnortes erfor-
derlich ist, ein Übernachtungsgeld. 
 

 

(2) Den Elternvertretungen sind für ihre Veran-
staltungen Schulräume kostenlos zur Verfügung 
zu stellen. 
 

 

§ 105 
Ausgestaltung der Rechte der Elternvertretung 

 

 

Die nähere Ausgestaltung des achten Teils die-
ses Gesetzes, insbesondere der Wahlen zu den 
Elternvertretungen aller Stufen, erfolgt durch 
Rechtsverordnung. 
 

 

Zweiter Abschnitt 
Klassen- und Schulelternbeiräte 

 

 

§ 106 
Klassenelternbeiräte 

 

 

(1) Die Eltern der Schülerinnen und Schüler einer 
Klasse bilden die Klassenelternschaft. Sie wählt 
aus ihrer Mitte für die Dauer von zwei Jahren ein 
Elternteil als Klassenelternbeirat und ein Eltern-
teil als Stellvertreterin oder Stellvertreter. In 
Schulformen von einjähriger Dauer beträgt die 
Amtszeit ein Jahr. 
 

 

(2) Die Einrichtung von Klassenelternbeiräten 
entfällt, wenn keine Jahrgangsklassen bestehen. 
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In diesem Fall wählen die Eltern in den Jahr-
gangsstufen der Grundstufe (Primarstufe) und 
der Mittelstufe (Sekundarstufe I) für jeweils ange-
fangene 25 Schülerinnen und Schüler und in den 
Jahrgangsstufen der Oberstufe (Sekundarstufe 
II) für jeweils angefangene 20 Schülerinnen und 
Schüler je eine Jahrgangselternvertreterin oder 
einen Jahrgangselternvertreter sowie je eine 
Stellvertreterin oder einen Stellvertreter. Sofern 
nur eine Vertreterin oder ein Vertreter in einer 
Jahrgangsstufe gewählt wurde, nimmt diese oder 
dieser als Jahrgangselternbeirat die Aufgaben 
des Klassenelternbeirates wahr. Sind zwei 
Vertreterinnen oder Vertreter in einer Jahrgangs-
stufe gewählt worden, so ergibt sich aus der 
Rangfolge der Stimmenzahl, wer die Aufgaben 
des Klassenelternbeirates und wer die Aufgaben 
der Stellvertreterin oder des Stellvertreters wahr-
nimmt. Sofern die Zahl der Jahrgangseltern-
vertreterinnen oder -vertreter in einer Jahrgangs-
stufe mindestens drei beträgt, wählen sie aus 
ihrer Mitte diejenigen, die diese Aufgaben wahr-
nehmen; die Rechte aller Jahrgangselternvertre-
terinnen und -vertreter im Schulelternbeirat blei-
ben unberührt. § 107 gilt für die einzelnen Jahr-
gangsstufen entsprechend. 
 
(3) Die Einrichtung von Klassenelternbeiräten 
entfällt in Klassen, in denen zu Beginn des Schul-
jahres mehr als die Hälfte der Schülerinnen und 
Schüler volljährig ist. Die Eltern der minderjähri-
gen Schülerinnen und Schüler dieser Klassen 
wählen in jeder Jahrgangsstufe gemeinsam für 
jeweils angefangene 20 Schülerinnen und Schü-
ler eine Vertreterin oder einen Vertreter in den 
Schulelternbeirat. 
 

 

(4) Die Einrichtung von Klassenelternbeiräten 
entfällt bei Schulen, die vorwiegend von volljähri-
gen Schülerinnen und Schülern besucht werden. 
Sofern die Zahl der minderjährigen Schülerinnen 
und Schüler an einer solchen Schule zu Beginn 
des Schuljahres mindestens 25 beträgt, wählen 
deren Eltern für jeweils 25 Schülerinnen und 
Schüler eine Elternvertreterin oder einen Eltern-
vertreter in den Schulelternbeirat. 
 

 

§ 107 
Aufgaben der Klassenelternbeiräte 

 

 

(1) In der Klassenelternschaft sollen die wesentli-
chen Vorgänge aus dem Leben und der Arbeit 
der Klasse und der Schule erörtert werden. Die 
Klassenelternschaft kann Vorschläge für die Ta-
gesordnung der Sitzungen des Schulelternbeira-
tes machen. 
 

 

(2) Die Klassenelternschaft wird vom Klassenel-
ternbeirat nach Bedarf, mindestens jedoch ein-
mal in jedem Schulhalbjahr, einberufen; sie ist 
einzuberufen, wenn ein Fünftel der Eltern, die 
Schulleiterin oder der Schulleiter, die Klassenleh-
rerin oder der Klassenlehrer oder die oder der 
Vorsitzende des Schulelternbeirates es unter 

(2) Die Klassenelternschaft wird vom Klassenel-
ternbeirat nach Bedarf, mindestens jedoch einmal 
in jedem Schulhalbjahr, einberufen; sie ist einzu-
berufen, wenn ein Fünftel der Eltern, die Schullei-
terin oder der Schulleiter, die Klassenlehrerin oder 
der Klassenlehrer oder die oder der Vorsitzende 
des Schulelternbeirates es unter Angabe der zu 
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Angabe der zu beratenden Gegenstände ver-
langt. 
 

beratenden Gegenstände verlangt. Erfolgt keine 
Einladung durch den Klassenelternbeirat oder 
die Stellvertreterin oder den Stellvertreter, 
kann die Klassenlehrerin oder der Klassenleh-
rer diese oder diesen schriftlich auffordern, 
innerhalb einer Frist von vier Unterrichtswo-
chen einzuladen; nach Ablauf der Frist lädt die 
Klassenlehrerin oder der Klassenlehrer ein. 
 

(3) An den Versammlungen der Klasseneltern-
schaft nimmt die Klassenlehrerin oder der Klas-
senlehrer teil. Den übrigen Lehrerinnen und Leh-
rern der Klasse sowie der Schulleiterin oder dem 
Schulleiter steht die Teilnahme frei. Einmal jähr-
lich sollen sie an einer Sitzung der Klassenel-
ternschaft teilnehmen, auf Antrag eines Viertels 
der Klassenelternschaft sind sie zur Teilnahme 
verpflichtet. Der Klassenelternbeirat kann im 
Einvernehmen mit der Klassenelternschaft weite-
re Personen einladen; die Eltern volljähriger 
Schülerinnen und Schüler sollen eingeladen wer-
den, Die Klassenelternschaft kann aus besonde-
ren Gründen allein beraten. 
 

 

§ 108 
Schulelternbeiräte 

 

 

(1) Mitglieder des Schulelternbeirates sind die 
Klassenelternbeiräte und die nach § 106 Abs. 2 
bis 4 gewählten Elternvertreterinnen und -
vertreter. Er wählt aus seiner Mitte für die Dauer 
von zwei Jahren eine Vorsitzende oder einen 
Vorsitzenden, eine Stellvertreterin oder einen 
Stellvertreter und nach Bedarf weitere Vor-
standsmitglieder. 
 

 

(2) An den Sitzungen des Schulelternbeirates 
nehmen die Schulleiterin oder der Schulleiter und 
deren oder dessen Stellvertreterin oder Stellver-
treter teil. Weitere Lehrerinnen und Lehrer sowie 
Vertreterinnen oder Vertreter der Schulaufsichts-
behörde können teilnehmen. Bei geeigneten 
Beratungsgegenständen sollen Schülervertrete-
rinnen oder Schülervertreter zugezogen werden. 
Die Vorsitzende oder der Vorsitzende kann im 
Einvernehmen mit dem Schulelternbeirat weitere 
Personen einladen. Der Schulelternbeirat kann 
aus besonderen Gründen allein beraten. 
 

 

(3) Der Schulelternbeirat wird von der oder dem 
Vorsitzenden nach Bedarf einberufen. Er muss 
einberufen werden, wenn ein Fünftel der Mitglie-
der oder die Schulleiterin oder der Schulleiter es 
unter Angabe der zu beratenden Gegenstände 
verlangt. 
 

(3) Der Schulelternbeirat wird von der oder dem 
Vorsitzenden nach Bedarf einberufen. Er muss 
einberufen werden, wenn ein Fünftel der Mitglie-
der oder die Schulleiterin oder der Schulleiter es 
unter Angabe der zu beratenden Gegenstände 
verlangt. Erfolgt keine Einladung durch die 
Vorsitzende oder den Vorsitzenden oder die 
Stellvertreterin oder den Stellvertreter, kann 
die Schulleiterin oder der Schulleiter diese 
oder diesen schriftlich auffordern, innerhalb 
einer Frist von vier Unterrichtswochen einzu-
laden; nach Ablauf der Frist lädt die Schullei-
terin oder der Schulleiter ein.  
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(4) Der Schulelternbeirat kann mit der Beratung 
über Angelegenheiten, die ausschließlich eine 
Schulstufe oder einen Schulzweig betreffen, 
Ausschüsse beauftragen, denen die Klassen- 
oder Jahrgangselternbeiräte der jeweiligen 
Schulstufe oder des Schulzweigs angehören; sie 
wählen aus ihrer Mitte eine Ausschussvorsitzen-
de oder einen Ausschussvorsitzenden und eine 
Stellvertreterin oder einen Stellvertreter. Die sich 
aus § 111 ergebenden Rechte des Schuleltern-
beirates bleiben unberührt. 
 

 

§ 109 
Vertretung ausländischer Eltern 

 

 

Beträgt der Anteil ausländischer Schülerinnen 
und Schüler an der Gesamtzahl der Schülerinnen 
und Schüler einer Schule mindestens 10 vom 
Hundert, jedoch weniger als 50 vom Hundert, so 
wählen die Eltern der ausländischen Schülerin-
nen und Schüler in den Jahrgangsstufen der 
Grundstufe (Primarstufe) und der Mittelstufe (Se-
kundarstufe I) für jeweils angefangene 25 Schü-
lerinnen und Schüler und in den Jahrgangsstufen 
der Oberstufe (Sekundarstufe II) für jeweils ange-
fangene 20 Schülerinnen und Schüler, in der 
Berufsschule für jeweils angefangene 50 Schüle-
rinnen und Schüler aus ihrer Mitte für die Dauer 
von zwei Jahren je eine Elternvertreterin oder 
einen Elternvertreter und je eine Stellvertreterin 
oder einen Stellvertreter. Diese Elternvertreterin-
nen und Elternvertreter gehören dem Schulel-
ternbeirat mit beratender Stimme an. 
 

 

§ 110 
Aufgaben des Schulelternbeirates 

 

 

(1) Der Schulelternbeirat übt das Mitbestim-
mungsrecht an der Schule aus. 
 

 

(2) Der Zustimmung des Schulelternbeirates 
bedürfen Entscheidungen der Schulkonferenz 
nach § 129 Nr. 1 bis 7 und der Gesamtkonferenz 
nach § 133 Nr. 3 bis 5. 
 

(2) Der Zustimmung des Schulelternbeirates be-
dürfen Entscheidungen der Schulkonferenz nach 
§ 129 Nr. 1 bis 7 und der Gesamtkonferenz nach 
§ 133 Abs. 1 Nr. 3 bis 5. 
 

(3) Der Schulelternbeirat ist anzuhören vor Ent-
scheidungen der Schulkonferenz nach § 129 Nr. 
7, 9 und 10, bevor die Schulleiterin oder der 
Schulleiter Maßnahmen trifft, die für das Schulle-
ben von allgemeiner Bedeutung sind, und vor der 
Auswahl von zugelassenen Schulbüchern. 
 

(3) Der Schulelternbeirat ist anzuhören vor Ent-
scheidungen der Schulkonferenz nach § 129 Nr. 
8, 10 und 12, bevor die Schulleiterin oder der 
Schulleiter Maßnahmen trifft, die für das Schulle-
ben von allgemeiner Bedeutung sind, und vor der 
Auswahl von zugelassenen Schulbüchern. 
 

(4) Der Schulelternbeirat kann sowohl Maßnah-
men, die seiner Zustimmung bedürfen (Abs. 2), 
als auch Maßnahmen, bei denen er anzuhören 
ist (Abs. 3), vorschlagen. Der Vorschlag ist der 
Schulleiterin oder dem Schulleiter mit schriftlicher 
Begründung vorzulegen. § 111 Abs. 1 gilt ent-
sprechend. 
 

 

(5) Die Schulleiterin oder der Schulleiter unter-
richtet den Schulelternbeirat über alle wesentli-
chen Angelegenheiten des Schullebens. 
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(6) Die oder der Vorsitzende, die Stellvertreterin-
nen oder Stellvertreter sowie drei weitere Ange-
hörige des Schulelternbeirats können an der 
Gesamtkonferenz mit beratender Stimme teil-
nehmen. An den sonstigen Konferenzen der 
Lehrkräfte mit Ausnahme der Zeugnis- und Ver-
setzungskonferenzen und solcher Konferenzen, 
an denen ausschließlich Personalangelegenhei-
ten der Lehrerinnen und Lehrer behandelt wer-
den, können bis zu drei Beauftragte des Schulel-
ternbeirats teilnehmen. 
 

(6) Die oder der Vorsitzende, die Stellvertreterin-
nen oder Stellvertreter sowie drei weitere Angehö-
rige des Schulelternbeirats können an der Ge-
samtkonferenz mit beratender Stimme teilneh-
men. An den sonstigen Konferenzen der Lehrkräf-
te mit Ausnahme der Zeugnis- und Versetzungs-
konferenzen, und solcher Konferenzen, an denen 
ausschließlich Personalangelegenheiten der Leh-
rerinnen und Lehrer oder Ordnungsmaßnahmen 
nach § 82 Abs. 2 behandelt werden, können bis 
zu drei Beauftragte des Schulelternbeirats teil-
nehmen. 
 

(7) Der Schulelternbeirat hat das Recht, bei der 
Schulleiterin oder dem Schulleiter Vorstellungen 
gegen Maßnahmen zu erheben, welche seiner 
Meinung nach die Grundsätze des Art. 56 Abs. 2 
bis 5 und Abs. 7 Satz 2 der Verfassung des Lan-
des HessenArt. 56 Abs. 2 bis 5 und Abs. 7 Satz 2 
der Verfassung des Landes Hessen verletzen. 
Kommt eine Klärung nicht zustande, kann der 
Schulelternbeirat Beschwerde beim Staatlichen 
Schulamt einlegen. 
 

 

§ 111 
Zustimmungspflichtige Maßnahmen 

 

 

(1) Zustimmungspflichtige Maßnahmen (§ 110 
Abs. 2) sind im Schulelternbeirat mit dem Ziel 
einer Verständigung zu erörtern. Auf Verlangen 
der Schulleiterin oder des Schulleiters muss zu 
diesem Zweck der Schulelternbeirat mit Frist von 
einer Woche einberufen werden. 
 

 

(2) Verweigert der Schulelternbeirat die Zustim-
mung, so kann die Schulkonferenz die Entschei-
dung des Staatlichen Schulamtes beantragen. 
 

(2) Verweigert der Schulelternbeirat die Zu-
stimmung, so kann bei Entscheidungen nach 
§ 129 Nr. 1 bis 7 die Schulkonferenz, bei Ent-
scheidungen nach § 133 Abs. 1 Satz 2 Nr. 3 bis 
5 die Gesamtkonferenz die Entscheidung des 
Staatlichen Schulamts beantragen. 
 

(3) Das Staatliche Schulamt entscheidet endgül-
tig, nachdem es dem Schulelternbeirat Gelegen-
heit zur Stellungnahme gegeben hat. In dringen-
den Fällen kann es den vorläufigen Vollzug an-
ordnen. 
 

 

(4) Lehnt die Schulkonferenz eine vom Schulel-
ternbeirat beantragte, zustimmungspflichtige 
Maßnahme ab, so kann der Schulelternbeirat die 
Entscheidung des Staatlichen Schulamtes bean-
tragen; Abs. 3 gilt entsprechend. 
 

(4) Lehnt die Schulkonferenz oder die Gesamt-
konferenz eine vom Schulelternbeirat beantragte, 
zustimmungspflichtige Maßnahme ab, so kann 
der Schulelternbeirat die Entscheidung des Staat-
lichen Schulamtes beantragen; Abs. 3 gilt ent-
sprechend. 
 

§ 112 
Anhörungsbedürftige Maßnahmen 

 

 

(1) Bei anhörungsbedürftigen Maßnahmen (§§ 
110 Abs. 3) gilt § 111 Abs. 1 entsprechend. 
 

 

(2) Ist ohne Anhörung eine Maßnahme getroffen 
worden, die der Schulelternbeirat für anhörungs-
bedürftig hält, kann dieser binnen zwei Wochen 
nach Kenntnis die Entscheidung des Staatlichen 
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Schulamtes beantragen. 
 

§ 113 
Abteilungselternschaften an beruflichen Schulen 
 

 

(1) An den beruflichen Schulen mit Teilzeitunter-
richt treten an die Stelle der Klassenelternschaft 
Abteilungselternschaften für die an der Schule 
bestehenden Fachabteilungen. 
 

 

(2) Die Abteilungselternschaften wählen für die 
Dauer von zwei Jahren den Abteilungselternbei-
rat, der sich aus der oder dem Vorsitzenden, der 
Stellvertreterin oder dem Stellvertreter sowie 
einer Beisitzerin oder einem Beisitzer zusam-
mensetzt. An den Sitzungen der Abteilungsel-
ternschaften und der Abteilungselternbeiräte 
nimmt die Abteilungsleiterin oder der Abteilungs-
leiter oder eine Vertreterin oder ein Vertreter teil. 
 

 

(3) Die Abteilungselternbeiräte und ihre Stell-
vertreterinnen oder Stellvertreter sind Mitglieder 
des Schulelternbeirates. 
 

 

(4) An den Sitzungen der Abteilungselternschaf-
ten und der Abteilungselternbeiräte an berufli-
chen Schulen mit Teilzeitunterricht können je 
eine Vertreterin oder ein Vertreter der jeweiligen 
Fachrichtung der Arbeitgeber- und Arbeitneh-
merorganisationen teilnehmen. 
 

 

Dritter Abschnitt 
Kreis- und Stadtelternbeiräte 

§ 114 
Kreis- und Stadtelternbeiräte 

 

 

(1) Die Kreis- und Stadtelternbeiräte werden von 
Vertreterinnen und Vertretern der Schulelternbei-
räte der Landkreise, der kreisfreien Städte und 
der kreisangehörigen Gemeinden, die Träger von 
Schulen mehrerer Schulformen sind, getrennt 
nach Schulformen aus ihrer Mitte für die Dauer 
von zwei Jahren gewählt. Jeder Schulelternbeirat 
wählt hierzu aus dem Kreis seiner Mitglieder und 
deren Stellvertreterinnen und Stellvertreter für 
jeweils angefangene 500 Schülerinnen und 
Schüler eine Vertreterin oder einen Vertreter, 
mindestens jedoch zwei Vertreterinnen oder Ver-
treter, und eine entsprechende Anzahl von Er-
satzvertreterinnen oder Ersatzvertretern. 
 

 

(2) Der Kreis- oder Stadtelternbeirat besteht aus 
höchstens neunzehn Mitgliedern. Ihm gehören an 

drei Vertreterinnen oder Vertreter der Grundschu-
len, 

eine Vertreterin oder ein Vertreter der Haupt-
schulen, 

eine Vertreterin oder ein Vertreter der Förder-
schulen, 

„(2) Der Kreis- oder Stadtelternbeirat besteht 
aus  
1. drei Vertreterinnen und Vertretern der 
Grundschulen, 
2. je einer Vertreterin oder einem Vertreter der  

a) Hauptschulen, 
b) Förderschulen, 
c) Realschulen, 
d) Mittelstufenschulen, 
e) Gymnasien, 
f) schulformbezogenen (kooperativen) 
Gesamtschulen, 
g) schulformübergreifenden (integrier-
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eine Vertreterin oder ein Vertreter der Realschu-
len, 

eine Vertreterin oder ein Vertreter der Gymna-
sien, 

eine Vertreterin oder ein Vertreter der schulform-
bezogenen (kooperativen) Gesamtschulen, 

eine Vertreterin oder ein Vertreter der schulform-
übergreifenden (integrierten) Gesamtschulen, 

eine Vertreterin oder ein Vertreter der beruflichen 
Schulen, 

eine Vertreterin oder ein Vertreter der Ersatz-
schulen 

sowie weitere acht Elternvertreterinnen oder 
Elternvertreter aus dem Bereich der Hauptschu-
len, der Förderschulen, der Realschulen, der 
Gymnasien, der schulformbezogenen (kooperati-
ven) Gesamtschulen, der schulformübergreifen-
den (integrierten) Gesamtschulen und der beruf-
lichen Schulen, die auf die einzelnen genannten 
Schulformen im Verhältnis ihrer Schülerzahlen im 
Landkreis, in der kreisfreien Stadt oder in der 
kreisangehörigen Gemeinde, die Schulträger ist, 
nach dem Höchstzahlverfahren d'Hondt verteilt 
werden. 

 

ten) Gesamtschulen, 
h) beruflichen Schulen, 
i) Ersatzschulen und 

3. sieben Elternvertreterinnen und Elternver-
tretern aus dem Bereich der Hauptschulen, der 
Förderschulen, der Realschulen, der Mittelstu-
fenschulen, der Gymnasien, der schulformbe-
zogenen (kooperativen) Gesamtschulen, der 
schulformübergreifenden (integrierten) Ge-
samtschulen und der beruflichen Schulen, die 
auf die einzelnen genannten Schulformen im 
Verhältnis ihrer Schülerzahlen im Landkreis, in 
der kreisfreien Stadt oder in der kreisangehö-
rigen Gemeinde, die Schulträger ist, nach dem 
Höchstzahlverfahren d'Hondt verteilt werden.“ 

 

(3) Die Wahlberechtigten wählen aus ihrer Mitte 
getrennt nach Schulformen für jede Vertreterin 
oder für jeden Vertreter einer Schulform drei, für 
Vertreterinnen oder Vertreter der beruflichen 
Schulen fünf Ersatzvertreterinnen oder Ersatzver-
treter, die bei vorzeitigem Ausscheiden der 
Vertreterin oder des Vertreters in der Reihenfolge 
der auf sie bei der Wahl entfallenen Stimmen in 
das Amt nachrücken. 
 

 

(4) Sind eine oder mehrere der in Abs. 2 genann-
ten Schulformen in einem Landkreis, einer kreis-
freien Stadt oder einer kreisangehörigen Ge-
meinde, die Schulträger ist, nicht vertreten, ver-
mindert sich die Zahl der Mitglieder des Kreis- 
oder Stadtelternbeirats und die Zahl der Ersatz-
vertreterinnen oder Ersatzvertreter entsprechend. 
 

 

(5) Der Kreis- oder Stadtelternbeirat wählt aus 
seiner Mitte eine Vorsitzende oder einen Vorsit-
zenden, eine Stellvertreterin oder einen Stellver-
treter und nach Bedarf weitere Vorstandsmitglie-
der. 
 

 

(6) An den Sitzungen der Kreis- und Stadteltern-
beiräte nehmen Schulaufsichtsbeamtinnen oder -
beamte als Vertreterinnen oder Vertreter des 
Staatlichen Schulamtes sowie je eine Vertreterin 
oder ein Vertreter des Kreisausschusses der 
Landkreise oder des Magistrats der kreisfreien 
Städte oder der kreisangehörigen Gemeinden, 
die Schulträger sind, teil. Die oder der Vorsitzen-
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de kann weitere Personen einladen. Aus beson-
deren Gründen kann der Kreis- oder Stadteltern-
beirat allein beraten. 
 
(7) Die oder der Vorsitzende beruft Sitzungen 
nach Bedarf, mindestens einmal im Schuljahr, 
ein. Eine Sitzung ist einzuberufen, wenn das 
Staatliche Schulamt oder mindestens ein Fünftel 
der Mitglieder es verlangt. 
 

(7) Die oder der Vorsitzende beruft Sitzungen 
nach Bedarf, mindestens einmal im Schuljahr, ein. 
Eine Sitzung ist einzuberufen, wenn das Staatli-
che Schulamt oder mindestens ein Fünftel der 
Mitglieder es verlangt. Erfolgt keine Einladung 
durch die oder den Vorsitzenden oder die 
Stellvertreterin oder den Stellvertreter, kann 
das zuständige Staatliche Schulamt diesen 
oder diese schriftlich auffordern, innerhalb 
einer angemessenen Frist einzuladen; nach 
Ablauf der Frist lädt das zuständige Staatliche 
Schulamt ein. 
 

(8) Bei der Beratung von Angelegenheiten der 
Förderschulen und der beruflichen Schulen sol-
len von der oder dem Vorsitzenden bis zu drei 
zusätzliche Vertreterinnen oder Vertreter dieser 
Schulformen mit beratender Stimme hinzugezo-
gen werden. Zu den Sitzungen der Kreis- und 
Stadtelternbeiräte sollen von der oder dem Vor-
sitzenden bis zu drei Vertreterinnen oder Vertre-
ter der Eltern der ausländischen Schülerinnen 
und Schüler mit beratender Stimme hinzugezo-
gen werden. 
 

 

§ 115 
Aufgaben der Kreis- und Stadtelternbeiräte 

 

 

(1) Die Kreis- und Stadtelternbeiräte beraten und 
fördern die Arbeit der Schulelternbeiräte. 
 

 

(2) Der Kreis- oder Stadtelternbeirat ist anzuhö-
ren zum Schulentwicklungsplan des Schulträ-
gers, vor Neuerrichtung einer Versuchsschule 
und bei Maßnahmen im Sinne des § 110 Abs. 2, 
sofern von diesen mehrere Schulen im Gebiet 
des Schulträgers gleichzeitig unmittelbar betrof-
fen werden; die Rechte der Schulelternbeiräte 
bleiben unberührt. 
 

 

(3) Kreis- und Stadtelternbeiräte sind auf Antrag 
eines Viertels der Schulelternbeiratsvorsitzenden, 
mindestens jedoch einmal im Schuljahr, verpflich-
tet, den Schulelternbeiratsvorsitzenden in Ver-
sammlungen über ihre Tätigkeit zu berichten. 
Den Schulelternbeiratsvorsitzenden ist hierbei 
Gelegenheit zur Stellungnahme und zur Darle-
gung eigener Vorstellungen zu geben. 
 

 

Vierter Abschnitt 
Landeselternbeirat 

 

 

§ 116 
Landeselternbeirat 

 

 

(1) Der Landeselternbeirat wird von Delegierten 
getrennt nach Schulformen für die Dauer von drei 
Jahren gewählt. 
 

 

(2) Die Delegierten und die Ersatzdelegierten  



- 96 - 

werden von Vertreterinnen und Vertretern der 
Schulelternbeiräte in den Landkreisen und in den 
kreisfreien Städten getrennt nach Schulformen 
gewählt. Jeder Schulelternbeirat wählt hierzu aus 
dem Kreis seiner Mitglieder und deren Stell-
vertreterinnen und Stellvertreter für jeweils ange-
fangene 500 Schülerinnen und Schüler eine 
Vertreterin oder einen Vertreter, mindestens je-
doch zwei Vertreterinnen oder Vertreter, und eine 
entsprechende Zahl von Ersatzvertreterinnen 
oder Ersatzvertretern. 
 
(3) Auf jeweils angefangene 10000 Schülerinnen 
und Schüler der im Landkreis oder in der kreis-
freien Stadt vertretenen Schulform entfällt eine 
Delegierte oder ein Delegierter und eine Ersatz-
delegierte oder ein Ersatzdelegierter. 
 

 

(4) Wählbar als Delegierte oder Delegierter einer 
Schulform ist jeder Elternteil, dessen Kind eine 
Schule dieser Schulform im Landkreis oder in der 
kreisfreien Stadt besucht und die oder der an 
dieser Schule Klassenelternbeirat, Jahrgangsel-
ternvertreterin oder Jahrgangselternvertreter, 
Abteilungselternbeirat oder Stellvertreterin oder 
Stellvertreter ist. Wählbar ist auch, wer Vertrete-
rin oder Vertreter oder Ersatzvertreterin oder 
Ersatzvertreter dieser Schulform im Kreis- und 
Stadtelternbeirat ist. 
 

 

(5) Der Landeselternbeirat besteht aus achtzehn 
Mitgliedern, und zwar aus 

drei Vertreterinnen oder Vertretern der Grund-
schulen, 

zwei Vertreterinnen oder Vertretern der Haupt-
schulen, 

zwei Vertreterinnen oder Vertretern der Förder-
schulen, 

zwei Vertreterinnen oder Vertretern der Real-
schulen, 

zwei Vertreterinnen oder Vertretern der Gymna-
sien, 

zwei Vertreterinnen oder Vertretern der schul-
formbezogenen (kooperativen) Gesamtschulen, 

zwei Vertreterinnen oder Vertretern der schul-
formübergreifenden (integrierten) Gesamtschu-
len, 

zwei Vertreterinnen oder Vertretern der berufli-
chen Schulen, von denen eine Vertreterin oder 
ein Vertreter der Elternschaft einer weiterführen-
den beruflichen Schule angehören soll, 

einer Vertreterin oder einem Vertreter der Ersatz-
schulen. 

(5) Der Landeselternbeirat besteht aus  

1. drei Vertreterinnen und Vertretern der 
Grundschulen, 

2. je zwei Vertreterinnen und Vertretern der  

a) Hauptschulen, 

b) Förderschulen, 

c) Realschulen, 

d) Gymnasien, 

e) schulformbezogenen (kooperativen) 
Gesamtschulen, 

f) schulformübergreifenden (integrier-
ten) Gesamtschulen, 

g) beruflichen Schulen, von denen eine 
Vertreterin oder ein Vertreter der Eltern-
schaft einer weiterführenden beruflichen 
Schule angehören soll, 

3. je einer Vertreterin oder einem Vertreter der  

a) Mittelstufenschulen und 

b) Ersatzschulen. 
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(6) Die Delegierten wählen getrennt nach Schul-
formen für jede Vertreterin oder jeden Vertreter 
einer Schulform drei, für die Vertreterinnen oder 
Vertreter der beruflichen Schulen fünf Ersatz-
vertreterinnen oder Ersatzvertreter, die bei vor-
zeitigem Ausscheiden der Vertreterin oder des 
Vertreters in der Reihenfolge der auf sie bei der 
Wahl entfallenen Stimmen in das Amt nachrü-
cken. 
 

 

(7) Wählbar als Vertreterin oder Vertreter oder als 
Ersatzvertreterin oder Ersatzvertreter einer 
Schulform ist jeder Elternteil, dessen Kind eine 
Schule dieser Schulform besucht. Der Elternteil 
muss ferner an dieser Schule Klassenelternbei-
rat, Jahrgangselternvertreterin oder -vertreter 
oder Abteilungselternbeirat oder deren Stell-
vertreterin oder Stellvertreter oder Vertreterin 
oder Vertreter oder Ersatzvertreterin oder Ersatz-
vertreter dieser Schulform in einem Kreis- oder 
Stadtelternbeirat zum Zeitpunkt der Wahl sein 
oder eines dieser Ämter wenigstens für die Dauer 
einer Amtsperiode innegehabt haben. 
 

 

 (8) Eine Vertreterin oder ein Vertreter einer 
Schulform, deren oder dessen Kind die Schul-
form verlässt, scheidet dann nicht aus dem 
Landeselternbeirat aus, wenn ein weiteres 
Kind der Vertreterin oder des Vertreters die 
Schulform besucht oder im unmittelbaren An-
schluss an das Ausscheiden des ersten Kin-
des die Schulform besuchen wird, insbeson-
dere wenn zum Ende eines Schuljahrs ein 
Kind ausscheidet und im unmittelbar darauf 
folgenden Schuljahr das weitere Kind die 
Schulform neu besucht. 
 

(8) In Fachfragen der in Abs. 5 genannten Schul-
formen kann der Landeselternbeirat gegen den 
Widerspruch der betroffenen Vertretergruppen 
nur mit Zweidrittelmehrheit beschließen. 
 

(9) In Fachfragen der in Abs. 5 genannten Schul-
formen kann der Landeselternbeirat gegen den 
Widerspruch der betroffenen Vertretergruppen nur 
mit Zweidrittelmehrheit beschließen. 

 (10) Der Landeselternbeirat übt das Mitbe-
stimmungsrecht nach Maßgabe der §§ 118 bis 
120 aus und berät und fördert die Arbeit der 
Kreis- und Stadtelternbeiräte. 
 

(9) Der Landeselternbeirat wählt aus seiner Mitte 
die Vorsitzende oder den Vorsitzenden und zwei 
Stellvertreterinnen oder Stellvertreter. Er gibt sich 
im Einvernehmen mit dem Kultusministerium eine 
Geschäftsordnung. 

 

(11) Der Landeselternbeirat wählt aus seiner Mitte 
die Vorsitzende oder den Vorsitzenden und zwei 
Stellvertreterinnen oder Stellvertreter. Er gibt sich 
im Einvernehmen mit dem Kultusministerium eine 
Geschäftsordnung. 
 

(10) Der Landeselternbeirat wird von der oder 
dem Vorsitzenden nach Bedarf einberufen. Er ist 
innerhalb von vier Unterrichtswochen einzuberu-
fen, wenn mindestens ein Fünftel der Mitglieder 
oder das Kultusministerium es unter Angabe der 
zu beratenden Gegenstände verlangt. 

 

(12) Der Landeselternbeirat wird von der oder 
dem Vorsitzenden nach Bedarf einberufen. Er ist 
innerhalb von vier Unterrichtswochen einzuberu-
fen, wenn mindestens ein Fünftel der Mitglieder 
oder das Kultusministerium es unter Angabe der 
zu beratenden Gegenstände verlangt. 
 

§ 117  
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Ausschüsse 
 
(1) Der Landeselternbeirat soll zu seiner Bera-
tung Ausschüsse für die in ihm vertretenen 
Schulformen bilden. 
 

(1) Der Landeselternbeirat kann zu seiner Bera-
tung Ausschüsse für die in ihm vertretenen Schul-
formen bilden. 
 

(2) Den Ausschüssen gehören die Mitglieder des 
Landeselternbeirates, die die betreffende Schul-
form vertreten, und ihre Ersatzvertreterinnen oder 
Ersatzvertreter an. Der Landeselternbeirat kann 
in besonderen Ausnahmefällen weitere Eltern in 
diese Ausschüsse berufen. 
 

 

§ 118 
Zustimmungspflichtige Maßnahmen 

 

 

(1) Der Zustimmung des Landeselternbeirates 
bedürfen 

1. allgemeine Bestimmungen über Bildungszie-
le und Bildungsgänge, insbesondere in Lehr-
plänen und Prüfungsordnungen, soweit sie 
das Unterrichtswesen der Schulen gestalten, 
 

2. allgemeine Bestimmungen, welche die Auf-
nahme in weiterführende Schulen und die 
Übergänge zwischen den Bildungsgängen 
regeln, 
 

3. allgemeine Richtlinien für die Auswahl von 
Lernmitteln, 
 

4. allgemeine Schulordnungen, soweit sie das 
Unterrichtswesen gestalten. 

 

(1) Der Zustimmung des Landeselternbeirates 
bedürfen 

1. allgemeine Bestimmungen über Bildungsziele 
und Bildungsgänge, insbesondere in Kerncur-
ricula, Lehrplänen und Prüfungsordnungen, 
soweit sie das Unterrichtswesen der Schulen 
gestalten, 
 

2. allgemeine Bestimmungen, 
welche die Aufnahme in 
weiterführende Schulen 
und die Übergänge zwi-
schen den Bildungsgängen 
regeln, 
 

3. allgemeine Richtlinien für 
die Auswahl von Lernmit-
teln, 
 

4. allgemeine Schulordnun-
gen, soweit sie das Unter-
richtswesen gestalten. 

 
(2) Zustimmungspflichtige Maßnahmen sind zwi-
schen dem Kultusministerium und dem Landesel-
ternbeirat mit dem Ziel einer Verständigung zu 
erörtern. Bei Einverständnis der Beteiligten kann 
von einer Erörterung abgesehen werden. Der 
Landeselternbeirat hat über den Antrag des Kul-
tusministeriums, der Maßnahme zuzustimmen, 
innerhalb von zehn Wochen nach Antragstellung 
zu entscheiden. Hat der Landeselternbeirat in 
dieser Frist nicht entschieden, gilt die Zustim-
mung als erteilt. 
 

 

(3) Verweigert der Landeselternbeirat seine Zu-
stimmung, so ist dieser Beschluss schriftlich zu 
begründen. Hält das Kultusministerium seinen 
Antrag aufrecht, so hat der Landeselternbeirat 
innerhalb von zehn Wochen nach dieser Mittei-
lung erneut zu beraten und zu entscheiden; Abs. 
2 Satz 4 gilt entsprechend. Wird die Zustimmung 
wiederum verweigert, entscheidet das Kultusmi-
nisterium endgültig. Hat der Landeselternbeirat 
den zweiten ablehnenden Bescheid mit mehr als 
zwei Dritteln der Zahl seiner gesetzlichen Mitglie-
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der gefasst, so kann das Kultusministerium eine 
gegenteilige Entscheidung nur mit Zustimmung 
der Landesregierung treffen. 
 

§ 119 
Anhörungsbedürftige Maßnahmen 

 

 

(1) Der Landeselternbeirat ist anzuhören bei der 
Aufstellung von Richtlinien über Umfang und 
Ausgestaltung der Schulgrundstücke und Schul-
bauten, über Einrichtung der Schulräume, über 
Ausstattung der Schulen mit Lernmitteln und 
Büchereien sowie bei sonstigen wichtigen Maß-
nahmen des Unterrichtswesens. 
 

 

(2) In Fällen anhörungsbedürftiger Maßnahmen 
gilt § 118 Abs. 2 entsprechend. Ist eine solche 
Maßnahme ohne Anhörung getroffen, soll die 
Anhörung nachgeholt werden. 
 

 

§ 120 
Auskunfts- und Vorschlagsrecht 

 

 

 (1) Das Kultusministerium erteilt dem Landesel-
ternbeirat auf Verlangen Auskunft über Angele-
genheiten, die für die Gestaltung des Unter-
richtswesens von allgemeiner Bedeutung sind. 
 

 

(2) Der Landeselternbeirat hat ein Vorschlags-
recht für Maßnahmen zur Gestaltung des Unter-
richtswesens. 
 

 

NEUNTER TEIL 
Schülerinnen und Schüler 

 

 

§ 121 
Die Schülervertretung 

 

 

(1) Bei der Verwirklichung der Bildungs- und 
Erziehungsziele der Schule im Sinne des Art. 56 
Abs. 4 der Verfassung des Landes Hessen wir-
ken die Schülerinnen und Schüler durch ihre 
Schülervertretung eigenverantwortlich mit. 
 

 

(2) Die Schülervertreterinnen und Schülervertre-
ter nehmen die Interessen der Schülerinnen und 
Schüler in der Schule, gegenüber den Schulauf-
sichtsbehörden und der Öffentlichkeit wahr und 
üben die Mitbestimmungsrechte der Schülerin-
nen und Schüler in der Schule aus. Sie können 
im Rahmen des Bildungs- und Erziehungsauf-
trags der Schule selbst gestellte Aufgaben in 
eigener Verantwortung durchführen. Veranstal-
tungen der Schülervertretung auf dem Schul-
grundstück oder in anderen Einrichtungen, die 
regelmäßig schulischen Zwecken dienen, sind 
Schulveranstaltungen. 
 

 

(3) Die Schülervertreterinnen und Schülervertre-
ter werden durch die Schülerinnen und Schüler 
gewählt und können nur durch sie abgewählt 
werden. 
 

(3) Die Schülervertreterinnen und Schülervertreter 
werden durch die Schülerinnen und Schüler ge-
wählt und können nur durch sie abgewählt wer-
den. Bei Abstimmungen der Schülervertretung 
gilt § 102 Abs. 4 Satz 1 bis 4 entsprechend. 
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(4) Die zur näheren Ausführung des neunten 
Teils erforderlichen Regelungen, insbesondere 
zur Wahl der Schülervertretung, ihrer Organisati-
on in der Schule, ihrer verantwortlichen Mitwir-
kung in der Schule und der Aufsichtsführung bei 
eigenen Veranstaltungen, werden durch Rechts-
verordnung getroffen. 
 

 

§ 122 
Die Schülervertretung in der Schule 

 

 

(1) In der Grundstufe (Primarstufe) sind die Schü-
lerinnen und Schüler in die Arbeit der Schülerver-
tretung einzuführen. Die Schülerschaft einer 
Klasse kann aus ihrer Mitte eine Klassenspreche-
rin oder einen Klassensprecher wählen. 
 

 

(2) In den Schulen der Mittel- und Oberstufe (Se-
kundarstufe I und II) wählt die Schülerschaft einer 
Klasse oder der Gruppe, die in Schulen ohne 
Klassenverband die Aufgabe der Klasse hat, eine 
Klassensprecherin oder einen Klassensprecher 
und eine Stellvertreterin oder einen Stellvertreter 
für die Dauer eines Schuljahres. Diese Schüler-
vertreterinnen und Schülervertreter können an 
den Klassenkonferenzen mit Ausnahme der 
Zeugnis- und Versetzungskonferenzen mit bera-
tender Stimme teilnehmen. 
 

(2) In den Schulen der Mittel- und Oberstufe (Se-
kundarstufe I und II) wählt die Schülerschaft einer 
Klasse oder der Gruppe, die in Schulen ohne 
Klassenverband die Aufgabe der Klasse hat, eine 
Klassensprecherin oder einen Klassensprecher 
und eine Stellvertreterin oder einen Stellvertreter 
für die Dauer eines Schuljahres. Diese Schüler-
vertreterinnen und Schülervertreter können an 
den Klassenkonferenzen mit Ausnahme der 
Zeugnis- und Versetzungskonferenzen sowie 
Konferenzen über Ordnungsmaßnahmen nach 
§ 82 Abs. 2 mit beratender Stimme teilnehmen. 
 

(3) Die Klassensprecherinnen und -sprecher 
bilden den Schülerrat der Schule, die Schulspre-
cherin als Vorsitzende oder der Schulsprecher 
als Vorsitzender und zwei Stellvertreterinnen 
oder Stellvertreter den Vorstand des Schülerrats. 
Der Vorstand wird entweder vom Schülerrat aus 
seiner Mitte oder von allen Schülerinnen und 
Schülern aus ihrer Mitte gewählt. Über das Wahl-
verfahren beschließt die Schülerschaft mit Mehr-
heit. 
 

 

(4) Der Schülerrat an beruflichen Schulen besteht 
aus den in Teilversammlungen der Berufsschulen 
zu wählenden Tagessprecherinnen und -
sprechern und ihren Stellvertreterinnen oder 
Stellvertretern sowie aus den Klassensprecherin-
nen und -sprechern der beruflichen Vollzeitschu-
le. 
 

 

(5) Der Schülerrat übt die Mitbestimmungsrechte 
in der Schule aus. Für die Ausübung gelten die 
Vorschriften der §§ 110 bis 112 entsprechend. 
Die Schulsprecherin oder der Schulsprecher, die 
Stellvertreterinnen und Stellvertreter sowie drei 
weitere Angehörige des Schülerrats können an 
den Gesamtkonferenzen mit beratender Stimme 
teilnehmen. An den sonstigen Konferenzen der 
Lehrkräfte, mit Ausnahme der Zeugnis- und Ver-
setzungskonferenzen und solcher Konferenzen, 
in denen ausschließlich Personalangelegenhei-
ten der Lehrerinnen und Lehrer behandelt wer-
den, können bis zu drei Beauftragte des Schüler-
rats teilnehmen. § 103 gilt mit der Maßgabe ent-
sprechend, dass die Konferenzen die Schüler-
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vertreterinnen und Schülervertreter, die ihre 
Pflicht zur Verschwiegenheit verletzen, auf Dauer 
oder Zeit von der weiteren Teilnahme ausschlie-
ßen können. 
 
(6) An Schulen mit mindestens fünf Lehrerinnen 
und Lehrern kann der Schülerrat zu seiner Bera-
tung eine Verbindungslehrerin oder einen Ver-
bindungslehrer und eine Stellvertreterin oder 
einen Stellvertreter wählen. Bei der Wahrneh-
mung dieser Aufgabe sind die Verbindungslehre-
rinnen und -lehrer an dienstliche Weisungen nicht 
gebunden. 
 

 

(7) Der Schülerrat hat mindestens einmal im 
Schuljahr eine Schülerversammlung, an Berufs-
schulen eine Teilversammlung einzuberufen, die 
der Unterrichtung und Aussprache über seine 
Arbeit und über wichtige schulische Angelegen-
heiten dient. Sie findet während der Unterrichts-
zeit statt. 
 

 

(8) Die Schulleiterin oder der Schulleiter soll dem 
Schülerrat geeignete Räume und die zur Erfül-
lung der Aufgaben erforderliche Zeit zur Verfü-
gung stellen. Dem Schülerrat soll die Benutzung 
der Schulverwaltungseinrichtungen gestattet 
werden. Die Schulleiterin oder der Schulleiter 
darf in die Arbeit des Schülerrats nur eingreifen, 
soweit es zur Einhaltung von Rechts- und Ver-
waltungsvorschriften und Beschlüssen der 
Schulkonferenz erforderlich ist. 
 

 

(9) Auf Förderschulen finden Abs. 1 bis 8 An-
wendung, soweit die besondere Aufgabenstel-
lung dieser Schulen es nicht ausschließt. 
 

 

§ 123 
Kreis- und Stadtschülerrat 

 

 

(1) Die Kreis- und Stadtschülerräte werden von 
jeweils zwei Vertreterinnen und Vertretern des 
Schülerrats der Schulen, einschließlich der Er-
satzschulen, eines Landkreises, einer kreisfreien 
Stadt oder einer kreisangehörigen Gemeinde, die 
Träger von Schulen mehrerer Schulformen ist, 
gebildet. Die Vertreterin oder der Vertreter und 
jeweils eine Stellvertreterin oder ein Stellvertreter 
werden aus der Mitte des Schülerrats für die 
Dauer eines Schuljahres gewählt. 
 

 

(2) Der Kreis- oder Stadtschülerrat wählt aus 
seiner Mitte die Kreis- oder Stadtschulsprecherin 
oder den Kreis- oder Stadtschulsprecher als Vor-
sitzende oder Vorsitzenden und zwei Stellvertre-
terinnen oder Stellvertreter. Er kann zu seiner 
Beratung bis zu drei Kreis- oder Stadtverbin-
dungslehrerinnen oder -lehrer wählen. § 122 Abs. 
6 Satz 2 gilt entsprechend. 
 

 

(3) Für die Aufgaben des Kreis- oder Stadtschü-
lerrats gilt § 115 entsprechend. 
 

 

(4) Den Mitgliedern des Kreisschülerrats werden  
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die notwendigen Fahrkosten ersetzt. 
 

§ 124 
Landesschülerrat 

 

 

(1) Der Landesschülerrat wird von jeweils einer 
Vertreterin oder einem Vertreter der Kreis- und 
Stadtschülerräte gebildet. Die Vertreterin oder 
der Vertreter und eine Stellvertreterin oder ein 
Stellvertreter werden aus der Mitte des Kreis- 
oder Stadtschülerrats für die Dauer eines Schul-
jahres gewählt. 
 

 

(2) Der Landesschülerrat wählt die Landesschul-
sprecherin oder den Landesschulsprecher und 
zwei Stellvertreterinnen oder Stellvertreter als 
Landesvorstand aus seiner Mitte; bis zu acht 
weitere Schülerinnen und Schüler können zur 
Mitarbeit im Landesvorstand gewählt werden. 
Der Landesvorstand vertritt die schulischen Inte-
ressen der Schülerinnen und Schüler aller Schul-
formen und -stufen gegenüber dem Kultusminis-
terium. Der Landesschülerrat gibt sich im Einver-
nehmen mit dem Kultusministerium eine Ge-
schäftsordnung. 
 

 

(3) Der Landesschülerrat wird von dem Landes-
beirat der Schülervertretung beraten, Diesem 
gehören in der Regel fünf Lehrerinnen und Leh-
rer an, die der Landesschülerrat in der Regel aus 
dem Kreis der Verbindungslehrerinnen und -
lehrer für die Dauer von zwei Schuljahren wählt, 
Eine erneute Wahl zum Mitglied im Landesbeirat 
ist möglich. Der Landesschülerrat kann mit einer 
Mehrheit von mindestens zwei Dritteln seiner 
Mitglieder ein Mitglied des Landesbeirats abwäh-
len, wenn eine vertrauensvolle Zusammenarbeit 
auf Dauer nicht mehr zu erwarten ist. 
 

 

(4) Der Landesschülerrat ist anzuhören zu 

1. allgemeinen Bestimmungen über Bildungs-
ziele und Bildungsgänge, insbesondere in 
Lehrplänen und Prüfungsordnungen, 
 

2. allgemeinen Bestimmungen, welche die Auf-
nahme in weiterführende Schulen und die 
Übergänge zwischen den Bildungsgängen 
regeln, 
 

3. allgemeinen Richtlinien für die Auswahl von 
Lernmitteln, 
 

4. allgemeinen Schulordnungen, soweit sie das 
Unterrichtswesen gestalten. 

Das Kultusministerium kann dem Landesschüler-
rat eine Frist für die Stellungnahme setzen. § 119 
Abs. 2 und § 120 gelten entsprechend. 
 

(4) Der Landesschülerrat ist anzuhören zu 

1. allgemeinen Bestimmungen über Bil-
dungsziele und Bildungsgänge, insbe-
sondere in Kerncurricula, Lehrplänen 
und Prüfungsordnungen, 
 

2. allgemeinen Bestimmungen, welche die 
Aufnahme in weiterführende Schulen und 
die Übergänge zwischen den Bildungs-
gängen regeln, 
 

3. allgemeinen Richtlinien für die Auswahl 
von Lernmitteln, 
 

4. allgemeinen Schulordnungen, soweit sie 
das Unterrichtswesen gestalten. 

Das Kultusministerium kann dem Landesschüler-
rat eine Frist für die Stellungnahme setzen. § 119 
Abs. 2 und § 120 gelten entsprechend. 
 

§ 125 
Studierendenvertretung 

 

 



- 103 - 

(1) An den Schulen für Erwachsene und an den 
Fachschulen werden Studierendenvertretungen 
gewählt. Sind Fachschulen Bestandteil einer 
beruflichen Schule (§ 43), können die Schülerin-
nen und Schüler und die Studierenden jeweils mit 
Mehrheit beschließen, eine gemeinsame Vertre-
tung zu bilden. Auf die Studierendenvertretung 
sind die §§ 121 bis 124 entsprechend mit der 
Maßgabe anzuwenden, dass 
 

1. der Vorstand des Studierendenrats der Schu-
le unmittelbar von allen Studierenden ge-
wählt wird, wenn diese es beschließen, 
 

2. der Landesstudierendenrat der Schulen für 
Erwachsene von je einer Vertreterin oder ei-
nem Vertreter einer jeden Schule für Er-
wachsene gebildet wird und 
 

3. der Landesstudierendenrat der Fachschulen 
aus neun Mitgliedern besteht; diese und eine 
gleiche Zahl von Ersatzmitgliedern werden 
aus der Mitte einer Delegiertenversammlung 
gewählt, in die die Studierendenvertretung 
einer jeden Fachschule eine Vertreterin oder 
einen Vertreter entsendet. 

 

(1) An den Schulen für Erwachsene und an den 
Fachschulen werden Studierendenvertretungen 
gewählt. Sind Fachschulen Bestandteil einer be-
ruflichen Schule (§ 43) oder sind Schulen für 
Erwachsene mit einer beruflichen Schule ver-
bunden (§ 11 Abs. 5), können die Schülerinnen 
und Schüler und die Studierenden jeweils mit 
Mehrheit beschließen, eine gemeinsame Vertre-
tung zu bilden. Auf die Studierendenvertretung 
sind die §§ 121 bis 124 entsprechend mit der 
Maßgabe anzuwenden, dass 
 

1. der Vorstand des Studierendenrats der Schu-
le unmittelbar von allen Studierenden gewählt 
wird, wenn diese es beschließen, 
 

2. der Landesstudierendenrat der Schulen für 
Erwachsene von je einer Vertreterin oder ei-
nem Vertreter einer jeden Schule für Erwach-
sene gebildet wird und 
 

3. der Landesstudierendenrat der Fachschulen 
aus neun Mitgliedern besteht; diese und eine 
gleiche Zahl von Ersatzmitgliedern werden 
aus der Mitte einer Delegiertenversammlung 
gewählt, in die die Studierendenvertretung ei-
ner jeden Fachschule eine Vertreterin oder 
einen Vertreter entsendet. 

 
(2) Der Zustimmung des Landesstudierendenrats 
bedürfen die Bestimmungen über Bildungsziele, 
Bildungsgänge und die Aufnahme in sie, insbe-
sondere in Lehrplänen und Prüfungsordnungen, 
soweit sie ausschließlich den Unterricht der von 
ihm vertretenen Schulen gestalten. § 118 Abs. 2 
und 3 gilt entsprechend. 
 

 

(3) Die in diesem Gesetz über den neunten Teil 
hinaus für die Schülervertretung getroffenen Re-
gelungen gelten für die Studierendenvertretung 
entsprechend. 
 

 

§ 126 
Meinungsfreiheit, Schüler- und Schulzeitungen 

und Schülergruppen 
 

 

(1) Die Schülerinnen und Schüler haben das 
Recht, in der Schule ihre Meinung in Wort, Schrift 
und Bild frei zu äußern und zu verbreiten, soweit 
die Sicherung des Bildungsauftrages der Schule 
keine Einschränkungen, insbesondere hinsicht-
lich des Zeitpunkts, des Umfangs und des Ge-
genstands der Meinungsäußerung innerhalb des 
Unterrichts und sonstiger Schulveranstaltungen 
erfordert. Über notwendige Einschränkungen 
entscheidet die Lehrerin oder der Lehrer in päda-
gogischer Verantwortung. 
 

 

(2) Schülerzeitungen sind Zeitungen, die von 
Schülerinnen und Schülern geschrieben und für 
Schülerinnen und Schüler einer oder mehrerer 
Schulen herausgegeben werden. Sie können in 
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der Schule verteilt werden, stehen anders als die 
von einer bestimmten Schule unter der Verant-
wortung der Schulleiterin oder des Schulleiters 
herausgegebene Schulzeitung außerhalb der 
Verantwortung der Schule und unterliegen dem 
Presserecht sowie den übrigen gesetzlichen 
Bestimmungen. Das Kultusministerium kann 
Richtlinien zu den Schüler- und Schulzeitungen 
erlassen. 
 
(3) Die Schülerinnen und Schüler haben das 
Recht, an der Schule sich in Schülergruppen zu 
betätigen. Die Betätigung in der Schule kann von 
der Schulleiterin oder dem Schulleiter einge-
schränkt oder verboten werden, wenn es die 
Sicherung des Bildungsauftrags der Schule er-
fordert. Den Schülergruppen können Räume und 
sonstige schulische Einrichtungen zur Verfügung 
gestellt werden, wenn der Schul- und Unter-
richtsbetrieb dadurch nicht beeinträchtigt wird. 
Die Schulkonferenz regelt Grundsätze für die 
Betätigung von Schülergruppen in der Schule. 
 

 

ZEHNTER TEIL 
Schulverfassung 
Erster Abschnitt 

Selbstverwaltung der Schule 
 

ZEHNTER TEIL 
Schulverfassung 
Erster Abschnitt 

Selbstverwaltung und Selbstständigkeit der 
Schule 

 
§ 127 

Begriff der Schule 
 

§ 127 
Grundsätze 

 
(1) Schulen im Sinne dieses Gesetzes sind für 
die Dauer bestimmte Bildungseinrichtungen, in 
denen unabhängig vom Wechsel der Lehrerinnen 
und Lehrer und der Schülerinnen und Schüler 
allgemein bildender oder berufsqualifizierender 
Unterricht planmäßig in mehreren Gegenstands-
bereichen einer Mehrzahl von Schülerinnen und 
Schülern erteilt wird und Erziehungsziele verfolgt 
werden. 
 

[Regelungsgehalt verschoben nach § 2 Abs. 1] 

(2) Abs. 1 gilt auch für Schulen in freier Träger-
schaft. 
 

[Regelungsgehalt verschoben nach § 166 Abs. 3] 

 (1) Die Schule ist im Rahmen der staatlichen 
Verantwortung und der Rechts- und Verwal-
tungsvorschriften selbstständig in der Pla-
nung und Durchführung des Unterrichts und 
des Schullebens, in der Erziehung sowie in 
der Leitung, Organisation und Verwaltung 
ihrer eigenen Angelegenheiten. 
 

 (2) Die Befugnis der Schule, Unterricht, Schul-
leben und Erziehung selbstständig zu planen 
und durchzuführen, darf durch Rechts- und 
Verwaltungsvorschriften und Anordnungen 
der Schulaufsicht nicht unnötig eingeengt 
werden. 
 

 (3) Die Schulträger und das Land fördern die 
Schulen in der selbstständigen Wahrnehmung 
ihrer Aufgaben. Die Staatlichen Schulämter 
unterstützen und beraten die Schulen dabei. 
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 (4) Schulen können nach Maßgabe des § 127c 

Modelle erweiterter Selbstverwaltung und Ei-
genverantwortung sowie rechtlicher Selbst-
ständigkeit erproben und sich nach den Maß-
gaben des § 127d in selbstständige Schulen 
umwandeln. 
 

§ 127a 
Grundsätze der Selbstverwaltung 

 

§ 127a 
Selbstverwaltung der Schule 

 
(1) Die Schule ist im Rahmen der staatlichen 
Verantwortung und der Rechts- und Verwal-
tungsvorschriften selbstständig in der Planung 
und Durchführung des Unterrichts und des Schul-
lebens, in der Erziehung und in der Verwaltung 
ihrer eigenen Angelegenheiten. 
 

[Regelungsgehalt verschoben nach  § 127 Abs. 1] 
 

(2) Die öffentlichen Schulen sind nicht rechtsfähi-
ge öffentliche Anstalten. Sie können jedoch auf 
der Grundlage einer allgemein oder im Einzelfall 
erteilten Ermächtigung und im Rahmen der ihnen 
zur Verfügung stehenden Mittel Rechtsgeschäfte 
mit Wirkung für den ermächtigenden Rechtsträ-
ger (§ 137) abschließen und für diesen Verpflich-
tungen eingehen. Bei Abschluss der Rechtsge-
schäfte handelt die Schulleiterin oder der Schul-
leiter in Vertretung des jeweiligen Rechtsträgers. 
Die Rechtsgeschäfte müssen der Erfüllung des 
Bildungs- und Erziehungsauftrags der Schule 
dienen. 
 

(1) Die öffentlichen Schulen sind nicht rechtsfähi-
ge öffentliche Anstalten. Sie können jedoch auf 
der Grundlage einer allgemein oder im Einzelfall 
erteilten Ermächtigung und im Rahmen der ihnen 
zur Verfügung stehenden Mittel Rechtsgeschäfte 
mit Wirkung für den ermächtigenden Rechtsträger 
(§ 137) abschließen und für diesen Verpflichtun-
gen eingehen. Bei Abschluss der Rechtsgeschäf-
te handelt die Schulleiterin oder der Schulleiter in 
Vertretung des jeweiligen Rechtsträgers. Die 
Rechtsgeschäfte müssen der Erfüllung des Bil-
dungs- und Erziehungsauftrags der Schule die-
nen. 
 

(3) Die Schulträger sollen den Schulen für einen 
eigenen Haushalt die Mittel der laufenden Ver-
waltung und Unterhaltung und die Mittel zur Ver-
besserung der Lernbedingungen zur Verfügung 
stellen sowie die Entscheidungsbefugnis über 
deren Verwendung nach Maßgabe ihrer jeweili-
gen Richtlinien einräumen. Der Schule kann die 
Bewirtschaftung der zur Verfügung gestellten 
Mittel übertragen werden, wenn die haushalts-
rechtlichen Voraussetzungen dafür gegeben 
sind. Dafür muss insbesondere ein geeignetes 
Verfahren zur Verfügung stehen, mit dem die 
Einhaltung des Budgets und die jederzeitige 
Überprüfbarkeit der Mittelbewirtschaftung sicher-
gestellt wird. Satz 1 und 2 gelten entsprechend 
für Mittel des Landes, die es Schulen zur Verfü-
gung stellt. Über den Haushalt beschließt die 
Schulkonferenz auf Vorschlag der Gesamtkonfe-
renz. Die Schulleiterin oder der Schulleiter hat 
Beschlüssen zu widersprechen, die gegen Richt-
linien des Schulträgers oder des Landes versto-
ßen; § 87 Abs. 4 und 5 gilt entsprechend. 
 

(2) Die Schulträger sollen den Schulen für einen 
eigenen Haushalt die Mittel der laufenden Verwal-
tung und Unterhaltung und die Mittel zur Verbes-
serung der Lernbedingungen zur Verfügung stel-
len sowie die Entscheidungsbefugnis über deren 
Verwendung nach Maßgabe ihrer jeweiligen 
Richtlinien einräumen. Der Schule kann die Be-
wirtschaftung der zur Verfügung gestellten Mittel 
übertragen werden, wenn die haushaltsrechtli-
chen Voraussetzungen dafür gegeben sind. Dafür 
muss insbesondere ein geeignetes Verfahren zur 
Verfügung stehen, mit dem die Einhaltung des 
Budgets und die jederzeitige Überprüfbarkeit der 
Mittelbewirtschaftung sichergestellt wird. Satz 1 
und 2 gelten entsprechend für Mittel des Landes, 
die es Schulen zur Verfügung stellt. Über den 
Haushalt beschließt die Schulkonferenz auf Vor-
schlag der Gesamtkonferenz. Die Schulleiterin 
oder der Schulleiter hat Beschlüssen zu wider-
sprechen, die gegen Richtlinien des Schulträgers 
oder des Landes verstoßen; § 87 Abs. 4 und 5 gilt 
entsprechend. 
 

 (3) Auf der Grundlage einer Vereinbarung zwi-
schen dem Land und dem Schulträger kann 
den einzelnen Schulen ein gemeinsames Bud-
get zur Verfügung gestellt werden. Abs. 2 gilt 
entsprechend. 
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 (4) Nach Maßgabe ihres Haushaltsplans kön-
nen Schulen projektbezogen oder für einen 
bestimmten Zeitraum ihre Haushaltsmittel 
gemeinsam mit anderen Schulen bewirtschaf-
ten. 
 

(4) Die Entscheidungen der Schule werden von 
der Schulleitung und den Konferenzen nach 
Maßgabe dieses Gesetzes getroffen. Sie finden 
ihre Grenzen darin, dass die personellen, sächli-
chen und haushaltsmäßigen Voraussetzungen zu 
ihrer Ausführung gegeben sein müssen. 
 

(5) Die Entscheidungen der Schule werden von 
der Schulleitung und den Konferenzen nach Maß-
gabe dieses Gesetzes getroffen. Sie finden ihre 
Grenzen darin, dass die personellen, sächlichen 
und haushaltsmäßigen Voraussetzungen zu ihrer 
Ausführung gegeben sein müssen. 
 

§ 127b 
Pädagogische Eigenverantwortung und Schul-

programm 
 

 

(1) Die Befugnis der Schule, Unterricht, Schulle-
ben und Erziehung selbstständig zu planen und 
durchzuführen (§ 127a Abs. 1), darf durch 
Rechts- und Verwaltungsvorschriften und Anord-
nungen der Schulaufsicht nicht unnötig oder un-
zumutbar eingeengt werden. 
 

[Regelungsgehalt verschoben nach § 127 Abs. 2] 

(2) Durch ein Schulprogramm gestaltet die Schu-
le den Rahmen, in dem sie ihre pädagogische 
Verantwortung für die eigene Entwicklung und 
die Qualität ihrer pädagogischen Arbeit wahr-
nimmt. Sie legt darin auf der Grundlage einer 
Bestandsaufnahme die Ziele ihrer Arbeit in Unter-
richt, Erziehung, Beratung und Betreuung unter 
Berücksichtigung des allgemeinen Bildungs- und 
Erziehungsauftrags der Schule und der Grund-
sätze ihrer Verwirklichung (§§ 2 und 3), die we-
sentlichen Mittel zum Erreichen dieser Ziele und 
die erforderlichen Formen der Zusammenarbeit 
der Lehrerinnen und Lehrer fest. Im Schulpro-
gramm sind Aussagen zum Beratungsbedarf, zur 
Organisationsentwicklung und zur Personalent-
wicklung der Schule zu machen. Teil des Schul-
programms ist ein Fortbildungsplan, der den 
Fortbildungsbedarf der Lehrkräfte erfasst. Die 
Schule kann unter Nutzung der unterrichtsorga-
nisatorischen und inhaltlichen Gestaltungsräume 
ihre Schwerpunkte setzen, sich so ein eigenes 
pädagogisches Profil geben und, insbesondere 
unter Berücksichtigung der Bedürfnisse ihres 
Umfeldes (§ 16), besondere Aufgaben wählen. 
 

(1) Durch ein Schulprogramm gestaltet die Schule 
den Rahmen, in dem sie ihre pädagogische Ver-
antwortung für die eigene Entwicklung und die 
Qualität ihrer pädagogischen Arbeit wahrnimmt. 
Sie legt darin auf der Grundlage einer Be-
standsaufnahme die Ziele ihrer Arbeit in Unter-
richt, Erziehung, Beratung und Betreuung unter 
Berücksichtigung des allgemeinen Bildungs- und 
Erziehungsauftrags der Schule und der Grundsät-
ze ihrer Verwirklichung (§§ 2 und 3), die wesentli-
chen Mittel zum Erreichen dieser Ziele und die 
erforderlichen Formen der Zusammenarbeit der 
Lehrerinnen und Lehrer fest. Im Schulprogramm 
sind Aussagen zum Beratungsbedarf, zur Organi-
sationsentwicklung und zur Personalentwicklung 
der Schule zu machen. Teil des Schulprogramms 
ist ein Fortbildungsplan, der den Fortbildungsbe-
darf der Lehrkräfte erfasst.  Die Schule kann unter 
Nutzung der unterrichtsorganisatorischen und 
inhaltlichen Gestaltungsräume ihre Schwerpunkte 
setzen, sich so ein eigenes pädagogisches Profil 
geben und, insbesondere unter Berücksichtigung 
der Bedürfnisse ihres Umfeldes (§ 16), besondere 
Aufgaben wählen. 
 

(3) Die Schule entwickelt ihr Programm in Ab-
stimmung mit den Schulen, mit denen sie zu-
sammenarbeitet (§ 11 Abs. 4 Satz 1), und dar-
über hinaus mit dem Schulträger, soweit das 
Programm zusätzlichen Sachaufwand begründet. 
Sie soll die Beratung des Instituts für Qualitäts-
entwicklung, der Schulaufsichtsbehörden oder 
anderer geeigneter Beratungseinrichtungen in 
Anspruch nehmen. Sie überprüft regelmäßig in 
geeigneter Form die angemessene Umsetzung 
des Programms und die Qualität ihrer Arbeit (in-
terne Evaluation). Das Programm ist fortzu-
schreiben, und zwar insbesondere dann, wenn 
sich die Rahmenbedingungen für seine Umset-
zung verändert haben oder die Schule ihre pä-

(2) Die Schule entwickelt ihr Programm in Ab-
stimmung mit den Schulen, mit denen sie zu-
sammenarbeitet (§ 11 Abs. 9), und darüber hin-
aus mit dem Schulträger, soweit das Programm 
zusätzlichen Sachaufwand begründet. Sie soll die 
Beratung des Instituts für Qualitätsentwicklung, 
der Schulaufsichtsbehörden oder anderer geeig-
neter Beratungseinrichtungen in Anspruch neh-
men. Sie überprüft regelmäßig in geeigneter Form 
die angemessene Umsetzung des Programms 
und die Qualität ihrer Arbeit (interne Evaluation). 
Das Programm ist fortzuschreiben, und zwar ins-
besondere dann, wenn sich die Rahmenbedin-
gungen für seine Umsetzung verändert haben 
oder die Schule ihre pädagogischen Ziele neu 
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dagogischen Ziele neu bestimmen will. Über das 
Programm und seine Fortschreibung beschließt 
die Schulkonferenz auf der Grundlage eines Vor-
schlags der Gesamtkonferenz. 
 

bestimmen will. Über das Programm und seine 
Fortschreibung beschließt die Schulkonferenz auf 
der Grundlage eines Vorschlags der Gesamtkon-
ferenz. 
 

(4) Das Programm und seine Fortschreibung 
bedürfen der Zustimmung des Staatlichen Schul-
amtes. Die Zustimmung ist zu versagen, wenn 

1. das Programm nicht mit den Grundsätzen 
der §§ 2 und 3 vereinbar ist, 
 

2. mit ihm die Gleichwertigkeit des schulischen 
Angebots in den Bereichen des Unterrichts, 
der Betreuung und Erziehung nicht gewähr-
leistet ist, insbesondere der nach den Anfor-
derungen der Bildungsgänge notwendige 
Standard nicht sichergestellt werden kann 
oder 
 

3. das Programm nicht den Anforderungen des 
Abs. 2 entspricht und nicht nach Abs. 3 Satz 
1 abgestimmt worden ist. 

 

aufgehoben 

(5) Das Schulprogramm, dem zugestimmt wor-
den ist, ist eine Grundlage der Zielvereinbarun-
gen zwischen dem Staatlichen Schulamt und der 
Schule über Maßnahmen ihrer Qualitäts- und 
Organisationsentwicklung. 
 

(3) Das Schulprogramm ist eine Grundlage der 
Zielvereinbarungen zwischen dem Staatlichen 
Schulamt und der Schule über Maßnahmen 
ihrer Qualitäts- und Organisationsentwicklung. 

 
(6) Die Schule wirkt an ihrer Personalentwicklung 
insbesondere über eine Stellenausschreibung 
mit, die ihr Programm berücksichtigt. 
 

(4) Die Schule wirkt an ihrer Personalentwicklung 
insbesondere über eine Stellenausschreibung mit, 
die ihr Programm berücksichtigt. 

§ 127c 
Weiterentwicklung der Selbstverwaltung 

 

 

(1) Zur Weiterentwicklung des Schulwesens und 
zur Erprobung neuer Modelle erweiterter Selbst-
verwaltung und Eigenverantwortung sowie recht-
licher Selbstständigkeit kann Schulen auf der 
Grundlage einer Kooperationsvereinbarung zwi-
schen ihnen und dem Staatlichen Schulamt und 
sofern erforderlich mit dem Schulträger gestattet 
werden, abweichend von den bestehenden 
Rechtsvorschriften bei der Stellenbewirtschaf-
tung, Personalverwaltung, Sachmittelverwaltung 
sowie in der Unterrichtsorganisation und inhaltli-
chen Ausgestaltung des Unterrichts selbstständi-
ge Entscheidungen zu treffen. Abweichungen bei 
der Unterrichtsorganisation und -gestaltung sind 
insbesondere bei der Bildung von Lerngruppen, 
bei Formen der äußeren Differenzierung, der 
Ausgestaltung der Leistungsnachweise sowie bei 
den Lehrplänen und Stundentafeln zulässig, so-
fern die Standards der Bildungsgänge eingehal-
ten werden. 
 

 

(2) In den Modellen können neue Formen der 
Schulleitung und der Mitwirkung der Lehrkräfte, 
Eltern und Schülerinnen und Schüler sowie Drit-
ter und Formen rechtlicher Selbstständigkeit 
erprobt werden, die der erweiterten Selbststän-
digkeit angemessen sind. Außerdem können 
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über § 2 hinaus gehende Aufgaben, insbesonde-
re im Bereich der Fort- und Weiterbildung, wahr-
genommen werden, wenn die Aufgaben mit den 
Zielen der Schule vereinbar sind und ihre Finan-
zierung gesichert ist. 
 
(3) Die jeweiligen Modelle müssen gewährleisten, 
dass die Standards der Abschlüsse den an den 
anderen Schulen erworbenen Abschlüssen ent-
sprechen und die Anerkennung der Abschlüsse 
in den Ländern der Bundesrepublik Deutschland 
gesichert ist. Ferner muss bei Modellen zur Er-
probung anderer Leitungsstrukturen und Formen 
rechtlicher Selbstständigkeit eine den Erforder-
nissen der §§ 92 und 93 entsprechende staatli-
che Schulaufsicht gewährleistet sein. 
 

 

(4) Die Erprobung des Modells gestattet das 
Kultusministerium auf Antrag der Schule. Über 
die Stellung des Antrags entscheidet die Schul-
konferenz auf der Grundlage einer die personel-
len, sächlichen und unterrichtsorganisatorischen 
Möglichkeiten der Schule berücksichtigenden 
Konzeption. 
 

 

 § 127d 
Selbstständige Schule 

 
 (1) Schulen können nach Maßgabe der Abs. 7 

bis 9 in selbstständige Schulen umgewandelt 
werden. 
 

 (2) Selbstständige allgemeinbildende Schulen 
und berufliche Schulen können abweichend 
von den bestehenden Rechtsvorschriften  
 
1. die Entscheidungsrechte nach § 127c Abs. 1 
selbstständig wahrnehmen,  
 
2. Aufgaben im Rahmen des § 127c Abs. 2 
Satz 2 wahrnehmen, 
 
3. Entscheidungen beim Einsatz des Perso-
nals selbstständig treffen und  
 
4. von den Regelungen zur Versetzungsent-
scheidung abweichen,  
 
sofern die Bildungsstandards nach § 4 ein-
gehalten werden. 
 

 (3) Selbstständige berufliche Schulen können 
über die Regelung des Abs. 2 hinaus abwei-
chend von den §§ 128 bis 132 eigene Formen 
der Schulverfassung entwickeln, in der 
 
1. die Entscheidungs- und Anhörungsrechte 
der Schulkonferenz auf einen Schulvorstand 
übertragen werden, 
 
2. einzelne Entscheidungsrechte der Gesamt-
konferenz nach § 133 Abs. 1 Satz 1 auf den 
Schulvorstand übertragen werden können,  
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3. die Gesamtkonferenz im Rahmen der Schul-
verfassung auch durch ein Schulplenum er-
setzt werden kann.  
 

 (4) Dem Schulvorstand nach Abs. 3 Nr. 1 ge-
hören 
 
1. die Mitglieder der Schulleitung nach § 87 

Abs. 1 Satz 1, 
 
2. zwei vom Schülerrat gewählte Vertreterin-

nen und Vertreter der Schülerinnen und 
Schüler, 

 
3. die oder der Vorsitzende des Schuleltern-

beirats und 
 
4. von der Gesamtkonferenz gewählte Vertre-

terinnen und Vertreter des Kollegiums, de-
ren Zahl mindestens der der Schullei-
tungsmitglieder entspricht, 

 
höchstens jedoch 25 Personen an. Für den 
Schulvorstand gelten § 131 Abs. 4 bis 7 und 
die §§ 132 und 136 entsprechend. 
 

 (5) Dem Schulplenum nach Abs. 3 Nr. 3 gehö-
ren an: 
 
1. die Mitglieder der Gesamtkonferenz nach § 
133 Abs. 2, 
 
2. eine vom Schülerrat gewählte Vertreterin 
oder ein Vertreter der Schülerinnen und Schü-
ler und 
 
3. eine vom Elternbeirat gewählte Vertreterin 
oder ein Vertreter der Eltern. 
 
Für das Schulplenum gilt § 133 Abs. 1 Satz 2 
bis 4 entsprechend. 
 

 (6) Die Zustimmungs- und Anhörungsrechte 
des Schulelternbeirats und der Schülervertre-
tung zu Entscheidungen der Schul- und der 
Gesamtkonferenz und deren Teilnahmerechte 
an diesen Konferenzen nach den §§ 110 bis 
112 und 122 gelten entsprechend für Ent-
scheidungen und Sitzungen jeder Organe, die 
nach der jeweiligen Schulverfassung an die 
Stelle von Schul- und Gesamtkonferenzen 
treten. 
 

 (7) Grundlage der Umwandlung in eine selbst-
ständige Schule ist eine Konzeption der Ge-
samtkonferenz, in der die Abweichungen von 
den bestehenden Rechtsvorschriften nach 
Abs. 2 festgelegt sind. Die Konzeption muss 
mit den Grundsätzen der §§ 2 und 3 vereinbar 
sein und die Gleichwertigkeit des schulischen 
Angebots in den Bereichen des Unterrichts, 
der Betreuung und Erziehung gewährleisten. 
 

 (8) Die Schulleiterin oder der Schulleiter bean-
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tragt nach Beschluss der Schulkonferenz und 
im Benehmen mit dem Schulträger die Um-
wandlung in eine selbstständige Schule. Bei 
Stellung des Antrags durch eine Schule, die 
bereits im Rahmen eines Modells erweiterter 
Selbstverwaltung und Eigenverantwortung 
nach § 127c einen Schulvorstand hat, tritt die-
ser an die Stelle der Schulkonferenz. Die Zu-
stimmungsrechte des Schulelternbeirats und 
der Schülervertretung bleiben unberührt.  
 

 (9) Die Entscheidung über die Umwandlung 
trifft das Kultusministerium. Die Umwandlung 
wird durch Bekanntgabe an die Mitglieder der 
Gesamtkonferenz, die Eltern und die Schüle-
rinnen und Schüler wirksam. Die Bekanntgabe 
kann auch durch Veröffentlichung im Amts-
blatt des Hessischen Kultusministeriums be-
wirkt werden. Sie ist zu widerrufen, wenn die 
Grundsätze der §§ 2 und 3 nicht beachtet wer-
den oder die Gleichwertigkeit des schulischen 
Angebots in den Bereichen des Unterrichts, 
der Betreuung und Erziehung nicht mehr ge-
währleistet sind. 
 

 (10) Die Konzeption nach Abs. 7 ist den Ziel-
vereinbarungen nach § 92 Abs. 2 Satz 2 
zugrunde zu legen. 
 

 (11) Die selbstständige Schule überprüft und 
bewertet jährlich ihre Arbeit auf der Grundlage 
ihrer Konzeption und ihres Schulprogramms 
mit Hilfe eines Qualitätsmanagementsystems. 
 

Zweiter Abschnitt 
Schulkonferenz 

 

 

§ 128 
Aufgaben 

 

 

(1) Die Schulkonferenz ist das Organ gemeinsa-
mer Beratung und Beschlussfassung, in der Leh-
rerinnen und Lehrer, Eltern sowie Schülerinnen 
und Schüler (Schulgemeinde) zusammenwirken. 
Sie berät alle wichtigen Angelegenheiten der 
Schule und vermittelt bei Meinungsverschieden-
heiten. 
 

 

(2) Die Schulkonferenz kann gegenüber anderen 
Konferenzen Empfehlungen abgeben. Die Emp-
fehlung muss auf der nächsten Sitzung dieser 
Konferenz beraten werden. 
 

 

(3) Die Rechte der Elternbeiräte nach dem ach-
ten Teil dieses Gesetzes, der Schüler- und Stu-
dierendenvertretung nach dem neunten Teil die-
ses Gesetzes und der Personalräte nach dem 
Personalvertretungsgesetz bleiben unberührt. 
 

 

§ 129 
Entscheidungsrechte 

 

 

Die Schulkonferenz entscheidet über Die Schulkonferenz entscheidet über 
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1. das Schulprogramm (§ 127 b), 
 

2. Grundsätze für die Einrichtung und den Um-
fang freiwilliger Unterrichts- und Betreuungs-
angebote und über die Verpflichtung zur 
Teilnahme an Ganztagsangeboten (§ 15 
Abs. 5) sowie über Art, Umfang und Schwer-
punkte des Wahlunterrichts in der Mittelstufe 
im gymnasialen Bildungsgang (§ 5 Abs. 3), 
 

3. die Einrichtung oder Ersetzung einer Förder-
stufe an verbundenen Haupt- und Realschu-
len (§ 23 Abs. 7) sowie an schulformbezoge-
nen (kooperativen) Gesamtschulen (§ 26 
Abs. 3) und ihre Vorbereitung auf den Über-
gang in die Jahrgangsstufe 7 des gymnasia-
len Bildungsganges (§ 22 Abs. 6), 
 

4. die 5- oder 6-jährige Organisation des Gym-
nasialzweiges an kooperativen Gesamtschu-
len (§ 26 Abs. 3), 
 

5. Grundsätze für Hausaufgaben und Klassen-
arbeiten, 
 

6. die Stellung des Antrags auf Durchführung 
eines Schulversuchs oder der Umwandlung 
einer Schule in eine Versuchsschule (§ 14 
Abs. 3) und zur Erprobung eines Modells er-
weiterter Selbstständigkeit (§ 127c), 
 

7. Grundsätze für die Mitarbeit von Eltern und 
anderen Personen im Unterricht und bei 
sonstigen Schulveranstaltungen (§ 16 Abs. 
4), 
 

8. Grundsätze der Zusammenarbeit mit ande-
ren Schulen und außerschulischen Einrich-
tungen sowie für Vereinbarungen mit Dritten 
im Rahmen von Projekten zur Öffnung der 
Schule, der Organisation des Schüleraustau-
sches und internationaler Zusammenarbeit 
sowie über die Vereinbarung zu Schulpart-
nerschaften und schulinterne Grundsätze für 
Schulfahrten und Wandertage, 
 

9. den schuleigenen Haushalt im Rahmen der 
Richtlinien (§ 127 a Abs. 3), 
 

10. die Verteilung des Unterrichts auf sechs statt 
auf fünf Wochentage (§ 9 Abs. 4) und die 
Durchführung besonderer Schulveranstal-
tungen, 
 

11. die Verteilung des Unterrichts im Rahmen 
der Kontingent-Stundentafeln auf die einzel-
nen Jahrgangsstufen und Unterrichtsfächer 
nach Maßgabe der Verordnung nach § 9 
Abs. 5, 
 

12. Schulordnungen zur Regelung des geordne-
ten Ablaufs des äußeren Schulbetriebs ein-
schließlich der Regelungen über 
 

1. das Schulprogramm (§ 127 b) und die An-
tragsstellung auf Umwandlung in eine 
selbstständige Schule (§ 127d Abs. 8), 
 

2. Grundsätze für die Einrichtung und den Um-
fang freiwilliger Unterrichts- und Betreuungs-
angebote und über die Verpflichtung zur Teil-
nahme an Ganztagsangeboten (§ 15 Abs. 5) 
sowie über Art, Umfang und Schwerpunkte 
des Wahlunterrichts in der Mittelstufe im gym-
nasialen Bildungsgang (§ 5 Abs. 3), 
 

3. die Einrichtung oder Ersetzung einer Förder-
stufe an verbundenen Haupt- und Realschu-
len (§ 23b Abs. 1) sowie an schulformbezo-
genen (kooperativen) Gesamtschulen (§ 26 
Abs. 3) und ihre Vorbereitung auf den Über-
gang in die Jahrgangsstufe 7 des gymnasia-
len Bildungsganges (§ 22 Abs. 6), 
 

4. die 5- oder 6-jährige Organisation des Gym-
nasialzweiges an kooperativen Gesamtschu-
len (§ 26 Abs. 3), 
 

5. Grundsätze für Hausaufgaben und Klassen-
arbeiten, 
 

6. die Stellung des Antrags auf Durchführung 
eines Schulversuchs oder der Umwandlung 
einer Schule in eine Versuchsschule (§ 14 
Abs. 3) und zur Erprobung eines Modells er-
weiterter Selbstständigkeit (§ 127c), 
 

7. Grundsätze für die Mitarbeit von Eltern und 
anderen Personen im Unterricht und bei sons-
tigen Schulveranstaltungen (§ 16 Abs. 4), 
 

8. Grundsätze der Zusammenarbeit mit anderen 
Schulen und außerschulischen Einrichtungen 
sowie für Vereinbarungen mit Dritten im Rah-
men von Projekten zur Öffnung der Schule, 
der Organisation des Schüleraustausches und 
internationaler Zusammenarbeit sowie über 
die Vereinbarung zu Schulpartnerschaften 
und schulinterne Grundsätze für Schulfahrten 
und Wandertage, 
 

9. den schuleigenen Haushalt im Rahmen der 
Richtlinien (§ 127a Abs. 2), 
 

10. die Verteilung des Unterrichts auf sechs statt 
auf fünf Wochentage (§ 9 Abs. 4) und die 
Durchführung besonderer Schulveranstaltun-
gen, 
 

11. die Verteilung des Unterrichts im Rahmen der 
Kontingent-Stundentafeln auf die einzelnen 
Jahrgangsstufen und Unterrichtsfächer nach 
Maßgabe der Verordnung nach § 9 Abs. 5, 
 

12. Schulordnungen zur Regelung des geordne-
ten Ablaufs des äußeren Schulbetriebs ein-
schließlich der Regelungen über 
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a. die Einrichtung von Schulkiosken und 
das zulässige Warenangebot, 
 

b. die Vergabe von Räumen und sonstigen 
schulischen Einrichtungen außerhalb des 
Unterrichts an schulische Gremien der 
Schülerinnen und Schüler und der Eltern, 
 

c. Grundsätze zur Betätigung von Schüler-
gruppen in der Schule (§ 126 Abs. 3) 

im Einvernehmen mit dem Schulträger, 

13. Stellungnahmen und Empfehlungen zu Be-
schwerden von Schülerinnen und Schülern, 
Eltern, Ausbildenden und Arbeitgebern, so-
fern der Vorgang eine für die Schule und 
über den Einzelfall hinausgehende Bedeu-
tung hat. 

 

 

a. die Einrichtung von Schulkiosken und das 
zulässige Warenangebot, 
 

b. die Vergabe von Räumen und sonstigen 
schulischen Einrichtungen außerhalb des 
Unterrichts an schulische Gremien der 
Schülerinnen und Schüler und der Eltern, 
 

c. Grundsätze zur Betätigung von Schüler-
gruppen in der Schule (§ 126 Abs. 3) 

im Einvernehmen mit dem Schulträger, 

13. Stellungnahmen und Empfehlungen zu Be-
schwerden von Schülerinnen und Schülern, 
Eltern, Ausbildenden und Arbeitgebern, sofern 
der Vorgang eine für die Schule und über den 
Einzelfall hinausgehende Bedeutung hat. 

 
§ 130 

Anhörungsrechte 
 

 

(1) Die Schulkonferenz ist anzuhören 

1. vor Einrichtung eines Schulversuchs ohne 
Antrag der Schule und vorzeitiger Beendi-
gung eines Schulversuchs an einer Schule, 
 

2. vor Umwandlung der Schule in eine Ver-
suchsschule ohne Antrag der Schule und vor 
Aufhebung des Versuchsschulstatus, 
 

3. vor Entscheidungen über die Schulorganisa-
tion, insbesondere die Erweiterung, Teilung, 
Zusammenlegung und Schließung der Schu-
le § 146), das Angebot einer Vorklasse (§ 18 
Abs. 2), einer Kleinklasse für Erziehungshilfe 
oder einer Sprachheilklasse (§ 50 Abs. 2) 
sowie vor Entscheidungen über größere bau-
liche Maßnahmen, 
 

4. vor der Verlegung von Schulstufen oder -
zweigen, Jahrgangsstufen oder einzelnen 
Klassen an eine andere Schule oder der Un-
terbringung von Schulstufen oder -zweigen, 
Jahrgangsstufen oder einzelnen Klassen in 
anderen Gebäuden außerhalb des Schulge-
ländes, 
 

5. vor wichtigen, die Schule betreffenden Ent-
scheidungen des Schulträgers über Schüler-
beförderung und Schulwegsicherung, 
 

6. vor Bildung und Änderung von Schulbezirken 
(§ 143) und Zusammenfassung des Unter-
richts in Blockunterricht (§ 39 Abs. 4), 
 

7. vor der Namensgebung für die Schule (§ 
142), 
 

8. vor der Genehmigung wissenschaftlicher 

(1) Die Schulkonferenz ist anzuhören 

1. vor Einrichtung eines Schulversuchs ohne 
Antrag der Schule und vorzeitiger Beendigung 
eines Schulversuchs an einer Schule, 
 

2. vor Umwandlung der Schule in eine Ver-
suchsschule ohne Antrag der Schule und vor 
Aufhebung des Versuchsschulstatus, 
 

3. vor Entscheidungen über die Schulorganisati-
on, insbesondere die Erweiterung, Teilung, 
Zusammenlegung und Schließung der Schule 
§ 146), das Angebot einer Vorklasse (§ 18 
Abs. 2), Angebote der dezentralen Förde-
rung der emotionalen und sozialen Ent-
wicklung und der Sprachheilförderung (§ 
50 Abs. 2) sowie vor Entscheidungen über 
größere bauliche Maßnahmen, 
 

4. vor der Verlegung von Schulstufen oder -
zweigen, Jahrgangsstufen oder einzelnen 
Klassen an eine andere Schule oder der Un-
terbringung von Schulstufen oder -zweigen, 
Jahrgangsstufen oder einzelnen Klassen in 
anderen Gebäuden außerhalb des Schulge-
ländes, 
 

5. vor wichtigen, die Schule betreffenden Ent-
scheidungen des Schulträgers über Schüler-
beförderung und Schulwegsicherung, 
 

6. vor Bildung und Änderung von Schulbezirken 
(§ 143) und Zusammenfassung des Unter-
richts in Blockunterricht (§ 39 Abs. 4), 
 

7. vor der Namensgebung für die Schule (§ 
142), 
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Forschungsvorhaben an der Schule (§ 84 
Abs. 1), 
 

9. vor der endgültigen Beauftragung der Schul-
leiterin oder des Schulleiters (§ 89 Abs. 3). 

 

Der Schulkonferenz kann eine Frist von vier Un-
terrichtswochen zur Stellungnahme gesetzt wer-
den; nach deren Ablauf gilt die Anhörung als 
erfolgt. 

 

8. vor der Genehmigung wissenschaftlicher For-
schungsvorhaben an der Schule (§ 84 Abs. 
1), 
 

9. vor der endgültigen Beauftragung der Schul-
leiterin oder des Schulleiters (§ 89 Abs. 3). 

 

Der Schulkonferenz kann eine Frist von vier Un-
terrichtswochen zur Stellungnahme gesetzt wer-
den; nach deren Ablauf gilt die Anhörung als er-
folgt. 

 
(2) In allen Angelegenheiten, zu denen die 
Schulkonferenz anzuhören ist, steht ihr auch ein 
Vorschlagsrecht zu. 
 

 

§ 131 
Mitglieder und Verfahren 

 

 

(1) Mitglieder der Schulkonferenz sind 

1. die Schulleiterin oder der Schulleiter als Vor-
sitzende oder Vorsitzender, 
 

2. jeweils mit der Hälfte der Sitze Vertreterinnen 
und Vertreter der Lehrkräfte und der Perso-
nengruppen der Eltern und der Schülerinnen 
und Schüler. 

Die Zahl der Mitglieder beträgt höchstens 25, 
mindestens jedoch 11, es sei denn, dass die Zahl 
der Lehrkräfte einer Schule geringer als fünf ist. 
Die Vertreterinnen und Vertreter der Schülerin-
nen und Schüler müssen mindestens die Jahr-
gangsstufe 8 erreicht haben. An beruflichen 
Schulen sind zusätzlich je zwei Vertreterinnen 
oder Vertreter der Arbeitnehmer und Arbeitgeber 
mit beratender Stimme Mitglied der Schulkonfe-
renz. 

 

 

(2) Die Sitze der Vertreterinnen und Vertreter der 
Eltern und die der Schülerinnen und Schüler 
verteilen sich in den Schulstufen und Schulen für 
Erwachsene wie folgt: 

1. an Schulen bis zur Jahrgangsstufe 4 oder 6 
stehen die Sitze den Vertreterinnen und Ver-
tretern der Eltern zu;  
 

2. an Schulen bis zur Jahrgangsstufe 9 oder 10 
stehen den Vertreterinnen und Vertretern der 
Eltern drei Fünftel und den Vertreterinnen 
und Vertretern der Schülerinnen und Schüler 
zwei Fünftel der Sitze zu;  
 

3. an Schulen bis zur Jahrgangsstufe 12 oder 
13 stehen die Sitze den Vertreterinnen und 
Vertretern der Eltern und den Vertreterinnen 
und Vertretern der Schülerinnen und Schüler 
jeweils zur Hälfte zu;  
 

2) Die Sitze der Vertreterinnen und Vertreter der 
Eltern und die der Schülerinnen und Schüler ver-
teilen sich in den Schulstufen und Schulen für 
Erwachsene wie folgt: 

1. an Schulen bis zur Jahrgangsstufe 4 oder 6 
stehen die Sitze den Vertreterinnen und Ver-
tretern der Eltern zu;  
 

2. an Schulen bis zur Jahrgangsstufe 9 oder 10 
stehen den Vertreterinnen und Vertretern der 
Eltern drei Fünftel und den Vertreterinnen und 
Vertretern der Schülerinnen und Schüler zwei 
Fünftel der Sitze zu;  
 

3. an Schulen bis zur Jahrgangsstufe 12 oder 13 
stehen die Sitze den Vertreterinnen und Ver-
tretern der Eltern und den Vertreterinnen und 
Vertretern der Schülerinnen und Schüler je-
weils zur Hälfte zu;  
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4. an Schulen der Oberstufe (Sekundarstufe II) 
stehen den Vertreterinnen und Vertretern der 
Eltern zwei Fünftel und den Vertreterinnen 
und Vertretern der Schülerinnen und Schüler 
drei Fünftel der Sitze zu;  
 

5. an beruflichen Schulen stehen den Vertrete-
rinnen und Vertretern der Eltern ein Fünftel 
und den Vertreterinnen und Vertretern der 
Schülerinnen und Schüler oder der Studie-
renden vier Fünftel der Sitze zu;  
 

6. an Schulen für Erwachsene und selbststän-
digen Fachschulen stehen die Sitze den 
Vertreterinnen und Vertretern der Studieren-
den zu;  
 

7. an Förderschulen stehen die Sitze den 
Vertreterinnen und Vertretern der Eltern dann 
zu, wenn die Art des sonderpädagogischen 
Förderbedarfs der Schülerinnen und Schüler 
ihre Beteiligung nach Nr. 2 ausschließt. 

 

4. an Schulen der Oberstufe (Sekundarstufe II) 
stehen den Vertreterinnen und Vertretern der 
Eltern zwei Fünftel und den Vertreterinnen 
und Vertretern der Schülerinnen und Schüler 
drei Fünftel der Sitze zu;  
 

5. an beruflichen Schulen stehen den Vertrete-
rinnen und Vertretern der Eltern ein Fünftel 
und den Vertreterinnen und Vertretern der 
Schülerinnen und Schüler oder der Studie-
renden vier Fünftel der Sitze zu;  
 

6. an Schulen für Erwachsene und eigenstän-
digen Fachschulen stehen die Sitze den 
Vertreterinnen und Vertretern der Studieren-
den zu;  
 

7. an Förderschulen stehen die Sitze den Vertre-
terinnen und Vertretern der Eltern dann zu, 
wenn die Art des sonderpädagogischen För-
derbedarfs der Schülerinnen und Schüler ihre 
Beteiligung nach Nr. 2 ausschließt. 

 
(3) Die Vertreterinnen und Vertreter der Lehrerin-
nen und Lehrer wählt die Gesamtkonferenz aus 
ihrer Mitte; an Förderschulen kann sie statt der 
Lehrkräfte Erzieherinnen und Erzieher wählen, 
höchstens jedoch in der Zahl, die dem Verhältnis 
der Zahl der Erzieherinnen und Erzieher zur Zahl 
der Lehrkräfte entspricht. Die Vertreterinnen und 
Vertreter der Eltern werden vom Schulelternbeirat 
aus der Schulelternschaft, die der Schülerinnen 
und Schüler vom Schülerrat oder vom Studieren-
denrat aus der Schülerschaft gewählt. Die Amts-
zeit dauert zwei Schuljahre. Die Wahlen werden 
nach den Grundsätzen der Mehrheitswahl durch-
geführt. Scheidet ein Mitglied vor Ende der Amts-
zeit aus der Schulkonferenz aus, so tritt als Er-
satzmitglied die nicht gewählte Bewerberin oder 
der nicht gewählte Bewerber mit der nächstho-
hen Stimmenzahl ein. Dieses Ersatzmitglied ver-
tritt auch ein Mitglied der Schulkonferenz im Ver-
hinderungsfall. Wenn jeweils ein Viertel der Mit-
glieder der Gesamtkonferenz, des Schuleltern-
beirats oder des Schüler- oder Studierendenrats 
es beantragt, sind die Wahlen dieser Personen-
gruppen nach den Grundsätzen der Verhältnis-
wahl durchzuführen. Die Ersatzmitglieder werden 
bei der Verhältniswahl der Reihe nach den nicht 
gewählten Bewerberinnen und Bewerbern derje-
nigen Vorschlagsliste entnommen, der die zu 
ersetzenden Mitglieder angehören. 
 

 

(4) Die Mitglieder der Schulkonferenz sind an 
Aufträge und Weisungen nicht gebunden. Über 
Angelegenheiten, die ihrer Bedeutung nach einer 
vertraulichen Behandlung bedürfen, haben sie 
auch nach Beendigung ihrer Amtszeit Verschwie-
genheit zu wahren. 
 

 

(5) Die Schulkonferenz tagt nicht öffentlich. Sie 
kann beschließen, dass die Sitzungen für Er-
satzmitglieder der Schulkonferenz sowie Mitglie-
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der der Gesamtkonferenz, des Schulelternbeirats 
und des Schüler- oder Studierendenrats öffentlich 
sind; die Öffentlichkeit kann auf einzelne Tages-
ordnungspunkte beschränkt werden. Die Schul-
konferenz kann weitere Personen zur Beratung 
heranziehen. Sie ist bei Anwesenheit von min-
destens der Hälfte ihrer Mitglieder beschlussfä-
hig. Sie ist ohne Rücksicht auf die Zahl der an-
wesenden Mitglieder beschlussfähig, wenn sie 
wegen Beschlussunfähigkeit erneut zur Beratung 
desselben Gegenstandes einberufen werden 
muss; hierauf ist bei der Ladung hinzuweisen. 
Beschlüsse der Schulkonferenz werden mit der 
Mehrheit der abgegebenen Stimmen gefasst. Bei 
Stimmengleichheit entscheidet die Stimme der 
oder des Vorsitzenden. Stimmenthaltungen und 
ungültige Stimmen zählen zur Berechnung der 
Mehrheit nicht mit. 
 
 (6) An den Beratungen und den Beschlussfas-

sungen nach § 130 Abs. 1 Nr. 9 nimmt die 
Schulleiterin oder der Schulleiter nicht teil. In 
diesem Fall überträgt sie oder er den Vorsitz 
der Stellvertreterin oder dem Stellvertreter 
oder einem anderen Mitglied der Schulkonfe-
renz. 

 
(6) Vertreterinnen oder Vertreter der Schulauf-
sichtsbehörde können an der Schulkonferenz mit 
beratender Stimme teilnehmen. Die Schulleiterin 
oder der Schulleiter lädt eine Vertreterin oder 
einen Vertreter des Schulträgers rechtzeitig zu 
den Tagesordnungspunkten der Sitzungen ein, 
die Angelegenheiten des Schulträgers betreffen. 
 

(7) Vertreterinnen oder Vertreter der Schulauf-
sichtsbehörde können an der Schulkonferenz mit 
beratender Stimme teilnehmen. Die Schulleiterin 
oder der Schulleiter lädt eine Vertreterin oder ei-
nen Vertreter des Schulträgers rechtzeitig zu den 
Tagesordnungspunkten der Sitzungen ein, die 
Angelegenheiten des Schulträgers betreffen. 
 

(7) Auf Antrag eines Viertels der Mitglieder oder 
einer Personengruppe hat die Schulleiterin oder 
der Schulleiter die Schulkonferenz unverzüglich 
unter Angabe der zu beratenden Gegenstände 
einzuberufen. 
 

(8) Auf Antrag eines Viertels der Mitglieder oder 
einer Personengruppe hat die Schulleiterin oder 
der Schulleiter die Schulkonferenz unverzüglich 
unter Angabe der zu beratenden Gegenstände 
einzuberufen. 
 

(8) An beruflichen Schulen werden die Aufgaben 
der Schulkonferenz nach §§ 129 und 130 von der 
Gesamtkonferenz wahrgenommen, wenn Vertre-
terinnen und Vertreter der Eltern oder der Schüle-
rinnen und Schüler nicht Abs. 3 Satz 2 entspre-
chend gewählt werden können. 
 

(9) An beruflichen Schulen werden die Aufgaben 
der Schulkonferenz nach §§ 129 und 130 von der 
Gesamtkonferenz wahrgenommen, wenn Vertre-
terinnen und Vertreter der Eltern oder der Schüle-
rinnen und Schüler nicht Abs. 3 Satz 2 entspre-
chend gewählt werden können. 
 

§ 132 
Rechte der Mitglieder der Schulkonferenz 

 

 

Die Mitglieder der Schulkonferenz haben das 
Recht, an den Sitzungen der Gesamtkonferenz 
und deren Teilkonferenzen mit Ausnahme der 
Zeugnis- und Versetzungskonferenzen sowie der 
Eltern- und Schülervertretung mit beratender 
Stimme teilzunehmen. Jedes Mitglied der Schul-
konferenz kann sein Ersatzmitglied mit der Teil-
nahme beauftragen. Die Teilnahme an Tages-
ordnungspunkten, in denen Angelegenheiten 
beraten werden, die einzelne Mitglieder persön-
lich betreffen, ist nur mit Zustimmung der oder 
des Betroffenen zulässig. 

Die Mitglieder der Schulkonferenz haben das 
Recht, an den Sitzungen der Gesamtkonferenz 
und deren Teilkonferenzen mit Ausnahme der 
Zeugnis- und Versetzungskonferenzen und sol-
cher Konferenzen, in denen ausschließlich 
Personalangelegenheiten der Lehrkräfte be-
handelt werden, sowie der Eltern- und Schüler-
vertretung mit beratender Stimme teilzunehmen. 
Jedes Mitglied der Schulkonferenz kann sein Er-
satzmitglied mit der Teilnahme beauftragen. Die 
Teilnahme an Tagesordnungspunkten, in denen 
Angelegenheiten beraten werden, die einzelne 
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 Mitglieder persönlich betreffen, ist nur mit Zu-
stimmung der oder des Betroffenen zulässig. 

Dritter Abschnitt 
Konferenzen der Lehrkräfte 

 

 

§ 133 
Gesamtkonferenz 

 

 

(1) Die Gesamtkonferenz beschließt über die 
pädagogische und fachliche Gestaltung der Bil-
dungs- und Erziehungsarbeit der Schule, soweit 
nicht nach § 129 die Zuständigkeit der Schulkon-
ferenz gegeben ist. Sie entscheidet im Rahmen 
der Rechts- und Verwaltungsvorschriften insbe-
sondere über 

1. Grundsätze der Unterrichts- und Erziehungs-
arbeit an der Schule sowie über den Einsatz 
von Beratungsdiensten und Beratungslehre-
rinnen und -lehrern, 
 

2. Vorschläge für ein Schulprogramm und zur 
Entwicklung, Gliederung und Organisations-
änderung der Schule, 
 

3. die Zusammenfassung von Fächern zu Lern-
bereichen und die Umsetzung der Aufgaben-
gebiete (§ 6 Abs. 3 und 4), 
 

4. die Auswahl der Fremdsprache, in die in der 
Grundschule einzuführen ist, 
 

5. Art, Umfang und Beginn der Fachleistungs-
differenzierung in der Förderstufe (§ 22 Abs. 
7) und der schulformübergreifenden (integ-
rierten) Gesamtschule (§ 27 Abs. 2) sowie 
des schulzweigübergreifenden Unterrichts in 
der verbundenen Haupt- und Realschule (§ 
23 Abs. 8) und der schulformbezogenen (ko-
operativen) Gesamtschule (§ 26), 
 

6. die Einrichtung eines zehnten Hauptschuljah-
res (§ 23 Abs. 2 Satz 2), 
 

7. die Einrichtung von Fachrichtungen und 
Schwerpunkten in beruflichen Schulen (§ 43 
Abs. 2), 
 

8. die Einrichtung eines fünften Grundschuljah-
res an Förderschulen (§ 53 Abs. 5), 
 

9. fachübergreifende und fächerverbindende 
Unterrichtsvorhaben, die sich über einen 
Zeitraum von mehr als vier Wochen erstre-
cken, unter Beachtung des Schulprogramms, 
 

10. Grundsätze für eine einheitliche Leistungs-
bewertung, 
 

11. die Bildung besonderer Lerngruppen, 
 

12. Vorschläge für die Verteilung und Verwen-
dung der der Schule zugewiesenen Haus-
haltsmittel, 

(1) Die Gesamtkonferenz beschließt über die pä-
dagogische und fachliche Gestaltung der Bil-
dungs- und Erziehungsarbeit der Schule, soweit 
nicht nach § 129 die Zuständigkeit der Schulkon-
ferenz gegeben ist. Sie entscheidet im Rahmen 
der Rechts- und Verwaltungsvorschriften insbe-
sondere über 

1. Grundsätze der Unterrichts- und Erziehungs-
arbeit an der Schule, das Schulcurriculum 
(§ 4 Abs. 4) sowie über den Einsatz von Be-
ratungsdiensten und Beratungslehrerinnen 
und -lehrern, 
 

2. Vorschläge für ein Schulprogramm und zur 
Entwicklung, Gliederung und Organisations-
änderung der Schule, 
 

3. die Zusammenfassung von Fächern zu Lern-
bereichen und die Umsetzung der Aufgaben-
gebiete (§ 6 Abs. 3 und 4), 
 

4. die Auswahl der Fremdsprache, in die in der 
Grundschule einzuführen ist, 
 

5. Art, Umfang und Beginn der Fachleistungsdif-
ferenzierung in der Förderstufe (§ 22 Abs. 6), 
der Mittelstufenschule (§ 23c Abs. 5) und 
der schulformübergreifenden (integrierten) 
Gesamtschule (§ 27 Abs. 2) sowie des schul-
zweigübergreifenden Unterrichts in der ver-
bundenen Haupt- und Realschule (§ 23b Abs. 
2) und der schulformbezogenen (kooperati-
ven) Gesamtschule (§ 26), 
 

6. die Einrichtung eines zehnten Hauptschuljah-
res (§ 23 Abs. 2 Satz 2), 
 

7. die Einrichtung von Fachrichtungen und 
Schwerpunkten in beruflichen Schulen (§ 43 
Abs. 2), 
 

8. die Einrichtung eines fünften Grundschuljah-
res an Förderschulen (§ 53 Abs. 5), 
 

9. fachübergreifende und fächerverbindende 
Unterrichtsvorhaben, die sich über einen Zeit-
raum von mehr als vier Wochen erstrecken, 
unter Beachtung des Schulprogramms, 
 

10. Grundsätze für eine einheitliche Leistungsbe-
wertung, 
 

11. die Bildung besonderer Lerngruppen, 
 

12. Vorschläge für die Verteilung und Verwen-
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13. Grundsätze für die Einführung zugelassener 

Schulbücher (§ 10) und die Auswahl und die 
Anforderung von Lernmitteln, 
 

14. Grundsätze für die Unterrichtsverteilung und 
für die Stunden-, Aufsichts- und Vertretungs-
pläne sowie für die Übertragung besonderer 
dienstlicher Aufgaben, 
 

15. Vorschläge für den schulischen Fortbil-
dungsplan, 
 

16. Grundsätze für die Anrechnung dienstlicher 
Tätigkeiten sowie 
 

17. Angelegenheiten, die ihr durch Rechts- und 
Verwaltungsvorschrift zugewiesen sind. 

Die Gesamtkonferenz ist vor den von der Schul-
konferenz nach § 129 zu treffenden Entschei-
dungen anzuhören. Sie kann der Schulkonferenz 
Vorschläge für die in § 129 genannten Angele-
genheiten unterbreiten. Diese Vorschläge müs-
sen auf der nächsten Sitzung dieser Konferenz 
beraten werden. 

 

dung der der Schule zugewiesenen Haus-
haltsmittel, 
 

13. Grundsätze für die Einführung zugelassener 
Schulbücher und digitaler Lehrwerke (§ 10) 
und die Auswahl und die Anforderung von 
Lernmitteln, 
 

14. Grundsätze für die Unterrichtsverteilung und 
für die Stunden-, Aufsichts- und Vertretungs-
pläne sowie für die Übertragung besonderer 
dienstlicher Aufgaben, 
 

15. Vorschläge für den schulischen Fortbildungs-
plan, 
 

16. Grundsätze für die Anrechnung dienstlicher 
Tätigkeiten sowie 
 

17. Angelegenheiten, die ihr durch Rechts- und 
Verwaltungsvorschrift zugewiesen sind. 

Die Gesamtkonferenz ist vor den von der Schul-
konferenz nach § 129 zu treffenden Entscheidun-
gen anzuhören. Sie kann der Schulkonferenz 
Vorschläge für die in § 129 genannten Angele-
genheiten unterbreiten. Diese Vorschläge müssen 
auf der nächsten Sitzung dieser Konferenz bera-
ten werden. 
 

(2) Mitglieder der Gesamtkonferenz sind alle 
Lehrerinnen und Lehrer sowie alle sozialpädago-
gischen Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter der 
Schule; die Schulleiterin oder der Schulleiter führt 
den Vorsitz. 
 

 

(3) Die Gesamtkonferenz kann Ausschüsse bil-
den und ihnen Aufgaben zur Beratung und Be-
schlussfassung auf Dauer oder befristet übertra-
gen. 
 

 

(4) Für einzelne Schulstufen, Schulzweige oder 
Abteilungen können Teilkonferenzen eingerichtet 
werden. 
 

 

§ 134 
Fach- und Fachbereichskonferenzen 

 

 

(1) Fach- und Fachbereichskonferenzen beraten 
über alle ein Fach, eine Fachrichtung oder einen 
Lernbereich betreffenden Angelegenheiten. Sie 
entscheiden im Rahmen der Rechts- und Verwal-
tungsvorschriften und der von der Schul- oder 
Gesamtkonferenz beschlossenen Grundsätze 
insbesondere über 

1. didaktische und methodische Fragen des 
Fachs und des Lernbereichs sowie die Koor-
dinierung von Lernzielen und Inhalten, 
 

2. die Erstellung von Arbeitsplänen und Kurs-
angeboten, 
 

3. die Einführung zugelassener Schulbücher (§ 

(1) Fach- und Fachbereichskonferenzen beraten 
über alle ein Fach, eine Fachrichtung oder einen 
Lernbereich betreffenden Angelegenheiten. Sie 
entscheiden im Rahmen der Rechts- und Verwal-
tungsvorschriften und der von der Schul- oder 
Gesamtkonferenz beschlossenen Grundsätze 
insbesondere über 

1. didaktische und methodische Fragen des 
Fachs und des Lernbereichs sowie die 
Koordinierung von Lernzielen und Inhal-
ten, 
 

2. die Erstellung von Arbeitsplänen und 
Kursangeboten, 
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10) und die Auswahl und die Anforderung 
sonstiger Lehr- und Lernmittel für das Fach, 
die Fachrichtung oder den Lernbereich, 
 

4. die Koordination der Leistungsbewertung, 
 

5. Angelegenheiten fachlicher Fort- und Weiter-
bildung, 
 

6. getrennten Unterricht für Schülerinnen und 
Schüler (§ 3 Abs. 4). 

 

3. die Einführung zugelassener Schulbücher 
und digitaler Lehrwerke (§ 10) und die 
Auswahl und die Anforderung sonstiger 
Lehr- und Lernmittel für das Fach, die 
Fachrichtung oder den Lernbereich, 
 

4. die Koordination der Leistungsbewertung, 
 

5. Angelegenheiten fachlicher Fort- und 
Weiterbildung, 
 

6. getrennten Unterricht für Schülerinnen 
und Schüler (§ 3 Abs. 4). 

 
(2) Mitglieder der Fach- und Fachbereichskonfe-
renzen sind alle Lehrerinnen und Lehrer, die eine 
Lehrbefähigung in dem jeweiligen Fach, der je-
weiligen Fachrichtung oder dem jeweiligen Lern-
bereich haben oder darin unterrichten. 
 

 

§ 135 
Klassenkonferenzen 

 

 

1) Die Klassenkonferenz berät über alle Fragen 
der Unterrichts- und Erziehungsarbeit in der 
Klasse. Sie entscheidet im Rahmen der Rechts- 
und Verwaltungsvorschriften insbesondere über 

1. Versetzung (§ 75), Kurseinstufung (§ 76), 
Zeugnisse und Abschlüsse (§ 74) sowie die 
Beschreibung des Arbeits- und Sozialverhal-
tens von Schülerinnen und Schülern (§ 73), 
 

2. Empfehlungen für den weiteren Bildungs-
gang der Schülerin oder des Schülers (§ 77), 
 

3. Umfang und gleichmäßige Verteilung der 
Hausaufgaben und Lernerfolgskontrollen, 
 

4. die Koordination der Arbeit der Fachlehrerin-
nen und Fachlehrer sowie fächerübergrei-
fender Unterrichtsveranstaltungen, 
 

5. Angelegenheiten der Zusammenarbeit von 
Eltern, Schülerinnen und Schülern sowie 
Lehrerinnen und Lehrern sowie die Einzelhei-
ten der Mitarbeit von Eltern im Unterricht 
oder bei sonstigen Veranstaltungen (§ 16). 

 

1) Die Klassenkonferenz berät über alle Fragen 
der Unterrichts- und Erziehungsarbeit in der Klas-
se. Sie entscheidet im Rahmen der Rechts- und 
Verwaltungsvorschriften insbesondere über 

1. Versetzung (§ 75), Kurseinstufung (§ 76), 
Zeugnisse und Abschlüsse (§ 74) sowie die 
Beschreibung des Arbeits- und Sozialverhal-
tens von Schülerinnen und Schülern (§ 73), 
 

2. Empfehlungen für den weiteren Bildungs-
gang der Schülerin oder des Schülers (§ 77), 
 

3. Umfang und gleichmäßige Verteilung der 
Hausaufgaben und Lernerfolgskontrollen, 
 

4. die Koordination der Arbeit der Fachlehrerin-
nen und Fachlehrer sowie fächerübergrei-
fender Unterrichtsveranstaltungen, 
 

5. Angelegenheiten der Zusammenarbeit von 
Eltern, Schülerinnen und Schülern sowie 
Lehrerinnen und Lehrern sowie die Einzelhei-
ten der Mitarbeit von Eltern im Unterricht 
oder bei sonstigen Veranstaltungen (§ 16),  
 

6. Beantragung von Ordnungsmaßnahmen 
(§ 82 Abs. 9). 

 
2) Mitglieder der Klassenkonferenzen sind alle 
Lehrerinnen und Lehrer, die in der Klasse regel-
mäßig tätig sind, sowie die in der Klasse regel-
mäßig tätigen anderen sozialpädagogischen 
Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter. Vorsitzender der 
Klassenkonferenz ist die Klassenlehrerin oder 
der Klassenlehrer. Nimmt die Klassenkonferenz 
die Aufgabe der Versetzungskonferenz nach § 75 
Abs. 3 und 4 wahr, so leitet sie die Schulleiterin 
oder der Schulleiter. 
 

 

(3) Soweit kein Klassenverband besteht, werden  
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die Aufgaben der Klassenkonferenz von einer 
Konferenz der die Schülerinnen und Schüler 
unterrichtenden Lehrerinnen und Lehrer, der 
Semester- oder Jahrgangskonferenz, wahrge-
nommen. 
 

§ 136 
Ausgestaltung der Rechte der Konferenzen 

 

 

Aufgaben, Bildung und Verfahren der Konferen-
zen werden durch eine Konferenzordnung näher 
geregelt. 
 

 

ELFTER TEIL 
Schulträger 

Erster Abschnitt 
Schulträgerschaft 

 

 

§ 137 
Grundsatz 

 

 

Bei Errichtung, Organisationsänderung, Aufhe-
bung und Unterhaltung der öffentlichen Schulen 
wirken das Land und die Schulträger als Rechts-
träger nach den Vorschriften dieses Gesetzes 
zusammen. 
 

 

§ 138 
Land, Gemeindeverbände und Gemeinden 

 

 

(1) Träger der Schulen sind die kreisfreien Städte 
und Landkreise, soweit im Folgenden nichts an-
deres bestimmt ist. 
 

 

(2) Die Städte Fulda, Gießen, Hanau, Marburg 
und Rüsselsheim sind Träger der Schulen, so-
weit nicht andere Schulträger Schulen in ihren 
Gebieten unterhalten. 
 

 

(3) Kreisangehörige Gemeinden können die 
Übernahme der Schulträgerschaft und deren 
Umfang mit dem Landkreis vereinbaren. Die 
Vereinbarung bedarf der Zustimmung des Kul-
tusministeriums im Einvernehmen mit dem für 
das Kommunalwesen zuständigen Ministerium. 
Die Zustimmung ist zu versagen, wenn die Ge-
meinde die für die Errichtung und Unterhaltung 
der Schulen erforderlichen Voraussetzungen 
nicht erfüllt oder wenn die Übernahme mit einer 
zweckmäßigen Organisation des Schulwesens in 
dem regionalen Bereich nicht zu vereinbaren ist. 
 

 

(4) Entfallen die Voraussetzungen für die Träger-
schaft einer Schule durch eine kreisangehörige 
Gemeinde, so kann die Gemeinde oder der 
Landkreis die Übernahme der Schulträgerschaft 
auf den Landkreis verlangen. Kommt eine Eini-
gung der Beteiligten nicht zustande, so entschei-
det das Kultusministerium nach Anhörung der 
Beteiligten im Einvernehmen mit dem für das 
Kommunalwesen zuständigen Ministerium. 
 

 

(5) Träger der Hessenkollegs und der landwirt-
schaftlichen Fachschulen ist das Land. 

 



- 120 - 

 
(6) Das Land kann Träger von Versuchsschulen 
(§ 14 Abs. 2), von Schulen besonderer Aufga-
benstellung und von Schulen sein, die mit Hoch-
schulen verbunden sind. 
 

 

§ 139 
Landeswohlfahrtsverband Hessen als Schulträ-

ger 
 

 

(1) Der Landeswohlfahrtsverband Hessen ist 
Träger der Förderschulen von überregionaler 
Bedeutung einschließlich erforderlicher Schüler-
heime für Blinde, für Sehbehinderte, für Hörge-
schädigte und für Körperbehinderte sowie der 
Sprachheilschulen, soweit nicht bei hinreichender 
Schülerzahl entsprechende Schulen von den 
Trägern nach § 138 Abs. 1 zu schaffen sind oder 
soweit der Bedarf nicht durch eine nach § 140 
Abs. 1 begründete Schulträgerschaft gedeckt 
wird. Er ist ebenfalls Träger der Schulen für Er-
ziehungshilfe, praktisch Bildbare und Kranke für 
die Kinder und Jugendlichen, die in seinen Ein-
richtungen untergebracht sind. 
 

(1) Der Landeswohlfahrtsverband Hessen ist Trä-
ger der Förderschulen von überregionaler Bedeu-
tung einschließlich erforderlicher Schülerheime für 
Blinde, für Sehbehinderte, für Hörgeschädigte und 
für Körperbehinderte sowie der Schulen mit dem 
Förderschwerpunkt Sprachheilförderung, so-
weit nicht bei hinreichender Schülerzahl entspre-
chende Schulen von den Trägern nach § 138 Abs. 
1 zu schaffen sind oder soweit der Bedarf nicht 
durch eine nach § 140 Abs. 1 begründete Schul-
trägerschaft gedeckt wird. Er ist ebenfalls Träger 
der Schulen mit den Förderschwerpunkten 
emotionale und soziale Entwicklung, geistige 
Entwicklung und kranke Schülerinnen und 
Schüler für die Kinder und Jugendlichen, die in 
seinen Einrichtungen untergebracht sind. 
 

(2) Es ist Aufgabe insbesondere der Schulen für 
Blinde und Sehbehinderte und der Schulen für 
Hörgeschädigte, Schülerinnen und Schüler an 
allgemeinen Schulen mit Seh- und Hörauffällig-
keiten zu beraten und ambulant zu fördern. 
 

(2) Es ist Aufgabe insbesondere der Schulen mit 
den Förderschwerpunkten Sehen und Hören, 
Schülerinnen und Schüler an allgemeinen Schu-
len mit Seh- und Hörauffälligkeiten zu beraten und 
ambulant zu fördern. 
 

(3) Der Landeswohlfahrtsverband Hessen kann 
Träger von beruflichen Schulen mit sonderpäda-
gogischer Orientierung und von Fachschulen für 
Sozialpädagogik sein. 
 

 

(4) Schulträger nach § 138 Abs. 1 bis 3 können 
zur Erfüllung der ihnen obliegenden Aufgaben 
die Schulen des Landeswohlfahrtsverbandes 
Hessen auf der Grundlage einer öffentlich-
rechtlichen Vereinbarung mit diesem nutzen. § 
140 gilt entsprechend. 
 

 

§ 140 
Schulverbände und Vereinbarungen 

 

 

(1) Schulträger können zur gemeinsamen Erfül-
lung der ihnen obliegenden Aufgaben Schulver-
bände bilden oder öffentlich-rechtliche Vereinba-
rungen abschließen. 
 

 

(2) Zur Förderung des Schulwesens kann das 
Kultusministerium im Einvernehmen mit dem für 
das Kommunalwesen zuständigen Ministerium 
nach Anhörung der beteiligten Gemeinden und 
Landkreise Maßnahmen nach Abs. 1 anordnen; 
dies gilt insbesondere für die Errichtung von För-
derschulen. 
 

 

(3) Im Übrigen finden die Vorschriften des Geset-
zes über kommunale Gemeinschaftsarbeit in der 
jeweils geltenden Fassung Anwendung. An die 
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Stelle der darin festgelegten zuständigen Behör-
de tritt das Kultusministerium; es kann Befugnis-
se auf das Staatliche Schulamt übertragen. 
 

§ 141 
Folgen eines Schulträgerwechsels 

 

 

(1) Bei einem Wechsel der Schulträgerschaft tritt 
der neue Schulträger in die vermögensrechtli-
chen Rechte und Pflichten des bisherigen Schul-
trägers ein. Das Gleiche gilt für Verpflichtungen 
aus Darlehen, die eine Gemeinde in Fällen des § 
140 zur Erfüllung ihrer Verbindlichkeiten gegen-
über den bisherigen Schulträgern aufgenommen 
hat. Etwaige Verträge zwischen dem bisherigen 
Schulträger und dem neuen Schulträger über die 
Unterhaltung der Schule erlöschen. Für die bei 
dem Wechsel erforderlichen Rechtshandlungen 
werden vom Lande Hessen und von den Ge-
meinden Gerichtskosten, Steuern und sonstige 
Abgaben nicht erhoben. 
 

 

(2) Abs. 1 Satz 1 und 4 gilt auch beim Übergang 
von Schulvermögen auf einen anderen Schulträ-
ger. 
 

 

(3) Werden Grundstücke oder grundstücksglei-
che Rechte, die ein Schulträger bei einem Wech-
sel der Schulträger ohne Entschädigung abge-
geben hat, für schulische Zwecke nicht mehr 
benötigt, so kann der frühere Schulträger inner-
halb eines Jahres nach der Entwidmung die un-
entgeltliche Rückübertragung verlangen. Dieser 
Anspruch entfällt, wenn der Schulträger für die 
auf ihn übergegangenen Schulanlagen Ersatz-
bauten errichtet. 
 

 

Zweiter Abschnitt 
Regionale Schulentwicklung 

 

 

§ 142 
Schulbezeichnung und Schulnamen 

 

 

(1) Jede Schule führt eine Bezeichnung, welche 
die Schulform, den Schulträger und den Schulort 
angibt. Sind in einer Schule mehrere Schulen 
verbunden, so muss die Bezeichnung sämtliche 
Schulformen enthalten. 
 

 

(2) Der kommunale Schulträger kann der Schule 
auf Vorschlag oder nach Anhörung der Schulkon-
ferenz einen Namen geben. 
 

 

(3) In der Bezeichnung oder im Namen muss sich 
jede Schule von anderen in demselben Ort be-
findlichen Schulen unterscheiden. 
 

 

§ 143 
Schulbezirke 

 

 

(1) Für jede Grundschule ist ein Schulbezirk 
durch Satzung des Schulträgers zu bilden; der 
Zuschnitt der Bezirke ist jährlich zu überprüfen 
und bei Bedarf zu ändern. Benachbarte Schulbe-
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zirke können sich überschneiden. Das Staatliche 
Schulamt oder der Schulträger legen im Einver-
nehmen miteinander für die im Überschnei-
dungsgebiet lebenden Schülerinnen und Schüler 
die jeweils zuständige Schule fest und weisen die 
Schülerinnen und Schüler dieser Schule mit dem 
Ziel zu, eine hohe Qualität des Lernens bei pä-
dagogisch und organisatorisch sinnvoller Klas-
sengröße zu erreichen. 
 
(2) Schulbezirk einer Berufsschule ist das Gebiet 
des Schulträgers. Ist dieser Träger mehrerer 
Berufsschulen, hat er für jede von ihnen nach 
Berufsfeldern, Berufsgruppen oder Ausbildungs-
berufen einen Schulbezirk durch Satzung zu 
bilden. Die Satzung ist bei Bedarf, spätestens 
aber jeweils nach fünf Jahren auf die Zweckmä-
ßigkeit der Schulorganisation zu überprüfen und 
erforderlichenfalls fortzuschreiben. 
 

 

(3) Die Satzung bedarf der Zustimmung des 
Staatlichen Schulamts. Diese ist zu versagen, 
wenn die Satzung mit einer zweckmäßigen 
Schulorganisation nicht vereinbar ist. 
 

 

(4) Bilden mehrere Schulträger nach § 140 einen 
Schulverband als Träger einer Berufsschule oder 
eines Teiles von ihr oder schließen sie eine öf-
fentlich-rechtliche Vereinbarung ab, so ist das 
Gebiet des Schulverbandes oder das durch den 
Geltungsbereich der öffentlich-rechtlichen Ver-
einbarung erfasste Gebiet der Schulbezirk. 
 

 

(5) Durch Rechtsverordnung können für einzelne 
Berufsfelder, Berufsgruppen oder Ausbildungsbe-
rufe die Gebiete mehrerer Schulträger im Be-
nehmen mit ihnen zu einem Schulbezirk zusam-
mengefasst werden, wenn anders eine ord-
nungsgemäße, den Anforderungen der Ausbil-
dung genügende organisatorische Gestaltung 
des Unterrichts nicht gewährleistet ist. 
 

 

(6) Das Kultusministerium wird ermächtigt, bei 
Einführung neuer Ausbildungsberufe nach dem 
Berufsbildungsgesetz für bis zu drei Schülerjahr-
gänge vorläufige Regelungen zu treffen. 
 

 

§ 144 
Schulangebot 

 

 

Die Schulträger sind verpflichtet, ein Schulange-
bot vorzuhalten, das gewährleistet, dass Eltern 
den Bildungsgang ihres Kindes nach § 77 wählen 
können und die Übergänge in die Oberstufe (Se-
kundarstufe II) nach § 78 Abs. 2 und 3 sicherge-
stellt sind. Für die Gestaltung des schulischen 
Angebots ist das öffentliche Bedürfnis maßgeb-
lich; dabei sind insbesondere die Entwicklung der 
Schülerzahlen, das erkennbare Interesse der 
Eltern und ein ausgeglichenes Bildungsangebot 
zu berücksichtigen. Die Schulträger sind berech-
tigt, Fachschulen und Schulen für Erwachsene zu 
errichten und fortzuführen. 
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§ 144a 
Schulorganisation 

 

 

(1) Schulen sollen eine Größe haben, die eine 
Differenzierung des Unterrichts ermöglicht und 
eine sinnvolle Unterrichts- und Erziehungsarbeit 
erlaubt. Es muss gesichert sein, dass die Schü-
lerzahl in den Klassen der Jahrgangsstufen 5 bis 
9 oder 10 die Mindestwerte für die Größe der 
Klassen erreicht. Gymnasiale Oberstufen und 
berufliche Gymnasien müssen auf Dauer im 
Durchschnitt der Jahrgangsstufen eine Schüler-
zahl von mindestens 50 je Jahrgangsstufe errei-
chen. 
 

 

(2) Die Errichtung von Hauptschulen oder Haupt-
schulzweigen einer schulformbezogenen (koope-
rativen) Gesamtschule setzt in der Regel voraus, 
dass sie voraussichtlich mindestens einzügig, die 
Errichtung von Realschulen und Gymnasien oder 
den entsprechenden Zweigen einer schulformbe-
zogenen (kooperativen) Gesamtschule, dass sie 
voraussichtlich mindestens zweizügig geführt 
werden können. Die Errichtung von schulform-
übergreifenden (integrierten) Gesamtschulen 
setzt voraus, dass sie voraussichtlich mindestens 
dreizügig geführt werden können. Die Einrichtung 
von Förderstufen als Bestandteil der Grundschu-
len (§ 11 Abs. 7), der Haupt- und Realschulen (§ 
23 Abs. 7), der Haupt- und Realschulzweige der 
kooperativen Gesamtschule sowie an schulform-
bezogenen (kooperativen) Gesamtschulen (§ 26 
Abs. 2) setzt in der Regel mindestens eine Zwei-
zügigkeit voraus. Die Umwandlung einer schul-
formübergreifenden (integrierten) Gesamtschule 
in eine schulformbezogene (kooperative) Ge-
samtschule sowie die Umwandlung einer schul-
formbezogenen (kooperativen) Gesamtschule in 
eine schulformübergreifende (integrierte) Ge-
samtschule gilt nicht als Errichtung im Sinne 
dieser Vorschrift. Die Errichtung einer gymnasia-
len Oberstufe oder eines beruflichen Gymnasi-
ums setzt in der Regel voraus, dass in der Jahr-
gangsstufe der Einführungsphase voraussichtlich 
eine Jahrgangsbreite von mindestens 80 Schüle-
rinnen und Schülern erreicht wird. Reicht die Zahl 
der Schülerinnen und Schüler nicht aus, eine 
eigene gymnasiale Oberstufe zu bilden, soll die-
se in einem Verbundsystem mit einer anderen 
Schule mit gymnasialem Bildungsgang geführt 
werden. 
 

(2) Die Errichtung von Hauptschulen oder Haupt-
schulzweigen einer schulformbezogenen (koope-
rativen) Gesamtschule setzt in der Regel voraus, 
dass sie voraussichtlich mindestens einzügig, die 
Errichtung von Realschulen und Gymnasien oder 
den entsprechenden Zweigen einer schulformbe-
zogenen (kooperativen) Gesamtschule, dass sie 
voraussichtlich mindestens zweizügig geführt 
werden können. Die Errichtung von schulform-
übergreifenden (integrierten) Gesamtschulen setzt 
voraus, dass sie voraussichtlich mindestens drei-
zügig geführt werden können. Die Einrichtung von 
Förderstufen als Bestandteil der Grundschulen (§ 
11 Abs. 7), der Haupt- und Realschulen (§ 23b 
Abs. 1), der Haupt- und Realschulzweige der 
kooperativen Gesamtschule sowie an schulform-
bezogenen (kooperativen) Gesamtschulen (§ 26 
Abs. 2) setzt in der Regel mindestens eine Zwei-
zügigkeit voraus. Die Umwandlung einer schul-
formübergreifenden (integrierten) Gesamtschule 
in eine schulformbezogene (kooperative) Ge-
samtschule sowie die Umwandlung einer schul-
formbezogenen (kooperativen) Gesamtschule in 
eine schulformübergreifende (integrierte) Ge-
samtschule gilt nicht als Errichtung im Sinne die-
ser Vorschrift. Die Errichtung einer gymnasialen 
Oberstufe oder eines beruflichen Gymnasiums 
setzt in der Regel voraus, dass in der Jahrgangs-
stufe der Einführungsphase voraussichtlich eine 
Jahrgangsbreite von mindestens 80 Schülerinnen 
und Schülern erreicht wird. Reicht die Zahl der 
Schülerinnen und Schüler nicht aus, eine eigene 
gymnasiale Oberstufe zu bilden, soll diese in ei-
nem Verbundsystem mit einer anderen Schule mit 
gymnasialem Bildungsgang geführt werden. 
 

(3) Ein Unterschreiten der Mindestzügigkeit oder 
Mindestjahrgangsbreite im Sinne der Abs. 1 und 
2 ist nur zulässig, wenn der Besuch einer ande-
ren Schule des Bildungsganges unter zumutba-
ren Bedingungen, insbesondere aufgrund der 
Entfernung, nicht möglich und ein regional aus-
geglichenes Bildungsangebot nicht mehr gewähr-
leistet ist. 
 

 

(4) Unterschreitet in einer Klasse, einer Gruppe 
oder in einem Kurs die Zahl der Schülerinnen 
und Schüler die dafür festgesetzte Mindestzahl, 

(4) Unterschreitet in einer Klasse, einer Gruppe 
oder in einem Kurs die Zahl der Schülerinnen und 
Schüler die dafür festgesetzte Mindestzahl, wird 
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wird der Unterricht nicht aufgenommen oder er 
erfolgt, sofern die personellen und unterrichtsor-
ganisatorischen Voraussetzungen gegeben sind, 
jahrgangs- oder schulzweigübergreifend. § 23 
Abs. 9 und § 70 Abs. 2 bleiben unberührt. 
 

der Unterricht nicht aufgenommen oder er erfolgt, 
sofern die personellen und unterrichtsorganisato-
rischen Voraussetzungen gegeben sind, jahr-
gangs- oder schulzweigübergreifend. § 23b Abs. 
2 und § 70 Abs. 2 bleiben unberührt. 
 

(5) Nähere Richtlinien, insbesondere die Mindest- 
und Höchstwerte für die Größe von Klassen, 
Gruppen und Kursen in den einzelnen Schulfor-
men und Schulstufen, werden durch Rechtsver-
ordnung festgelegt. 
 

 

§ 145 
Schulentwicklungsplanung 

 

 

(1) Die Schulträger stellen Schulentwicklungsplä-
ne für ihr Gebiet auf. In den Plänen werden der 
gegenwärtige und zukünftige Schulbedarf sowie 
die Schulstandorte ausgewiesen. Für den Schu-
lort ist anzugeben, welche Bildungsangebote dort 
vorhanden sind und für welche Einzugsbereiche 
sie gelten sollen. Schulen in freier Trägerschaft 
können bei der Planung mit einbezogen werden, 
soweit ihre Träger damit einverstanden sind; die 
regelmäßige Zahl ihrer Schülerinnen und Schüler 
ist bei der Prognose des Schulbedarfs zu be-
rücksichtigen. Es sind auch die Bildungsbedürf-
nisse zu erfassen, die durch Schulen im Gebiet 
eines Schulträgers nicht sinnvoll befriedigt wer-
den können. Die Schulentwicklungspläne müs-
sen sowohl die langfristige Zielplanung als auch 
die Durchführungsmaßnahmen unter Angabe der 
Rangfolge ihrer Verwirklichung enthalten. Sie 
sind mit den benachbarten Schulträgern und mit 
anderen Fachplanungen, insbesondere der Ju-
gendhilfeplanung, abzustimmen. 
 

 

(2) Die Schulentwicklungspläne müssen die er-
forderliche Zahl von Vorklassen an Grundschulen 
und Förderschulen (§ 18 Abs. 2) sowie von 
Kleinklassen für Erziehungshilfe und Sprachheil-
klassen (§ 50 Abs. 2) erfassen. In ihnen ist aus-
zuweisen, welche allgemeinen Schulen für den 
gemeinsamen Unterricht von Schülerinnen und 
Schülern mit sonderpädagogischem Förderbe-
darf und ohne diesen unterhalten werden (§ 51 
Abs. 3). Auf der Grundlage einer regionalen Kon-
zeption ist ferner festzulegen, welche Berufsfel-
der, Berufsgruppen oder Ausbildungsberufe in 
den beruflichen Schulen jeweils erfasst und wel-
che Bildungsgänge angeboten werden (§ 43 Abs. 
2). 
 

(2) Die Schulentwicklungspläne müssen die erfor-
derliche Zahl von Vorklassen an Grundschulen 
und Förderschulen (§ 18 Abs. 2) sowie Förder-
systeme (§ 50 Abs. 2) erfassen. In ihnen ist 
auszuweisen, welche allgemeinen Schulen 
Unterrichtsangebote für Schülerinnen und 
Schüler mit Behinderungen oder Beeinträchti-
gungen nach den Förderschwerpunkten nach 
§ 50 Abs. 3 unterhalten werden (§ 51 Abs. 2). 
Auf der Grundlage einer regionalen Konzeption ist 
ferner festzulegen, welche Berufsfelder, Berufs-
gruppen oder Ausbildungsberufe in den berufli-
chen Schulen jeweils erfasst und welche Bil-
dungsgänge angeboten werden (§ 43 Abs. 2). 
 

(3) Die regionale Schulentwicklungsplanung soll 
ein möglichst vollständiges und wohnortnahes 
Bildungsangebot sichern und gewährleisten, 
dass die personelle Ausstattung der Schulen im 
Rahmen der Bedarfs- und Finanzplanung des 
Landes möglich ist. Die Schulentwicklungspla-
nung muss sicherstellen, dass in der Mittelstufe 
(Sekundarstufe I) ein schulformbezogenes Bil-
dungsangebot nach § 11 Abs. 3 Nr. 1 Buchst. b 
bis d und Abs. 5 auch in den Jahrgangsstufen 5 
und 6 unter zumutbaren Bedingungen erreichbar 

(3) Die regionale Schulentwicklungsplanung 
soll ein möglichst vollständiges und wohnort-
nahes Bildungsangebot sichern und gewähr-
leisten, dass die personelle Ausstattung der 
Schulen im Rahmen der Bedarfs- und Finanz-
planung des Landes möglich ist.  
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ist. 
 
(4) Die Schulentwicklungsplanung soll die plane-
rischen Grundlagen eines regional ausgegliche-
nen Bildungsangebots im Lande berücksichtigen. 
Die Ziele der Raumordnung und Landesplanung 
sind zu beachten. Bei der Planung der berufli-
chen Schulen sind die Entwicklungen der Berufs-
bildung und die Planungen des Landes für die 
Bildung schulträgerübergreifender Schulbezirke 
(§ 143 Abs. 5) zu berücksichtigen. 
 

 

(5) Schulentwicklungspläne sind innerhalb von 
fünf Jahren nach der Zustimmung zu ihnen auf 
die Zweckmäßigkeit der Schulorganisation hin zu 
überprüfen und fortzuschreiben, soweit es erfor-
derlich wird. 
 

 

(6) Schulentwicklungspläne und ihre Fortschrei-
bung bedürfen der Zustimmung des Kultusminis-
teriums. Diese ist zu versagen, wenn der Schul-
entwicklungsplan den in Abs. 1 bis 4 genannten 
Anforderungen nicht entspricht oder wenn er mit 
einer zweckmäßigen Schulorganisation nicht 
vereinbar ist oder einer ordnungsgemäßen Ges-
taltung des Unterrichts entgegensteht. Das Kul-
tusministerium kann Schulentwicklungsplänen 
auch unter Erteilung von Auflagen oder lediglich 
in Teilen zustimmen. Für die Erfüllung der Aufla-
gen können Fristen gesetzt werden. 
 

(6) Schulentwicklungspläne und ihre Fortschrei-
bung bedürfen der Zustimmung des Kultusminis-
teriums. Diese ist zu versagen, wenn der Schul-
entwicklungsplan den in Abs. 1 bis 4 genannten 
Anforderungen nicht entspricht oder wenn er mit 
einer zweckmäßigen Schulorganisation nicht ver-
einbar ist oder einer ordnungsgemäßen Gestal-
tung des Unterrichts entgegensteht. Das Kultus-
ministerium kann Schulentwicklungsplänen auch 
unter Erteilung von Auflagen oder lediglich in Tei-
len zustimmen. Für die Erfüllung von Auflagen 
ist keine weitere Fortschreibung des Schul-
entwicklungsplans erforderlich; für die Erfül-
lung können Fristen gesetzt werden. 
 

(7) Zur Förderung eines regional ausgeglichenen 
Bildungsangebots im Rahmen der Finanzplanung 
des Landes kann das Kultusministerium anord-
nen, dass mehrere Schulträger einen Planungs-
verband bilden. § 140 gilt entsprechend. 
 

 

§ 146 
Errichtung, Organisationsänderung und Aufhe-

bung von Schulen 
 

 

Beschlüsse der Schulträger über Errichtung, 
Organisationsänderung und Aufhebung von 
Schulen müssen ihre Grundlage in einem Schul-
entwicklungsplan haben, dem zugestimmt wor-
den ist. Sie bedürfen der Zustimmung des Kul-
tusministeriums. Die Zustimmung ist zu versa-
gen, wenn der Beschluss mit dem Schulentwick-
lungsplan nicht vereinbar ist oder der ordnungs-
gemäßen, mit der Zahl der zugewiesenen Schul-
stellen zu vereinbarenden Gestaltung des Unter-
richts entgegensteht. Das Kultusministerium kann 
die Befugnis zur Zustimmung auf das Staatliche 
Schulamt übertragen. 
 

Beschlüsse der Schulträger über Errichtung, Or-
ganisationsänderung und Aufhebung von Schulen 
müssen ihre Grundlage in einem Schulentwick-
lungsplan haben, dem zugestimmt worden ist. Für 
die Erfüllung erteilter Auflagen (§ 145 Abs. 6 
Satz 4) gilt dies entsprechend. Die Beschlüsse 
bedürfen der Zustimmung des Kultusministeriums. 
Die Zustimmung ist zu versagen, wenn der Be-
schluss mit dem Schulentwicklungsplan nicht 
vereinbar ist oder der ordnungsgemäßen, mit der 
Zahl der zugewiesenen Schulstellen zu vereinba-
renden Gestaltung des Unterrichts entgegensteht. 
Das Kultusministerium kann die Befugnis zur Zu-
stimmung auf das Staatliche Schulamt übertra-
gen. 
 

Dritter Abschnitt 
Kommunale Schulverwaltung 

 

 

§ 147 
Kommunale Selbstverwaltung 
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(1) Die Gemeinden, die Schulträger sind, und die 
Landkreise bilden eine oder mehrere Schulkom-
missionen im Sinne des § 72 der Hessischen 
Gemeindeordnung und des § 43 der Hessischen 
Landkreisordnung. Den Schulkommissionen 
müssen Lehrerinnen oder Lehrer, Eltern, Schüle-
rinnen oder Schüler sowie Vertreterinnen oder 
Vertreter der Kirchen und von Religions- und 
Weltanschauungsgemeinschaften, die Körper-
schaften des öffentlichen Rechts sind, angehö-
ren. 
 

 

(2) Für Schulverbände und für Schulen des Lan-
deswohlfahrtsverbandes gelten diese Vorschrif-
ten sinngemäß. 
 

 

Vierter Abschnitt 
Sonstige Bestimmungen 

 

 

§ 149 
Schulgesundheitspflege 

 

 

Der schulärztliche Dienst ist den kreisfreien Städ-
ten und den Landkreisen zur Erfüllung nach Wei-
sung übertragen. Die Schulgesundheitspflege 
umfasst den schulärztlichen und den schulzahn-
ärztlichen Dienst. Ihre Aufgabe ist es, in Zusam-
menarbeit mit der Schule und den Eltern die ge-
sundheitliche Entwicklung der Schülerinnen und 
Schüler durch Vorsorge zu fördern, gesundheitli-
chen Gefährdungen vorzubeugen und Maßnah-
men zur Behebung gesundheitlicher Störungen 
einzuleiten. 
 

 

§ 150 
Schülerversicherung 

 

 

(1) Die Schülerinnen und Schüler sind vom 
Schulträger durch Abschluss einer Versicherung 
gegen Sachschäden, die sie im Schulbetrieb 
erleiden, zu versichern, soweit nicht auf andere 
Weise ein Versicherungsschutz oder ein versi-
cherungsähnlicher Schutz gewährt wird. 
 

 

(2) Diese Vorschrift gilt auch für Ersatzschulen. 
 

 

(3) Das Kultusministerium bestimmt die Haf-
tungsgrenzen für den Versicherungsschutz nach 
Abs. 1 und erlässt Richtlinien für die Unfallverhü-
tung und Schülerfürsorge. 
 

 

ZWÖLFTER TEIL 
Personal- und Sachaufwand 

Erster Abschnitt 
Kosten der inneren Schulverwaltung 

 

 

§ 151 
Personalkosten für Unterricht und Erziehung 

 

 

(1) Das Land trägt die Personalkosten der öffent-
lichen Schulen. 
 

 

(2) Für die Erteilung von Unterricht an Schülerin-  
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nen und Schüler, die aus zwingenden Gründen, 
die sie nicht zu vertreten haben, zum Schulbe-
such nicht fähig sind, gilt Abs. 1 entsprechend. 
 
(3) Abweichend von Abs. 1 sind die Personalkos-
ten der Musikakademien von den Schulträgern 
zu tragen. Das Land erstattet den Schulträgern 
die Personalkosten, soweit sie auf die beruflichen 
Abteilungen der Akademien (Berufsfach- und 
Fachschulen für die musikalische Berufsausbil-
dung) entfallen und das Ministerium für Wissen-
schaft und Kunst im Einvernehmen mit dem für 
das Finanzwesen zuständigen Ministerium seine 
Zustimmung erteilt hat. 
 

 

(4) Personalkosten im Sinne dieses Gesetzes 
sind 

1. die Dienstbezüge der im Beamtenverhältnis 
und die Vergütungen der im Angestelltenver-
hältnis beschäftigten Lehrerinnen und Lehrer 
einschließlich der Vergütungen für lehrplan-
mäßig zu erteilenden nebenamtlichen und 
nebenberuflichen Unterricht sowie die Mehr-
kosten für notwendige Vertretungen, 
 

2. die Versorgungsbezüge der Lehrerinnen und 
Lehrer und ihrer Hinterbliebenen sowie die 
an deren Stelle zu gewährenden Abfindun-
gen oder Nachversicherungsbeiträge, 
 

3. die Umzugskosten, die Trennungsentschädi-
gungen und ähnliche Nebenvergütungen der 
Lehrerinnen und Lehrer, 
 

4. die Reisekosten der Lehrerinnen und Lehrer 
bei staatlichem Reiseauftrag, 
 

5. die Beihilfen und Unterstützungen für Lehre-
rinnen und Lehrer und ihre Hinterbliebenen, 
 

6. die Beiträge zu den Sozialversicherungen 
der Lehrerinnen und Lehrer im Angestellten-
verhältnis einschließlich der nebenberuflich 
beschäftigten Angestellten sowie die Beiträ-
ge und Umlagen zur zusätzlichen Altersver-
sorgung, 
 

7. die Kosten für die gesundheitliche Überwa-
chung der Lehrerinnen und Lehrer, 
 

8. die Aufwandsvergütungen an Lehrerinnen 
und Lehrer sowie Hilfskräfte zur Durchfüh-
rung von Schulwanderungen und Lehraus-
flügen sowie zum Aufenthalt in Landheimen 
und Lagern (§ 17 des Hessischen Reisekos-
tengesetzes), 
 

9. die Fahrkosten, die zur Wahrung des Unter-
richts in dezentralisierten Schulsystemen 
entstehen. 

 

(4) Personalkosten im Sinne dieses Gesetzes 
sind 

1.    die Dienstbezüge der im Beamtenverhält-
nis und die Entgelte der im Arbeitsver-
hältnis beschäftigten Lehrerinnen und 
Lehrer einschließlich der Vergütungen 
und Entgelte für lehrplanmäßig zu ertei-
lenden nebenamtlichen und nebenberufli-
chen Unterricht sowie die Mehrkosten für 
notwendige Vertretungen und den Einsatz 
von Personaldienstleistungen nach § 15b, 

2.    die Versorgungsbezüge der Lehrerinnen und 
Lehrer und ihrer Hinterbliebenen sowie die 
an deren Stelle zu gewährenden Abfindun-
gen oder Nachversicherungsbeiträge, 
 

3. die Umzugskosten, die Trennungsentschädi-
gungen und ähnliche Nebenvergütungen der 
Lehrerinnen und Lehrer, 
 

4. die Reisekosten der Lehrerinnen und Lehrer 
bei staatlichem Reiseauftrag, 
 

5. die Beihilfen und Unterstützungen für Lehre-
rinnen und Lehrer und ihre Hinterbliebenen, 
 

6. die Beiträge zu den Sozialversicherungen 
der Lehrerinnen und Lehrer im Arbeitsver-
hältnis einschließlich der nebenberuflich 
beschäftigten Tarifbeschäftigten sowie die 
Beiträge und Umlagen zur zusätzlichen Al-
tersversorgung,  
 

7. die Kosten für die gesundheitliche Überwa-
chung der Lehrerinnen und Lehrer 
 

8. die Aufwandsvergütungen an Lehrerinnen 
und Lehrer sowie Hilfskräfte zur Durchfüh-
rung von Schulwanderungen und Lehraus-
flügen sowie zum Aufenthalt in Landhei-
men und Lagern (§ 15 des Hessischen Rei-
sekostengesetzes),  
 

9. die Fahrkosten, die zur Wahrung des Unter-
richts in dezentralisierten Schulsystemen ent-
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stehen. 

 
(5) Abs. 4 gilt auch für die an öffentlichen Schu-
len tätigen sozialpädagogischen Mitarbeiterinnen 
und Mitarbeiter sowie Schulpsychologinnen und 
Schulpsychologen. 
 

 

§ 152 
Schulstellen 

 

 

(1) Die nach dem Haushalt verfügbaren Schul-
stellen und Mittel für die Unterrichtsversorgung 
der Schulen werden den Staatlichen Schulämtern 
unter Berücksichtigung 

1. des Grundbedarfs, der sich insbesondere 
aus den Stundentafeln für die einzelnen 
Schulformen und Schulstufen sowie der be-
ruflichen Differenzierung, den Richtlinien für 
die Klassen-, Gruppen- und Kursgrößen und 
aus der Umsetzung der Arbeitszeit der Leh-
rerinnen und Lehrer auf die Tätigkeit an der 
Schule ergibt, 
 

2. des zusätzlichen Bedarfs, der sich aus dem 
Zusatzunterricht für besondere Schülergrup-
pen und in Ganztagseinrichtungen, aus dem 
Unterricht für die Schülerinnen und Schüler 
mit sonderpädagogischem Förderbedarf in 
der allgemeinen Schule und für Vertretungen 
ergibt, und 
 

3. des Bedarfs, der sich aus der Wahrnehmung 
außerunterrichtlicher Funktionen im Schulbe-
reich, aus Maßnahmen zur Weiterentwick-
lung des Schulwesens und aus Ermäßigun-
gen der Arbeitszeit ergibt, 

zugewiesen. 
 

(1) Die nach dem Haushalt verfügbaren Schulstel-
len und Mittel für die Unterrichtsversorgung der 
Schulen werden den Staatlichen Schulämtern 
unter Berücksichtigung 

1. des Grundbedarfs, der sich ins-
besondere aus den Stundentafeln 
für die einzelnen Schulformen 
und Schulstufen sowie der beruf-
lichen Differenzierung, den Richt-
linien für die Klassen-, Gruppen- 
und Kursgrößen und aus der Um-
setzung der Arbeitszeit der Lehre-
rinnen und Lehrer auf die Tätig-
keit an der Schule ergibt, 
 

2. des zusätzlichen Bedarfs, der 
sich aus dem Zusatzunterricht für 
besondere Schülergruppen und in 
Ganztagseinrichtungen, aus dem 
Unterricht für die Schülerinnen 
und Schüler mit Anspruch auf 
sonderpädagogische Förde-
rung in der allgemeinen Schule 
und für Vertretungen ergibt, und  
 

3. des Bedarfs, der sich aus der 
Wahrnehmung außerunterrichtli-
cher Funktionen im Schulbereich, 
aus Maßnahmen zur Weiterent-
wicklung des Schulwesens und 
aus Ermäßigungen der Arbeitszeit 
ergibt, 

zugewiesen. 
 

(2) Die Stellen- und Mittelzuweisung wird durch 
Rechtsverordnung näher ausgestaltet. Dabei 
können schulform- und schulstufenbezogene 
Schülerfaktoren berücksichtigt werden. 
 

 

§ 153 
Lernmittelfreiheit 

 

 

(1) Die an der Schule eingeführten Lernmittel 
(Schulbücher und Lernmaterial) werden den 
Schülerinnen und Schülern der öffentlichen 
Schulen vom Land unentgeltlich zum Gebrauch 
überlassen. Ausgenommen sind Gegenstände, 
die auch der Berufsausübung dienen. Hierzu 
gehören auch berufliche Fachbücher, die nach 
Art und Umfang nicht nur für den Unterrichts-

(1) Die an der Schule eingeführten Lernmittel 
(Schulbücher, digitale Lehrwerke und Lernmate-
rial) werden den Schülerinnen und Schülern der 
öffentlichen Schulen vom Land unentgeltlich zum 
Gebrauch überlassen. Ausgenommen sind Ge-
genstände, die auch der Berufsausübung dienen. 
Hierzu gehören auch berufliche Fachbücher, die 
nach Art und Umfang nicht nur für den Unter-
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gebrauch bestimmt sind. Das Kultusministerium 
entscheidet, welche Gegenstände als Lernmittel 
eingeführt werden. 
 

richtsgebrauch bestimmt sind. Das Kultusministe-
rium entscheidet, welche Gegenstände als Lern-
mittel eingeführt werden. 
 

(2) Schulbücher bleiben Eigentum des Landes. 
Sie werden den Schülerinnen und Schülern für 
bestimmte Zeit überlassen oder zum gemeinsa-
men Gebrauch bereitgestellt. Sie sind pfleglich zu 
behandeln. Aufwendungen für sie werden nicht 
erstattet. Spätestens bei Verlassen der Schule 
sind die Schulbücher zurückzugeben, soweit 
nicht das Kultusministerium etwas anderes be-
stimmt. Ein Zurückbehaltungsrecht besteht nicht. 
Die Schadensersatzpflicht bei Verlust oder Be-
schädigung bestimmt sich nach den gesetzlichen 
Vorschriften. 
 

(2) Schulbücher und digitale Lehrwerke bleiben 
Eigentum des Landes. Sie werden den Schülerin-
nen und Schülern für bestimmte Zeit überlassen 
oder zum gemeinsamen Gebrauch bereitgestellt. 
Sie sind pfleglich zu behandeln. Aufwendungen 
für sie werden nicht erstattet. Spätestens bei Ver-
lassen der Schule sind die Schulbücher und digi-
tale Lehrwerke zurückzugeben, soweit nicht das 
Kultusministerium etwas anderes bestimmt. Ein 
Zurückbehaltungsrecht besteht nicht. Die Scha-
densersatzpflicht bei Verlust oder Beschädigung 
bestimmt sich nach den gesetzlichen Vorschriften. 
 

(3) Lernmaterial kann unentgeltlich unter Be-
stimmung der Verwendungsdauer zu Eigentum 
überlassen werden. Bei vorzeitigem Verbrauch, 
unsachgemäßer Behandlung oder Verlust haben 
die Schülerinnen und Schüler oder ihre Eltern auf 
eigene Kosten Ersatz zu beschaffen. Abs. 2 Satz 
7 gilt entsprechend. 
 

 

(4) Gegenstände geringeren Wertes und solche, 
die auch außerhalb des Unterrichts gebräuchlich 
sind, wie Schreib- und Zeichenmaterial, Schreib- 
und Zeichengeräte, Musikinstrumente und Ta-
schenrechner, sowie Kochgut und Material, das 
die Schülerinnen und Schüler für eigene Zwecke 
verarbeiten, sowie zusätzliche Materialien für 
Vorbereitung und Durchführung von anwen-
dungsbezogenen Projektarbeiten an zweijährigen 
Fachschulen, gelten nicht als Lernmaterial. Das 
Kultusministerium kann Gegenstände der ge-
nannten Art für einzelne Schulformen als Lern-
material anerkennen. 
 

 

(5) Die nähere Ausgestaltung der Lernmittelfrei-
heit erfolgt durch Rechtsverordnung. 
 

 

§ 154 
Landeselternbeirat, Landesschülerrat und Lan-

desstudierendenräte 
 

 

Der Landeselternbeirat, der Landesschülerrat 
und die Landesstudierendenräte erhalten zur 
Durchführung ihrer Aufgaben, der Landeseltern-
beirat auch für die Aufgaben der Wahlprüfungs-
kommission, angemessene Mittel nach Maßgabe 
des Haushalts. 
 

 

Zweiter Abschnitt 
Kosten der äußeren Schulverwaltung 

 

 

§ 155 
Sachkosten 

 

 

(1) Die Sachkosten der öffentlichen Schulen wer-
den von den Schulträgern aufgebracht. 
 

 

(2) Sachkosten im Sinne dieses Gesetzes sind 
alle Kosten, die nicht vom Land nach §§ 151 bis 
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154 zu tragende Kosten sind. 
 
(3) Zu den Sachkosten gehören insbesondere 

1. die Verwaltungskosten der Schulleitung, 
 

2. die Kosten für Verwaltung und Unterhaltung 
der Schulgebäude, Schulanlagen und Schul-
einrichtungen, 
 

3. die Kosten für Aufbewahrung der den Schu-
len vom Land zur Verfügung gestellten 
Lernmittel. 

 

 

§ 156 
Personalkosten der äußeren Schulverwaltung 

 

 

Die Schulträger tragen ferner 

1. die Personalkosten der Beamtinnen und 
Beamten, Angestellten, Arbeiterinnen und 
Arbeiter, die nicht Lehrerinnen oder Lehrer, 
sozialpädagogische Mitarbeiterinnen und 
Mitarbeiter sind (Verwaltungspersonal, 
Schulassistentinnen und -assistenten, Schul-
hausmeisterinnen und -hausmeister, Reini-
gungspersonal usw.), und ihrer Hinterbliebe-
nen, 
 

2. die Reisekosten der Lehrerinnen und Lehrer 
sowie der sozialpädagogischen Mitarbeite-
rinnen und Mitarbeiter für Reisen im Auftrage 
oder mit Zustimmung des Schulträgers, 
 

3. die Aufwendungen für die Durchführung der 
gesundheitlichen Betreuung und Überwa-
chung der Schülerinnen und Schüler und der 
gesundheitlichen Überwachung der in Nr. 1 
genannten Bediensteten, 
 

4. die Beiträge für die Schülerversicherung 
nach § 150. 

 

Die Schulträger tragen ferner 

1. die Personalkosten der Beamtinnen und 
Beamten und der sonstigen Beschäf-
tigten, die nicht Lehrerinnen oder Lehrer, 
sozialpädagogische Mitarbeiterinnen und 
Mitarbeiter sind (Verwaltungspersonal, 
Schulassistentinnen und -assistenten, 
Schulhausmeisterinnen und -hausmeister, 
Reinigungspersonal usw.), und ihrer Hin-
terbliebenen, 
 

2. die Reisekosten der Lehrerinnen und Leh-
rer sowie der sozialpädagogischen Mitar-
beiterinnen und Mitarbeiter für Reisen im 
Auftrage oder mit Zustimmung des Schul-
trägers, 
 

3. die Aufwendungen für die Durchführung 
der gesundheitlichen Betreuung und 
Überwachung der Schülerinnen und 
Schüler und der gesundheitlichen Über-
wachung der in Nr. 1 genannten Bediens-
teten, 
 

4. die Beiträge für die Schülerversicherung 
nach § 150. 

 
§ 157 

Mischfinanzierung 
 

 

(1) Das Land kann den Schulträgern für Betreu-
ungsangebote an Grundschulen (§ 15 Abs. 2) 
Zuschüsse nach Maßgabe des Haushalts gewäh-
ren. Für Angebote an Ganztagsschulen (§ 15 
Abs. 4 und 5), für die pädagogische Mittags-
betreuung (§ 15 Abs. 3) oder für Angebote im 
Rahmen von Projekten zur Öffnung der Schule (§ 
16), die über die Stundentafeln hinausgehen, 
kann abweichend von §§ 151, 155 und 156 für 
Personal- und Sachkosten eine Mischfinanzie-
rung aus Landesmitteln und Mitteln des Schulträ-
gers oder Dritter vereinbart werden. 
 

(1) Abweichend von den §§ 151, 155 und 156 
kann für Personal- und Sachkosten eine 
Mischfinanzierung aus Landesmitteln und 
Mitteln des Schulträgers oder Dritter verein-
bart werden. Das Land kann den Schulträgern 
für Betreuungsangebote an Grundschulen (§ 
15 Abs. 2) Zuschüsse nach Maßgabe des 
Haushalts gewähren. 
 

(2) Für die Bereitstellung eines Mittagstisches 
muss, für bestimmte Angebote nach Abs. 1 kann 
ein Eigenbeitrag der Eltern unter Berücksichti-

(2) Ein Eigenbeitrag der Eltern unter Berück-
sichtigung sozialer Kriterien 
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gung sozialer Kriterien erhoben werden. 
 

1. muss für die Bereitstellung eines Mit-
tagstisches und 

 

2. kann für bestimmte Angebote im Rahmen 
von Projekten zur Öffnung der Schule (§ 
16), die über die Stundentafeln hinaus-
gehen, 

 
erhoben werden. 

 
§ 158 

Sachleistungen der Schulträger 
 

 

(1) Die Schulträger haben die erforderlichen 
Schulgebäude und Schulanlagen zu errichten, 
mit den notwendigen Lehrmitteln, Büchereien, 
Einrichtungen und technischen Hilfsmitteln ein-
schließlich der audiovisuellen Hilfsmittel, soweit 
diese Bestandteil der Schuleinrichtung sind, aus-
zustatten und ordnungsgemäß zu unterhalten, zu 
verwalten und zu bewirtschaften. Sie haben, 
soweit es die Lehrpläne erfordern, Sport- und 
Spielanlagen sowie Schulgärten bereitzustellen; 
sie sollen auch Gelegenheit für den Schwimmun-
terricht schaffen. 
 

(1) Die Schulträger haben die erforderlichen 
Schulgebäude und Schulanlagen zu errichten, mit 
den notwendigen Lehrmitteln, Büchereien, Ein-
richtungen, Fachräumen und technischen Hilfs-
mitteln einschließlich der audiovisuellen Hilfsmit-
tel, soweit diese Bestandteil der Schuleinrichtung 
sind, auszustatten und ordnungsgemäß zu unter-
halten, zu verwalten und zu bewirtschaften. Sie 
haben, soweit es die Kerncurricula, Bildungs-
standards und Lehrpläne erfordern, Sport- und 
Spielanlagen sowie Schulgärten bereitzustellen; 
sie sollen auch Gelegenheit für den Schwimmun-
terricht schaffen. 

(2) Neubauten, Umbauten und Erweiterungsbau-
ten von Schulen müssen den Anforderungen der 
Stundentafeln und den jeweiligen Richtlinien über 
Klassen-, Gruppen- und Kursgrößen entspre-
chen. 
 

 

(3) Verfügungen des Schulträgers über 
Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte, die 
Schulzwecken unmittelbar dienen, sowie über 
Lehrerdienstwohnungen (Abs. 5) bedürfen der 
Zustimmung des Staatlichen Schulamtes. Das 
Gleiche gilt für Zweckentfremdungen. 
 

 

(4) Die Schulträger sollen bei Bedarf und ihren 
Möglichkeiten entsprechend Schülerheime ein-
richten und unterhalten. 
 

 

(5) Stellen die Schulträger Lehrerdienstwohnun-
gen zur Verfügung, so sind auf diese die für Lan-
desbedienstete maßgebenden Dienstwohnungs-
vorschriften mit der Maßgabe anzuwenden, dass 
an die Stelle des Landes Hessen der jeweilige 
Schulträger tritt. 
 

 

(6) Die Schulträger tragen die Sachkosten der 
Schulelternbeiräte und der Schülerräte, der 
Kreis- und Stadtelternbeiräte und der Kreis- und 
Stadtschülerräte sowie die nach § 104 Abs. 1 
und § 123 Abs. 4 zu erstattenden Fahrkosten. 
 

 

§ 159 
(aufgehoben) 

 

 

§ 160 
(aufgehoben) 
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§ 161 
Schülerbeförderung 

 

 

(1) Träger der Schülerbeförderung sind die Ge-
meinden, die Schulträger sind, die kreisfreien 
Städte und die Landkreise für die in ihrem Gebiet 
wohnenden Schülerinnen und Schüler der allge-
mein bildenden Schulen der Grundstufe (Primar-
stufe) und der Mittelstufe (Sekundarstufe I) und 
für die Schülerinnen und Schüler, die die Grund-
stufe der Berufsschule, das erste Jahr der be-
sonderen Bildungsgänge an der Berufsschule 
oder einer Berufsfachschule besuchen, durch 
deren Besuch die Vollzeitschulpflicht erfüllt wer-
den kann. Abweichend von Satz 1 ist der Lan-
deswohlfahrtsverband Hessen Träger der Schü-
lerbeförderung für die Schülerinnen und Schüler, 
deren Beschulung nach § 139 Abs. 1 und 3, die 
Fachschulen für Sozialpädagogik ausgenommen, 
seine Aufgabe ist. 
 

 

(2) Eine Beförderung ist notwendig, wenn die 
kürzeste Wegstrecke zwischen Wohnung und 
Schule sowie zwischen Wohnung oder Schule 
und einem sonstigen Ort, an dem regelmäßig 
lehrplanmäßiger Unterricht erteilt wird, für Schü-
lerinnen und Schüler der Grundschule mehr als 
zwei Kilometer und für Schülerinnen und Schüler 
ab der fünften Jahrgangsstufe mehr als drei Ki-
lometer beträgt. Unabhängig von der Entfernung 
kann die Beförderung als notwendig anerkannt 
werden, wenn der Schulweg eine besondere 
Gefahr für die Sicherheit und die Gesundheit der 
Schülerinnen und Schüler bedeutet oder eine 
Schülerin oder ein Schüler ihn aufgrund einer 
Behinderung nicht ohne Benutzung öffentlicher 
oder privater Verkehrsmittel zurücklegen kann. 
Für Schülerinnen und Schüler, die eine Förder-
schule besuchen, gilt Satz 1 bis 3 entsprechend; 
es sind ferner Art und Grad der Behinderung zu 
berücksichtigen. 
 

 

(3) Schulweg im Sinne des Abs. 2 ist auch der 
Weg zwischen der Wohnung der Schülerin oder 
des Schülers und dem Ort der auswärtigen Un-
terbringung, wenn der sonderpädagogische För-
derbedarf einer Schülerin oder eines Schülers 
den Besuch einer heim- oder anstaltsgebunde-
nen Förderschule erforderlich macht. 
 

(3) Schulweg im Sinne des Abs. 2 ist auch der 
Weg zwischen der Wohnung der Schülerin oder 
des Schülers und dem Ort der auswärtigen Unter-
bringung, wenn der Anspruch auf sonderpäda-
gogische Förderung einer Schülerin oder eines 
Schülers den Besuch einer heim- oder anstalts-
gebundenen Förderschule erforderlich macht.  
 

(4) Die Träger der Schülerbeförderung entschei-
den unter Berücksichtigung zumutbarer Bedin-
gungen, der Interessen des Gesamtverkehrs und 
des Grundsatzes der Sparsamkeit und Wirt-
schaftlichkeit über die Beförderungsart. Vorrangig 
haben die Schülerinnen und Schüler öffentliche 
Verkehrsmittel zu benutzen. Ist deren Benutzung 
nicht möglich oder nicht zumutbar, können die 
Schulträger Schulbusse einsetzen oder die Kos-
ten für die Benutzung privater Kraftfahrzeuge in 
Höhe der Wegstrecken- und Mitnahmeentschä-
digung nach dem Hessischen Reisekostengesetz 
erstatten, wenn der Einsatz eines Schulbusses 
wirtschaftlich nicht vertretbar ist. 
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(5) Notwendig sind die Beförderungskosten für 
den Besuch 

1. der nach dem siebten Abschnitt des dritten 
Teils und dem vierten Teil dieses Gesetzes 
zuständigen Schule, 
 

2. der Schule, der eine Schülerin oder ein 
Schüler zugewiesen worden ist (§ 143 Abs. 
1). Ist der Besuch einer anderen als der zu-
ständigen Schule gestattet worden (§ 66), 
sind die Fahrkosten zu erstatten, die beim 
Besuch der zuständigen Schule entstanden 
wären, höchstens jedoch die Aufwendungen 
für den tatsächlichen Schulweg. Wird für die 
Beförderung ein Schulbus eingesetzt, sind 
der Berechnung der erstattungsfähigen Kos-
ten die Schülertarife eines öffentlichen Ver-
kehrsmittels zugrunde zu legen, 
 

3. der nächstgelegenen, aufnahmefähigen 
Schule, deren Unterrichtsangebot es der 
Schülerin oder dem Schüler ermöglicht, den 
gewünschten Abschluss am Ende der Mittel-
stufe (Sekundarstufe 1) ohne Schulwechsel 
zu erreichen; der Entscheidung der Eltern 
entsprechend gilt dabei als nächstgelegen 
entweder die Schule, in der der gewählte Bil-
dungsgang der Mittelstufe schulformbezo-
gen, oder diejenige Schule, in der er schul-
formübergreifend angeboten wird (§ 12 Abs. 
3). Nr. 2 Satz 2 und 3 gilt entsprechend. 

 

 

(6) Zu den notwendigen Beförderungskosten 
gehören auch die Fahrkosten für eine Begleitper-
son, wenn eine Schülerin oder ein Schüler auf-
grund einer Behinderung nicht in der Lage ist, 
den Schulweg allein zurückzulegen. 
 

 

(7) In außergewöhnlichen Härtefällen können 
Eltern oder Schülerinnen und Schülern auch 
Zuschüsse zu durch den Schulweg bedingten 
Beförderungskosten geleistet werden, die der 
Schulträger nicht als nach Abs. 1 bis 6 notwendig 
zu tragen hat. 
 

 

(8) Die für ein Schuljahr entstandenen Beförde-
rungskosten werden den Eltern oder den Schüle-
rinnen und Schülern nur erstattet, wenn die Er-
stattung spätestens bis zum 31. Dezember des 
Jahres beantragt wird, in dem das Schuljahr en-
det. 
 

 

(9) Der Träger der Schülerbeförderung kann na-
türlichen oder juristischen Personen des privaten 
Rechts mit deren Einverständnis die Befugnis 
verleihen, die ihm nach diesem Paragrafen oblie-
genden Verwaltungsaufgaben und die Durchfüh-
rung von Widerspruchsverfahren im eigenen 
Namen und in den Handlungsformen des öffentli-
chen Rechts wahrzunehmen, wenn sie die Ge-
währ für eine sachgerechte Erfüllung der ihnen 
übertragenen Aufgaben bieten. Der oder die Be-
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liehene unterliegt der Aufsicht des Trägers der 
Schülerbeförderung. 
 
(10) (aufgehoben) 
 

(10) Abs. 1 bis 9 gelten auch für Ersatzschulen. 
 

(11) Abs. 1 bis 10 gelten auch für Ersatzschulen. 
 

(Regelungsgehalt in Abs. 10) 

§ 162 
Medienzentren 

 

 

(1) Aufgabe der Medienzentren ist die Bereitstel-
lung von audiovisuellen, informations- und kom-
munikationstechnischen Hilfsmitteln für den Un-
terricht, die den Schulen vorübergehend überlas-
sen werden, sowie die Entwicklung der Medien-
nutzung und -pflege in der Schule. 
 

(1) Aufgabe der Medienzentren ist die Bereit-
stellung von audiovisuellen, informations- und 
kommunikationstechnischen Medien und 
Hilfsmitteln für den Unterricht oder von deren 
Nutzungsrechten, die den Schulen vorüberge-
hend überlassen werden, sowie die Förderung 
der Entwicklung der Mediennutzung in der 
Schule. 
 

(2) Die in § 138 Abs. 1 und 2 genannten Schul-
träger sind zur Errichtung und Fortführung der 
Medienzentren verpflichtet. Zur Leiterin oder zum 
Leiter des Medienzentrums soll von dessen Trä-
ger im Einvernehmen mit dem Staatlichen Schul-
amt eine Lehrkraft bestellt werden, deren Perso-
nalkosten das Land trägt. 
 

 

(3) Die Träger der Medienzentren tragen deren 
Verwaltungskosten. Die Aufwendungen zur Be-
schaffung der in Abs. 1 aufgeführten Hilfsmittel, 
die den Schulen vorübergehend überlassen wer-
den, trägt das Land. Die Schulträger leisten hier-
zu Beiträge. Das Kultusministerium setzt im Ein-
vernehmen mit dem für das Kommunalwesen 
zuständigen Ministerium einen Pauschalbetrag je 
Schülerin oder Schüler fest. 
 

(3) Die Träger der Medienzentren tragen deren 
Verwaltungskosten. Die Aufwendungen zur Be-
schaffung der in Abs. 1 aufgeführten Medien und 
Hilfsmittel, die den Schulen vorübergehend über-
lassen werden, trägt das Land. Die Schulträger 
leisten hierzu Beiträge. Das Kultusministerium 
setzt im Einvernehmen mit dem für das Kommu-
nalwesen zuständigen Ministerium einen Pau-
schalbetrag je Schülerin oder Schüler fest. 
 

(4) Das Land und die Träger der Medienzentren 
wirken bei der Medienentwicklung und ihrer Ein-
führung in den Unterricht zusammen. Sie können 
zu diesem Zweck öffentlich-rechtliche Vereinba-
rungen, insbesondere über die Grundsätze der 
Organisation, Wahrnehmung der Aufgaben sowie 
über den Erwerb und die anteilige Finanzierung 
von technischem Gerät, Medien oder Nutzungs-
rechten an Medien abschließen. 
 

(4) Das Land und die Träger der Medienzentren 
wirken bei der Medienentwicklung und ihrer Ein-
führung in den Unterricht zusammen. Sie können 
zu diesem Zweck öffentlich-rechtliche Vereinba-
rungen, insbesondere über die Grundsätze der 
Organisation, Wahrnehmung der Aufgaben sowie 
über den Erwerb und die anteilige Finanzierung 
von technischem Gerät, Medien oder Nutzungs-
rechten an Medien abschließen. Das Amt für 
Lehrerbildung hat die Fachaufsicht über die 
Medienzentren. 
 

(5) Die Träger von Schulen in freier Trägerschaft, 
die Leistungen der Medienzentren in Anspruch 
nehmen wollen, haben den nach Abs. 3 festge-
legten Pauschalbetrag zu entrichten. 
 

 

Dritter Abschnitt 
Gastschulbeiträge 

 

 

§ 163 
Gastschulbeiträge 

 

 

Die Schulträger, mit Ausnahme des Landes Hes-
sen und des Landeswohlfahrtsverbandes Hes-
sen, können für auswärtige Schülerinnen und 
Schüler Gastschulbeiträge von den Schulträgern 
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verlangen, in deren Gebiet die Schülerinnen und 
Schüler ihren Wohnsitz oder gewöhnlichen Auf-
enthalt haben. Bei Berufsschulen sind Gast-
schulbeiträge von den Schulträgern zu entrich-
ten, in deren Gebiet die Schülerinnen und Schü-
ler in einem Ausbildungs- oder Arbeitsverhältnis 
stehen oder, sofern es sich um Jugendliche oder 
Heranwachsende ohne Ausbildungs- oder Ar-
beitsverhältnis handelt, ihren Wohnsitz oder ge-
wöhnlichen Aufenthalt haben. 
 

§ 164 
Erstattung der Beschulungskosten 

 

 

Das Land erstattet den Schulträgern für Schüle-
rinnen und Schüler aus einem anderen Bundes-
land, die eine Schule in Hessen besuchen, die 
Beschulungskosten in Höhe der Gastschulbeiträ-
ge. 
 

 

§ 165 
Festsetzung der Gastschulbeiträge 

 

 

Das Kultusministerium setzt die Höhe der Gast-
schulbeiträge in Fortschreibung der durch Ver-
ordnung vom 4. April 1995 (ABl. S. 262) festge-
setzten Beträge unter Berücksichtigung der 
durchschnittlichen Aufwendungen der Schulträ-
ger nach Maßgabe der Gemeindefinanzstatistik 
des Hessischen Statistischen Landesamtes jähr-
lich für die Gruppen der allgemein bildenden 
Schulen, der beruflichen Schulen in Teilzeit- und 
Vollzeitform und der Förderschulen jeweils für ein 
Haushaltsjahr fest. Der Berechnung der Leistun-
gen sind die Zahlen auswärtiger Schülerinnen 
und Schüler nach dem Stichtag der letzten lan-
deseinheitlichen Jahreserhebung zu Grunde zu 
legen. 
 

 

DREIZEHNTER TEIL 
Schulen in freier Trägerschaft 

Erster Abschnitt 
Allgemeine Bestimmungen 

 

 

§ 166 
Schulen in freier Trägerschaft 

 

 

(1) Schulen in freier Trägerschaft bereichern als 
Ersatz- oder Ergänzungsschulen das Schulwe-
sen des Landes. Sie erweitern das Angebot freier 
Schulwahl und können das Schulwesen durch 
besondere Inhalte und Formen der Erziehung 
und des Unterrichts fördern. 
 

 

(2) Schulen in freier Trägerschaft können von 
natürlichen Personen und juristischen Personen 
des privaten oder des öffentlichen Rechts, jedoch 
nicht vom Land und von den Gemeinden oder 
Gemeindeverbänden errichtet und betrieben 
werden. 
 

 

 (3) § 2 Abs. 1 Satz 1 gilt auch für Schulen in 
freier Trägerschaft. 
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§ 167 
Schulgestaltung und Aufsicht 

 

 

(1) Soweit dieses Gesetz nichts anderes be-
stimmt, obliegt den Trägern dieser Schulen die 
Schulgestaltung, insbesondere die Entscheidung 
über eine besondere pädagogische, religiöse 
oder weltanschauliche Prägung, die Festlegung 
der Lehr- und Unterrichtsmethoden und der Lehr-
inhalte und die Organisation des Unterrichts auch 
abweichend von den Vorschriften für die öffentli-
chen Schulen. 
 

 

(2) Die Schulen in freier Trägerschaft unterliegen 
der staatlichen Schulaufsicht. 
 

 

(3) Die Aufsicht beschränkt sich auf die Einhal-
tung der Genehmigungs- und Anerkennungsvor-
aussetzungen (§§ 171, 173, 174 und 176) sowie 
die Einhaltung der in diesem Gesetz für anwend-
bar erklärten Vorschriften (§ 179) und die Auf-
sicht über Ergänzungsschulen nach § 175 Abs. 2 
und 3. 
 

 

(4) Die Schulaufsichtsbehörden können sich 
jederzeit über die Angelegenheiten der Schule 
unterrichten und Unterrichtsbesuche in den 
Schulen in freier Trägerschaft durchführen. 
 

 

§ 168 
Bezeichnung 

 

 

Schulen in freier Trägerschaft müssen eine Be-
zeichnung führen, die eine Verwechslung mit 
öffentlichen Schulen ausschließt. Die Gattung der 
Schule muss unter Beachtung der für öffentliche 
Schulen geltenden Regeln zumindest in einem 
Untertitel genannt sein. Ein Zusatz, der auf die 
staatliche Genehmigung oder Anerkennung hin-
weist, ist zulässig. 
 

 

§ 169 
Geltung sonstiger Vorschriften 

 

 

(1) Weitergehende gewerbliche Vorschriften über 
die Zulassung von Schulen in freier Trägerschaft 
oder die Erteilung von Privatunterricht bleiben 
unberührt. 
 

 

(2) Soweit durch andere gesetzliche Bestimmun-
gen eine besondere Genehmigung für Schulen in 
freier Trägerschaft vorgeschrieben wird, ist eine 
Genehmigung nach diesem Gesetz nicht erfor-
derlich. 
 

 

Zweiter Abschnitt 
Ersatzschulen 

 

 

§ 170 
Ersatzschulen 

 

 

(1) Schulen in freier Trägerschaft sind Ersatz-
schulen, wenn sie in ihren Lehr- und Erziehungs-
zielen Bildungsgängen entsprechen, die nach 
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diesem Gesetz oder aufgrund dieses Gesetzes 
vorhanden oder grundsätzlich vorgesehen sind. 
Abweichungen in der Lehr- und Erziehungsme-
thode und in den Lehrstoffen sind möglich. 
 
(2) Die Gewährung von Beihilfen an Ersatzschu-
len wird durch besonderes Gesetz geregelt. 
 

 

§ 171 
Genehmigung von Ersatzschulen 

 

 

(1) Ersatzschulen dürfen nur mit Genehmigung 
des Staatlichen Schulamtes, das auch die 
Rechtsaufsicht ausübt, errichtet und betrieben 
werden. Die Genehmigung ist vor Errichtung der 
Schule zu erwirken. 
 

 

(2) Mit der Genehmigung erhält die Schule das 
Recht, schulpflichtige Schülerinnen und Schüler 
aufzunehmen. 
 

 

(3) Die Genehmigung ist zu erteilen, wenn die 
Schule in freier Trägerschaft in ihren Lehrzielen 
und Einrichtungen sowie in der wissenschaftli-
chen Ausbildung ihrer Lehrkräfte nicht hinter den 
öffentlichen Schulen zurücksteht, die für die Füh-
rung einer Schule erforderliche Zuverlässigkeit 
des Trägers und die Eignung der Schulleitung 
gegeben sind und wenn eine Sonderung der 
Schülerinnen und Schüler nach den Besitzver-
hältnissen der Eltern nicht gefördert wird. 
 

 

(4) Die Schule muss Formen der Mitwirkung von 
Eltern und Schülerinnen und Schülern nach dem 
achten und neunten Teil dieses Gesetzes dem 
Wesen der Schule in freier Trägerschaft entspre-
chend gewährleisten. 
 

 

§ 172 
Versagung und Widerruf der Genehmigung 

 

 

(1) Die Genehmigung ist zu versagen, wenn die 
Voraussetzungen nach § 171 Abs. 3 und 4 nicht 
erfüllt sind oder wenn die wirtschaftliche und 
rechtliche Stellung der Lehrkräfte nicht genügend 
gesichert ist. 
 

 

2) Die Genehmigung ist zu widerrufen, wenn die 
Voraussetzungen nach § 171 und nach Abs. 1 
nicht gegeben waren oder später weggefallen 
sind. 
 

 

(3) Die Genehmigung erlischt, wenn die Schule 
nicht binnen eines Jahres eröffnet, wenn sie ge-
schlossen oder ohne Zustimmung des Staatli-
chen Schulamtes ein Jahr lang nicht betrieben 
wird. 
 

 

§ 173 
Anerkannte Ersatzschulen 

 

 

(1) Einer Ersatzschule, die die Gewähr dafür 
bietet, dass sie dauernd die Genehmigungsvor-
aussetzungen (§ 171) erfüllt, kann die Eigen-
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schaft einer anerkannten Ersatzschule verliehen 
werden. Die Entscheidung trifft das Kultusminis-
terium, bei Berufsfach- und Fachschulen für mu-
sikalische Berufsausbildung das Ministerium für 
Wissenschaft und Kunst. 
 
(2) Mit der Anerkennung erhält die Ersatzschule 
das Recht, nach den für öffentliche Schulen gel-
tenden Vorschriften Prüfungen abzuhalten und 
Zeugnisse zu erteilen. Sie hat bei der Aufnahme 
von Schülerinnen und Schülern die für öffentliche 
Schulen gegebenen Anordnungen zu beachten. 
 

 

(3) Die Anerkennung ist zu widerrufen, wenn die 
Voraussetzungen nicht mehr vorliegen oder die 
Aufnahmevorschriften nicht beachtet werden. 
 

 

§ 174 
Lehrkräfte an Ersatzschulen 

 

 

(1) Die Anforderungen an die wissenschaftliche 
Ausbildung der Lehrkräfte sind nur erfüllt, wenn 
eine fachliche und pädagogische Ausbildung 
sowie Prüfungen nachgewiesen werden, die der 
Ausbildung und den Prüfungen der Lehrkräfte an 
den entsprechenden öffentlichen Schulen im 
Werte gleichkommen. Auf diesen Nachweis kann 
in Ausnahmefällen verzichtet werden, wenn die 
wissenschaftliche und pädagogische Eignung der 
Lehrerin oder des Lehrers durch gleichwertige 
Leistungen nachgewiesen wird. 
 

 

(2) Die wirtschaftliche und rechtliche Stellung der 
Lehrkräfte an einer Ersatzschule ist nur genü-
gend gesichert, wenn 

1. über das Anstellungsverhältnis ein schriftli-
cher Vertrag abgeschlossen ist, 
 

2. der Anspruch auf Urlaub festgelegt und die 
regelmäßige und Höchstpflichtstundenzahl 
geregelt ist, 
 

3. die Gehälter und Vergütungen bei entspre-
chenden Anforderungen hinter den Gehältern 
der Lehrkräfte an gleichartigen öffentlichen 
Schulen nicht wesentlich zurückbleiben und 
in regelmäßigen Zeitabständen gezahlt wer-
den, 
 

4. für die Lehrkräfte eine Anwartschaft auf Ver-
sorgung erworben wird, die wenigstens den 
Bestimmungen der Angestelltenversicherung 
entspricht. 

 

(2) Die wirtschaftliche und rechtliche Stellung der 
Lehrkräfte an einer Ersatzschule ist nur genügend 
gesichert, wenn 

1. über das Anstellungsverhältnis ein schriftlicher 
Vertrag abgeschlossen ist, 
 

2. der Anspruch auf Urlaub festgelegt und die 
regelmäßige und Höchstpflichtstundenzahl gere-
gelt ist, 
 

3. die Gehälter und Entgelte bei entsprechenden 
Anforderungen hinter den Gehältern der Lehr-
kräfte an gleichartigen öffentlichen Schulen nicht 
wesentlich zurückbleiben und in regelmäßigen 
Zeitabständen gezahlt werden, 
 

4. für die Lehrkräfte eine Anwartschaft auf Ver-
sorgung erworben wird, die wenigstens den Be-
stimmungen der Angestelltenversicherung ent-
spricht. 

 
(3) Lehrerinnen und Lehrer des Landes können 
unter Fortfall der Bezüge für eine bestimmte Zeit 
zur Unterrichtserteilung an Ersatzschulen beur-
laubt werden. 
 

 

(4) Auf Antrag des Trägers einer anerkannten (4) Auf Antrag des Trägers einer anerkannten 



- 139 - 

Ersatzschule kann das Staatliche Schulamt einer 
hauptamtlich an dieser Schule beschäftigten 
Lehrkraft, die die beamtenrechtlichen Vorausset-
zungen für die Einstellung in den öffentlichen 
Schuldienst erfüllt, für die Dauer ihrer Tätigkeit an 
der Schule gestatten, eine den Amtsbezeichnun-
gen vergleichbarer Lehrerinnen und Lehrer an 
öffentlichen Schulen entsprechende Bezeichnung 
mit dem Zusatz ,,im Privatschuldienst" zu führen. 
Die Gestattung darf frühestens zu dem Zeitpunkt 
ausgesprochen werden, in dem die Lehrerin oder 
der Lehrer im öffentlichen Schuldienst zur Anstel-
lung oder Beförderung anstehen würde. Ein An-
spruch auf eine entsprechende Verwendung bei 
einer Übernahme in den öffentlichen Schuldienst 
wird dadurch nicht begründet. Das Recht der 
juristischen Personen des öffentlichen Rechts, 
Amtsbezeichnungen zu verleihen, bleibt unbe-
rührt. 
 

Ersatzschule kann das Staatliche Schulamt einer 
hauptamtlich an dieser Schule beschäftigten 
Lehrkraft, die die beamtenrechtlichen Vorausset-
zungen für die Einstellung in den öffentlichen 
Schuldienst erfüllt, für die Dauer ihrer Tätigkeit an 
der Schule gestatten, eine den Amtsbezeichnun-
gen vergleichbarer Lehrerinnen und Lehrer an 
öffentlichen Schulen entsprechende Bezeichnung 
mit dem Zusatz ,,im Privatschuldienst" zu führen. 
Die Gestattung darf frühestens zu dem Zeitpunkt 
ausgesprochen werden, in dem die Lehrerin oder 
der Lehrer im öffentlichen Schuldienst zur Beam-
tin oder zum Beamten auf Lebenszeit ernannt 
werden könnte oder Beförderung anstehen wür-
de. Ein Anspruch auf eine entsprechende Ver-
wendung bei einer Übernahme in den öffentlichen 
Schuldienst wird dadurch nicht begründet. Das 
Recht der juristischen Personen des öffentlichen 
Rechts, Amtsbezeichnungen zu verleihen, bleibt 
unberührt. 
 

(5) Abs. 4 gilt für eine an eine Ersatzschule beur-
laubte Lehrkraft des Landes sinngemäß, wenn 
sie dort Aufgaben wahrnimmt, die einem höher-
wertigen Amt entsprechen. 
 

 

Dritter Abschnitt 
Ergänzungsschulen 

 

 

§ 175 
Ergänzungsschulen 

 

 

(1) Andere als die nach § 170 genehmigungs-
pflichtigen Ersatzschulen sind Ergänzungsschu-
len. 
 

 

(2) Der Betrieb einer Ergänzungsschule ist dem 
Staatlichen Schulamt vor Aufnahme des Unter-
richts anzuzeigen. 
 

 

(3) Das Staatliche Schulamt kann die Fortführung 
einer Ergänzungsschule untersagen, um Schä-
den oder Gefahren abzuwenden, die durch Män-
gel im Charakter oder in den Fähigkeiten des 
Unterhaltsträgers, der Schulleiterin oder des 
Schulleiters, der Lehrkräfte oder durch Mängel in 
den Einrichtungen der Schule den Schülerinnen 
und Schülern oder der Allgemeinheit drohen. 
 

 

(4) Die Landesregierung kann durch Rechtsver-
ordnung auch für Ergänzungsschulen die Ge-
nehmigungspflicht einführen, wenn der Besuch 
dieser Schulen für die Ausübung eines Gewerbes 
oder eines Berufes vorausgesetzt wird. 
 

 

§ 176 
Anerkannte Ergänzungsschulen 

 

 

(1) Das Kultusministerium kann einer Ergän-
zungsschule, die eine Ausbildung vermittelt, an 
der ein öffentliches Interesse besteht, die Eigen-
schaft einer anerkannten Ergänzungsschule ver-
leihen, wenn der Unterricht nach seinen Zielen, 
den Einrichtungen der Schule und der wirtschaft-
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lichen Seriosität des Trägers sowie der fachli-
chen Vorbildung und Fähigkeit der Lehrkräfte und 
Schulleitung geeignet ist, das von der Schule 
angestrebte Ausbildungsziel zu erreichen. 
 
(2) Eine Ergänzungsschule, die eine berufliche 
Ausbildung vermittelt, erhält mit der Anerkennung 
das Recht, selbst unter dem Vorsitz einer Vertre-
terin oder eines Vertreters der staatlichen Schul-
aufsicht Prüfungen abzunehmen. Der Unterricht 
ist auf der Grundlage eines vom Kultusministeri-
um erforderlichenfalls im Benehmen mit dem 
zuständigen Fachministerium genehmigten Lehr-
plans zu erteilen. 
 

 

(3) Bei Ergänzungsschulen, die überwiegend 
oder ausschließlich eine musikalische oder 
künstlerische Ausbildung vermitteln, tritt bei den 
Entscheidungen nach Abs. 1 und 2 an die Stelle 
des Kultusministeriums das Ministerium für Wis-
senschaft und Kunst. 
 

 

(4) Die nähere Ausgestaltung der Prüfungen 
erfolgt nach Maßgabe des § 79 durch Rechtsver-
ordnung. 
 

 

Vierter Abschnitt 
Privatunterricht 

 

 

§ 177 
Privatunterricht 

 

 

(1) Das Staatliche Schulamt kann die erwerbs-
mäßige Erteilung von Privatunterricht untersa-
gen, um Schäden oder Gefahren abzuwenden, 
die durch Mängel im Charakter oder in den Fä-
higkeiten der oder des Unterrichtenden den 
Schülerinnen und Schülern oder der Allgemein-
heit drohen. 
 

 

(2) Die Landesregierung kann durch Rechtsver-
ordnung für einzelne Arten von erwerbsmäßigem 
Privatunterricht bestimmen, dass die Aufnahme 
des Unterrichts dem Staatlichen Schulamt anzu-
zeigen ist. Sie kann des Weiteren bestimmen, 
dass für den Unterricht Minderjähriger eine aus-
reichende fachliche Vorbildung nachzuweisen ist. 
In der Rechtsverordnung ist festzulegen, was als 
ausreichende fachliche Vorbildung der oder des 
Unterrichtenden gilt. 
 

 

VIERZEHNTER TEIL 
Gemeinsame Bestimmungen 

 

 

§ 178 
Geltung für Schulen in öffentlicher Trägerschaft 

 

 

(1) Dieses Gesetz gilt mit Ausnahme des drei-
zehnten Teils für die Schulen in öffentlicher Trä-
gerschaft im Lande Hessen. 
 

 

(2) Öffentliche Schulen im Sinne dieses Geset-
zes sind Schulen, deren Träger das Land, eine 
Gemeinde, ein Gemeindeverband, ein Schulver-
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band oder der Landeswohlfahrtsverband Hessen 
ist. 
 
(3) Auf die Hessenkollegs und die Musikakade-
mien (Berufsfach- und Fachschulen für die musi-
kalische Berufsausbildung) findet das Gesetz 
Anwendung, soweit sich aus der Sache nichts 
anderes ergibt. 
 

 

§ 179 
Geltung für Schulen in freier Trägerschaft 

 

 

(1) Auf Schulen in freier Trägerschaft (§ 166) 
finden über den dreizehnten Teil hinaus die Be-
stimmungen dieses Gesetzes Anwendung, wenn 
und soweit dies ausdrücklich bestimmt ist. 
 

 

(2) Die Regelungen zur Schulpflicht (vierter Teil), 
die Pflichten von Eltern sowie von Schülerinnen 
und Schülern betreffen, bleiben unberührt. 
 

 

§ 180 
Geltungsausschluss 

 

 

(1) Dieses Gesetz findet keine Anwendung auf 

1. Ausbildungsstätten für nichtärztliches Fach-
personal im Gesundheitswesen, 
 

2. Verwaltungsschulen, 
 

3. Ausbildungsstätten, die weder öffentliche 
noch Schulen in freier Trägerschaft sind, 
 

4. Einrichtungen der Erwachsenenbildung, 
 

5. Hochschulen. 
 

 

(2) Unterrichtsgeld- und Lernmittelfreiheit (§ 3 
Abs. 10 und § 153) besteht auch an den Ausbil-
dungsstätten für nichtärztliches Fachpersonal im 
Gesundheitswesen und für landwirtschaftlich-
technische sowie für milchwirtschaftlichtechni-
sche Assistentinnen und Assistenten, sofern de-
ren Träger das Land, eine Gemeinde, ein Ge-
meindeverband oder der Landeswohlfahrtsver-
band Hessen ist. 
 

(2) Unterrichtsgeld- und Lernmittelfreiheit (§ 3 
Abs. 11 und § 153) besteht auch an den Ausbil-
dungsstätten für nichtärztliches Fachpersonal im 
Gesundheitswesen und für landwirtschaftlichtech-
nische sowie für milchwirtschaftlichtechnische 
Assistentinnen und Assistenten, sofern deren 
Träger das Land, eine Gemeinde, ein Gemeinde-
verband oder der Landeswohlfahrtsverband Hes-
sen ist. 
 

§ 181 
Ordnungswidrigkeiten 

 

 

(1) Ordnungswidrig handelt, wer vorsätzlich oder 
fahrlässig 

1. als Schulpflichtige oder Schulpflichtiger nach 
Vollendung des 14. Lebensjahres die Pflich-
ten nach §§ 60, 61 Abs. 1, § 63 Abs. 1 bis 3 
oder § 64 Abs. 1 verletzt, 
 

2. die Pflicht, die Schulpflichtigen zur regelmä-
ßigen Teilnahme am Unterricht und an Unter-
richtsveranstaltungen anzuhalten und sie bei 
der zuständigen Schule an- und abzumelden 
(§ 67 Abs. 1), verletzt, 

(1) Ordnungswidrig handelt, wer vorsätzlich oder 
fahrlässig 

1. als Schulpflichtige oder Schulpflichtiger 
nach Vollendung des 14. Lebensjahres 
die Pflichten nach §§ 60, 61 Abs. 1, § 63 
Abs. 1 bis 3 oder § 64 Abs. 1 verletzt, 
 

2. die Pflicht, die Schulpflichtigen zur regel-
mäßigen Teilnahme am Unterricht und an 
Unterrichtsveranstaltungen anzuhalten 
und sie bei der zuständigen Schule an- 
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3. die Pflichten nach § 67 Abs. 3 verletzt. 

 

und abzumelden oder zur Schulanmel-
dung vorzustellen (§ 67 Abs. 1), verletzt, 
 

3. die Pflichten nach § 67 Abs. 3 verletzt. 
 

(2) Ordnungswidrig handelt auch, wer vorsätzlich 
Schulpflichtige oder die in § 67 Abs. 2 und 3 ge-
nannten Personen durch Missbrauch des Anse-
hens, Überredung oder andere Mittel dazu be-
stimmt, die Vorschriften über die Schulpflicht zu 
verletzen. 
 

(2) Ordnungswidrig handelt auch, wer vorsätzlich 
Schulpflichtige oder die in § 67 Abs. 1 und 3 ge-
nannten Personen durch Missbrauch des Anse-
hens, Überredung oder andere Mittel dazu be-
stimmt, die Vorschriften über die Schulpflicht zu 
verletzen. 
 

3) Ordnungswidrig handelt ferner, wer 

1. ohne eine nach § 171 Abs. 1 erforderliche 
Genehmigung eine Ersatzschule oder entge-
gen einem Verbot der Fortführung nach § 
175 Abs. 3 eine Ergänzungsschule betreibt 
oder leitet, 
 

2. vorsätzlich oder fahrlässig gegen die Anzei-
gepflicht nach § 175 Abs. 2 verstößt, 
 

3. entgegen einem Verbot nach § 177 Abs. 1 
Privatunterricht erteilt. 

 

 

(4) Die Ordnungswidrigkeit kann mit einer Geld-
buße geahndet werden. Verwaltungsbehörde im 
Sinne des § 36 Abs. 1 Nr. 1 des Gesetzes über 
Ordnungswidrigkeiten ist die untere Schulauf-
sichtsbehörde. 
 

 

§ 182 
Straftaten 

 

 

(1) Wer einen anderen der Schulpflicht dauernd 
oder hartnäckig wiederholt entzieht, wird mit 
Freiheitsstrafe bis zu sechs Monaten oder mit 
Geldstrafe bis zu einhundertachtzig Tagessätzen 
bestraft. 
 

 

(2) Die Verfolgung tritt nur auf Antrag ein. An-
tragsberechtigt ist die untere Schulaufsichtsbe-
hörde. Der Antrag kann zurückgenommen wer-
den. 
 

 

§ 183 
Einschränkung von Grundrechten 

 

 

Das Grundrecht der körperlichen Unversehrtheit 
(Art. 2 Abs. 2 Satz 1 GG) wird nach Maßgabe 
des § 71 Abs. 1 und 4 (Verpflichtung zu besonde-
ren Untersuchungen, Schulgesundheitspflege), 
das Grundrecht der Freiheit der Person (Art. 2 
Abs. 2 Satz 2 GG) wird nach Maßgabe der §§ 60, 
61 Abs. 1, § 63 Abs. 1 bis 3, § 64 Abs. 1 und § 
69 Abs. 4 eingeschränkt. 
 

 

§ 184 
Verträge des Landes 

 

 

Verträge des Landes Hessen mit den Kirchen  
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sowie Staatsverträge bleiben unberührt. 
 

§ 184a 
Ausschluss der elektronischen Form 

 

 

Die elektronische Form ist ausgeschlossen, so-
weit nach diesem Gesetz oder nach den auf-
grund dieses Gesetzes erlassenen Rechtsvor-
schriften die Schriftform erforderlich ist. 
 

 

FÜNFZEHNTER TEIL 
Zuständigkeit zum Erlass von Rechtsverord-

nungen und Anordnungen 
 

 

§ 185 
Zuständigkeit 

 

 

(1) Die Kultusministerin oder der Kultusminister 
ist zum Erlass der Rechtsverordnungen und der 
Anordnungen nach § 4a Abs. 3 und 4, § 5 Abs. 4, 
§ 8 Abs. 5, § 8 a Abs. 2, § 9 Abs. 5, § 10 Abs. 2 
und 5, § 13 Abs. 7, § 15 a Abs. 6, §§ 20, 28 und 
33 Abs. 2, §§ 38, 44, 47, 55 und 70 Abs. 4, § 73 
Abs. 6, § 74 Abs. 5, § 75 Abs. 7, § 76 Abs. 3, §§ 
80, 81 und 82 Abs. 11, § 83 Abs. 9, § 84 Abs. 1, 
§ 85, § 91, § 95 Abs. 1, § 99 c, §§ 105 und 121 
Abs. 4, § 136, § 143 Abs. 5, § 144a Abs. 5, § 152 
Abs. 2, § 153 Abs. 5, § 176 Abs. 4 zuständig. 
 

(1) Die Kultusministerin oder der Kultusminister ist 
zum Erlass der Rechtsverordnungen und der An-
ordnungen nach § 4 Abs. 4, § 4a Abs. 3 und 4, § 
5 Abs. 4, § 8 Abs. 5, § 8a Abs. 2, § 9 Abs. 5, § 10 
Abs. 2 und 5, § 13 Abs. 7, § 15a Abs. 3, § 15b, 
§§ 20, 28 und 33 Abs. 2, §§ 38, 44, 47, 55 und 70 
Abs. 4, § 73 Abs. 6, § 74 Abs. 5, § 75 Abs. 7, § 76 
Abs. 3, §§ 80, 81 und 82 Abs. 11, § 83 Abs. 9, § 
84 Abs. 1, § 85, § 91, § 95 Abs. 1, § 99c, §§ 105 
und 121 Abs. 4, § 136, § 143 Abs. 5, § 144a Abs. 
5, § 152 Abs. 2, § 153 Abs. 5, § 176 Abs. 4 zu-
ständig. 
 

(2) Die Ministerin oder der Minister für Wissen-
schaft und Kunst ist für den Geschäftsbereich 
dieses Ministeriums zum Erlass der Rechtsver-
ordnungen nach den in Abs. 1 aufgeführten Vor-
schriften zuständig. 
 

 

(3) Die für das Gesundheitswesen zuständige 
Ministerin oder der dafür zuständige Minister ist 
für den Erlass der Rechtsverordnungen zur 
Schulgesundheitspflege nach § 71 Abs. 5 sowie 
nach § 153 Abs. 5 für die Ausbildungsstätten für 
nichtärztliches Fachpersonal im Gesundheitswe-
sen zuständig. 
 

 

(4) Die für die Landwirtschaft zuständige Ministe-
rin oder der dafür zuständige Minister ist zum 
Erlass der Rechtsverordnungen nach § 153 Abs. 
5 für die Ausbildungsstätten für landwirtschaft-
lich-technische und für milchwirtschaftlich-
technische Assistentinnen und Assistenten zu-
ständig. 
 

(4) Die für die Landwirtschaft zuständige Ministe-
rin oder der dafür zuständige Minister ist zum 
Erlass der Rechtsverordnungen nach § 44 und § 
153 Abs. 5 für die Ausbildungsstätten für landwirt-
schaftlich-technische und für milchwirtschaftlich-
technische Assistentinnen und Assistenten im 
Einvernehmen mit der Kultusministerin oder 
dem Kultusminister zuständig. 
 

(5) Der Erlass der Rechtsverordnungen nach § 9 
Abs. 5, § 91 Abs. 2, § 99c und 144a Abs. 5 be-
darf des Einvernehmens der für die Finanzen 
zuständigen Ministerin oder des dafür zuständi-
gen Ministers. 
 

 

SECHZEHNTER TEIL 
Übergangs- und Schlussbestimmungen 

 

 

§ 186 
Weitergeltende Vorschriften 
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Vorschriften, die zur Ausführung der in § 189 
genannten Gesetze erlassen wurden und die 
zum Zeitpunkt des In-Kraft-Tretens dieses Ge-
setzes noch Gültigkeit haben, gelten weiter, bis 
Rechtsverordnungen auf der Grundlage dieses 
Gesetzes erlassen worden sind, soweit sie den 
Bestimmungen dieses Gesetzes nicht widerspre-
chen. 
 

 

§ 187 
Übergangsvorschrift 

 

 

(1) Soweit nach diesem Gesetz vorgesehen ist, 
dass Beschlüsse der Schulkonferenz vorliegen 
müssen, um über Organisationsformen oder 
Verfahrensweisen zu entscheiden, bedarf es 
einer solchen Entscheidung nur, wenn Organisa-
tionsformen oder Verfahrensweisen geändert 
werden sollen, die an der betreffenden Schule 
zum Zeitpunkt des In-Kraft-Tretens des Gesetzes 
bestanden. Einer erneuten Entscheidung bedarf 
es, wenn Organisationsformen oder Verfahrens-
weisen, die nach diesem Gesetz von der Schul-
konferenz beschlossen werden können, zum 
Zeitpunkt des In-Kraft-Tretens dieses Gesetzes 
an der Schule im Rahmen eines Schulversuches 
eingeführt worden waren. 
 

 

(2) Schulen mit einer von den Bestimmungen 
dieses Gesetzes abweichenden Schulorganisati-
on können nach dessen In-Kraft-Treten fortge-
führt werden. Die Entscheidung über die Fortfüh-
rung trifft der Schulträger nach Anhörung der 
Schulkonferenz bis zum 31. Dezember 1993. 
 

 

(3) Vor In-Kraft-Treten dieses Gesetzes nach § 
17 Abs. 3 des Schulverwaltungsgesetzes erteilte 
Genehmigungen zur Übernahme der Schulträ-
gerschaft bleiben unberührt. 
 

 

(4) Zum Zeitpunkt des In-Kraft-Tretens dieses 
Gesetzes bestehende Eingangsstufen (§ 18) 
können fortgeführt werden. 
 

 

 (5) Für Schülerinnen und Schüler, die bereits 
vor dem 1. August 2011 sonderpädagogische 
Förderung erhalten, gelten die Bestimmungen 
über die sonderpädagogische Förderung des 
Schulgesetzes in der am 31. Juli 2011 gelten-
den Fassung fort, soweit die Eltern eine neue 
Entscheidung über die Beschulung nach § 54 
nicht beantragen. 

 
§ 188 

(aufgehoben) 
 

 

§ 189 
(aufgehoben) 

 

 

§ 190 
In-Kraft-Treten 
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Dieses Gesetz tritt am 1. August 1993, § 185, die 
in § 185 Abs. 1 aufgeführten Vorschriften sowie § 
118 Abs. 2 und 3 und § 187 Abs. 8 und 9 treten 
am Tage nach der Verkündung in Kraft. 2) 

 

 

Fußnoten 
 
2) Diese Bestimmung betrifft das In-Kraft-Treten 
des Gesetzes in der ursprünglichen Fassung. 
 
 

 

§ 191 
Außer-Kraft-Treten 

 

 

Dieses Gesetz tritt mit Ablauf des 31. Dezember 
2010 außer Kraft. 
 

Dieses Gesetz tritt mit Ablauf des 31. Dezember 
2016 außer Kraft. 
 

 


